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A 
 

SYNODALGOTTESDIENST 
 
Zur Eröffnung der 69. ordentlichen Landessynode vom 8. bis 13. Januar 
2017 fand am Sonntag, dem 8. Januar 2017, in der Martin-Luther-Kirche zu 
Bad Neuenahr ein Gottesdienst statt, in dem Präses Manfred Rekowski eine 
Predigt über Ps. 118,17 hielt. 
 
« Liebe Synodalgemeinde, 

wir hören als Predigttext Vers 17 aus Psalm 118, dem Lieblingspsalm Martin Luthers: 

Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. 

Das kann man sich nicht selbst sagen. Dieser Trost und diese Gewissheit sind nämlich 

etwas ganz anderes als das rheinische Ăet is noch immer jot jejangeñ und mehr als ein opti-

mistisches Ăwir schaffen dasñ. Das muss einem gesagt werden: ein Bekenntnis zum Leben; 

ein trotziges Gottvertrauen gegen alle Todeserfahrung in unserem persönlichen Leben und 

in unserer Welt: ĂIch werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verk¿ndi-

gen.ñ 

I.  Ein erfahrungsgetränktes Bekenntnis  

Das ist nicht das Bekenntnis eines Kraftprotzes. Ein Glaubender erinnert sich vielmehr an 

die Anfänge, an Gottes Geschichte mit seinen Menschen. Und er erinnert sich an die Zu-

kunft, die Gott seinem Volk versprochen hat.  

 

Liebe Gemeinde,  

bevor wir den Psalm als Christinnen und Christen zu schnell an uns ziehen:  

Er gehört uns nicht. Wir dürfen ihn - Gott sei Dank - mit Israel zusammen beten. Wir dür-

fen uns - Gott sei Dank - an den Erinnerungen des Volkes Gottes erster Wahl aufrichten 

und in ihren Verheißungsraum eintreten
1
.  

Es sind zwei biblische Traditionen, die der 118. Psalm aufgreift:  

a) Zum einen die Erfahrung des Auszugs aus  gypten: ĂDer Herr ist meine Macht und 

mein Psalm und ist mein Heilñ, haben die Befreiten gesungen
2
: Dieser Befreier-Gott Is-

raels ist Grund einer verwegenen Hoffnung. Er ist immer wieder mit Unterdrückern in 

den verschiedensten Uniformen fertig geworden. Er hat sein Volk Israel - und durch 

Jesus Christus dann auch uns - auf den Weg in die Freiheit gesetzt. Dieser Gott hat uns 

angesteckt mit Leben. Deshalb werden wir uns nicht mit todbringenden Verhältnissen 

abfinden.  

b) Und zum andern die Perspektive nach vorne:  In mehrfacher Weise spielt der 

118. Psalm auf das Buch Jesaja an. Dort singen die Völker zusammen mit Israel
3
 das 

Lied über Gott als Retter. In einem großartigen Zukunftsentwurf lädt Gott die Völker 

                                         
1
 Nach Frank Crüsemann: Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen 

2
 2. Mose 15 

3
 Im Zusammenhang der Jesajaapokalypse (Jes. 24-27) 
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der Welt zu einem Festmahl auf dem Zion ein.
4
 Universales Friedenstreffen auf ver-

mintem Gelªnde. ĂI have a dream éñ: 

ĂIch werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verk¿ndigen.ñ 

Liebe Gemeinde,  

diese Aussage hat ihren Grund in dieser Erinnerung und in dieser Hoffnung: Gott war 

schon immer ein befreiender Gott. Gott wird nicht ruhen, bis die Menschheit sich an einem, 

an seinem Tisch versammelt. Diesen großen Erinnerungs- und Verheißungsbogen schlägt 

der Psalm, und darunter dürfen wir uns bergen. Es ist nicht in jedem Augenblick unsere 

eigene Erfahrung, aber er stellt uns in die Erfahrungen und Verheißungen des Gottesvolkes 

zu allen Zeiten. So groß dürfen wir vom Leben denken, das Gott schenkt. 

II.  ĂDanket dem Herrn, denn er ist gut. Denn in Ewigkeit wªhrt seine Liebe.ñ
5
 

Das ist der Grund für die kühne Zuversicht des Lebens. 

Er wird im 118. Psalm gleich fünf Mal wiederholt: 

Gott ist gut; Gott will das Leben aller Geschöpfe, und seine Liebe und Barmherzigkeit 

wªhren ewig. Wir haben es uns in den Gottesdiensten zu Weihnachten sagen lassen: ĂDiese 

Welt ist geliebt und gewollt. Sie ist ganz und gar Gottes Welt. Diese ungerechte Welt. 

Diese aus den Fugen geratene Welt. Diese in Schuld verstrickte Welt. Diese gefährdete 

Welt ï ist geliebt mit all denen, die auf diesem Planeten wohnen: Gottes ganz und gar 

geliebte Welt.
6
ñ Das ist der tiefste Grund f¿r unsere Lebenshoffnung und unsere Lebensbe-

jahung. Gottes Treue zu seiner Welt und seinen Menschen, haben keine Befristung und 

kein Verfallsdatum. 

III.  Todeserfahrungen und Todesängste werden nicht ausgeblendet  

ĂIch werde leben und nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verk¿nden.ñ 

Die Erinnerung an Gottes Güte spricht immer auch an, was in der Erfahrung des Lebens 

alles andere als gut ist. Im 118. Psalm finden sich neben der Lebensgewissheit auch Angst 

und Enge, Todesangst und Bedrängnis: Es wird Bedrohung durch die feindliche Umwelt 

angesprochen, Enge und Umkreisung von allen Seiten. 

Liebe Gemeinde,  

Angst, die einengt, Todesangst, die jeden Handlungsspielraum zu verschließen scheint, sind 

Erfahrungen, die auch uns nicht fremd sind: 

- Die Welt hat zusehen müssen, wie die Bomben in Aleppo gewütet haben und tausend-

fachen Tod, Elend und Zerstörung gebracht haben - und es gab kein Einhalten. 

- Der Terroranschlag neben der Gedächtniskirche in Berlin hat uns gezeigt, dass Gewalt 

und Hass bis in unsere Städte, bis in unsere Feste und Zusammenkünfte hineingetragen 

werden - und es gibt keinen vor Terror geschützten Raum mehr.  

Angst und Enge haben viele Menschen in unserer Gesellschaft gepackt: Angst vor Gewalt 

und Terror, Angst vor Fremdem und Überfremdung, Angst vor Verlust der eigenen Identi-

tät, Angst vor dem Verlust des Besitzstandes. Und diese Angst macht es eng im Denken 

und im Tun auch: Da werden Sündenböcke gesucht und gefunden ï einzelne und Gruppen; 

                                         
4
 Jesaja 25,6-8 

5
 Martin Luther hat ¿bersetzt: ĂDanket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet 
ewiglich.ñ 

6
 Auszug aus der Predigt vom 24.12.2016 in der Düsseldorfer Johanneskirche 
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da fordert man hemmungslos Ausgrenzung und Abschottung: Reaktionen der Angst und 

der Enge.  

Doch über diese Ängste hinwegzugehen hilft nicht, zumal wir ja auch selbst die Enge spü-

ren und mit den Trauernden leiden. Wir teilen die Unsicherheit der Bedrohten. Aber wir 

werden diese Ängste nicht bedienen. Sie sollen uns in unserem Handeln nicht bestimmen 

und erst recht nicht lähmen. Sondern wir trauen dem Gott des Lebens viel zu: ĂIch werde 

nicht sterben, sondern lebenñ.  

Was macht dass ich so furchtlos bin 

an vielen dunklen Tagen? 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn, 

will mich durchs Leben tragen. 

Hinter diesen Worten von Hanns Dieter Hüsch
7
 steht ebenso wie hinter dem Psalmwort die 

Erfahrung, dass Gott Menschen aus Angst, Enge und Bedrängnis ins Weite führen kann: In 

einen Freiraum der Freiheit, in einen Lebensraum der Entfaltung, in einen Schutzraum der 

Geborgenheit. Der Psalm lädt uns ein, auf Gottes Güte, Lebenswillen und Lebenskraft zu 

vertrauen, die Angst in Weite, Böses in Gutes, Tod in Leben verwandeln kann. 

Doch wie kann es dazu kommen, dass dieser Trost uns das Leben wieder aufschließt und 

uns neue Möglichkeiten zu handeln eröffnet? Ein Blick in diesem Zusammenhang auf den 

Reformator Martin Luther lohnt. Er plädiert für eine neue Sicht der Dinge. Er hält dem 

Teufel ï offenkundig häufiger Gast im Umfeld Luthers ï, der ihn bei seiner Sünde und 

Todesverfallenheit festnageln will, den Einsatz Gottes f¿r ihn entgegen. ĂIch muss nicht 

sterben, wie du Teufel oder Tyrann behauptest. Du lügst: Ich werde leben! Ich will nicht 

von meinen oder menschlichen Werken reden, sondern nehme mir die Werke des Herrn 

vor, davon will ich reden.ñ F¿r Luther gilt geradezu: Glaube und Gottvertrauen auf Teufel 

komm raus.  

Liebe Gemeinde, so gewinnt Gottes Lebenszusage Gestalt: Gewalt nicht mit Gegengewalt 

beantworten, das überraschende Angebot der Gewaltlosigkeit wagen, die Grenzen nicht aus 

Furcht dichtmachen, der Hilfsbereitschaft der Menschen etwas zutrauen, gerecht teilen, 

weil genug f¿r alle da ist. ĂIch werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke 

verk¿ndigen.ñ Das ist unsere Mission! 

IV.  Trost, der nur in ökumenischer Verbundenheit trägt 

Der 118. Psalm hat einen weiten Bogen gespannt. Er reicht von den Anfängen durch Gottes 

Befreiungsaktion in Ägypten bis zu der großartigen Vision des Völkermahles an Gottes 

Tisch. Unter diesem Dach lebt das Volk Israel, unter diesem Dach hat Jesus Christus gelebt 

und gewirkt, unter dieses Dach hat er uns eingeladen, nicht zuletzt, als er beim Pessachfest 

mit seinen Jüngern diesen Psalm gebetet hat.  

Und weil dieses universale Dach die ganze Welt, die große Gemeinschaft aus Juden und 

den Völkern, überspannt, können wir das Bekenntnis der Zuversicht ĂIch werde nicht ster-

ben, sondern leben und des Herrn Werke verk¿ndigenñ nur in weltweiter, in ºkumenischer 

Verbundenheit leben und mit Leben füllen. Es wäre gottlos, wenn ein Teil von Gottes Welt 

nach dem Motto lebte: ĂWir leben, auch wenn andere sterben m¿ssten.ñ 

                                         
7
 Die Evangelische Kirche im Rheinland feiert das Reformationsjubilªum unter dem Motto ĂIch 
bin vergn¿gt, erlºst, befreit.ñ Das Gedicht mit diesem Titel findet sich in: Hanns Dieter 
Hüsch/Uwe Seidel, Ich stehe unter Gottes Schutz, tvd-Verlag, Düsseldorf, 1996 
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Es ist ein Beitrag zur Auslegung des Predigttextes, dass auch diesmal Vertreter europäi-

scher und weltweiter Kirchen ï aus Ungarn und Frankreich sowie aus Tansania und Indo-

nesien ï an unserer Landessynode teilnehmen. Bischof Benson Bagonza (ELCT Tansania) 

bringt in unsere Gemeinschaft viel Glauben und Hoffnung, aber auch die Sorge mit um die 

vielen jungen Menschen, die vergeblich eine berufliche Perspektive und ein Auskommen in 

ihrer Heimat suchen. Und Ephorus Rev. Dr. Darwin Lumbantobing (HKBP Indonesien) 

bringt in diesen Gottesdienst den geistlichen Reichtum seiner Kirche, aber auch die Sorge 

mit um den Erhalt der Tropischen Regenwälder und den Klimaschutz. Lasst uns die Enge, 

die Angst, die Bedrängnis, in die wir geraten, solidarisch tragen. Lasst uns in dieser Ver-

bundenheit die Weite, die Gott schenkt, und das Leben, das Gott ermöglicht, entdecken und 

fºrdern. Oder wie es Bischof Overbeck vor wenigen Tagen formuliert hat: ĂWenn wir 

gemeinsam für den Frieden, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und die Erhaltung unse-

rer Schöpfung eintreten, dann sind wir in diesen gesellschaftlichen wie politischen Fragen - 

Gott sei Dank - vielfªltig einig und treten gemeinsam daf¿r ein und auf.ñ Ja, ist unsere 

konfessions- und länderübergreifende gemeinsame Mission. Wir leben gemeinsam in der 

Kraft des lebendigen Gottes.  

5.  Ein Bekenntnis, das gefeiert und weitererzählt werden will  

Liebe Synodalgemeinde,  

der 118. Psalm ist eine einzige große Dankliturgie. Sie führt uns in einen festlichen Gottes-

dienst, in dem Gott für seine Rettung gedankt und an seine Verheißung erinnert wird. Das 

trotzige Bekenntnis zum Leben gegen den Tod gehört zuerst und vor allem in das gottes-

dienstliche Fest, in der Mitte der Gemeinde.  

Karl Barth hat es 1938 einmal so ausgedr¿ckt: ĂDer christliche Gottesdienst ist das Wich-

tigste, Dringlichste und Herrlichste, was auf Erden geschehen kann.ñ Das Bekenntnis ĂIch 

werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verk¿ndigenñ wird seinen Grund 

und seine Kraft verlieren, wenn es nicht immer wieder erinnert, erneuert und gefeiert wird.  

In einem Gottesdienst hat ebenso wie in diesem Psalm alles Platz, was Menschen unbedingt 

angeht: Angst und die Enge werden benannt, beklagt und vor Gott gebracht. Wir verankern 

uns in den großen Taten Gottes in der Geschichte seines Volkes und im Leben, Sterben und 

der Auferstehung Jesu Christi. Wir loben Gott und singen ihm zur Ehre; gleich z. B. dieses 

Lied: 

Gott nahm in seine Hände meine Zeit, 

mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 

mein Triumphieren und Verzagen, 

das Elend und die Zärtlichkeit. 

Wir erzählen uns, wie Gott uns aus der Enge in die Weite geführt hat. Und wir erinnern 

seine Alternativen für unsere geschundene und nach Erlösung schreiende Welt. 

Gott wird es schenken, dass wir so gestärkt aus dem Gottesdienst ins Leben gehen mit der 

trotzigen Zuversicht: ĂIch werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verk¿n-

digen.ñ 

Amen. » 
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B 
 

PLENARSITZUNGEN 
 

Erste Plenarsitzung 
 

am Sonntag, dem 8. Januar 2017, 18 Uhr 
 
Schriftführende sind der Synodale Zimmermann (32) und Lk.-Oberamtsrätin 
Alker-Kleinschmidt. 
 
Der Präses eröffnet die 69. ordentliche Tagung der Landessynode.  
Die Synode singt Lied EG 66, 1. 
Der Präses verliest den Monatsspruch aus Lukas 5,5 und spricht ein Gebet. 
Die Synode singt Lied EG 66, 8. 
 
Der Präses begrüßt die Synodalen. Er liest aus der Präambel der Kirchen-
ordnung. Er verweist auf das theologische Thema der Landessynode 2017: 
ĂIch bin vergn¿gt, erlºst, befreitñ Reformation. Im Rheinland. Seit 1517. Er 
verweist auf das ausliegende theologische Impulspapier mit dem Titel ĂRe-
formation ï ein theologischer Impuls 2017ñ hin. 
 
Die Synode gedenkt der verstorbenen Mitglieder der Landessynode: 

Herr Siegfried Bermpohl, Abgeordneter des Kirchenkreises Leverkusen, 
verstorben am 20.12.2015. 

Herr Hermann Rau, Abgeordneter des Kirchenkreises Braunfels, verstorben 
am 26.02.2016. 

Pfarrer i.R. Hans-Joachim Barkenings, ehemaliges nebenamtliches Mitglied 
der Kirchenleitung, verstorben am 07.06.2016. 

Superintendent i.R. Günter Kempgen, Abgeordneter des Kirchenkreises 
Simmern-Trarbach, verstorben am 12.06.2016. 

Superintendent i.R. Friedhelm Richter, Abgeordneter des Kirchenkreises 
Niederberg, verstorben am 25.06.2016. 

Superintendent i.R. Helmut Blank, Abgeordneter des Kirchenkreises Duis-
burg, verstorben am 05.10.2016. 

Herr Wolfgang Kayser, Abgeordneter des Kirchenkreises Köln-Nord, ver-
storben am 08.10.2016. 
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Superintendent Marcus Harke, Abgeordneter des Kirchenkreises An Nahe 
und Glan, verstorben am 21.10.2016. 

Pastor i.R. Dieter Knoche, Abgeordneter des Kirchenkreises Niederberg, 
verstorben am 01.12.2016. 

Pfarrer Burkhard Weber, berufenes Mitglied der Landessynode, verstorben 
am 12.12.2016. 

Frau Brigitte Maibaum, Abgeordnete des Kirchenkreises Trier, verstorben 
am 30.12.2016. 

Der Präses dankt Gott für alles, was er durch die verstorbenen Mitglieder 
der Landessynode für seine Kirche getan hat und zitiert Johannes 11,25 ff. 
 
Die Synode singt Lied EG 99. 
 

Feststellung der Zusammensetzung, Konstituierung  
und Beschlussfähigkeit der Synode 

Die Kirchenleitung hat eine Vorprüfung der Legitimation der Mitglieder vor-
genommen. 
 
Der ordentliche Mitgliederbestand der Landessynode nach Artikel 132 
Abs. 2 der Kirchenordnung beträgt 210 Mitglieder. 
 
Ferner nehmen die 4 stellvertretenden Abteilungsleitenden und 21 weitere 
Personen mit beratender Stimme nach Artikel 132 Absatz 3 der Kirchenord-
nung der Landessynode teil. 
Die Kirchenleitung berücksichtigt seit der Landessynode 2016 bei der Hin-
zuziehung dieses Personenkreises stªrker die Funktion ĂBeratung der Sy-
nodeñ. Daher nehmen manche Beratende nur zeitweise, in Abhªngigkeit der 
zu verhandelnden Themen, an den Sitzungen teil. 
 

Feststellung der Anwesenheit durch Namensaufruf 

Gemäß Artikel 142 Absatz 1 der Kirchenordnung ist die Synode bei Anwe-
senheit von mindestens zwei Dritteln ihres ordentlichen Mitgliederbestandes 
beschlussfähig. Dieses wären 140 Mitglieder. Der Namensaufruf ergibt, dass 
206 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
Daher ist die Synode gemäß Artikel 142 Absatz 1 der Kirchenordnung be-
schlussfähig. 

 Beschluss  1:  

Die Synode legitimiert ihre Mitglieder, konstituiert sich und stellt ihre Be-
schlussfähigkeit fest. 

(Einstimmig) 
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Synodalgelübde 

Der Präses erinnert alle Synodalen an das Gelübde, das sie früher schon 
abgelegt haben und fragt, ob unter den anwesenden Synodalen jemand ist, 
der noch kein kirchliches Amts- bzw. Dienstgelübde abgelegt hat. 
 
Es melden sich 4 Synodale.  
Der Präses nimmt ihnen das Synodalgelübde ab und verliest das Schriftvo-
tum 1. Korinther 12, 4-6. 
 

Bestellung der Schriftführenden 

 Beschluss  2:  

Folgende Synodale und Mitarbeitende des Landeskirchenamtes werden zu 
Schriftführenden bestellt: 
 
Alker-Kleinschmidt 
Bender 
Blöcker 
Brödenfeld 
Buchholz 
Bühler 
Degenhardt 
Fastenrath 
Fischer 
Gebhardt 
Helbig 
Janssen 
Käseberg 
Klimkait 
Köhler 

Krämer 
Lässig 
Mölleken 
Münter 
Ohlmeier 
Rösner 
Schmidt 
Strack 
Tesch 
Troost-Ashour 
Vonau 
van der Linden 
von der Heidt 
Waldhausen 
Zimmermann

(Einstimmig) 
 
Der Präses bittet die Schriftführenden, ihrer Tätigkeit als Schriftführerin bzw. 
Schriftführer entsprechend der ihnen schriftlich zugeleiteten Einteilung wäh-
rend der Plenarsitzung auch ohne besondere mündliche Aufforderung nach-
zukommen. 
 

Begrüßung der Gäste 

Die Kirchenleitung hat nach der Geschäftsordnung der Landessynode den 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Präsidium der Union 
Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland, die 
Nachbarkirchen und eine Reihe ökumenischer Gäste eingeladen. 
Außerdem sind für heute auch wieder Vertreterinnen und Vertreter der vier 
Bundesländer eingeladen. 
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Der Präses begrüßt die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-
Westfalen, Hannelore Kraft. 

Als Vertreter des Saarlandes, zugleich berufenes Mitglied der Landessyno-
de, begrüßt er Minister Ulrich Commerçon (Minister für Bildung und Kultur). 

Von der Landesregierung Rheinland-Pfalz begrüßt der Präses Staatsminis-
ter Prof. Dr. Konrad Wolf und als Vertreter der Landesregierung in Hessen 
Staatsminister Prof. Dr. Alexander Lorz.  

Als Repräsentant der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler heißt in Vertretung des 
Bürgermeisters den Beigeordneten Peter Krämer willkommen. 

Vom Rat der EKD begrüßt der Präses herzlich die Stellvertretende Vorsit-
zende und Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kur-
schus und Professor Dr. Jacob Joussen. 

Von den Nachbarkirchen heißt er außerdem Synodalpräsident Hermann 
Lorenz von der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskir-
che) willkommen. 

Als Gast aus dem Bereich der römisch-katholischen Kirche begrüßt der Prä-
ses Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Bistum Essen. 

Aus dem kirchlichen Bereich begrüßt er außerdem vom Katholischen Bistum 
der Alt-Katholiken in Deutschland Bischof Dr. Matthias Ring, als Vertreter 
der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland Erzpriester 
Constantin Radu Miron und von der Evangelisch-methodistischen Kirche 
Superintendent Dr. Rainer Bath. 

Als Vertreter der befreundeten Kirchen sind als Gäste der Bischof der Evan-
gelisch Lutherischen Kirche Tansania, Benson Bagonza, von der HKBP in 
Indonesien Ephorus Dr. Darwin Lumbantobing, Präsident Laurent Schlum-
berger von der Vereinten Protestantischen Kirche von Frankreich sowie von 
der Reformierten Kirche in Ungarn Pfarrer Balázs Odor auf der Landessyno-
de. 

Der Präses begrüßt von der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, Region 
Europa, Pfarrer Jan-Gerd Heetderks. 

Besonders begrüßt er den Altpräses der rheinischen Landeskirche Präses 
i.R. Manfred Kock. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Neuenahr wird durch Pfarrer 
Dr. Wilfried Glabach vertreten. 

Als stellvertretende Mitglieder der Kirchenleitung, die nicht der Synode an-
gehören, begrüßt er Pfarrerin Susanne Beuth, Dr. Wolfgang Osterhage und 
Dozent Dr. Martin Werth und als rheinische EKD-Abgeordnete, die nicht der 
Synode angehört, Frau Dr. Beate Sträter. 

Als Gäste begrüßt er die Beauftragten der evangelischen Kirchen: in Hessen 
Oberkirchenrat Jörn Dulige, für das Saarland Kirchenrat Frank-Matthias 
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Hofmann, in Rheinland-Pfalz Kirchenrat Dr. Thomas Posern, und in Nord-
rhein-Westfalen Kirchenrat Dr. Thomas Weckelmann. 

Aus dem Bereich der Interessenvertretungen Personal begrüßt er für die 
Pfarrvertretung der Evangelischen Kirche im Rheinland Pfarrer Christoph 
Hüther, als Vertreter des MAV-Gesamtausschusses Herr Michael Rolle, als 
Vertreter der rheinischen Theologiestudierenden Studentin Janika Broeske 
als Vertretung der Vikare und Vikarinnen Christian Alexander Oelke und für 
den Bereich der ergänzenden pastoralen Dienste Anne Simon. 

Daneben hat die Kirchenleitung eine Gruppe von sechs Vertreterinnen und 
Vertretern der evangelischen Jugend eingeladen. Der Präses begrüßt Herrn 
Philipp Lavall, Herrn Philipp Leibner, Herrn Björn Malkus, Frau Fiona Paulus, 
Herrn Alexander Schumann und Frau Melina Wolf. 

Schließlich begrüßt er die Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Funk 
und Fernsehen und alle Besucherinnen und Besucher. 
 
Der Präses erklärt, dass alle Plenarsitzungen der Synode öffentlich sind. Der 
Arbeitsbereich Kommunikation überträgt alle Plenarsitzungen per Video-
stream live im Internet. Damit hat man in den vergangenen Jahren gute 
Erfahrungen gemacht.  
 

Grußworte der Gäste 

Der Präses bittet die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Nordrhein-
Westfalen, um ihr Grußwort. Diese führt aus: 

« Hohe Synode, liebes Präsidium, verehrter Herr Präses Manfred Rekowski, 

liebe Frau Präses Annette Kurschus, Exzellenzen, Brüder und Schwestern, 

 

ich wünsche Ihnen und uns allen zu Beginn diesen Jahres ein gesegnetes, ein gutes neues 

Jahr. Ich glaube, das darf man dieser Tage noch tun. Allerdings, als ich das aufgeschrieben 

habe, habe ich ein bisschen gestutzt. 

Gut ï mit Blick auf das letzte Jahr, gerade auch die Ereignisse kurz vor Weihnachten, geht 

uns das Ăgutñ nicht allzu leicht ¿ber die Lippen.  

Gut ï mit dem Blick nach vorne, sicherlich mit Blick auf das Lutherjahr.  

Das wird ein gutes Jahr werden.  

Aber wir dürfen nicht darüber hinweg sehen, es liegen noch einige Herausforderungen vor 

uns. Welche, die wir schon kennen, welche, die sich in den letzten Monaten noch deutlicher 

abgezeichnet haben. Es geht immer noch um die Themen demografischer Wandel, soziale 

Gerechtigkeit. Es geht darum, wie gehen wir mit der Digitalisierung um ï ein nicht zu 

unterschätzendes Thema. Es geht um das Thema Integration. Es geht aber auch um Popu-

lismus, Extremismus und Terrorismus. Manche und Mancher ist verunsichert und schaut 

ängstlich ins neue Jahr. Ich bin zuversichtlich und ich werbe für Zuversicht. Und zwar nicht 

nur, weil ich auf Gott vertraue und glaube, wir alle können auf Gott vertrauen, sondern 

auch durch den Blick zurück. Den Blick auf das, was wir alles schon an Herausforderungen 

gemeistert haben ï gemeinsam.  
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2016 haben wir in Nordrhein-Westfalen 70 Jahre NRW gefeiert. Ich konnte viele histori-

sche Bilder und Filme mir noch einmal anschauen. Aus den Trümmern des zweiten Welt-

krieges heraus konnten wir uns zum wirtschaftlich stärksten Bundesland entwickeln. Trotz 

immenser Herausforderungen. Eine Herausforderung, die immer wiederzukehren schien, 

war der Strukturwandel, wie wir das nannten. Wir haben ihn bewältigt. Inzwischen sind 

wieder so viele Menschen in Arbeit, wie damals zu Hochzeiten von Kohle und Stahl auch 

im Ruhrgebiet. Wir haben das gemeinsam geschafft. Wir haben auch immer wieder ge-

schafft, Zuwanderungen zu gestalten. Es gab immer wieder Zuwanderungswellen ï und wir 

haben daraus gelernt.  

Wir wissen heute, Vielfalt ist unsere Stärke. Das ist, wie man so schön sagt, auch Standort-

vorteil.  

Gerade bei den Gelegenheiten, die ich als Ministerpräsidentin gern wahrnehme, wenn ich 

bei neuen Investitionen Bänder durchschneiden darf, frage ich immer die Vertreter des 

Unternehmens: ĂWarum investieren Sie gerade bei uns?ñ Und dann kommen die ¿blichen 

Argumente, wir liegen mitten in Europa, ganz viele Menschen wohnen im näheren Umfeld, 

die Infrastruktur ï o.k., die kommt im Moment nicht mehr ganz so häufig, da sind die 

Baustellen ein bisschen im Weg ï dann kommt der große gute Bildungsstandard den wir in 

Deutschland haben, auch in Nordrhein-Westfalen und dann kommt ein ganz gewichtiges 

Argument. Gerade die großen familienorientierten, international tätigen Unternehmen, für 

die ist ganz wichtig ï und das betonen sie immer wieder ï dass diejenigen, die aus ihrem 

Unternehmen heraus aus fernen Ländern zu uns kommen, sich sofort aufgenommen fühlen. 

Sie wissen, dies ist eine Region, das ist ein Land, in dem man sich wohlfühlen kann, in dem 

man aufgenommen wird, wenn man als Fremder kommt. Und deshalb sage ich: Vielfalt ist 

unsere Stärke. Und unsere Stärke ist, dass wir gelernt haben, zusammen zu halten. Und das 

steckt in Nordrhein-Westfalen tief in der DNA. Das kann man daran sehen ï der Bischof 

kommt aus dem Ruhrgebiet, er weiß das ï wenn man unter Tage ist und sich vorstellt, da 

arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen, die nicht einmal die gleiche 

Sprache sprechen, aber sie müssen sich so aufeinander verlassen, weil das Leben davon 

abhängt, dass es funktioniert. Dann weiß man, was es bedeutet und wie wichtig Zusam-

menhalt ist, damit es nach vorne geht und damit es gut gelingt.  

Ja, wir können wandeln. Deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir die anstehenden 

Herausforderungen auch gemeinsam bewältigen können. Wir haben das auch in den letzten 

Monaten gezeigt: Hunderttausende Flüchtlinge haben wir aufgenommen, obwohl wir orga-

nisatorisch nicht gut vorbereitet waren. Aber alle haben miteinander angepackt, gemeinsam, 

Kommunen, Land, Ehrenamtliche, Wohlfahrtsverbände aber vor allem auch die Vertrete-

rinnen und Vertreter der Kirche, haupt- und ehrenamtlich. Und das ist eigentlich der Grund, 

warum ich heute hierhergekommen bin. Weil ich einfach diese Gelegenheit nutzen möchte, 

Ihnen allen zu sagen und nehmen Sie es bitte mit hinaus in die Welt, hin zu Ihren Mittäti-

gen, es ist fantastisch, was da geleistet worden ist. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es 

war großartig. 

Ja, wir haben Unterbringung und Versorgung geschafft. Wir haben mit Integration begon-

nen, aber die eigentliche Aufgabe, die wird noch vor uns liegen. Und das ist nicht einfach. 

Aber auch da bin ich zuversichtlich. Weil wir gelernt haben, dass wir früh anfangen müs-

sen, dass wir es richtig machen müssen. In Nordrhein-Westfalen haben wir das zum politi-

schen Grundsatz erklärt ï vorbeugende Politik. Das machen wir nicht nur unter der Über-

schrift Ăkein Kind zur¿cklassenñ sondern auch bei der Integration. Gleich am Anfang das 

Richtige tun, damit wir nicht Fehler machen, die wir hinterher ï im wahrsten Sinne des 
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Wortes ï auch teuer bezahlen müssen. Deshalb konnten wir gleich das Richtige tun: Schu-

le, KiTa, Ganztags, Schulsozialarbeit, Integrationskurse, Sprachkurse. Und wir hatten eine 

gute grundlegende Struktur mit unseren Integrationszentren, die wir flächendeckend im 

Land haben und wir haben Programme nach oben gefahren und mit finanziellen Mitteln 

ausgestattet, die genau an diesen Stellen unterstützen. Das Programm kommt an. Oder auch 

das Programm zur Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement, weil manchmal geht es 

auch nicht, ohne das Ehrenamt strukturell und finanziell unterstützt wird. 

Insgesamt haben wir im letzten Jahr 4,6 Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen für In-

tegration im Haushalt gehabt. Bei einem Gesamthaushalt von 70 Milliarden ist das eine 

Menge Geld. In diesem Jahr werden es 4,2 Milliarden sein. Gut angelegtes Geld. Und was 

uns ganz besonders wichtig war, ist, dass niemand dafür hat bluten müssen, im sprichwört-

lichen Sinne, sondern dass es on top gekommen ist und dass wir keinem dafür etwas weg-

genommen haben. Ich glaube, das ist mit Blick auf die Akzeptanz dieser politischen Maß-

nahmen außerordentlich wichtig. Viele helfen dabei, dass Integration gelingen wird. Woh-

nungsbau und Arbeitsmarkt sind noch große Schritte, die wir gemeinsam schaffen müssen. 

Aber weil so viele helfen, wird es gelingen. Davon bin ich überzeugt. Nicht immer und 

nicht in jedem Einzelfall ï aber über alles gesehen, wird es positiv sein. Und was mich auch 

immer wieder erfreut, ist, dass diese Willkommenskultur, über die so viel geschrieben 

worden ist, dass diese Willkommenskultur immer noch lebendig ist. Und Journalisten 

fragen gerne nach: ĂLªsst das denn schon nach, wie ist das denn?ñ Ich lade Sie immer gerne 

ein: ĂGehen Sie mit. Machen Sie sich ein Bild vor Ort und Sie stellen festñ ï und das wis-

sen, glaube ich alle, die hier im Saal sind ï Ăes ist wichtig, direkt mit Fl¿chtlingen Kontakt 

aufzunehmen.ñ Denn dann spricht man nicht mehr ¿ber die Fl¿chtlinge, dann sieht man 

nicht mehr die Gruppe, sondern dann sieht man den Einzelnen und die Einzelne. Ich werde 

nie meinen ersten Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft in meiner Heimatgemeinde verges-

sen. Es war eine Unterkunft, die hatten leergezogene Häuser des sozialen Wohnungsbaus, 

die konnten sie schnell belegen. Da waren zwei Familien in einer kleinen Wohnung unter-

gebracht. Wir haben versucht uns mit Händen und Füßen zu verständigen und irgendwie 

wusste man nicht genau, wo kommen die eigentlich her, die hatten auch keine Papiere, die 

waren auf der Flucht und es ging mehr schlecht als recht. Sie haben sich gefreut über den 

Besuch. Die Oberbürgermeisterin und ich sind zusammen dort gewesen. Und am Ende des 

Gespräches ï obwohl wir uns nicht verständigen konnten ï nahm die Frau der einen Fami-

lie mich an die Hand und zog mich in das Schlafzimmer der gesamten Familie. Und sie 

machte die Tür zu und ich wusste gar nicht, was mir geschah. Ich war völlig irritiert. Und 

dann zog sie nur ihren Pullover hoch, ich sah die Narben. Das war ein Moment ï wenn Sie 

dann jemandem in die Augen schauen, wenn sie sehen, ohne Sprache und verstehen, was an 

Leid dahinter steht, wenn jemand seine Heimat verlässt und dass das niemand ohne Grund 

tut, dann gehen Sie mit Flüchtlingsfragen anders um. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und 

deshalb ist die Erfahrung mit Flüchtlingen so ungeheuer wichtig und ich würde mir wün-

schen, dass viele, die da in anderer Weise unterwegs sind in unserem Land, dass die auch 

einmal die Gelegenheit nehmen würden, sich mit einzelnen Menschen auseinander zu 

setzen. Ich glaube, dann würden sie anders über diese Dinge reden. Das würde ich mir 

wünschen.  

Was man braucht ist Mitmenschlichkeit, christliche Nächstenliebe. Und dennoch ist das 

eine große Aufgabe. Ich habe vorhin gesagt, organisatorisch waren wir nicht gut aufgestellt, 

obwohl klar war, Sicherheit wird ein Thema. Wenn viele kommen, kommen auch immer 

welche, die nichts Gutes im Schilde führen. Wir haben also gleich Polizei- und Justizstellen 

nach oben gefahren. Aber es gelang uns zunächst nicht alle zu erfassen. Wir hatten nicht 
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von jedem Fingerabdrücke. Viele hatten keine Papiere. Der Datenaustausch hat nicht funk-

tioniert, zum Teil waren die Daten gar nicht kompatibel zu machen. Das hat gedauert aber 

die Strukturen sind jetzt da. Aber weil wir nicht gut organisiert waren, konnten einige quasi 

im Windschatten kommen: Kriminelle, Extremisten und auch Terroristen. Und das hat für 

Verunsicherung und Angst gesorgt. Verbrechen und Anschläge Einzelner dürfen aber nicht 

dazu führen, dass die, die zu uns gekommen sind, quasi unter Generalverdacht gestellt 

werden oder auch Gruppen von ihnen wegen ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrer Her-

kunft. Das tun die Kräfte in unserem Land, übrigens nicht nur hier, sondern auch in anderen 

europäischen Staaten und in der Welt, die genau das instrumentalisieren wollen, die aus-

grenzen wollen, die spalten wollen, die auf Abschottung setzen. Sie wollen Ängste schüren 

und nutzen. Und dabei benutzen sie auch neue Instrumente wie beispielsweise fake news. 

Was haben wir da nicht alles in den letzten Monaten gelernt. Ihnen geht es eigentlich da-

rum, unsere freiheitliche Gesellschaft anzugreifen, unsere Demokratie. Sie greifen dabei 

auch unsere christlichen Werte an. Sie setzen auf eine Rückkehr nationaler Grenzen. Ich 

hätte mir als überzeugte Europäerin, die damit groß geworden ist, mit Schüleraustausch mit 

Frankreich, nie träumen lassen, dass ich noch einmal Europa verteidigen muss. Aber wir 

müssen es gemeinsam tun. Es ist so wichtig, damit unsere Gesellschaft so frei bleibt, wie 

sie jetzt ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Auch wenn ich zuversichtlich 

bin, es gilt, gemeinsam gegen zu halten. Die freie Gesellschaft und ihre Errungenschaften 

aktiv zu verteidigen und dazu gehören ausdrücklich auch die Menschenrechte und das 

Asylrecht. Es gilt aber auch deutlich zu machen, dass Regeln und Gesetze für alle gelten 

und das sie einzuhalten sind. Unser Staat, unser Rechtsstaat ist handlungsfähig. Aber wir 

müssen auch offen sagen, eine 100%ige Sicherheit kann es nicht geben.  

Ich habe gesehen, dass die Synode sich in der Plenartagung auch mit den Themen Rückfüh-

rung und Abschiebung beschäftigen wird. Asylrecht ist eine wichtige Errungenschaft. Aber 

wir müssen auch Missbrauch verhindern. Und hier gilt zunächst nur eins: Es kommen zu 

viele unter der ¦berschrift ĂAsylñ, die eigentlich nicht Asyl suchen, die Chancen suchen 

und sie eigentlich auch verdient hätten. Deshalb bleibt es dabei, dass es ein großes Defizit 

ist, dass wir kein vernünftiges Einwanderungsgesetz haben. Und es bleibt auch dabei, dass 

wir Entwicklungspolitik, denke ich, alle mit einem anderen und verstärkten Blick betrach-

ten müssen. Ich jedenfalls setze mich sehr dafür ein, dass wir Entwicklungspolitik massiv 

stärken.  

Ich wollte damals nach dem Studium über Entwicklungspolitik der EU promovieren. Ich 

habe das Thema eigentlich im Herzen gehabt, aber wenn man im tagtäglichen Laufrad als 

Politikerin ist, dann gelangt es manchmal weit zurück. Ich weiß, dass die Kirchen immer 

wieder den Finger in die Wunde gelegt haben, aber ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeit-

punkt, um gemeinsam noch einmal deutlich zu machen, wie wichtig es ist, Chancen für 

Menschen zu schaffen so wie das in Tansania offensichtlich gelungen ist, mit dem was dort 

an Hochschule aufgebaut werden konnte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen. 

Ja, Missbrauch gilt es zu verhindern. Wer Asyl beantragt, hat ein Recht auf eine sorgfältige 

individuelle Prüfung, auf rechtsstaatliche Verfahren. Wer dann aber abschließend kein 

Recht auf Asyl zugesprochen bekommt, der muss auch zurückgeführt werden können. So 

bitter das manchmal auch im Einzelfall ist und so schwer es einem fällt, wenn man die 

Menschen persönlich kennt. Das geht mir auch so. Ich bekomme viele Schreiben, die mir 

zu Herzen gehen. Aber es ist wichtig, damit die Akzeptanz für unser rechtsstaatliches Sys-

tem in diesem Bereich auch erhalten bleiben kann. Übrigens gehen ja auch viele freiwillig 

dann zurück, wenn die Verfahren beendet worden sind. Und wenn es zwangsweise sein 

muss, dann ist immer noch sorgfältig zu prüfen, ob und wohin man jemanden im Einzelfall 
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zurückführen kann. Klar muss sein, diejenigen, die sich nicht an Regeln und Gesetze halten, 

vielleicht sogar Verbrechen begehen, gefährlich sind, die müssen wir zuallererst in den 

Blick nehmen. Denn Sicherheit ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Ohne Sicherheit 

ist Freiheit auch schwierig zu realisieren. Und deshalb ärgert es mich, wenn Abschiebungen 

nicht möglich sind, weil Herkunftsstaaten die Aufnahme verweigern, einfach behaupten, 

das wären nicht ihre Bürger, weil sie keine Passersatzpapiere ausstellen oder erst nach 

Monaten, oder weil sie Rückführung über Bürokratie erschweren, die Bedingungen quasi 

unmöglich machen. Hier ist die Bundesregierung gefordert, hier brauchen wir dringend 

neue und bessere Abkommen. Das ist allemal wichtiger, als dauernd über Gesetzesver-

schärfung zu reden und Scheindebatten zu führen. Das ist mir außerordentlich wichtig. 

Liebe Brüder und Schwestern, 

klares und konkretes Handeln ist wichtig. Wichtig um Akzeptanz zu halten und dafür zu 

sorgen, dass unsere freiheitliche Gesellschaft auch so in Zukunft bestehen kann.  

Konkretes Handeln, so wie es auch dem Wort Martin Luther zugeschrieben wird. Ich zitie-

re: ĂDass die Vºgel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du 

nicht ªndern, aber dass sie Nester in dein Haar bauen, das kannst du verhindern.ñ  

Martin Luther. Damit zum Schluss.  

Wir feiern 500 Jahre Reformation. Die Reformation hat nicht nur das kirchliche, sondern 

auch das gesellschaftliche, kulturelle und politische Leben in Deutschland und Europa 

geprägt. Unser Verständnis von religiöser Toleranz, Demokratie und individuellen Men-

schenrechten geht auch auf das Erbe der Reformation zurück. Ich wünsche mir deshalb, 

dass die Menschen in unserem Land am Ende des Jahres nicht nur den zusätzlichen Feier-

tag in Erinnerung behalten, sondern sich auch auf die tiefe Prägung unserer Gesellschaft 

und unserer Kultur besinnen. Lassen Sie uns gemeinsam gerade im öffentlichen Diskurs 

mit klarer Haltung, klaren Argumenten, sich den Kräften entgegen stellen, die unsere De-

mokratie und unsere Gesellschaft in dieser Weise verändern wollen, wie ich das eben ge-

nannt habe: Den Vereinfachern, den Schreihälsen. Das Reformationsmotto der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland ĂIch bin vergn¿gt, erlºst, befreitñ stammt ja von Hanns Dieter 

Hüsch. Ich finde das ist eine schöne Art das Jubiläum zu begehen, indem wir Freude und 

Freiheit in den Mittelpunkt stellen. Ich persönlich freue mich auf dieses Reformationsjahr 

und viele Veranstaltungen, dich ich hoffentlich besuchen werde. Wir haben viele gemein-

same Themen. Bei allen geht es darum, dass die Menschen sich in unserer Gesellschaft 

vergnügt, erlöst und befreit fühlen können.  

Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg dabei in den kommenden Monaten den Menschen in 

unserem Land dieses Anliegen der Reformation nahe zu bringen. Für die anstehende Syno-

de wünsche ich Ihnen vor allem gute Beratungen. 

Vielen Dank und Gottes Segen! » 

 
Der Präses dankt der Ministerpräsidentin für ihr Grußwort und bittet Präses 
Annette Kurschus, Rat EKD und Evangelische Kirche von Westfalen um ein 
Grußwort. Diese führt aus: 

« Herr Präses, verehrte Synodale,  

liebe Geschwister im Rheinland, 

fast auf den Tag genau vor vier Jahren ï am 7. Januar 2013 ï habe ich zuletzt an dieser 

Stelle zu Ihnen gesprochen. Sie hatten damals ï anders als heute ï die Wahl eines oder 
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einer neuen Präses vor sich. Und damals lag ï genauso wie heute ï ein soeben erst ange-

brochenes Jahr als große Unbekannte vor uns. 

Ich habe vor vier Jahren ï manche erinnern sich womöglich noch ï die Großmutter von 

Siegfried Lenz zitiert. Die alte Dame stammte ï wie Ihr Präses Rekowski und wie ein Teil 

meiner Familie ï aus Masuren in OstpreuÇen. ĂJungchen, das geht nicht gut ausñ, pflegte 

sie in bestimmten  Situationen zu raunen. Ehrlich gesagt: Im Nachhinein finde ich mich mit 

diesem Zitat ziemlich mutig. 

Zum Glück wurde die Prognose der alten Dame vor vier Jahren Lügen gestraft. Einerseits 

zumindest. Wir Westfalen sind dankbar ï und das sage ich an dieser Stelle vor allem per-

sönlich von mir selbst ï für die gute, vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit 

mit dem Präses, den Sie damals gewählt haben. 

Andererseits passen die Worte der ostpreußischen Oma nach wie vor erschreckend gut. Viel 

mehr noch als vor drei Jahren beschreiben sie eine Stimmung, die ihre Schatten über unsere 

Gesellschaft legt.  

Auch über unsere Kirche. 

Das ist in der Evangelischen Kirche im Rheinland wohl nicht anders als in der Evangeli-

schen Kirche von Westfalen. Obwohl man Ihnen als Rheinländern eine unerschütterliche 

Frohnatur nachsagt und uns Westfalen eher für schwerfällige Gesellen hält.  

Wer das Ohr bei den Menschen hat ï in der Straßenbahn, im Lokal, beim Friseur oder im 

Wartezimmer beim Arzt ï hört es sinngemäß in den verschiedensten Jargons und Tonlagen: 

ĂLeute, das geht nicht gut aus.ñ 

Mit unserer Erde nicht. 

Mit unserem Land nicht. 

Mit Europa nicht. 

Mit den geflüchteten Menschen nicht. 

Mit unserer Kirche nicht. 

Und mit mir selbst ï vielleicht auch nicht. 

Ich will eine kleine Gegengeschichte erzählen. Völlig unspektakulär. Lächerlich alltäglich 

eigentlich. Und für mich doch verblüffend überraschend. Und hoffnungsvoll. 

Seit vielen Jahren steht bei mir zu Hause im Bücherregal eine von diesen kleinen Ostheimer 

Holzfiguren. Der Rattenfänger von Hameln. Mit wehendem Mantel, die Flöte schwungvoll 

an die Lippen gesetzt, eilt er einer Meute von schwarzen Ratten voran. So habe ich ihn 

jedenfalls aufgestellt. In sichtbar unaufhaltsamer Dynamik folgen die Tiere seiner Musik. 

Das macht sich gut zwischen all den strengen Büchern im Regal. Ein Geschenk von Freun-

den; mir sind die kleinen Figuren mit der Zeit ans Herz gewachsen. Obwohl sie in Wirk-

lichkeit eine schreckliche Geschichte erzählen. Die entsprechende Sage wurde von den 

Brüdern Grimm aufgegriffen und farbig ausgeschmückt:  

Ein bunt gekleideter Mann betritt mit seiner Flöte die Kleinstadt Hameln an der Weser. 

Dort plagt eine schwere Rattenplage die Bewohner. Der fremde Mann verspricht, die Stadt 

gegen einen vereinbarten Lohn von den Ratten zu befreien, und lockt die Tiere mit seinem 

betörenden Flötenspiel aus Hameln hinaus. Indes: Statt ihm den versprochen Lohn zu zah-

len, jagen die Bürger den Fremden davon. Viele Jahre später ï so berichtet die Sage ï 

kommt der Mann zurück. Diesmal trägt er das Gewand eines Jägers, "erschrecklichen 

Angesichts", wie in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm zu lesen ist, "mit 

einem roten, wunderlichen Hut, und ließ seine Pfeife in den Gassen hören". Die Bürger von 
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Hameln sind gerade in der Kirche versammelt und beim Gregorianischen Gesang, als der 

Rattenfänger draußen seine Melodie erklingen lässt. Diesmal folgen dem seltsamen Frem-

den nicht Ratten und Mäuse, sondern "Kinder, Knaben und Mägdelein vom vierten Jahr an, 

worunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war." 130 sollen es ins-

gesamt gewesen sein. Durch das Osttor der Stadt verschwanden sie auf Nimmerwiederse-

hen in einem Berg. Nur drei Kinder seien dem Rattenfänger durch die Lappen gegangen, 

wissen die Grimms: Ein blindes, ein stummes ï und eines, das zurückgekehrt sei, um sein 

Obergewand zu holen.  

Die Geschichte ist ebenso gruselig wie bekannt. Und es kommt wohl nicht von ungefähr, 

dass der Begriff ĂRattenfªngerñ heute, zu Beginn des Jahres 2017, erschreckend aktuelle 

Geschichten und Bilder in uns wachruft. 

Einmal kam ich nach Hause und fand meine kleine Holzfigur in erstaunlicher Position vor. 

Freundlich zugewandt stand der Rattenfänger da im Kreise der possierlichen Ratten. Sie 

umringten den Mann, als spiele er ihnen mit Hingabe ein vergnügliches Konzert.  

Frau Scholz, die in Wirklichkeit anders heißt und bei mir zu Hause sauber macht, kennt die 

alte Sage anscheinend nicht. Sie hatte beim Staubwischen die Figuren verrückt, sie anders 

herum wieder hingestellt ï und aus dem rachedurstigen Kindesentführer einen fürsorgli-

chen Franz von Assisi gemacht. Der sieht die Tiere liebevoll an und spielt ihnen mit 

Schwung zum Leben auf. 

Eine ¿berraschende Gegengeschichte zu ĂJungchen, das geht nicht gut aus!ñ 

Völlig unspektakulär. 

Lächerlich alltäglich eigentlich. 

Und gerade darin zutiefst hoffnungsvoll.  

In der Nachfolge Jesu Christi rennen wir keinem Rattenfänger hinterher. Und wir wollen 

keine Meute, die kopflos und gedankenlos hinter uns oder hinter anderen herläuft.  

Wir haben die lebensnotwendige Botschaft in die Welt zu tragen, dass es sehr wohl trotz 

allem ganz anders werden kann. Weil Gott will, dass es gut ausgeht mit der Welt. 

In diesem besonderen Jubiläumsjahr der Reformation wird unsere evangelische Stimme 

besonders gehört. Wir haben mehr Aufmerksamkeit als sonst. Lassen Sie uns das nutzen. 

Wo es geht, gemeinsam! Auch mit den katholischen Geschwistern. Lasst uns genau hinse-

hen; lasst uns wahrnehmen und ernstnehmen. Wir haben zum Leben aufzuspielen. Wir 

haben alles für das Leben zu tun. Und wir dürfen keinen Zweifel daran lassen, wovon unser 

unbeirrter Einsatz für das Leben lebt. 

Ich freue mich, dass wir evangelischen Kirchen in NRW mit vereinten Kräften und in 

gemeinsamer Hoffnung zusammenstehen. Für das Leben. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten und hoffnungsvollen Verlauf der 

Synode, gute Entscheidungen und tragfähige Beschlüsse. » 

 
Der Präses dankt Präses Kurschus um ihr Grußwort und bittet Bischof Dr. 
Franz-Josef Overbeck, Bistum Essen um sein Grußwort. Dieser führt aus: 

« Sehr geehrter Herr Präses, lieber Bruder Rekowski, 

hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder! 

ĂAlle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns 

sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hastñ (Joh 17,21). Wenn ich als katholi-
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scher Bischof auf Ihrer Synode ein Grußwort spreche, dann geht es ökumenisch immer um 

dieses Gebet Jesu. Alle unsere ökumenischen Begegnungen und Initiativen haben ihren 

Sinn von diesem Auftrag, den Jesus Christus, Mitte und Fundament unseres Glaubens als 

Herr der Kirche, uns gegeben hat. 

Heute, im Jahr 2017, hat dieser Auftrag eine besondere Relevanz. Mit dem 31. Oktober 

2017 erinnern wir uns daran, dass Martin Luther an diesem Tag vor 500 Jahren in Witten-

berg seine berühmten Thesen veröffentlichte, die die Reformation einleiteten. Damals und 

in den darauffolgenden Jahrhunderten ist viel Dramatisches geschehen, was die Einheit der 

Christenheit lange und tief verletzt und gespalten hat, nachdem schon im Jahr 1054 die 

Einheit zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche zerbrochen war.  

Gott sei Dank leben wir jetzt in einer veränderten Situation. Wir stehen an der Schwelle zu 

einer neuen Gemeinsamkeit im Glauben. Nach den bedeutenden ökumenischen Dialogen 

der letzten Jahrzehnte, vielen Begegnungen zwischen den Konfessionen und der gelebten 

Ökumene in unseren Gemeinden, Einrichtungen und Initiativen wird die Heilung der Wun-

den möglich, die die Trennung zwischen Protestanten und Katholiken geschlagen hat. 

Gleichzeitig wächst die Einsicht, dass wir als Christen heute in einer säkularen, auch schon 

postsäkularen  und sich radikal verändernden Welt mehr denn je nur noch gemeinsam 

glaubwürdige Zeugen des Evangeliums sein können. 

Dass diese hoffnungsvolle Entwicklung ausgerechnet im Reformationsjahr 2017 in den 

Vordergrund tritt, hängt ganz wesentlich mit der Entscheidung Ihrer Landeskirche und der 

EKD zusammen, diesem Jahr deutliche ökumenische Akzente zu geben. Dafür bin ich 

Ihnen ausgesprochen dankbar. Ihnen, verehrter Herr Präses, lieber Bruder Rekowski, danke 

ich besonders, dass, neben der großen Feier am Pfingstmontag in Koblenz, wir bereits heute 

in zwei Wochen, am Sonntag, 22. Januar 2017, auch bei uns in Essen in unserem Hohen 

Dom einen ökumenischen Gottesdienst im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der 

Christen feiern und Sie mit mir zusammen die ökumenisch engagierten Christinnen und 

Christen zu einer Begegnung einladen. 

Ein weiteres bedeutsames Ereignis wird der ökumenische Buß- und Versöhnungsgottes-

dienst sein, den wir auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen 

Kirche in Deutschland am Samstag, 11. März 2017, in Hildesheim feiern werden. Diesem 

Gottesdienst ging ein ehrlicher gemeinsamer Blick in die Geschichte voraus, der gezeigt 

hat, was Christen einander angetan haben. Gleichzeitig wurde deutlich, wie dankbar wir für 

die Verbundenheit sein können, die wir heute gewonnen haben, und wie bereichernd die 

Vielfalt der Gaben ist, die sich in unseren Traditionen entwickelt hat und uns gemeinsam zu 

weiteren neuen Wegen motiviert. 

Das Reformationsjahr 2017 bietet damit gute Voraussetzungen, neben den vielen wichtigen 

innerevangelischen Feierlichkeiten und Veranstaltungen, die Verbindung zwischen unseren 

Kirchen zu vertiefen. Dabei dürfen wir die Ökumene zukünftig nicht länger als eine Zu-

satzaufgabe betrachten, sondern noch mehr und noch konsequenter als gemeinsamen Auf-

trag begreifen, die Herausforderungen zusammen zu bearbeiten, die sich unseren beiden 

Kirchen seit langem in gleicher Weise stellen. Es wächst die Erkenntnis, dass wir Christen 

nur gemeinsam stark sind. 

Die vielen ökumenischen Initiativen im Bereich der Flüchtlingshilfe haben eindrucksvoll 

gezeigt, wie viel Potential die Zusammenarbeit im Bereich unseres diakonischen Dienstes 

hat. Gemeinsam ist uns die Erfahrung, dass wir mit den bisherigen Formen der Seelsorge in 

unseren Gemeinden immer weniger Menschen erreichen. Sie werden dieses Thema mit der 

Beschlussvorlage ĂGemeinde formenñ diskutieren, in der Gedanken entwickelt werden, die 
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ganz ähnlich auch in unserem Bistum im Gespräch sind. Hier bietet sich eine stärkere Ver-

netzung an. Denn Gott berührt uns in Jesus Christus, um zusammen nah und wirksam bei 

allen Menschen sein zu können, mit denen wir leben. 

Gemeinsam stehen wir auch vor der Herausforderung, unsere kirchlichen Angebote und 

unseren Gebäudebestand den in Zukunft geringeren personellen und finanziellen Möglich-

keiten anzupassen. Wir vergeben aus meiner Sicht eine große Chance, wenn wir in diesen 

Prozessen nicht die Abstimmung über unsere pastoralen Schwerpunkte vor Ort suchen und 

die Möglichkeit inhaltlicher Kooperationen sowie ganz konkret die gemeinsame Nutzung 

von Gebäuden prüfen, so dies möglich und erwünscht ist. 

Diese wenigen Hinweise mögen hier genügen, um zu unterstreichen, dass auch nach meiner 

Überzeugung die Zukunft unser Kirchen ökumenisch ist, wie Sie, verehrter Herr Präses, 

lieber Bruder Rekowski, es vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt haben. Dabei 

haben wir aber den Auftrag, bei allem Engagement für die praktische Ökumene aufrichtig 

in den Fragen zu bleiben, die zeigen, was uns noch trennt. Hier hilft nur ein neu intensivier-

ter und gleichzeitig geduldiger theologischer Dialog. Papst Franziskus hat in Lund am 31. 

Oktober 2016 eindringlich darauf hingewiesen. Tun wir darum alles, was wir gemeinsam 

tun können, aber unterlassen wir um des ehrlichen Suchens nach der Wahrheit willen auch 

das, wo wir uns noch nicht einig sind. 

Im gemeinsamen Wort der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in 

Deutschland zum Jahr 2017, das ich mir gerne zu eigen mache, heiÇt es: ĂGemeinsam 

wollen wir den 500. Jahrestag der Reformation zum Anlass nehmen, uns auf die Anliegen 

der Reformatoren zu besinnen und ihren Ruf zu Umkehr und geistlicher Erneuerung zu 

hºren.ñ Diese Anliegen bleiben uns Christen dauerhaft, gerade wenn es darum geht, auf 

dem Weg zur sichtbaren Einheit der Kirche voranzukommen. Unser Glaube kann auf diese 

Weise in geteilter Hoffnung und gelebter Liebe konkreter werden. So freue ich mich darauf, 

mit Ihnen morgen früh die Andacht halten zu dürfen. Ich wünsche Ihrer Synode für Ihre 

Beratungen und Entscheidungen den Segen Gottes und den Beistand seines Heiligen Geis-

tes. Meines Mitbetens seien Sie gewiss. 

Als Ruhrbischof kenne und schªtze ich die gute Tradition, mit einem ĂGl¿ck auf!ñ, dem 

alten Wunsch und Ruf der Bergleute, zu schließen. Dieser Gruß beschreibt ihre Hoffnung, 

dass sich neue Gänge für den erfolgreichen Bergbau in die Tiefe der Erde auftun, damit 

ihren Mühen Erfolg und Zukunft beschieden ist. Genau das wünsche ich unseren ökumeni-

schen Wegen und unseren nächsten Schritten. In diesem Sinne hoffe ich für Sie auf eine 

segensreiche Synode und schlieÇe mit einem herzlichen ĂGl¿ck auf!ñ » 

 
Der Präses dankt Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck für sein Grußwort und 
die Mitwirkung im Gottesdienst und bittet Minister Ulrich Commerçon, Saar-
land um sein Grußwort. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

liebe Schwestern und Brüder, 

es ist nicht ganz einfach, an vierter Stelle nach drei doch so nachdenklich machenden und 

auch ins Herz gehenden Reden dann auch noch aus dem bedeutenden Bundesland Saarland 

etwas sagen zu müssen. Zumal zu allem Überfluss unser Gruß der Bergleute, den wir im 

Saarland natürlich auch kennen, jetzt schon vorweg genommen worden ist und ich fast gar 

nicht mehr weiß, was ich noch großartig hinzufügen soll. 
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Dazu kommt, dass ich dadurch, dass ich quasi zwei Hüte trage, ohnehin in einer schwieri-

gen misslichen Situation bin, denn je länger mein Grußwort jetzt sein wird, desto mehr 

Ärger kriege ich anschließend auch von den Synodalen hier ab. Alle anderen verschwinden 

ja ï außer dem katholischen Bruder; da bin ich sehr dankbar: Wir werden die Andacht 

morgen dann gemeinsam angehen. 

Es ist in der Tat ein bisschen schwierig, als Synodaler und als Vertreter der Landesregie-

rung zu sprechen. Ich will dennoch selbstverständlich die Grüße auch der saarländischen 

Landesregierung ausrichten. Zumal ich vermute, das Motiv zu kennen, warum ich das jetzt 

machen muss. Wir sind ja bekanntermaßen das katholischste aller Bundesländer und ich bin 

der einzige Evangelische im ganzen Kabinett. In dieser Situation gab es nicht viele Mög-

lichkeiten.  

Umgekehrt aber, das hat mir jemand heute auf dem Weg hierher so schön gesagt, gilt: 

ĂNirgendwo ist die rheinische Landeskirche in einem ihrer Bundesländer so bedeutend wie 

im Saarlandñ. Und das haben wir ja selten, dass wir als Bundesland mal so an der Spitze 

stehen. 

Es gibt ein anderes schºnes Wort bei uns im S¿drhein, es heiÇt: ĂD¿sseldorf ist weitñ. 

Manchmal ist das auch ganz gut so.  

Ich will aber, um dann doch ein bisschen zum Ernst zu kommen, trotzdem auch ein ganz 

herzliches Dankeschön sagen. Düsseldorf ist zwar weit, wir wussten aber immer ï und das 

gilt im Übrigen auch für unsere große Schwester, das Land Nordrhein-Westfalen, liebe 

Hannelore ï, dass wir uns auf Düsseldorf verlassen konnten, wenn wir die Unterstützung 

gebraucht haben. Das gilt sowohl im politischen Raum, als auch, wenn es um die Kirchen-

leitung geht. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, sicherlich im Namen der gesam-

ten saarländischen Landesregierung.  

Ich meine damit nicht nur die regelmäßigen Spitzengespräche, in deren Rahmen wir immer 

einen sehr guten intensiven ehrlichen und offenen Austausch haben, sondern ich will das 

ausdrücklich auch auf das Evangelische Büro, auf die Kirchenkreise, auf die Superinten-

denten, auf all diejenigen beziehen, die Kirche vor Ort täglich leben. 

Hannelore Kraft hat eben schon darauf hingewiesen: In der Tat, ohne die Unterstützung der 

Kirchen und der vielen Aktiven in den Kirchengemeinden vor Ort wären die letzten Jahre 

durchaus sehr viel härter und schwieriger gewesen. Und ich glaube nicht, dass wir das so 

gut bewältigt hätten. Was kaum jemand weiß - die Saarländer sind ja schon immer stolz, 

wenn sie irgendwie an der Spitze bei bestimmten Dingen stehen: Wir hatten schon eine 

ganz besondere Situation. Im Saarland sind die meisten unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge angekommen. Mittlerweile sind 3,6 % aller Schülerinnen und Schüler in unse-

ren Schulen Schülerinnen und Schüler, die erst in den letzten zwei Jahren zu uns gekom-

men sind. 

In absoluten Zahlen lacht man an anderer Stelle darüber, aber prozentual ist das schon 

bedeutend. Und das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn Zivilgesellschaft sich nicht so 

gut darum gekümmert hätte. 

Nordrhein-Westfalen hat im letzten Jahr 70 Jahre gefeiert ï wir haben  ï gerade heute vor 

einer Woche - begangen, dass das Saarland seit 60 Jahren ein Teil der Bundesrepublik 

Deutschland ist. Vor einem schwierigeren Hintergrund als die anderen westlichen Bundes-

länder. Und deswegen will ich auch noch einmal an das anknüpfen, was uns allen, glaube 

ich, Unbehagen bereitet. Auch mir ging es so: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass im 

Saarland, auf der Grenze, in dieser Grenzregion, vermeintliche Selbstverständlichkeiten 



 
 

Erste Plenarsitzung am 8. Januar 2017 

19 

wieder in Frage gestellt werden wie die europäische Einigung, nach einer offenen Gesell-

schaft, nach einer demokratischen Gesellschaft, in der es gut ist, dass wir unterschiedliche 

Meinungen austragen können, dass wir aber gelernt haben, diese unterschiedlichen Mei-

nungen friedlich auszutragen. Wir haben es gelernt, Respekt vor der Meinung des Anderen 

zu haben. Natürlich versuchen wir uns gegenseitig zu überzeugen. Ich hätte mir nie vorstel-

len können, dass das alles mittlerweile teilweise in Zweifel gezogen  wird in einer Art und 

Weise, in der Demokratie insgesamt und der  Zusammenhalt der Völker untereinander in 

Gefahr gerät. Gerade hier sehen wir uns als Bundesland immer in einer ganz besonderen 

Verpflichtung: zwischen Deutschland und Frankreich, in Europa und damit auch als Vor-

bild für andere Regionen, in denen man, glaube ich, einfach nur mal hinschauen muss, was 

in den letzten 100 oder 200 Jahren in unserer Region passiert ist. Dass immer diejenigen die 

Opfer waren, die am Anfang gegeneinander aufgehetzt wurden. Ich glaube, das ist ein ganz, 

ganz wichtiges Signal. Und auch dafür ein herzliches Dankeschön, dass wir immer Ihre 

Unterstützung dabei hatten. 

Und dann noch ein Punkt, weil über den in meinen Augen zurzeit ein bisschen zu wenig 

gesprochen wird: Es ist ein Punkt, der uns verbindet, der uns im Übrigen im Saarland auch 

ökumenisch verbindet. Ich bin jetzt seit vier Jahren Landessynodaler und seit fünf Jahren in 

Verantwortung auch im saarländischen Kabinett. Und von Anfang an gab es immer eine 

große Übereinstimmung darin, dass wir in einer Zeit, in der damals kaum über Arbeitslo-

sigkeit gesprochen wurde, heute auch kaum über Arbeitslosigkeit gesprochen wird, immer 

gesagt haben: Man muss auch genauer hinschauen. Ja, zum Glück ist in Deutschland die 

Arbeitslosigkeit ï im Saarland im Übrigen auch ï deutlich zurückgegangen. Das ist ein 

gutes Zeichen und das zeigt auch, dass Politik handlungsfähig ist, dass Gesellschaften es 

auch schaffen können, schwierige Probleme zu meistern. Der Strukturwandel war bei uns 

mit Sicherheit nicht weniger anstrengend, als er an der Ruhr gewesen ist. Trotz Haushalts-

notlage des Saarlandes und in einer Zeit, in der andere Arbeitsmarkprogramme gekürzt 

haben, haben wir gesagt, wir wollen genauer hinschauen und ganz gezielt das Thema 

ĂLangzeitarbeitslosigkeitñ in den Blick nehmen. Wir hatten sowohl aus Trier als auch aus 

Speyer auf katholischer als auch aus Düsseldorf und Speyer auf evangelischer Seite immer 

die Unterstützung dafür seitens der Verantwortlichen in der Kirche, obwohl wir dadurch 

vielleicht den Kriterien des Stabilitätsrats nur schwieriger standhalten konnten. Wir haben 

das trotzdem geschafft. Und ich sage das deswegen am heutigen Tage, weil wir gerade in 

dieser Woche eine Studie bekommen haben, in der uns zweierlei belegt wird: 

1. Das Programm war in der Sache erfolgreich, es hat gewirkt. Es hat dazu geführt, dass 

Menschen, die über lange, lange Zeiträume nicht mehr in Beschäftigung waren, wieder 

einen strukturierten Arbeitstag haben. Es hat dazu geführt, dass Menschen Sinnvolles getan 

haben und es hat dazu geführt, dass Menschen auch wieder das Gefühl bekommen, ge-

braucht zu werden in dieser Gesellschaft. Ich finde, das sind die drei wichtigsten Punkte in 

diesem Zusammenhang.  

2. Wunderbarer Weise können wir mittlerweile auch belegen, dass sich sozusagen der 

Invest auch dadurch rentiert hat, dass zwei Drittel der Mittel, die wir da eingespeist haben, 

unmittelbar wieder in staatliche Einnahmen geflossen sind.  

Das ist ein deutlicher Beleg dafür, dass wir an der Stelle auch gemeinsam weiter arbeiten 

müssen. Die saarländische Landesregierung ist weiterhin der Auffassung, dass wir ein gutes 

Modell-Land wären für den Aktiv-Passiv-Transfer. Um es mal an einer Stelle auszuprobie-

ren in einem überschaubaren Rahmen, wo wir jetzt seit einigen Jahren eben auch die Erfah-

rung haben. Auch dafür möchte ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. 
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So, bevor mir die Abgeordneten hier aufs Dach steigen: Ein Wort muss ich trotzdem noch 

los werden: Wir haben ein Superwahljahr. Und dieses Superwahljahr wird in dieser Woche 

eröffnet, nämlich hier auf der rheinischen Landessynode. In unserer Vorbesprechung haben 

wir ausgerechnet, dass wir etwa 12 Stunden mit Wahlen verbringen. Ich glaube, das ist 

auch gut so. Und ich glaube, auch dieses Signal sollten wir noch einmal überall aussenden, 

dass Demokratie auch in unserer Kirche etwas Wichtiges ist. Und wie wichtig Wahlen sind 

und dass Menschen sich zur Wahl stellen, dass sie auch zur Wahl gehen, dazu kann diese 

Woche beitragen. 

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Synode, ich wünsche Ihnen auch allen ein glückli-

ches Händchen und ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Reformationsjahr 2017. Abschlie-

ßend: Das Saarland ist zwar das katholischste aller Bundesländer, wir waren aber das erste 

Bundesland, das das Feiertagsgesetz geändert hat. Also wir wissen schon, wenn es ums 

Feiern geht, sind wir ganz gut. Ich habe aber die mahnenden Worte der großen Schwester 

eben gehört, es geht natürlich nicht nur ums Feiern, aber Feiern gehört auch dazu und des-

wegen freuen wir uns sicherlich heute Abend auf den Abend der Begegnung und können 

zusammen feiern. 

Herzliches Glückauf! » 

 
Der Präses dankt Minister Ulrich Commerçon für sein Grußwort und bittet 
Staatsminister Prof. Dr. Alexander Lorz, Hessen, um sein Grußwort. Dieser 
führt aus: 

« Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir befinden uns im Zugehen auf den 31. Oktober 2017 ï 500 Jahre Reformation. Gemein-

hin spricht man von ĂReformationsjubilªumñ, und aus evangelischer Perspektive ist das ja 

ein durchaus angemessener Begriff. Ohne Reformation gäbe es die evangelischen Kirchen, 

wie wir sie heute kennen, nicht ï und auch nicht ihr Bekenntnis. Dass dabei ein ï im positi-

ven Sinne ï kritischer Blick auf manche Facette des Reformationsgeschehens und auch auf 

die persönlichen Charakterzüge der einen oder anderen Schlüsselfigur der Reformation 

nicht unterbleibt, ist aus meiner Sicht ein Zeichen von Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit scheint 

mir in diesem Zusammenhang ein guter Ratgeber zu sein, denn sie erleichtert doch den 

Brückenschlag zur römischen Kirche, aus der die evangelische Kirche im Wege der Refor-

mation hervorgegangen ist und mit der sie seither eben nicht in voller Gemeinschaft steht. 

Dass dies ï beileibe nicht nur aus katholischer Sicht ï aus theologischen Gründen eine 

unbefriedigende, ja schmerzvolle Situation ist, will ich nicht verschweigen. Umso bemer-

kenswerter ist es, dass die Evangelische und die Katholische Kirche in Deutschland einen 

Modus gefunden haben, 500 Jahre Reformation nicht nur getrennt, sondern ein Stück weit 

auch gemeinsam zu begehen. Und aus säkularer Perspektive können wir wahrlich dankbar 

sein für so manche Frucht des Reformationsgeschehens, die unser Gemeinwesen bis heute 

prägt und ï das ist zumindest anzunehmen ï auch weiterhin und dauerhaft prägen wird. 

Mit Blick auf das Reformationsjubiläum kann es nicht verwundern, dass Sie Ihrer diesjäh-

rigen Landessynode sozusagen einen Ăreformatorischenñ Rhythmus geben ï abgesehen 

davon, dass es ja ohnehin eine gut evangelische Veranstaltung ist mit einer Tagesordnung, 

die es qualitativ und quantitativ Ăin sich hatñ, wenn ich das einmal so zusammenfassen darf. 

Aber es fällt auf: Sie werden die kommenden Tage ï mit Morgenandachten beginnen, die 

den vier großen Grundsätze der reformatorischen Kirchen gewidmet sind: Sola scriptura, 

sola fide, sola gratia und ï quasi zusammenfassend ï solus Christus.  
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Morgen früh wird es, wenn ich recht informiert bin, gleich losgehen mit der Andacht zu 

ĂSola scripturañ. Eine Synode ist nun einmal ï tendenziell ï eine papier- und textlastige 

Angelegenheit ï aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist bei vergleichbaren Anlässen 

im säkularen Bereich nicht anders. Da ist es doch gut, wenn Text und Wort von Anfang ins 

rechte Licht gerückt werden ï auf dass deutlich werde, in welchem Maße jedes Wort, das 

hier gesprochen, geschrieben, gelesen wird selbst dem Wort Gottes verpflichtet ist, letzt-

endlich ï um dem Bogen bis zu Ăsolus Christusñ hin zu schlagen ï eben dem Wort 

schlechthin.  

Da fügt es sich gut, dass vor etwas mehr als zwei Monaten die neu überarbeitete Lutherbi-

bel in einem Festgottesdienst in Eisenach den Gemeinden übergeben worden ï einer von 

vielen Höhepunkten der Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation. Und ich 

bedanke mich auch ganz herzlich, dass die Landeskirchen mir durch ihren Beauftragten am 

Sitz der Hessischen Landesregierung auch ein Exemplar direkt haben zukommen lassen. 

Ich habe auch schon sehr gerne darin geblättert. Außerdem habe ich noch so eine richtig 

schöne alte Jubiläumsbibel bei mir zuhause, und ich glaube, es wird interessant, auch an der 

einen oder anderen Stelle einmal die beiden Versionen miteinander zu vergleichen.  

Aber mein erster Eindruck war auch schon, dass das ein sehr gut gelungenes Projekt ist, 

weil es wirklich auf der einen Seite die alte, die kraftvolle Sprachdiktion Luthers bewahrt, 

aber auf der anderen Seite schon ein paar Sachen herausschleift, die vielleicht dem heutigen 

Menschen nicht mehr so ohne Weiteres verständlich wären. Nach allem was ich höre, ist 

dieses Projekt auch der neuen Lutherbibel offensichtlich ein großer Erfolg, denn die 45.000 

Exemplare sind ï wie man mir gesagt hat ï schon vergriffen. Es sind jetzt 100.000 Stück 

nachgedruckt worden, das zeigt: Die Aktualität der Bibel, die sowieso das erfolgreichste 

Buch der Menschheitsgeschichte ist in Sachen Auflagenhöhe, ist ungebrochen. Wann gibt 

es das schon mal, dass man die erste Auflage gleich verdoppelt zum Nachdruck geben 

muss! Nun, ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen auch dafür, dass das Wort 

Gottes, dass die frohe Botschaft des Evangeliums in unserer heutigen Zeit an ihrer Aktuali-

tät nichts eingebüßt hat. Dass es auch Teil unserer Aufgabe ist, dies auch in der Öffentlich-

keit bewusst zu machen, auch durchaus auch wieder in die gesellschaftliche Diskussion 

hineinzutragen. 

Daher, finde ich, ist es auch gut und richtig, wenn ich vielleicht auch aus dieser Bibel zitie-

re. Ich habe mir ein Wort gesucht aus dem Prediger Salomon, das da lautet ï Sie kennen es 

alle ï: ĂEin jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stun-

deñ. Das ist ¿brigens ein Punkt, wenn ich richtig geschaut habe, wo sich der Text nicht 

verändert hat gegenüber der letzten Ausgabe von 1984. 

Meine Damen und Herren, 

ein jegliches hat also seine Zeit: Alles hat seine Zeit ï und muss seine Zeit haben. Ein 

gewisses Maß an Struktur und Ordnung kann dabei hilfreich sein. Nun ist dies, wie Sie 

wissen ï und ich weiß es natürlich auch ï, mein erster Besuch bei Ihnen. Und so strafe ich 

mich gewissermaßen selbst Lügen, da ich im vergangenen November, als ich binnen fünf 

Tagen bei den Synoden von Kurhessen-Waldeck sowie Hessen und Nassau zu Gast sein 

durfte, gesagt habe: Herbstzeit ist Synodenzeit. Schon aus der damaligen Perspektive 

stimmte das nur halb, weil die Synoden dieser beiden Kirchen auch im Frühjahr noch ein-

mal tagen, aber die heutige Erfahrung lässt mich dazulernen und mit Überzeugung sagen: 

Selbstverständlich ist ï mit vollem Recht ï auch der Januar Synodenzeit! 

Die Synode hat also ihre Zeit, und auch dieses Grußwort hat gewissermaßen seine Zeit. 

Denn da in den Ablaufplänen der Synodentagungen stets ï ich darf wohl sagen: traditionell 
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ï Raum ist für ein Grußwort seitens der Hessischen Landesregierung, herrscht auch für die 

staatliche Seite Verlässlichkeit: Im Januar geht es für ein Regierungsmitglied ï für mich 

also zum ersten Mal ï zur rheinischen Synode nach Ahrweiler. Diese Einladung ist Aus-

druck des guten, partnerschaftlichen Verhältnisses von Kirche und Staat in unserem Land. 

Und dieses gute Verhältnis hat sich ï bei aller notwendigen und richtigen Unterscheidung 

von kirchlicher und staatlicher Sphäre ï grundsätzlich bewährt, und ich habe den Eindruck, 

diese Einschätzung beruht auf Gegenseitigkeit.  

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich den Prediger Salomo ein wenig variieren: Nicht nur hat alles seine Zeit, 

vielmehr gilt auch: Alles braucht seine Zeit. Es gibt Dinge, für die muss man sich Zeit 

nehmen. Manche Themen sind so komplex, dass die Beschäftigung mit ihnen schon aus der 

Sache heraus ein gewisses Maß an Zeit in Anspruch nimmt. Oder es ist die Fülle von The-

men und Aufgaben, die sozusagen in der Summe einen beträchtlichen Zeitaufwand gene-

riert. Bei Ihnen ist es eine ganze Arbeitswoche einschließlich Abendsitzungen ï der spätes-

te Termin (allerdings ein kirchenmusikalischer) ist für 22 Uhr angesetzt. Und schon heute, 

am Tag des Herrn, nimmt die Synode ihren Auftakt, der aber vor allem dem Gottesdienst 

und ï gnädiger Weise ï der Begegnung gewidmet ist.  

Und so wie die Synode sanft vom Sonntag in den Werktag hinübergleitet, so liegt sie auch 

an der Schnittstelle von Festzeit und Alltag: Die Weihnachtszeit liegt hinter uns mit der 

Feier der Geburt Christi, mit Neujahr und mit Epiphanias, das ja gewissermaßen das 

ĂWeihnachtsfest der Heidenñ ist. Es braucht Festzeiten, und es braucht ebenso den Alltag. 

Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Synodale, nehmen also die Freude und den 

Schwung der festlichen Tage und ï hoffentlich ï auch die Erholung aus den Weihnachtsfe-

rien mit in dieser Arbeitswoche. Eine ganze Woche Synode, das heißt eben: Sich ausrei-

chend Zeit nehmen für die nötigen Beratungen und Überlegungen. Das geht mir als Kul-

tusminister, das geht Ăunsñ in der staatlichen Verwaltung nicht anders als Ihnen, die Sie in 

Synode und Kirchenleitung für das kirchliche Leben Verantwortung tragen. Ihnen und uns 

allen wünsche ich, dass auch unter den Bedingungen der modernen Zeit und unter den 

vielfältigen Anforderungen, die an uns gestellt werden, der Spagat zwischen Festesfreude 

und der Nüchternheit des Alltags, zwischen Bedächtigkeit und Tatendrang, zwischen Kon-

templation und Impuls immer öfter und immer besser gelingt ï im besten Falle ist es ja gar 

kein Spagat, sondern eine gute, eine wohltuende, eine heilsame Spannung. 

Gestatten Sie mir, dass ich den Prediger Salomo noch ein weiteres Mal variiere ï und auch 

der liebe Gott und Martin Luther mögen es mir nachsehen. Nicht nur hat ein jegliches seine 

Zeit und braucht es Zeit, sondern es gilt auch: Irgendwann muss ï und darf ï es auch gut 

sein.  

Alle Beratungen, Erwägungen und Überlegungen, alle Regelungen und Konzepte sind ja 

kein Selbstzweck, sondern haben eine Funktion im Hinblick auf einen höheren Zweck. Bei 

all Ihrem Tun als Synodale und in der Kirchenleitung geht es um den Auftrag der Kirche, 

letztendlich also um Gott und um die Menschen.  

In der staatlichen Sphäre ist es nicht anders. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Der Hessi-

sche Landtag befasst sich in diesen Wochen und Monaten mit einer Gesetzesnovelle, die 

aus seiner Mitte gekommen ist. Ohne Sie jetzt mit den Details behelligen zu müssen, kann 

ich sagen: Bis so ein Gesetz geltendes Recht wird, ist viel Denk- und Überlegungsarbeit 

geleistet und viel Zeit investiert worden, und zwar von allen Beteiligten. Nichts anderes gilt 

im Grundsatz für die vielen Rechts- und Verwaltungsverordnungen, für die Erlasse und 

Kooperationsvereinbarungen und für unzählige weitere Konzepte, Planungen und Doku-
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mente. Und für alle diese Instrumente gilt auch: Sie sind kein Selbstzweck, sondern es geht 

immer und überall um den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag, der in der Verfas-

sung grundgelegt ist und in Rechtsvorschriften weiter entfaltet wird, und auch dieser genügt 

sich ja letzten Endes nicht selbst, sondern es geht um die ganz realen Kinder und Jugendli-

chen in unserem Land.  

Meine Damen und Herren, verehrte Synodale, 

auch wenn ich mich hier auf nordrhein-westfälischem Territorium befinde, will ich meine 

Ansprache an Sie nicht zu Ende gehen lassen, ohne ï was ich stets gerne tue ï die Kernaus-

sage zu zitieren, die in der Koalitionsvereinbarung der beiden Parteien enthalten ist, die in 

Hessen die Regierung tragen. Was dort zum Verhältnis von Kirche und Staat zu lesen ist, 

gilt eben auch für Ihre Kirche, nämlich: 

ĂAm bewªhrten Staatskirchenverhªltnis halten wir ebenso fest wie an den Formen der 

Kommunikation und Begegnung mit den Kirchen. Wir vertrauen darauf, dass die christli-

chen Kirchen Partner und kritische Mahner zugleich bleiben.ñ 

Mein heutiges Grußwort soll dazu beitragen, dieses Bekenntnis zum Staatskirchenverhält-

nis, wie es sich aus dem Grundgesetz, der Weimarer Reichsverfassung und unserer Landes-

verfassung ergibt, auch einzulösen: Ich verstehe meinen Besuch bei Ihnen und meine Worte 

an Sie als eine dieser bewährten Formen von Kommunikation und Begegnung. Und ich 

lade Sie ein, dass Sie uns weiterhin als Partner und kritische Mahner verbunden bleiben in 

unserem gemeinsamen Bemühen um das Wohl der Menschen. Dazu wünsche ich Ihnen 

weiterhin gute, im wahrsten Sinne des Wortes inspirierte und natürlich gesegnete Beratun-

gen. 

Ich danke Ihnen. » 

 
Der Präses dankt Staatsminister Prof. Dr. Alexander Lorz für sein Grußwort 
und bittet Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf, Rheinland-Pfalz um sein 
Grußwort. Dieser führt aus: 

« Sehr geehrter Herr Präses, sehr geehrte Damen und Herren Synodale, 

sehr geehrte Tagungsteilnehmer, 

für Ihre Einladung zur Landessynode 2017 der Evangelischen Kirche im Rheinland bedan-

ke ich mich und überbringe Ihnen gleichzeitig die besten Grüße von Frau Ministerpräsiden-

tin Malu Dreyer, die aus terminlichen Gründen leider nicht an der heutigen Veranstaltung 

teilnehmen kann. 

Für Ihre Tagung, die nun fünf Tage lang stattfinden wird, haben Sie eine umfangreiche 

Tagesordnung festgelegt und damit auch ein umfangreiches Arbeitsprogramm zu bewälti-

gen, wofür ich Ihnen ein gutes Gelingen wünschen darf. 

Ihre Landessynode, die unter dem Leitmotiv ĂDen Glauben zu den Menschen bringenñ 

steht, wird im Wesentlichen geprägt von drei Schwerpunkten: dem Reformationsjubiläum 

2017, neuen Gemeindeformen sowie der Vorlage ĂZeit f¿rs Wesentlicheñ. F¿r die Erledi-

gung dieser Schwerpunktaufgaben wünsche ich Ihnen die richtigen Entscheidungen ï 

immerhin wird hiervon die Aufgabenerfüllung der Evangelischen Kirche im Rheinland 

wesentlich mitgeprägt. 

In ihrer Pressekonferenz zur Landessynode haben Sie, sehr geehrter Herr Präses, u.a. fest-

gestellt, dass die Reformation, die sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährt, mehr ist als nur 

Geschichte. Sie sei Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe, weshalb sich die Synode auch mit 
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Fragen beschäftige, wie der Glaube zu den Menschen heute und künftig gebracht werden 

kann.  

Das von Ihnen für Ihre Tagung gewählte Leitmotiv hat mich als Minister des Landes 

Rheinland-Pfalz, zu dessen Zuständigkeiten auch das Staatskirchenrecht und das Recht der 

Religionsgemeinschaften zählen, sehr interessiert.  

Ich denke Ihr diesjähriges Tagungsmotto ist eng verbunden mit einem früheren Schwer-

punktthema ĂBibel im kulturellen Gedªchtnisñ, weil auch wªhrend der Tagung in Trier 

damals unter anderem die Frage erºrtert wurde: ĂWie gelangt der Glaube zu den Men-

schen?ñ. 

Das kulturelle Gedächtnis umfasst Literaturtexte, Bilder und Riten, in deren Pflege sich das 

Selbstbild einer Gesellschaft zeigt. Es entfaltet einen Erinnerungsraum, der über den Ge-

dächtnisfundus des Einzelnen hinausgreift. Das kulturelle Gedächtnis ist wie ein Generati-

onenvertrag, der Traditionen in der Gegenwart sichert, in dem sich Ereignisse, Symbole, 

Traditionen und Überlieferungen sammeln. Das kulturelle Gedächtnis verweist nicht auf 

das imaginäre Museum in den Köpfen, sondern auf eine kulturelle Grammatik, die dem 

Gestaltungswillen einer Gesellschaft Struktur und Richtung gibt. 

Unsere Kultur ist verwoben mit der biblischen Tradition und wird selber ein Ort der Ausle-

gung biblischer Texte. Die Figuren und Erzählungen der Bibel prägen unsere Gegenwarts-

kultur bis in die Alltagssprache.  

Die Künste, der Film, die Werbung, aber auch die Politik und das Recht bedienen sich 

dieser abendländischen Grunderzählungen.  

Am Beginn der modernen deutschen Sprache und Literatur steht Luthers Bibelübersetzung 

aus dem 16. Jahrhundert. Keine andere moderne europäische Sprache und Literatur ist so 

stark von der Bibel geprägt wie die Deutsche. Mit Formulierungen, Bildern und Geschich-

ten aus der Bibel wird gespielt.  

Wenn wir auch heute noch davon reden, Ăkeine Perlen vor die Sªue zu werfenñ, oder sagen, 

Ăder Mensch lebt nicht von Brot alleinñ, oder die Weisheit verwenden Ăalles hat seine 

Zeitñ, dann zeigt sich darin die Prªsenz des kulturellen Gedªchtnisses unserer Gesellschaft. 

In unserer heutigen Zeit, in der die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit der Menschen 

immer mehr zunimmt, gehört es nach meiner Überzeugung zu den elementaren Aufgaben 

der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Landeskirchen, die Menschen für die 

Grundlagen ihrer Existenz empfänglicher zu machen und durch das Erinnern an die bibli-

schen Quellen einem kulturellen Gedächtnisverlust entgegenzuwirken.  

Das Gefüge unserer Werte ist zu großen Teilen durcheinander geraten. Statt von ideellen 

lassen sich die Menschen zunehmend von materiellen Werten leiten. Doch darin, so meinen 

inzwischen viele, liegt nicht der ausschließliche Sinn des Lebens. 

Die meisten Menschen in den Industrieländern erfahren den Widerspruch zwischen ihrem 

Alltagstrott und dem in den Medien wahrgenommenen Bösen allabendlich.  

Dieser Gegensatz hat in der westlichen Welt zu dem geführt, was die Demoskopen ein 

ĂOrientierungsdefizitñ nennen, das auf einen Wandel der Werte zur¿ckzuf¿hren sei. Als 

Ursache dafür wird durch die Meinungsforscher angegeben, dass die individuelle Freiheit 

überbewertet, Normen abgewertet und Gemeinschaftsinteressen vernachlässigt würden.  

An die Stelle einer verbindlichen Ethik und allgemein g¿ltiger Werte sei eine Ăweicheñ, der 

jeweiligen Situation angepasste Moral getreten. 
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Gibt es da noch etwas Neues zu sagen? Schließlich befasst sich die Philosophie spätestens 

seit Aristoteles mit der Frage des Guten. Kant hat mit dem kategorischen Imperativ beson-

ders die Diskussion in Deutschland bestimmt. Von Hegel bis Habermas hat jeder Philosoph 

versucht, sich der Ethik auf seine Weise zu bemächtigen.  

Und seit knapp 100 Jahren haben sich auch Soziologie, Psychologie und Pädagogik der 

Ethik und der Moral angenommen. Eine der Fragen, die sich für uns heute ergibt, weil 

wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln häufig nicht von ethischem oder morali-

schem Wollen geleitet wird, lautet: 

ĂWie belastet der erkennbare Werteverlust unsere Zeit und welche Orientierungshilfe brau-

chen die Menschen in einer Welt, die sich im Umbruch befindet?ñ 

Sehr geehrter Herr Präses, sehr geehrte Damen und Herren Synodale, ich wünsche Ihnen, 

dass Sie mit Ihren Beratungen und Beschl¿ssen zu Ihrem diesjªhrigen Tagungsmotto ĂDen 

Glauben zu den Menschen bringenñ ï gestützt auf die Bibel als einen Teil unseres kulturel-

len Gedächtnisses ï eine Sprache finden werden, die die Menschen in ihrem Glauben, aber 

auch in ihrem Alltag wieder erreicht. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Tagung und 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Der Präses dankt Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf für sein Grußwort. 
 

Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse 

Die Kirchenleitung schlägt vor, zur Beratung der Verhandlungsgegenstände 
folgende Ausschüsse mit folgenden Einberufenden zu bilden: 

Nr. Bezeichnung des Ausschusses Einberufende 

I Theologischer Ausschuss Superintendentin Pfarrerin  
Dr. Werner 

II Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen 

Juristin  
Köckler-Beuser 

III Ausschuss für öffentliche  
Verantwortung 

Superintendent Pfarrer  
Sannig 

IV Innerkirchlicher Ausschuss Superintendent Pfarrer 
Kamphausen 

V Ausschuss für Erziehung und  
Bildung 

Ltd. Reg. Schuldirektor a.D. 
Hoffmann 

VI Finanzausschuss Vorsitzender Richter am  
Landgericht a.D.  
Dr. Butz 

VII  Nominierungsausschuss Superintendent Pfarrer  
Demski 

Gemäß § 5 der Geschäftsordnung der Landessynode hat die Kirchenleitung 
einen Vorschlag für die Bildung der Ausschüsse und die Verteilung der Mit-
glieder der Landessynode auf die Ausschüsse vorgelegt, der in einem al-
phabetischen Namensregister allen Synodalen zugegangen ist. 
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Die von den Synodalen geäußerten Wünsche wurden hierbei nach Möglich-
keit berücksichtigt. Bei einigen musste auf den an zweiter Stelle geäußerten 
Wunsch zurückgegriffen werden, um die Ausschüsse auf eine arbeitsfähige 
Mitgliederzahl zu bringen. 

Die Ausschusslisten liegen den Synodalen vor. Änderungen, die sich nach 
dem Versand der Liste ergeben haben, sind mit den Betroffenen und den 
Ausschussvorsitzenden kommuniziert. Die Ausschussvorsitzenden erhalten 
eine aktualisierte Fassung der Liste ihrer Ausschussmitglieder in ihrem Aus-
schussordner. 

Eine Auswechslung einzelner Ausschussmitglieder kann notfalls noch bis 
zum Beginn der Ausschusssitzungen erfolgen; jedoch ist Voraussetzung 
hierfür, dass sich aus einem anderen Ausschuss jemand zum Tausch bereit 
erklärt. Etwaige Genehmigungsanträge hierzu bittet der Präses schriftlich 
vorzulegen. Nach § 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung der Landessynode 
findet diese Bestimmung auf den Nominierungsausschuss keine Anwen-
dung.  

Zur Bildung des Tagungsausschusses VII (Nominierungsausschuss) gibt der 
Präses noch folgenden Hinweis: 

Erstmals wurden im Sommer 2016 in Umsetzung der Neuregelungen in der 
ĂGeschªftsordnung f¿r die Stªndigen Synodalaussch¿sse und ihre Fach-
gruppenñ die Wahlvorschlªge zur Bildung des neuen Stªndigen Nominie-
rungsausschusses durch sog. ĂVorschlagskommissionen der Regionenñ 
festgelegt. Aus diesen Wahlvorschlägen hat der in 2016 amtierende Ständi-
ge Nominierungsausschuss einen Wahlvorschlag für die Landessynode 
2017 gemacht. 

Der Vorschlag der Kirchenleitung zur Zusammensetzung des Tagungsaus-
schusses VII (Nominierungsausschuss), der den Synodalen vorliegt, ent-
spricht diesem Wahlvorschlag genau. Dabei ist allerdings in der vorliegen-
den alphabetischen Liste der Mitglieder der Tagungsausschüsse auf Vor-
schlag des Stªndigen Nominierungsausschusses gem. Ä 24 Abs. 3 der ĂGe-
schäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse und ihre Fachgrup-
penñ noch der Synodale B¿hler (121) zu ergªnzen. 

Der Wahlvorschlag für den neu zu bildenden Ständigen Nominierungsaus-
schuss [Amtsperiode 2017 bis 2020] wird dann in den nächsten Tagen - 
genauso wie auch die Wahlvorschläge für die weiteren Ständigen Synodal-
ausschüsse - im Tagungsausschuss VII (Nominierungsausschuss) beraten. 
Die Einbringung erfolgt am Donnerstag, 12.01.2017. Dann werden auch die 
maßgeblichen Kriterien für den Wahlvorschlag mitgeteilt. Die Wahlen sind 
für den gleichen Tag vorgesehen. 

Die Mitglieder des Nominierungsausschusses (VII) können, wenn der Aus-
schuss seine Aufgaben erledigt hat, an den Beratungen der Ausschüsse 
teilnehmen, die sie als Zweitwunsch angegeben haben. Sie nehmen an den 
Beratungen dieser Ausschüsse stimmberechtigt teil. 
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Die nicht auf den Listen vermerkten Gäste nehmen an den Sitzungen eines 
Ausschusses ihrer Wahl ï ausgenommen des Nominierungsausschusses ï 
teil. 

Der Präses bittet die Synode, der Zuordnung der Synodalen zu den Aus-
schüssen zuzustimmen und die Teilnahme der geladenen Gäste an den 
Ausschusssitzungen nach Artikel 140 Absatz 3 der Kirchenordnung zuzulas-
sen. 

 Beschluss  3:  

Dem Vorschlag der Kirchenleitung über die Bildung der Tagungsausschüsse 
und der Zuordnung der Synodalen zu den einzelnen Ausschüssen wird zu-
gestimmt. Die Teilnahme der von der Kirchenleitung eingeladenen Gäste an 
den Ausschusssitzungen wird genehmigt. 

(Einstimmig) 
 
Bei dieser Gelegenheit weist der Präses noch auf Folgendes hin: 
Nach Artikel 141 der Kirchenordnung i.V.m. § 4 Absatz 9 Verfahrensgesetz 
sind die Mitglieder der Landessynode und ihrer Tagungsausschüsse ver-
pflichtet, in allen Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung ihres Amtes, ins-
besondere in seelsorglichen Zusammenhängen, bekannt werden, oder die 
ihrer Natur nach vertraulich sind oder als solche bezeichnet sind, zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie aus dem Amt ausgeschieden sind. 
Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten. 
Durch ihr Amts- bzw. Dienstgelübde haben die Mitglieder der Synode diese 
Verschwiegenheitspflicht anerkannt. Soweit Gäste ein Amts- oder Dienstge-
lübde für andere kirchliche Ämter oder Gremien abgelegt haben, haben 
auch sie die Verpflichtung zur Verschwiegenheit übernommen. Andere Gäs-
te, denen dieses Gelübde nicht abgefordert worden ist, werden noch geson-
dert zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 

Behandlung der Vorlagen und Anträge 

Die Verhandlungsgegenstände sind im Arbeitsplan in Abschnitt E aufgeführt. 

Die Vorschläge für die Zuweisung der Anträge und Verhandlungsgegen-
stände auf die Ausschüsse sind im Arbeitsplan und in den Drucksachen 
angegeben. 
 
Hierzu gibt der Präses folgenden Hinweis: 

Üblicherweise erfolgt keine Behandlung der Drucksache 1 (Bericht der Kir-
chenleitung über ihre Tätigkeit und über die Ausführung der Beschlüsse der 
Landessynode) in den Tagungsausschüssen. Ausnahmsweise wird aber der 
Ausschuss V (Erziehung und Bildung) gebeten, sich mit den Überlegungen 
des Landeskirchenamtes zur Neustrukturierung der Arbeit im Hinblick auf 
die Schulen (Schulwerk) [siehe Drucksache 1 Abschnitt I. Nr. 11] zu be-
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schäftigen und ggf. ergänzende Impulse für die Weiterarbeit zu geben. Über 
die Weiterarbeit entscheidet die Kirchenleitung. 

Zu den Anträgen der Kreissynoden an die Landessynode ist zu bemerken, 
dass die Kirchenleitung alle bis sechs Monate vor Beginn der Landessynode 
2017 eingegangenen Anträge gemäß Beschluss 32 der Landessynode 1978 
den zuständigen Ausschüssen zur Stellungnahme zugeleitet hat. Für Anträ-
ge, für die Stellungnahmen der ständigen Ausschüsse vorliegen, wird in der 
Regel die Überweisung an die Tagungsausschüsse vorgeschlagen. 

Für die später eingegangenen Anträge schlägt die Kirchenleitung vor, nur 
die wegen ihrer Aktualität sofort zu behandelnden Anträge an die Tagungs-
ausschüsse zu überweisen. 

Eine genaue Übersicht darüber, was in den einzelnen Ausschüssen zu be-
handeln ist, ist mit den Tagungsunterlagen zugesandt worden. Der Präses 
bittet die Synode, sich damit einverstanden zu erklären, dass eine Verlesung 
der einzelnen Anträge unterbleiben kann. 

Der Präses bittet die Synode, den Vorschlägen der Kirchenleitung bezüglich 
der Überweisung der vorgenannten Verhandlungsgegenstände an die Ta-
gungsausschüsse zuzustimmen. 

Der Synodale Dr. Seiger (34) beantragt, die Drucksache 29 ĂAusgestaltung 
des Trennscharfen Religionsmerkersñ zusªtzlich an den Theologischen Aus-
schuss (I) zur Mitberatung zu überweisen. 

Der Präses stellt die Verabredungen der Kirchenleitung aus der Sitzung vom 
8.1.2017 zur Weiterarbeit und dem Beratungsverfahren zur zukünftigen Ge-
staltung des Finanzausgleichs vor. 

Ă1. Grundsªtzliches 
Anknüpfend an die der Landessynode 2016 vorgelegte Vorlage (Drucksa-
che 18: Bericht der Arbeitsgruppe Ă¦berpr¿fung der Funktionalität des über-
synodalen Finanzausgleichsñ) soll im Jahr 2017 unabhªngig von der mºgli-
chen Einführung des Trennscharfen Religionsmerkers oder seiner techni-
schen Umsetzung ein Diskussionsprozess über die zukünftige Gestaltung 
des Finanzausgleichs in der Evangelischen Kirche im Rheinland geführt 
werden, der mit einer Entscheidung der Landessynode 2017 zu einem Er-
gebnis kommt. 

2. Beteiligung 
Die bestehende Arbeitsgruppe Trennscharfer Religionsmerker erhält die 
Aufgabe mögliche Modelle eines veränderten Finanzausgleichsystems zu 
entwickeln und entsprechende Modellrechnungen bis zur Juni-Sitzung der 
Kirchenleitung vorzulegen, die nachvollziehbar machen, wie sich Verände-
rungen auswirken würden, sofern es dazu einen politischen Willen der Lan-
dessynode geben würde (Beschlussfassung 2018). Dies sollte auch Überle-
gungen zur Gestaltung von Übergangsregelungen einschließen. Im zweiten 
Halbjahr 2017 werden die Ständigen Ausschüsse für Finanzen und Inner-
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kirchliches mit diesem Thema befasst. Darüber hinaus wird die Kirchenlei-
tung in geeigneter Weise in gezielten Konsultationen mit besonders be-
troffenen Kirchenkreisen ermitteln, wo Handlungsbedarf besteht und wo 
durch Veränderungen des Finanzsystems ungünstige Konsequenzen zu 
befürchten sind. Die Konferenz der Superintendentinnen und Superinten-
denten, die Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten sowie die Konferenz 
der Kirchmeisterinnen und Kirchmeister werden ebenfalls in den Beratungs-
prozess im Herbst 2017 einbezogen.ñ 

Der Präses stellt den Antrag des Synodalen Dr. Seiger (34) zur Abstim-
mung: 

Dem Antrag auf zusätzliche Überweisung der Drucksache 29 an den Theo-
logischen Ausschuss (I) zur Mitberatung wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei einigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 

 Beschluss  4:  

Dem Vorschlag der Kirchenleitung betr. Überweisung der Verhandlungsge-
genstände an die Tagungsausschüsse der Landessynode wird mit der be-
schlossenen Änderung zugestimmt.  

(Einstimmig) 
 
Für die Anträge der Kreissynoden, die nach Meinung der Kirchenleitung auf 
dieser Synode nicht beraten, sondern der Kirchenleitung bzw. Ständigen 
Synodalausschüssen zur Prüfung und Vorbereitung einer Vorlage für die 
Landessynode 2018 überwiesen werden sollen, bittet der Präses, dass die 
Synode die Überweisung gemäß der bisherigen Übung nach dem Vorschlag 
der Kirchenleitung beschließt. 

Das Einverständnis der Synodalen vorausgesetzt verliest der Präses ledig-
lich die Nummern der Anträge aus der Drucksache 12. Er verzichtet auf die 
Verlesung des Betreffs und des Wortlauts der Anträge und nennt nur den 
Vorschlag der Kirchenleitung zu den einzelnen Anträgen und bittet um 
Wortmeldung, wenn es zu dem Vorschlag der Kirchenleitung einen Ände-
rungs- oder Ergänzungswunsch gibt.  

Es handelt sich um folgende Anträge: 

Nr. 1 Antrag der Kreissynode Aachen betr. Ächtung atomarer, biologischer 
und chemischer Waffen 

 Beschluss  4.1:  

Der Antrag der Kreissynode Aachen betr. Ächtung atomarer, biologischer 
und chemischer Waffen wird an die Kirchenleitung überwiesen. 

(Einstimmig) 
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Nr. 2 Antrag der Kreissynode Aachen betr. Änderung von § 7 Abs. 2 Satz 
3 Verfahrensgesetz 

 Beschluss  4.2:  

Der Antrag der Kreissynode Aachen betr. Änderung von § 7 Abs. 2 Satz 3 
Verfahrensgesetz wird an die Kirchenleitung und den Ständigen Ausschuss 
für Kirchenordnung und Rechtsfragen überwiesen.  

(Einstimmig) 

 
Nr. 3 Antrag der Kreissynode Bonn betr. Ausschuss Christen und Juden 

 Beschluss  4.3:  

Der Antrag der Kreissynode Bonn betr. Ausschuss Christen und Juden wird 
an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 4 Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. Ergänzung von Art. 106 

Abs. 3 der Kirchordnung (betr. Wahlverfahren für Kreissynoden) 

 Beschluss  4.4:  

Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. Ergänzung von Art. 106 Abs. 3 
der Kirchordnung (betr. Wahlverfahren für Kreissynoden) wird an die Kir-
chenleitung und den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechts-
fragen überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 5 Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. Änderung des 

Presbyteriumswahlgesetzes 

 Beschluss  4.5:  

Der Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. Änderung des 
Presbyteriumswahlgesetzes wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 6 Antrag der Kreissynode Jülich betr. Ächtung atomarer, biologischer 

und chemischer Waffen 

 Beschluss  4.6:  

Der Antrag der Kreissynode Jülich betr. Ächtung atomarer, biologischer und 
chemischer Waffen wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
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Nr. 7 Antrag der Kreissynode Kleve betr. Finanzierung der seelsorglichen 
Begleitung im Maßregelvollzug 

 Beschluss  4.7:  

Der Antrag der Kreissynode Kleve betr. Finanzierung der seelsorglichen 
Begleitung im Maßregelvollzug wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 8 Antrag der Kreissynode Koblenz betr. Erweiterung von § 8 Verwal-

tungsstrukturgesetz 

 Beschluss  4.8:  

Der Antrag der Kreissynode Koblenz betr. Erweiterung von § 8 Verwaltungs-
strukturgesetz wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 9 Antrag der Kreissynode Koblenz betr. Finanzierung von Supervision 

für Pfarrerinnen und Pfarrer 

 Beschluss  4.9:  

Der Antrag der Kreissynode betr. Finanzierung von Supervision für Pfarre-
rinnen und Pfarrer wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 11 Antrag der Kreissynode Köln-Süd betr. Ergänzung von Art. 76 ï 80 

der Kirchenordnung (betr. Taufe) 

 Beschluss  4.10:  

Der Antrag der Kreissynode Köln-Süd betr. Ergänzung von Art. 76 ï 80 der 
Kirchenordnung (betr. Taufe) wird an die Kirchenleitung, den Ständigen 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen - federführend - und den 
Ständigen Theologischen Ausschuss überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 12 Antrag der Kreissynode Köln-Süd betr. Ergänzung von Art. 87 ï 90 

der Kirchenordnung (betr. Trauung) 

 Beschluss  4.11:  

Der Antrag der Kreissynode Köln-Süd betr. Ergänzung von Art. 87 ï 90 der 
Kirchenordnung (betr. Trauung) wird an die Kirchenleitung, den Ständigen 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen - federführend - und den 
Ständigen Theologischen Ausschuss überwiesen.  

(Einstimmig) 
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Nr. 14 Antrag der Kreissynode Krefeld-Viersen betr. Entwicklung pastoraler 

Versorgung 

 Beschluss  4.12:  

Der Antrag der Kreissynode Krefeld-Viersen betr. Entwicklung pastoraler 
Versorgung wird an die Kirchenleitung überwiesen. 

(Einstimmig) 
 
Nr. 15 Antrag der Kreissynode Krefeld-Viersen betr. Ächtung atomarer, 

biologischer und chemischer Waffen 

 Beschluss  4.13:  

Der Antrag der Kreissynode Krefeld-Viersen betr. Ächtung atomarer, biologi-
scher und chemischer Waffen wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 16 Antrag der Kreissynode Moers betr. Ächtung atomarer, biologischer 

und chemischer Waffen 

 Beschluss  4.14:  

Der Antrag der Kreissynode Moers betr. Ächtung atomarer, biologischer und 
chemischer Waffen wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 17 Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan betr. Änderung von § 6 

Visitationsgesetz 

 Beschluss  4.15:  

Der Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan betr. Änderung von § 6 Visi-
tationsgesetz wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 19 Antrag der Kreissynode Wetzlar betr. Ächtung atomarer, biologischer 

und chemischer Waffen 

 Beschluss  4.16:  

Der Antrag der Kreissynode Wetzlar betr. Ächtung atomarer, biologischer 
und chemischer Waffen wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
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Soweit nicht schon geschehen, bittet der Präses die Ausschussvorsitzen-
den, sich die Ordner mit den erforderlichen Unterlagen für ihren Ausschuss 
im Synodalbüro abzuholen. 
 

Initiativanträge 

Gemäß § 20 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Landessynode können 
Anträge von Mitgliedern der Synode bis zum Schluss des 2. Sitzungstages 
als Initiativanträge eingereicht werden. Außer der Unterschrift des Antrag-
stellers müssen sie mindestens weitere 20 Unterschriften enthalten. 

Der letzte Termin für die Einreichung von Initiativanträgen bei der Ge-
schäftsstelle der Landessynode ist demnach Montag, der 9. Januar 2017, 
um 17.00 Uhr, damit das Präsidium noch in der Abendsitzung die Vorschlä-
ge für die Überweisung an die Tagungsausschüsse vornehmen kann. 

Der Präses erinnert daran, dass für die Behandlung der Initiativanträge § 39 
Absatz 2 der Geschäftsordnung der Landessynode gilt. Der Präses bittet die 
Ausschüsse, in der Regel zunächst die mit der Einladung zur Landessynode 
mitgeteilten Verhandlungsgegenstände zu beraten, ehe sie sich mit den 
ihnen zugewiesenen Initiativanträgen beschäftigen. 
 

Wahlverfahren 

Mit Beschluss 72 hat die Landessynode 2016 Änderungen der Geschäfts-
ordnung für die Landessynode beschlossen, die mit dem 1. Juni 2016 in 
Kraft getreten sind. An dieser Stelle weist der Präses dabei insbesondere 
auf die Änderungen bzw. Ergänzungen in den §§ 31 bis § 32 b zu den Wah-
len bzw. den verschiedenen Wahlformen, wie die Gesamt- und die Block-
wahl, hin. 

Konkretere Hinweise erfolgen dann im Zusammenhang mit der Einbringung 
der Wahlen. 
 

Tagegeld für die Synodalen und die Gäste 

Die Kirchenleitung schlägt vor, für die Dauer der Landessynode für jeden 
vollen Tag, an dem keine Gemeinschaftsverpflegung angeboten wird, ein 
Tagegeld von 16,80 ú zu zahlen. Bei einer ununterbrochenen Teilnahme an 
der gesamten Landessynode vom 8. bis 13. Januar 2017 entsteht damit eine 
Tagegeldanspruch von insgesamt 67,20 ú. 

Wie bereits auf der Landessynode im Januar 2016 und der Vorbereitungsta-
gung im November 2016 angekündigt, erfolgt die Reisekostenerstattung, die 
Zahlung der Tagegelder und ggf. erforderliche Erstattung von Lohn- und 
Verdienstausfällen in der Woche nach Abschluss der Landessynode per 
Überweisung. 



 
 
Erste Plenarsitzung am 8. Januar 2017 

34 

 Beschluss  5:  

An die Mitglieder und die Gäste der Landessynode wird für die Dauer der 
Landessynode für jeden vollen Tag, an dem keine Gemeinschaftsverpfle-
gung angeboten wird, ein Tagegeld von jeweils 16,80 ú gezahlt  

(Einstimmig bei einer Enthaltung) 
 
Anstelle der bisher üblichen Sammlung aus Anlass der Auszahlung der Ta-
gegelder erfolgt am Freitag eine Kollekte für einen ökumenischen Zweck. 
Nähere Informationen und ein Kollektenumschlag werden am Freitag auf 
ihren Tischen ausliegen. 
 

Geschäftliche Mitteilungen 

Der Präses weist auf die geschäftlichen Mitteilungen in dem den Synodalen 
vorliegen Informationsblatt hin und bittet um Beachtung. Eine Verlesung 
entfällt. 

Å In die Verhandlungsniederschrift der Landessynode werden gem. § 33 
der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland die Einbringungsreden im Wortlaut aufgenommen. 

 Es wird dringend darum gebeten, die entsprechenden Texte möglichst 
schon im Vorhinein den Schriftführenden und sofort nach der Einbrin-
gung dem Synodalbüro für das Protokoll zur Verfügung zu stellen. 

Å Die Plenarsitzungen werden am Montag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag durch sog. Wort-Meldungen unterbrochen. Dazu ertönt jeweils 
um 12.00 bzw. 18.00 Uhr ein Gongschlag. Es folgt ein Moment der Stille 
und dann ein Wortbeitrag. Nach dem Verklingen eines weiteren Gong-
schlags wird gemeinsam der Liedvers ĂVerleih uns Frieden gnªdiglichñ, 
gesungen. Der Moment der Besinnung endet mit dem Dank der Sit-
zungsleitung an den oder die Beitragende. Ohne Applaus werden die 
Plenarsitzungen dann fortgesetzt. 

 Nur während der Vorstellung von Kandidatinnen und Kandidaten wird 
von diesem Zeitschema abgewichen. 

Å Die Gebetsgemeinschaft findet ab Montag früh, 9. Januar 2017, täglich 
um 8.30 Uhr im Dorint Parkhotel im Raum Opus statt. 

Å Das Treffen der weiblichen Synodalen findet am Montag, 9. Januar 
2017, von 13.15 bis 14.45 Uhr im Gemeindesaal der Kirchengemeinde 
Bad Neuenahr statt. 

Å Zeitgleich besteht dann auch die Möglichkeit zur Begegnung mit ökume-
nischen Gästen im Foyersaal im Dorint-Hotel. 

Å Auf den Sitzungstischen steht für die Synodalen ein Glas Honig bereit. 
Dieser Honig stammt von Bienen, die auf einer Grünfläche am Neben-
gebäude des Landeskirchenamtes beheimatet sind.  
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Å Im Foyer ist die Wanderausstellung ĂReformatorinnen. Seit 1517.ñ der 
Gender- und Gleichstellungsstelle der Evangelischen Kirche im Rhein-
land Kirche aufgebaut. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung erfolgt am 
Dienstag, 10. Januar 2017, um 13.15 Uhr im Foyer. 

Å Am Mittwoch und Donnerstag wird sich die neue Einrichtung für gemein-
deunterst¿tzende Dienste, ĂZentrum f¿r Gemeinde und Kirchenentwick-
lungñ auf der Aktionsflªche im Foyer neben dem Synodalbüro präsentie-
ren. 

Å Auch in diesem Jahr liegen auf den Tischen die ĂBestell¿bersicht Publi-
kationenñ aus. Aus dieser ¦bersicht kºnnen bei Interesse sªmtliche Pub-
likationen ausgewählt und bestellt werden.  

Å Das Café Ökumene empfiehlt sich als ein bewährter Ort für guten Kaffee 
und gute Gespräche. 

Å Während der Tagungswoche können außerdem Buchhandlung und An-
tiquariat, Stände von Einrichtungen und Institutionen und ein Teil einer 
Ausstellung unter dem Titel ĂFrieden geht anders ï Frieden ist mºglichñ, 
die mehrere Kooperationspartner, darunter das Amt für Jugendarbeit, 
besucht werden. 

Der Prªses lªdt zum anschlieÇenden Abend der Begegnungó ein, im An-
schluss an die Plenarsitzung ein. 

Als Auftakt gibt es einen Ausschnitt aus dem neuen Theaterst¿ck ĂIch f¿rch-
te nichtséñ in Form einer Lesung von Irene Schwarz und Oliver Schnelker 
vom NN-Theater aus Köln. 

Das Theaterstück wird am 17. Februar in Düsseldorf uraufgeführt und da-
nach in mehr als 50 Gemeinden und Orte der rheinischen Kirche aufgeführt. 
 
Der Präses schließt die erste Plenarsitzung um 20.05 Uhr mit dem Abend-
segen. 
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Zweite Plenarsitzung 
 

am Montag, dem 9. Januar 2017, 9 Uhr 
 

Schriftführende sind der Synodale Waldhausen (21) und Lk.-Oberamtsrätin 
Alker-Kleinschmidt 
 
Der Präses eröffnet die zweite Plenarsitzung und bittet Bischof Dr. Franz-
Josef Overbeck, Bistum Essen, um die Andacht.  

« Verehrter Herr Präses, lieber Bruder Rekowski, 

liebe Schwestern und Brüder, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Landessynode! 

Das Herz Jesu schlagen hört jeder, der das Gleichnis vom barmherzigen Samariter liest. Es 

ist die bildreiche Antwort Jesu auf die Frage des Gesetzeslehrers: ĂUnd wer ist mein Nªchs-

terñ (Lk 10,29)? Der Verlauf der eindrücklichen Geschichte gipfelt in der Frage Jesu an den 

Gesetzeslehrer: ĂWas meinst du: Wer von diesen Dreien hat sich als der Nächste dessen 

erwiesen, der von den Räubern überfallen wurdeñ (Lk 10,36)? Es geht Jesus nicht zuerst 

darum zu klären, wer mein Nächster ist, sondern sich selbst dem Anderen zum Nächsten zu 

machen. 

Die Frage, mit der diese Erzählung allerdings eröffnet wird, weist vordergründig zumindest 

in eine andere Richtung. In der Einheitsübersetzung heißt es, dass der Gesetzeslehrer Jesus 

auf die Probe stellen will (vgl. Lk 10,25). Wörtlich geht es eher um eine Versuchung, die 

ernst gemeint ist: ĂMeister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnenñ (Lk 

10,25)? Daraufhin verweist Jesus den Fragenden an das Gesetz, damit an die Heilige 

Schrift, und zitiert aus dem Buch Leviticus: Ă Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deine 

Nªchsten sollst du lieben wie dich selbstñ (Lk 10,27; vgl. Lev 19,18). Dabei scheint das 

Evangelium dem Fragenden ins Herz zu blicken, der sich rechtfertigen will und dabei 

seriöser erscheint, als auf den ersten Blick möglich. Es geht ihm nämlich um das ewige 

Leben, darum, wie er in den Himmel kommen kann, oder theologisch gesprochen, wie er 

die Anschauung Gottes und die ewige Seligkeit gewinnt. 

Mit der Frage des Gesetzeslehrers und der Antwort Jesu geht es um Einzigartiges, nämlich 

um eine wesentlich existenzielle Frage, die nach einer tragenden Antwort sucht: Wie kom-

men wir zum Heil? Oder noch klarer: Wie können wir ins Heil kommen? Denn der Priester 

und der Levit im Gleichnis sündigen nicht nur gegen das höchste Gebot der Nächstenliebe, 

sondern setzen tendenziell alles auf´s Spiel: ihr Heil, den Sinn ihrer Existenz, ihr Leben als 

Glaubende. Der Hinweis Jesu auf das Gesetz, also auf die Heilige Schrift und ihre Ausdeu-

tung durch das Tun des Samariters, ist Antwort auf eine der ernstesten Fragen, die Jesus je 

zu beantworten hatte, und lautet: Das ewige Leben erbt, wer ihm nachfolgt und in dieser 

Nachfolge so handelt, wie es der Samariter getan hat. 

Damit stellt sich die Frage, wie diese Nachfolge aussieht und erkannt wird, was im Sinne 

der Heiligen Schrift zu tun ist. 

Die Antwort darauf gibt die Heilige Schrift selbst und ihre Deutung durch Jesus. Sich von 

der Heiligen Schrift bewegen zu lassen und in ihr den tiefen Sinn der Wege Gottes, die er 

für uns und mit uns wählt, zu erkennen, heißt konkret: Wir, die wir an Jesus Christus glau-
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ben, liefern den Beweis für unseren Glauben an das Wort der Heiligen Schrift durch unsere 

Sensibilität für den Nächsten, dem wir uns zum Nächsten machen. Hinzuzutreten, sich von 

der Not anderer bewegen zu lassen, zweckmäßig zu handeln, um Not zu beheben und darin 

einen existenziellen Beweis für die Wahrheit der Schrift zu erblicken, das lehrt uns das 

Lukasevangelium. 

So tief reicht die Wahrheit der Heiligen Schrift, die das Gebot der Gottesliebe genauso hoch 

ansetzt wie das Gebot der Nächstenliebe, die in ihrem Miteinander nicht verstanden werden 

können, ohne auch den auf vertrackte Weise angefügten Passus Ăwie dich selbstñ ebenso 

hoch anzusetzen (vgl. Lk 10,27). Hier zeigt sich die Wirklichkeitsnähe und der gesunde 

Realismus der Heiligen Schrift, wie sie auch in den Worten des Buches Leviticus zum 

Ausdruck kommen. Vergessen wir doch nicht, dass ganz zu Beginn im Schöpfungsbericht 

davon die Rede ist, dass Gott sein ganzes Werk, so auch die Erschaffung des Menschen, 

gutheißt. Daraus dürfen wir folgern, dass so, wie wir Gott und den Nächsten lieben, wir 

auch uns selbst lieben dürfen. Wir müssen zwar unbedingt nüchtern und genau in der Ana-

lyse des Befundes unserer eigenen Menschlichkeit sein und bleiben und, in einem nicht 

zerstörerischen Sinne, auch rückhaltlos in der Analyse unserer selbst. Aber es gibt einen 

Grundbestand in der Annahme unserer selbst, der mit dem Vertrauen auf Gott, der unser 

Schöpfer ist, sowie mit der großen Hoffnung auf das ewige Leben zusammenhängt, zu dem 

Gott uns selbst ermutigt. Selbst unsere Schuld und unsere Sünden werden wir von dem 

großen Plan her verstehen können, den Gott mit uns ins Werk setzen will. Die Lehre der 

Erzählung in Lukas 10,25-27 ist also ungeheuerlich, wenn wir nur tief genug ansetzen. Sie 

umfasst unseren Schöpfungsglauben, unsere Hoffnung und unser Vertrauen. Es geht ums 

Ganze, eben um unser Leben, dem Ewigkeit verheißen ist. 

Das Herz unserer Existenz als Christen schlägt dort, wo wir mit solcher Ernsthaftigkeit die 

Heilige Schrift als Grundlage unseres Glaubens lesen und für wahr halten. Dabei bleibt 

zugleich die Frage, in welchem Raum wir sie verstehen und auslegen, mit welchen offenen 

Augen wir sie lesen und sehen, um uns der inneren Dynamik des Wortes Gottes zu öffnen 

und zu einer Sympathie mit diesem Gotteswort geführt zu werden, die unser Verstehen 

weitet, weil wir bereit sind, Neues zu erfahren und uns auf einen neuen Weg Gottes mit uns 

mitnehmen zu lassen. Die Heilige Schrift zu verstehen, heißt in diesem Sinne darum immer, 

sich in einen offenen Raum zu begeben, in dem wir als Gläubige sowohl in Berührung mit 

Gott stehen, als auch in Berührung mit der Deutegemeinschaft der Heiligen Schrift, näm-

lich der Kirche. Offenbarung ist eben ein dynamischer Vorgang. Gott zeigt sich in seiner 

Beziehung zum Menschen und in unserer Begegnung mit ihm, in der Wirklichkeit wird, 

was Gott für uns will und wir nach seinem Plan als das Unsrige erkennen sollen und kön-

nen. Das biblische Wort ist dabei Bezeugung dieser Offenbarung, die darin aber nicht 

aufgeht. So bezeugt die Heilige Schrift das Wirken und Offenbaren Gottes und erinnert 

daran, dass jeder Text der Heiligen Schrift mehr besagen kann, als ein Autor sich dabei zu 

denken vermochte und wir einzeln erkennen können. Hier erweist sich als wahr, dass die 

Schrift selber Zeugnis der Offenbarung Gottes ist, die wir im Glauben erkennen und die 

unseren Glauben mitbegründet. Darum ist die Gemeinschaft des Glaubens immer auf die 

Heilige Schrift bezogen, und zwar in einer dienenden Weise (vgl. Vatikanum II, Dei Ver-

bum 10). Die Kontinuität, die sich aus dem in der Heiligen Schrift bezeugten Wort Gottes 

und ihrer Auslegung in unserer Tradition ergibt, weist auf die kirchliche Auslegungsge-

meinschaft hin, die für diesen Verstehenszusammenhang konstitutiv bleibt. 

Genau hier nämlich setzt auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter an. Der Geset-

zeslehrer fragt Jesus nach der Auslegung des Gebotes der Gottes- und Nächstenliebe, wie 

wir es bei Levitikus finden (vgl. Lev 19,16-18); er sucht, wie wir gesehen haben, letztlich 
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nach einer Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben. Ohne echte Frage, ohne Gefrag-

te und Fragende gibt es keine Glaubenskommunikation. In ihr finden wir in der Deutung 

des Lebens durch die Verbindung mit der Heiligen Schrift und der Tradition ihrer Ausle-

gung festen Grund. Die Heilige Schrift ist und bleibt fundamental. Hier zeigt sich gerade, 

dass der Glaube eine Grundentscheidung und ein Totalentwurf des Menschen ist, der sich 

ganz vom Gott der Offenbarung und ihrer Begegnung in der Heiligen Schrift her versteht. 

Es geht dabei um den ganzen Menschen, nie nur um das Denken oder den Willen, sondern 

um das Ganze der christlichen Existenz im Glauben, der die Hoffnung und die Liebe als die 

zwei Weisen seiner Verwirklichung umgreift. Christsein heißt, in der Nachfolge Jesu ein 

gläubiger Mensch zu sein, der sich immer wieder auf die Urkunde des Glaubens, nämlich 

die Heilige Schrift bezieht, in der die Offenbarung Gottes bezeugt wird, der durch die 

Geschichte auf uns zukommt und in ihr wirkt. Zum Bekenntnis von der Offenbarung Got-

tes, das die Heilige Schrift ablegt, gehört deswegen wesentlich ihre Geschichtlichkeit, 

indem eben nicht nur einzelne Gläubige, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen den 

Inhalt ihres Glaubens auf Dauer in einer öffentlichen und verbindlichen Form bezeugen. 

Darum geht es bei der Deutung der Heiligen Schrift nie um einen einfachen Biblizismus. 

Nicht umsonst beantwortet Jesus die Frage nach dem Heil und dem ewigen Leben mit der 

Radikalität der Nächstenliebe, in der sich die radikale Gottesliebe und der Weg zum ewigen 

Leben zeigen. Sonst könnten wir vor lauter Bäumen exegetischer, dogmatischer und weite-

rer Art den Wald des Glaubens nicht mehr sehen. Da hinein aber führt uns Jesus. Warum? 

Weil es Jesus darum geht, sich schlicht zu identifizieren mit ihm, von dessen Offenbarung 

die Heilige Schrift Zeugnis gibt, aber nicht nur mit seinem Weg, sondern damit, dass er uns 

der Weg selbst geworden ist (vgl. Joh 14,6), indem wir uns fragen, wem wir der Nächste 

sein können. 

Darum ist es so spannend, mit der Heiligen Schrift zu leben. Darum kann ich mir das Wort 

der Heiligen Schrift zu Eigen machen! Darum ist es ein Segen, dass wir in konfessionsver-

bindender Weise die Heilige Schrift immer mehr hochschätzen als das, was uns bindet und 

verbindet, was das Leben im Glauben groß macht, was Orientierung gibt und Wahrheit in 

Freiheit ermöglicht. Denn die Wahrheit unseres Glaubens wird so zur Tat (vgl. 1 Joh 1,6). » 
 
Der Präses dankt Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck für die Andacht. 
 

Begrüßung der Gäste 

Als stellvertretendes Mitglied der Kirchenleitung, das nicht der Synode an-
gehört, begrüßt der Präses Dr. Rainer Lemaire. 

Außerdem begrüßt er unter den heutigen Besuchern besonders Mitglieder 
des Komitees des Internationalen Kirchenkonvents (Rheinland Westfalen). 

Außerdem begrüßt der Präses unter den Besuchern neue Mitarbeitende des 
Landeskirchenamtes. 

Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an den Synodalen Bruckhoff 
(16). 
 

Bericht über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse 

Der Synodale Bruckhoff (16) bittet den Präses um seinen Bericht. Dieser 
führt aus: 
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« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

manchmal wird Weihnachten auch jenseits von Kirchenräumen ausgesprochen gut verstan-

den und sehr präzise interpretiert. So geschehen wenige Tage nach dem Anschlag auf den 

Weihnachtsmarkt in Berlin in der S¿ddeutschen Zeitung am 24.12.2016: ĂEs ist ja der 

Glaube an einen Gott, der, darum geht es an Weihnachten, ein schutzloses und verletzliches 

Kind wird. Spªter zog er als ungesicherter Wanderprediger umher. Dieser Gott é starb 

gefoltert und erniedrigt am Kreuz. é die Auferstehung ist ohne diesen existenziellen Ver-

zicht auf Macht und Sicherheit nicht denkbar, ohne einen Gott, der sich um der Menschen 

willen tºdlich verwunden lªsst.ñ
8
 

Mittelpunkt des gemeinsamen Glaubens aller Christinnen und Christen ist der zur Welt 

gekommene Gott, unser Menschenbruder Jesus. Christus allein ist prägend und bestimmend 

für unseren Glauben und für unser Leben und Arbeiten in den Kirchen. Deshalb sagen wir 

konfessions¿bergreifend Ăsolus christusñ. Wir bekennen: Gott selbst ist in unserer Welt 

präsent.  

Doch - so glauben wir - er fügt sich nicht geschmeidig in das Bestehende ein, sondern 

unterbricht den Lauf der Welt. Er lässt sich nicht auf unsere Spielregeln ein, bei denen 

Menschen vielfach auf der Strecke bleiben und seine Schöpfung Schaden nimmt. Er lässt 

sich nicht einfach in unser Weltbild einordnen, bei dem unumstößlich feststeht, wo oben 

und wo unten ist. Sondern er bringt unser Weltbild und bisweilen auch seine und unsere 

Kirche gründlich durcheinander. Er übernimmt nicht unsere Maßstäbe und ergreift nicht die 

Maßnahmen, die wir bevorzugen: Wir wollen hoch hinaus, Gott aber wird Mensch. Wir 

wollen Sicherheit um fast jeden Preis. Er setzt sich schutzlos den Menschen aus. Wir stre-

ben Größeres an, Gott wird ganz klein. Gott wird ein Kind und zeigt so: Nicht Gewalt und 

Macht werden sich durchsetzen, sondern Gewaltlosigkeit. Geboren in einem Stall. In prekä-

ren Verhältnissen wird er einer von uns - doch nicht angepasst. Er sagt die Veränderung der 

menschlichen Verhältnisse an. Das ist seine Alternative für unsere geschundene und nach 

Erlösung schreiende Welt. Und das ist die Mission unserer Kirche. 

Das Jahr 2017 wird vom Reformationsjubiläum bestimmt. In rheinischen Klangfarben heißt 

das trotz allen Leids und gegen alles Leid, das diese Welt kennzeichnet: ĂIch bin vergn¿gt, 

erlºst, befreit.ñ Deshalb stelle ich diesen Bericht unter das Motto ĂReformatorisch Kirche 

seinñ. 

I. Alles nur geschenkt - oder: Glaube befreit, bewegt und verändert 

Martin Luther entwarf vor 500 Jahren keinen Masterplan zur Rettung oder zur Reform der 

Kirche
9
, obwohl er den Veränderungsbedarf in der Kirche seiner Zeit klar sah. In seinem 

theologischen Arbeiten und in der Interpretation biblischer Texte (sola scriptura) galt sein 

Interesse dem Verhältnis von Gott und Mensch. Das Evangelium, die Botschaft der freien, 

heilvollen Zuwendung Gottes zum sündigen Menschen, ist dabei Ausgangs- und Mittel-

punkt. Der Glaube ist die Antwort des Menschen auf diese Zuwendung. Er ist vorbehaltlo-

ses Vertrauen und damit die Basis für ein von Grund auf erneuertes Leben. Luther verstand 

deshalb die Gott-Mensch-Beziehung als einen Raum der Freiheit. Nicht als Ergebnis eige-

                                         
8
 Matthias Dobrinski, Warum wir die Kraft der Verunsicherung brauchen. SZ vom 24.12.2016, S. 2 

http://www.sueddeutsche.de/leben/terror-der-staat-braucht-die-kraft-der-verunsicherung-
1.3308489  

9
 Ich verdanke dem Synodalen Prof. Hellmut Zschoch und seinem 2010 erschienen Aufsatz ĂMartin 
Luther und die Kirche der Freiheitñ (in: Martin Luther und die Freiheit, hg. von Werner Zager, S. 
25-39) wesentliche Anregungen für die folgenden Abschnitte. Die folgenden Zitate stammen 
wenn nicht anders ausgewiesen aus diesem Aufsatz. 

http://www.sueddeutsche.de/leben/terror-der-staat-braucht-die-kraft-der-verunsicherung-1.3308489
http://www.sueddeutsche.de/leben/terror-der-staat-braucht-die-kraft-der-verunsicherung-1.3308489
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ner Anstrengung, sondern als Ăfreie Gabe Gottesñ - alles nur geschenkt. So klären sich in 

reformatorischer Perspektive sowohl der Grund der christlichen Existenz, als auch der 

Auftrag der Kirche. 

Die Hauptsache und die Mitte des Glaubens verbinden sich mit vier Begriffen
10

: 

Jesus Christus ... Gott kommt zu mir 

Ich muss nicht initiativ werden, aber ich kann immer auch anders denken, leben und han-

deln. Umkehr ist möglich. Christus bewegt und verändert. Solus Christus. 

Gnade ... kommt mir entgegen 

Ich muss mich nicht aufmachen, ich muss mir nichts erarbeiten. Selbstoptimierung ist nicht 

mehr nötig. Ich bin Gott recht. Das entlastet. Sola Gratia. 

Glaube ... tut mir gut 

Glaube engt nicht ein, bringt mich nicht ums Leben, sondern hilft mir dankbar zu leben und 

getröstet zu sterben
11

. Glaube, vorbehaltloses Vertrauen, mutet mir auch etwas zu: Gewiss-

heit statt Sicherheit. Sola fide. 

Die Bibel ... sagt mir was 

Ich muss nicht erst selbst Worte machen. In diesem Glaubens- und Lebensbuch stoße ich 

auf viele Zeichen der Treue Gottes und mir begegnet Christus - einladend und wegweisend. 

Sola scriptura. 

Am Anfang und im Mittelpunkt steht: Gott handelt in Christus für mich, für uns und für die 

Welt. Er bewegt mich, berührt mich in der Taufe und im Abendmahl, er spricht mich an, er 

verändert mich. Glaube befreit, bewegt und verändert: mich, die Kirche und die Welt. Es 

geht um diesen geschenkten Glauben, der auf Gottes Handeln antwortet und nicht folgenlos 

bleibt. Das ist die Grundmelodie einer reformatorischen Kirche.  

Zugleich ist das ein guter Grund, das Reformationsjubiläum zu feiern. Wir tun das nicht so, 

indem wir das Jubiläum einer Kirche feiern, die durch das Engagement vieler Christenmen-

schen 500 wechselhafte Jahre überstanden, oder die sich bis heute auf dem Markt der (reli-

giösen) Sinnanbieter tapfer behauptet hätte. Sondern wir feiern ganz reformatorisch bunt 

und vielfältig, oft auch ökumenisch, letztlich nichts anderes als ein Christusfest
12

. 

                                         
10

 Der Ständige Theologische Ausschuss hat ein theologisches Impulspapier, das wir gestern 
präsentiert haben ï in Anlehnung an die Katechismen von Johannes Calvin, Martin Luther, 
Philipp Melanchthon, Ulrich Zwingli und anderen verfasst. Es trªgt den Titel ĂReformation ï ein 
theologischer Impuls 2017ñ. Die Antworten, die darin gegeben werden, sind vollstªndig, aber 
nicht abgeschlossen; maßgeblich, aber nicht endgültig; lebensnah, aber nicht alltäglich. ĂRe-
formation ï ein theologischer Impuls 2017ñ wird ergªnzt durch einen Online-Auftritt unter 
www.impuls.2017.ekir.de. 

11
 Zitat aus Ordinationsvorhalt: ĂHilf den Menschen dankbar im Glauben zu leben und getrºstet zu 
sterben.ñ 

12
 Eine gute Begründung liefert Bischof Overbeck mit dem Satz aus seiner Neujahrspredigt: ĂGera-

de die, die von außen auf uns schauen, fragen mehr nach Jesus Christus und dem tiefen 
Grund unseres Kircheseins, als nach Unterschieden, die wir als Kirchen aufweisen.ñ 
http://www.bistum-essen.de/presse/artikel/an-einer-schwelle-zu-einer-neuen-gemeinsamkeit-
im-glauben/) 

http://www.bistum-essen.de/presse/artikel/an-einer-schwelle-zu-einer-neuen-gemeinsamkeit-im-glauben/)
http://www.bistum-essen.de/presse/artikel/an-einer-schwelle-zu-einer-neuen-gemeinsamkeit-im-glauben/)
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II.  Kirche - Gemeinschaft der Befreiten 

1. Eine Kirche, die sich wandelt: ĂEcclesia semper reformandañ 

Luther entwickelte eine theologische Deutung der Kirche, Ădie seiner Einsicht in das Wesen 

der vom Evangelium eröffneten Gott-Mensch-Beziehung entsprach.ñ Eine Reduktion der 

Kirche auf ihre Existenz als Institution führt für ihn zu einer Veräußerlichung des Kirchen-

begriffs. Er selbst spricht demgegen¿ber lieber von der ĂChristenheitñ als von der Kirche 

und definiert sie als ĂVersammlung aller Christglªubigen auf Erdenñ d. h. als die ĂGemein-

schaft der Heiligen.ñ Kirche ist f¿r ihn keine Ăweltliche Versammlungñ, sondern eine 

Ăgeistliche Versammlung der Seelen in einem Glaubenñ. Das ist nat¿rlich keine abschlie-

ßende und umfassende Definition von Kirche, definiert aber doch deren Grundlage. In den 

aktuellen Diskussionen wird Kirche differenzierter verstanden als Institution und Organisa-

tion und Bewegung. 

Auf die im Wirken des Geistes, der in der Verkündigung des Evangeliums agiert, eröffnete 

Freiheit antworten die ĂHeiligenñ durch Glauben, Hoffnung und Liebe. Kirche ist dann 

Antwortgeschehen auf die gegebene Freiheit. Kirche hat so eine Mission gegründet und ist 

eine gesandte Kirche. Das Verkündigungsgeschehen, zu dem immer auch das Einlassen auf 

die jeweilige Situation gehört, erfordert stets Vergegenwärtigung, Zeitgenossenschaft und 

so auch Ausrichtung auf veränderte Situationen, Fragen und Lebenslagen.  

Kirche, die Kirche des Evangeliums ist, verändert sich notwendigerweise mit ihren Kontex-

ten. Diese reformatorische Einsicht wird nach meinem Verständnis geradezu modern mit 

der nachreformatorischen Formulierung Ăecclesia semper reformandañ zutreffend beschrie-

ben, das heißt: Die Kirche muss ständig erneuert und reformiert werden. 

Doch das Reformationsjubiläum wird nicht in gut gemeinte Aufrufe, Appelle oder Pro-

gramme zur Aktivierung oder Reanimierung kirchlichen Lebens, Reform kirchlicher Struk-

turen o. ä. münden. Davon hatten und haben wir viel zu viel. Die landeskirchliche Ebene 

wird sich deshalb hier mit zentral gesteuerten Prozessen zurückhalten. Denn der Glaube an 

die (zentrale) Plan- und Machbarkeit wünschenswerter Aufbrüche und Belebung ist wohl 

nicht nur mir gründlich abhandengekommen. Inhaltliche Impulse muss es jedoch immer 

wieder geben, ebenso wohl dosierte Initiativen zur Gestaltung und Weiterentwicklung des 

kirchlichen Lebens. Das ist kirchenleitende Aufgabe. Gemeinsam lassen wir uns bewegen 

und vertrauen darauf, dass Gottes Geist wirkt und so die Kirche und die Welt verändert. 

Gute kirchliche Ordnung - und die presbyterial-synodale Ordnung unserer Kirche ist ziem-

lich gut - ermöglicht sich in der pragmatischen Anpassung an die Zeiten, Orte und Gege-

benheiten und stärkt so die alleinige Autorität des Evangeliums. 

Folgende Richtungsanzeigen für eine Weiterentwicklung unserer Kirche möchte ich nen-

nen: 

- Dem Gottesdienst weiterhin viel zutrauen und alles von ihm erwarten Alles, was im 

Leben relevant ist, findet im Gottesdienst Platz und Raum. Verkündigung ist die wich-

tigste kirchenleitende Aufgabe. Ich sehe bei vielen Menschen einen Wunsch und eine 

Suche nach Spiritualität, Stille, Gebet, Gesang, Musik und geistlicher Kommunikation, 

die so im traditionellen und agendarischen Gottesdienst häufig nicht immer gefunden 

wird. Hier ist mehr Vielfalt und Kontextualisierung nötig. 

- Kontextsensibles Arbeiten verstärken Zu unserem Auftrag gehört, Text und Situation 

aufeinander bezogen auszulegen. Die jeweilige Situation auszulegen ist manchmal der 

schwierigere Teil. Leitend sollte dabei wiederum die Freiheit sein. So denke ich zum 

Beispiel an die Bewegung freshX, die aus England kommend bereits verschiedene 
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Aufbrüche angestoßen hat. Jede Gemeinde muss eigene Lösungen für ihren jeweiligen 

Kontext finden. Und wir müssen realisieren, dass die Kirchenmitglieder schon lange 

über Nähe und Distanz zur Kirche sehr souverän selbst entscheiden und den Zugang 

wählen, der sie überzeugt. 

- Veränderte Ausbildung von Theologinnen und Theologen Nicht zuletzt hat eine Be-

gegnung in London mit der Church of England Anregungen für die Gestaltung der the-

ologischen Ausbildung aufkommen lassen. Wir bewegen uns hier selbstverständlich in 

Abstimmung mit den EKD-Gliedkirchen und in enger Partnerschaft insbesondere mit 

jenen Kirchen, mit denen wir gemeinsam ausbilden. Aber wir müssen Ausbildungsord-

nungen regelmäßig prüfen und weiterentwickeln. Dabei entdeckt man nicht plötzlich, 

dass die bisherigen Sprachanforderungen für Theologiestudierende unnötig wären. 

Aber man stellt fest, dass bisher nicht ausreichend berücksichtigte Kompetenzen mehr 

Raum in der Ausbildung benötigen oder dass zukünftig in einer weltweit tätigen Kirche 

Mitarbeitende in jedem Fall auch ein Semester im Ausland verbringen müssten. Und 

dass der Umgang mit Veränderungsprozessen in Umbruchszeiten systematisch gelernt 

werden müsste oder ethische Positionierungen in konkreten Fragen stärker gelehrt und 

gelernt werden müssten als bisher, nehmen wir ebenfalls wahr. Hier braucht es ergeb-

nisoffene Diskussionen und wirksame Veränderungen. 

- ĂGemeinde formenñ Dass die Landeskirche auf Herausforderung reagiert, indem sie 

Verªnderungen und Erprobung ermºglicht, zeigt die Vorlage ĂGemeinde formenñ 

(Drucksache 24). Auch wenn die Chancen der parochialen Arbeit sicher noch nicht 

ausgeschöpft sind, und auch wenn in der Arbeit übergemeindlicher Dienste noch viel 

mehr möglich ist, so sind wir doch gefordert, Neues zu unterstützen und zu ermögli-

chen. Die im Blick auf neue Gemeindeformen gewählte Vorgehensweise entspricht 

meinem Verständnis vom kirchenleitenden Handeln. Wir beobachten nicht nur, son-

dern werden initiativ, wir haben aber nicht den Ehrgeiz, flächendeckende Zwangsbe-

glückungen vorzunehmen, sondern fördern modellhafte Erprobung und ähnliches. 

So sind auch manche aktuelle Diskussionsprozesse von einem Geist der nüchternen Prag-

matik geprägt: sie prüfen, was im Einzelfall möglich ist; loten Freiräume aus. Ich weise 

ergªnzend auf die Diskussion unter dem Stichwort ĂKirche mit leichtem Gepªckñ, Ă¦ber-

pr¿fung des landeskirchlichen Finanzsystemsñ oder Ălandeskirchen¿bergreifenden Koope-

rationenñ
13

 hin. 

Bisweilen wirkt es so, als ginge es in den Veränderungsprozessen unserer Kirche allein um 

Finanz- und Strukturfragen. Doch nichts ist falscher als das: Gerade im Jahr des Reforma-

tionsjubiläums ist es wichtig daran zu erinnern, dass wir nur in und durch Veränderungen 

Kirche sind und bleiben. Wir können das getrost tun:  

Die Kirche unter der Verheißung Gottes streckt sich nach dem aus, was vorne ist, was 

verheißen ist. So sind wir reformatorisch Kirche. 

2. Ökumenisch Kirche sein  

Wer an Christus glaubt, der will, dass alle eins sind (Johannes 17,21), für den muss dieser 

erklärte Wille Christi handlungsleitend werden. Hinzu kommt, dass die Glaubwürdigkeit 

unseres Zeugnisses als Christinnen und Christen nach einem Miteinander verlangt. Deshalb 

können wir nur ökumenisch Kirche sein. 

                                         
13

 Beschluss der auÇerordentlichen Landessynode 2010: ĂAngesichts der Entwicklung der Mitglie-
derzahlen und der Finanzen sind heute alle kirchlichen Ebenen bis hin zur EKD zu neuen Mo-
dellen der Kooperation herausgefordert.ñ 
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Die Kirche feiert Gottes Gegenwart mitten in der Welt - und sie wird dadurch zu einer 

Zeugin der Gegenwart Gottes in der Welt. Kirche bleibt damit nicht bei sich. Der Geist 

Gottes drängt sie, Gott auf der Spur zu bleiben, der seine Welt liebt, rettet, heilt. Kirche soll 

in ihrem eigenen Handeln transparent sein für Gott. Kirche soll Gottes Reich, Gottes Gebot 

und Gottes Gerechtigkeit in der Welt
14

 bezeugen ï gegenüber Regierenden wie Regierten.  

Ökumenische Bewegung ist auf unterschiedlichen Wegen möglich: 

- Ökumene der Umkehr Wir schöpfen gemeinsam aus einer Quelle, über die wir nicht 

verfügen. Es ist eine allen christlichen Kirchen gemeinsame Quelle. Das Zeugnis der 

Schrift ruft uns immer wieder zur Umkehr auf. Wenn wir auf diesen Ruf hören, öffnen 

wir uns für unsere Mitmenschen und werden durch die bestehenden Verhältnisse her-

ausgefordert. 

- Ökumene unter einem Dach Ich bin zunehmend davon überzeugt, dass im ökumeni-

schen Miteinander mehr Bewegung durch ĂBeten und Tun des Gerechtenñ
15

 als durch 

Lehrgespräche zu erwarten ist. Warum also nicht verstªrkt Ă¥kumene unter einem 

Dachñ anstreben? Solche ĂWohngemeinschaftenñ - oft sind es Arbeitsgemeinschaften 

von Diakonie und Caritas - setzen nicht den Konsens in allen (Lehr-)Fragen voraus
16

. 

Ein hoffnungsvolles Zeichen gibt es im Erzbistum Köln, wo ein ökumenisches Ge-

meindezentrum entstehen soll
17

. Seit 2014 besteht im Kirchenkreis Aachen das Öku-

menische Gemeindezentrum Frankental in Stolberg, finanziell und rechtlich zu je 50 

Prozent getragen. Das Bistum Essen plädiert seit längerem in Standortfragen für kon-

fessionsübergreifende Lösungen. Und auch im ländlichen Raum werden wir zukünftig 

verstärkt gemeinsame Lösungen finden müssen. Im Gespräch mit dem Bistum Trier 

wurde das sehr deutlich. Entsprechende Initiativen werden aber nur dann zu guten Er-

gebnissen führen, wenn sie vor Ort als Chance für eine kontextgemäße Lösung begrif-

fen und dann ergriffen werden. 

- ¥kumene der ĂBereicherungñ Die Erinnerung an die Reformation lªsst sicher zunªchst 

auch den Reichtum der eigenen Konfession erkennen. Und dann ist es auch erlaubt zu 

fragen: Was haben wir, was anderen gut tun könnte und dessen gute Wirkungen wir 

noch mehr in Anspruch nehmen könnten? Aber in den ökumenischen Begegnungen gilt 

es dann auch, den Reichtum anderer Konfessionen zu entdecken: Was haben sie, was 

uns gut tun würde? Der Blick für die vermeintlichen Defizite der anderen Konfession 

ist meist schon hinreichend scharf. Das als Miteinander gelebte Nebeneinander der 

Kirchen hat aber auch Chancen, die wir nicht übersehen sollten. Die im Dokument 

ĂVom Konflikt zur Gemeinschaftñ formulierten ºkumenischen Imperative sind f¿r 

mich kopierfähige Richtungsanzeigen, an denen wir uns auch als Unierte Kirche orien-

tieren sollten. 

                                         
14

 BTE V 
15

 Dietrich Bonhoeffer 
16

 So verstehe ich auch die Aufforderung von Bischof Overbeck an Katholiken und Protestanten, 
Ăalles zu tun, was wir gemeinsam tun kºnnen - aber um des ehrlichen Dialoges und des Su-
chens nach der Wahrheit willen auch das vorerst zu unterlassen, wo wir wissen, dass wir darin 
noch nicht eins sind.ñ 

17
 Ă¥kumenisches Zentrum in Metzkausen geplantñ: Der Kºlner Erzbischof Rainer Maria Kardinal 

Woelki hat die Zustimmung zu einem ökumenischen Zentrum in Metzkausen gegeben. Das 
Projekt wird allerdings gegenwärtig noch lebhaft diskutiert. Vgl.: http://www.rp-
online.de/nrw/staedte/mettmann/oekumenisches-zentrum-in-metzkausen-geplant-aid-
1.6360687  

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/mettmann/oekumenisches-zentrum-in-metzkausen-geplant-aid-1.6360687
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/mettmann/oekumenisches-zentrum-in-metzkausen-geplant-aid-1.6360687
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/mettmann/oekumenisches-zentrum-in-metzkausen-geplant-aid-1.6360687
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Die Kirche der Freiheit existiert als geistgewirkte Gemeinschaft der Glaubenden über alle 

Konfessions- und Landesgrenzen hinweg. Eine Pluralität von Kirchen steht dieser umfas-

senden Gemeinschaft nicht entgegen, sondern weist gerade auf sie hin. Vielfalt ist kein 

Manko, sondern eine Chance, zumal dann, wenn reformatorisch Kirche zu sein zugleich 

auch ökumenisch Kirche zu sein heißt. 

Das Modell der ĂEinheit in versºhnter Verschiedenheitñ ist nach wie vor sehr ¿berzeugend. 

Denn was für Gemeinden gilt, dürfte auch für Kirchen gelten: Profilierte Gemeinden haben 

eine deutlich hºhere Bindungskraft, Ausstrahlung und (wahrnehmbare) Wirkung als ĂStan-

dardgemeindenñ. Profil entsteht, indem nachgedacht wird, wie eine Gemeinde ihren Auf-

trag kontext- und situationsgerecht wahrnehmen kann. Es ist nicht entscheidend, welches 

Profil eine Gemeinde hat, ob kirchenmusikalisch profiliert, ob zielgruppenorientiert, litur-

gisch konfessionell ausgerichtet, ob diakonisch, ob von Taizé geprägt oder mit Liebe für 

das politische Nachtgebet, profilierte Gemeinden haben stets eine hohe Bindungskraft. Dies 

dürfte in gleicher Weise auch für die unterschiedlich profilierten Kirchen gelten.  

ĂMehr als die Konflikte der Vergangenheit wird Gottes Gabe der Einheit unter uns die 

Zusammenarbeit leiten und unsere Solidarität vertiefen. Indem wir uns im Glauben an 

Christus näher kommen, indem wir miteinander beten, indem wir aufeinander hören und 

Christi Liebe in unseren Beziehungen leben, öffnen wir uns, Katholiken und Lutheraner, 

der Macht des Dreieinen Gottes. In Christus verwurzelt und ihn bezeugend erneuen wir 

unsere Entscheidung, treue Boten von Gottes grenzenloser Liebe für die ganze Menschheit 

zu sein.ñ
18

 

3. Priestertum aller Getauften  

Besondere Bedeutung kommt dem Gedanken vom allgemeinen Priestertum zu. ĂIn der 

Lehre vom allgemeinen Priestertum treffen sich die drei auf die Kirche bezogenen Aspekte 

kirchlicher Freiheit: die Verwerfung der geistlichen Sonderrolle des Klerusó, befreit von der 

Kirche als religiös verbrämtem Rechtssystem. Die Begründung des Priestertums im Tauf-

zuspruch des Evangeliums vergegenwärtigt die Freiheit für die Kirche als Grundlage aller 

Gestaltung. Der Gedanke der Bevollmächtigung aller Christen verpflichtet zur Gestaltung 

von Freiheit in der Kirche.
19
ñ 

Daraus ergibt sich als Folgerung für eine Ämterordnung in der Kirche, dass die Einsetzung 

und ¦bertragung von  mtern der Gemeinde als ĂErfahrungsraum der Evangeliumsverk¿n-

digungñ eine Aufgabe der Gemeinde selbst ist. Evangeliumsverk¿ndigung lªsst m¿ndige 

Gemeinden entstehen.  

Es gab zu Luthers Zeit eine ausgeprägte institutionelle Kirchlichkeit (Klöster, Orden usw.). 

Der Ăgeistliche Standñ war gesellschaftlich prªgend und durchaus dominant. Luther entwi-

ckelte dagegen eine neue Berufsethik. Ihm ging es darum ĂGott im Alltag der Welt zu 

dienenñ. Dies f¿hrte zu einer Aufwertung Ăweltlicherñ Berufe.  

Bei allen Anstrengungen, einen Berufsmix in der Kirche zu erzielen, werden wir grundsätz-

lich wohl auch eingestehen müssen, dass das, was reformatorisch angelegt ist, in Gänze 

doch noch nicht in unserer Kirche verwirklicht ist. Es wird darum gehen neu zu bestimmen, 

wie wir als gleich Begnadete und gleich Beauftragte in verschiedener Weise Dienst an der 

einen Sache tun. Da gilt auch: profilierte Verschiedenheit ist segensreicher als uniformierte 

Gleichförmigkeit. Nicht zuletzt die Diskussion um die Zusammenarbeit aller Ordinierten 
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hat gezeigt, dass wir im Blick auf die Berufe und Rollen trotz theologisch fundierter Be-

schlüsse noch Gesprächsbedarf haben.  

III.  Reformatorische Perspektiven für ein Handeln in der Welt 

Christenmenschen sind frei. Aber wir sind auch gebunden. Im Originalton bei Luther: ĂEin 

Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christen-

mensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.ñ
20

 Christinnen und 

Christen sind in der Gottesbeziehung befreit und in der Pflicht gegenüber dem Nächsten 

gebunden. Wer sich hier entpflichten will, also die Pflicht gegenüber dem Nächsten auf-

kündigt, der tritt aus der Gemeinschaft der Glaubenden heraus. 

1. Soziale Gerechtigkeit  

Dass zur Reformation auch diakonische Impulse gehören, ist konsequent. Der Glaube 

mache frei zum Dienst am Nächsten
21
: Ăé weil ich doch durch meinen Glauben in allen 

Dingen in Christus genug habe. Sieh, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu 

Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dem Nächsten umsonst zu 

dienen.ñ Luther und den anderen Reformatoren ging es darum, Armut systematisch zu 

überwinden und den Bettel ganz abzuschaffen, weil er der Würde des Menschen wider-

spricht. Deshalb sollten die Ursachen der Armut bekämpft werden. Barmherzigkeit, Ge-

rechtigkeit und Recht sind aufeinander bezogen und miteinander verbunden. 

Der dankbare Dienst an Gottes Geschöpfen ist für Martin Luther eine wesentliche reforma-

torische Pointe die sich auch begriffsgeschichtlich bis in die Gegenwart durchzieht.
22

 Gott 

ruft den Einzelnen in seiner Gemeinde (vocatio interna) und zugleich zum Dienst am 

Nächsten (vocatio externa). So wird das Welthandeln des Menschen aufgewertet. Weltliche 

Berufe werden als Möglichkeit verstanden, Gott im Alltag der Welt zu dienen. Ein Beruf 

soll dem Nächsten dienen, aber weil niemand unvermögend, sondern begabt ist, ist nie-

mand Ă¿berfl¿ssigñ. Hier bleibt unsere sozialstaatliche Praxis in Deutschland - aber auch in 

Europa hinter dem zurück, was die Reformation an Einsichten gebracht hat.
23

 

Wie es denn um die soziale Situation in Deutschland bestellt? Ist die Arbeitslosigkeit dank 

der guten Konjunktur für uns kein Problem mehr? Die hohe Zahl der Langleistungsbezie-

her
24

 - in NRW waren es im Februar 2015 insgesamt 777.190 Menschen (d. h. rund 70 

Prozent aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ab 17 Jahren) - macht deutlich, dass 

trotz einer positiven Gesamtlage
25

 weiterhin großer arbeitsmarktpolitischer Handlungsbe-

darf besteht. Und fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren waren 2015 

auf staatliche Grundsicherung angewiesen. Ihnen droht die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben dauerhaft verloren zu gehen. 
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 Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen. 
21

 Günter Banzhaf, Diakonische Impulse der Reformationszeit. - vgl.: https://www.diakonie-
wuerttemberg.de/fileadmin/Medien/Fotos/Son_Reformation_Diakonische_Impulse.pdf 

22
 BTE II: Ădurch ihn (Christus) widerfªhrt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser 
Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschºpfen.ñ 

23
 Im Mai 2016 lag nach statistischen Angaben der Bundesagentur in Europa die Zahl der 15- bis 

25-jährigen Arbeitslosen bei 19 Prozent, in Frankreich bei 23 Prozent, in Spanien bei 44 Pro-
zent und in Griechenland bei 47 Prozent. 

24
 Gemeint sind damit Menschen, die in den letzten 24 Monaten mindestens 21 Monate lang Hartz 

IV-Leistungen bezogen haben.  
25

 Rekord bei Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland. 43 Millionen haben einen Job - vgl.: 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/erwerbstaetigkeit-rekord-101.html 
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Diese Entwicklungen erfordern verstärktes politisches Engagement. Diese Fragen sollten 

durchaus ein bestimmendes Thema der bevorstehenden Wahlkämpfe werden. Wir brauchen 

einen politischen Streit um tragfähige Lösungen. Wenn die oben beschriebenen Entwick-

lungen sich fortsetzen, dann läuft unsere Gesellschaft Gefahr, zu einer gespaltenen Gesell-

schaft zu werden.  

Davon profitieren in der Regel nur radikale oder populistische Bewegungen, die mit einfa-

chen Antworten auf komplexe Verhältnisse reagieren. 

Mit Kirchenvertrag vom 2. Juli 2015 zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der 

Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie der Zustim-

mung der Haupt- und Mitgliederversammlung der gliedkirchlichen Werke am 22. Juni 2016 

in Essen wurde die Verschmelzung der bisherigen gliedkirchlichen Diakonischen Werke 

auf das gemeinsame Werk beschlossen und inzwischen auch vollzogen. Mit der Ver-

schmelzung soll eine straffere und effizientere Führung des Werkes ermöglicht werden. 

Dies soll dem eigentlichen diakonischen Auftrag zugutekommen. Das heißt auch, für sozia-

le Gerechtigkeit einzutreten. 

2. Europäische und weltweite Verantwortung 

In der europäischen Politik ist nach dem II. Weltkrieg viel erreicht worden - ein Frie-

densprojekt gewann Gestalt. Zurzeit stehen viele Errungenschaften auf dem Spiel. Das 

erfüllt uns mit Besorgnis. Denn gerade Europa ist nach dem II. Weltkrieg in vielen Politik-

feldern zu einer Region der friedlichen Zusammenarbeit geworden.  

Der vor 20 Jahren - am 10. November 1996 - verstorbene Präses der Evangelischen Kirche 

im Rheinland, Peter Beier, hat 1992 in Budapest zur Lage Europas gesprochen.
26

 Der Fall 

des ĂEisernen Vorhangsñ lºste bei ihm Visionen von einer Weiterentwicklung der europªi-

schen Idee aus, bei der auch andere Weltregionen einbezogen werden. Seine Forderungen 

einer neuen, gerechteren Weltwirtschaftsordnung, einer europäischen Flüchtlings- und 

Einwanderungspolitik, einer christlichen Sozialcharta, dem Primat der Politik über die 

Ökonomie und nach Verzichtsleistungen der Europäer klingen so, als wären sie gestern 

formuliert worden.  

25 Jahre später verweise ich nun auf die Bibelarbeit Peter Beiers. Zu sehen, dass er bereits 

damals einen klaren Blick für die Situation Europas in einer sich verändernden Welt hatte, 

erfüllt mich mit großer Hochachtung für einen wortmächtigen Lehrer unserer Kirche. Aber 

dabei zugleich auch sehen zu müssen, dass nahezu alle von Peter Beier 1992 angesproche-

nen Aspekte weiterhin offen sind, zeigt, wie heikel die Situation Europas - und die Weltla-

ge - insgesamt sind. Wenn es heute um europäische und weltweite Verantwortung der 

Kirchen und um die globale Gerechtigkeitsfrage geht, wird die Evangelische Kirche im 

Rheinland nahtlos an Peter Beier anknüpfen. Und die europäischen Kirchen müssen ge-

meinsam die Kraft finden, Lösungen zu entwickeln, die über die jeweiligen nationalen 

Interessen hinausgehen. 

3. Islam 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland wird sich im Januar 2018 mit 

dem Verhältnis zum Islam beschäftigen. Der breit angelegte Beratungsprozess hat bereits 

begonnen. Es geht zum einen um eine tragfähige theologische Positionierung. Das schließt 
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 Peter Beier, Diesseits und jenseits des Stroms. Bibelarbeit anlässlich der Europäischen Evange-
lischen Versammlung am 27. März 1992 in Budapest. In: Peter Beier, Übergänge, 1999. Siehe 
Anlage 2. 
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¦berlegungen zu einer ĂTheologie der Religionenñ ebenso wie eine Klªrung unseres Missi-

onsverständnisses ein. Aber es geht zum anderen auch um die Gestaltung des Zusammenle-

bens in einer multi-religiösen Gesellschaft. Zum zweiten Punkt mache ich einige Anmer-

kungen. 

Wir sind sehr dankbar, dass sich sowohl viele Christen als auch viele Muslime engagiert für 

das uns verbindende Gemeinwesen einsetzen. In der Reihe ĂKirchenleitung im Gesprªchñ 

im November haben wir viel von guten und gelungenen interreligiösen Kontakten zwischen 

Christen und Muslimen gehört. Das entspricht der Wahrnehmung vieler Menschen, die 

einen unmittelbaren Kontakt zu Muslimen haben. Begegnungen dienen dem Zusammenhalt 

einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten multireligiös und multikulturell zusammengesetzt 

ist. 

Wir müssen uns aber auch verstärkt damit auseinandersetzen, dass ein großer Teil der 

Bevölkerung offenkundig Vorbehalte gegenüber Muslimen hat. Was bedeutet es für unsere 

Gesellschaft, wenn 49 Prozent im Westen und 57 Prozent im Osten Deutschlands den Islam 

als bedrohlich bewerten?
27

 Was ist zu tun? 

Ich empfinde es allerdings geradezu als unanständig, wenn unsere Gesellschaft über viele 

Jahrzehnte um der wirtschaftlichen Entwicklung und um unseres Wohlstandes willen gerne 

Arbeitskräfte unabhängig von ihrer Herkunft und Religion ins Land geholt hat, sich aber 

nun Teile der Gesellschaft an der mit diesen Menschen ins Land gekommenen Religion und 

Kultur stören oder sie gar ablehnen. 

4.  Anschläge und deren Folgen 

Es ist nicht zu übersehen, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, als stünden die 

terroristischen Anschläge in Europa und weltweit im Kontext einer Auseinandersetzung 

zwischen dem Islam und dem Christentum. Spätestens seit dem schrecklichen Attentat in 

Berlin ist das auch für uns sehr nah gekommen. Wir alle sind betroffen von dem Leid, das 

über die Opfer und ihre Angehörigen eingebrochen ist. Doch wenn man in diesen Zeiten 

eine kurzschlüssige Verbindung zwischen Islam und Terrorismus herstellt
28

, folgt man 

genau der Fährte, den diese Terroristen legen.  

Deshalb ist es umso wichtiger, in aufgewühlten Zeiten einen kühlen Kopf und die Fähigkeit 

der Unterscheidung zu bewahren. Es ist gerade eine vornehme Aufgabe der Kirchen in 

unserer Gesellschaft, immer wieder zu betonen: Das menschenverachtende Handeln einiger 

weniger Verbrecher beruft sich zu Unrecht auf die Religion des Islam, der mehr als eine 

Milliarde Menschen angehört, die in Frieden leben wollen.  

Am 23. Dezember 2016, wenige Tage nach dem Berliner Anschlag, habe ich eine Mail von 

Mohamed Abodahab erhalten, der dem Vorstand eines Wuppertaler Moscheevereins ange-

hört.
29

 Bezugnehmend auf den Anschlag in Berlin schrieb er Folgendes: ĂDieser und andere 

sind feige Anschläge, die unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft treffen sol-

len. Sie sind gerichtet nicht nur gegen die vielen zu beklagenden Opfer, sondern gegen die 

gesamte Menschheit. In unzähligen Begegnungen haben wir feststellen können, dass wir - 
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 Religionsmonitor. Verstehen was verbindet, Religiosität und Zusammenhalt in Deutschland, S. 37 
ï vgl.: http://www.bertelsmann-stif-
tung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Religionsmonitor_verstehen
_was_verbindet_Religioesitaet_und_Zusammenhalt_in_Deutschland.pdf 
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 Immer wieder gehören zu den Opfern von vom IS begangenen Anschlägen - so auch am 

1.1.2017 in Istanbul - auch Muslime. 
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über die Grenzen der Religionen hinweg - für gemeinsame Werte stehen und vor allen 

Dingen gegen Hass, Terror und Menschenverachtung. 

Daher sollten wir diese Zeit zum Anlass nehmen, um noch einmal innezuhalten. Dass es 

keine größere Kraft gibt als die Liebe und dass sie den Hass überwindet, wie das Licht die 

Finsternis, ist eine christliche Botschaft.ñ 

Und dann weist Mohamed Abodahab darauf hin, dass eben diese Botschaft auch Teil der 

islamischen Tradition ist. Im Koran steht: ĂIhr werdet nicht glauben, solange ihr euch nicht 

gegenseitig liebt. Darf ich euch erzählen, wie ihr euch gegenseitig liebt? Verbreitet Frieden 

und Gr¿Çe unter den Menschen.ñ Diese Haltung und diese Praxis sind f¿r sehr viele in 

unserem Land lebende Muslimen prägend. 

Wenn sich aber der Attentäter von Berlin in Moscheen in Nordrhein-Westfalen aufgehalten 

hat, dann ist es dringend notwendig, dass es zu klaren Abgrenzungen seitens dieser Mo-

scheegemeinden kommt.  

Und wenn 90 Moscheen derzeit vom Verfassungsschutz beobachtet werden
30

, dann zeigt 

sich hier, dass der soziale Frieden unseres Landes gefährdet wird, wenn hier Diffusität 

entsteht. Innermuslimische Klärungen und Abgrenzungen sind an dieser Stelle nötig. 

5. Christsein bedeutet Engagement in der Welt für die Welt  

Die Herausforderungen für Christinnen und Christen, die das Zeugnis ihres Glaubens in der 

Welt zum Ausdruck bringen wollen, sind unübersehbar. 2015 und 2016 erlebte Deutsch-

land hautnah, was es heißt, dass nach UN-Angaben fast 60 Millionen Menschen auf der 

Flucht sind. Wir haben hier nur einen kleinen Teil erlebt und auch dieser führte zu großen 

Belastungen. Doch ist es gelungen, in so kurzer Zeit, so viele Menschen aufzunehmen und 

sie zumindest notdürftig zu versorgen. Die Bereitschaft so vieler Menschen, viele unter 

ihnen aus unseren Gemeinden, sich zu engagieren, ist nach wie vor beeindruckend.  

Die Begegnung mit 500 ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit tätigen Männern und Frauen 

Ende November in Bonn hat mich sehr bewegt. Sie ist ein Zeichen einer großen morali-

schen Kraft. Für viele ist es ein Ausdruck ihres christlichen Glaubens. Sie zeigen: Wir 

wollen das! Nun geht es darum, längerfristige Perspektiven für die geflüchteten Menschen 

aufzubauen. Das wird alles andere als einfach werden. Wir dürfen aber nun in den Anstren-

gungen nicht nachlassen.  

Flucht und Migration sind oft Ausdruck von offener Gewalt innerhalb von Staaten oder 

auch zwischen Staaten. Es ist immer leicht, darauf hinzuweisen, dass es auch darum geht, 

Fluchtursachen zu bekämpfen. Doch ist dies angesichts der weltweiten Verwerfungen sehr 

mühselig und erfordert einen langen Atem. Wir treten für eine Politik ein, deren erstes Ziel 

die Bewahrung und Förderung des Friedens ist. Dazu gehört, wachsam zu sein für Konflik-

te, die sich oft über viele Jahre anbahnen.  

Dann dürfen wir nicht wegschauen, sondern müssen das uns Mögliche tun, um den Frieden 

durch Strategien der Konfliktlösung zu bewahren. Das erfordert durchsetzungsstarke inter-

nationale Vereinigungen und es ist ein echtes Krisenzeichen unserer Welt, wenn nun neue 

politische Kräfte gerade diese Vereinigungen, oft mühsam erkämpft aus Erfahrungen von 

Krieg und Zerstörung, wieder in Frage stellen. Das gilt für die Europäische Union ebenso 

wie für die UN. 
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Ein nicht zu übersehender Grund für Flucht und Migration besteht in weltweiten ungerech-

ten Strukturen und Wirtschaftsbeziehungen. Wir haben als Kirche diese Ungerechtigkeit 

immer wieder benannt und wir dürfen darin nicht nachlassen. Wer dem Frieden der Welt 

dienen will, muss in der Lage sein, auch ihre massiven sozialen Verwerfungen zu bekämp-

fen. Das gilt im Kleinen, etwa im kirchlichen Beschaffungswesen, ebenso wie im Großen, 

etwa bei der Diskussion internationaler Handelsabkommen.  

2017 ist ein Wahljahr, zu dem die Bundestagswahl und im Bereich unserer Landeskirche 

zwei Landtagswahlen (im Saarland und in Nordrhein-Westfalen) gehören werden. Für die 

Gesamtentwicklung unseres Landes und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es 

dringend erforderlich, dass auch hier Fragen der Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen 

Ausgleichs thematisiert werden. Wir müssen als Kirche dazu beitragen, dass um Freiheit, 

um Gerechtigkeit und um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerungen wird. Es kommt 

darauf an, sachgemäße und menschengerechte Lösungen zu finden. Ein Staat, der seiner 

Daseinsvorsorge nicht hinreichend nachkommt, droht die Loyalität seiner Bürgerinnen und 

Bürger zu verlieren. 

Wie fragil die politische Lage in Deutschland geworden ist, sieht man in der gegenwärtigen 

politischen Diskussionslage. Hier werden auch Positionen vertreten, die deutlich der christ-

lichen Botschaft widersprechen, obwohl das Etikett Ăchristlichñ benutzt wird. Es geht nicht 

darum, dass Christinnen und Christen, die sich auf das Evangelium des menschgewordenen 

Gottes beziehen, nicht über die jeweiligen Konsequenzen für die Weltverantwortung und 

ethische Fragen streiten könnten. Das war immer so (z. B. in der Frage der Wiederbewaff-

nung, der Nachrüstungsdiskussion) und wird vermutlich immer so bleiben. Eine reformato-

rische Kirche, die kein Lehramt kennt, sondern auf das vom Evangelium geschärfte Gewis-

sen der Menschen setzt, wird immer in ethischen Fragen Pluralität zeigen. Doch es gibt 

auch so etwas wie ein falsches Zeugnis: 

- Und wer seine Politik etwa mit einer diffusen Ăreligiºsen ¦berlieferung des Christen-

tumsñ
31

 begründet, den werden wir zum Fundament seines Glaubens befragen
32

.  

- Diese Einstellung, die zudem in Form einer Leitkultur in unserem Land prägend wer-

den soll, ließe dem Judentum und d. h. Jüdinnen und Juden ebenso wenig wie dem Is-

lam und d. h. den Muslimas und Muslimen einen Platz in unserer Gesellschaft. Dies 

fordert unseren massiven Widerstand heraus. 

- Aus dem universalen Evangelium darf keine national begrenzte Religion werden. Das 

ist die Erkenntnis aus unserer eigenen oft bitteren Geschichte. Die Botschaft Jesu 

Christi gilt allen Menschen in gleicher Weise.
33

 Christus selbst taugt nicht ansatzweise 

als Kronzeuge nationaler Identität. 

- Wir treten uneingeschränkt für die Religionsfreiheit aller Religionen ein. 

- Eine Infragestellung oder Relativierung der Gleichwertigkeit aller zum Ebenbild Gottes 

geschaffener Menschen nehmen wir nicht hin.  

Zusammengefasst und ganz schlicht gesagt:  

                                         
31

 Grundsatzprogramm der AfD, S. 47 ï vgl. https://www.alternativefuer.de/wp-
content/uploads/sites/7/2016/05/2016-06-27_afd-grundsatzprogramm_web-version.pdf 

32
 BTE I: ĂWir verwerfen die falsche Lehre, als kºnne und m¿sse die Kirche als Quelle ihrer Verk¿n-

digung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mäch-
te, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.ñ 

33
 Gal 3,28 Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann 

noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 
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Der Glaube an Gott, der die Welt und die Menschen liebt, hat nichts gemein mit Hass 

gegen einzelne Menschen oder Menschengruppen. Das ist keine Alternative für Christen, 

sondern eine Pervertierung des christlichen Glaubens. 

Wir werden uns allerdings weiter - noch verstärkter und noch intensiver als bisher - mit 

dem befassen müssen, was die Menschen bewegt, die den Antworten von Parteien und 

politischen Bewegungen in unserem Land zustimmen, die so argumentieren wie beschrie-

ben. Die Fragen dieser Menschen müssen wir ernst nehmen ebenso wie ihre Verunsiche-

rungen. Und Lebensverhältnisse, die entweder prekär sind oder prekär zu werden drohen, 

dürfen nicht als unabänderlich hingenommen werden.  

Aber wir müssen uns auch mit der Frage auseinandersetzen, warum es Unterstützer dieser 

politischen Gruppierungen in bürgerlichen Schichten gibt, auch in der Mitte unserer Kir-

che.
34

  

IV. Christsein in der unerlösten Welt ï Ăvergn¿gt, erlºst und befreitñ 

Die reformatorischen soli
35

 entlasten. Ihnen zu folgen, befreit auch von jedem religiösen 

Leistungsdruck. Und sie setzen kein neues Reformprogramm in Gang. Denn - ich formulie-

re zugespitzt: 

- Kirche ist nicht machbar. Aber Kirche wächst und ist lebendig. 

- Mission ist nicht machbar.
36

 Aber Mission ï Gottes Sendung zu den Menschen ï ge-

schieht. 

- Ökumene ist nicht machbar. Aber Ökumene geschieht. 

- Das Reich Gottes ist nicht machbar. Aber das Reich Gottes ist mitten unter uns. 

Hören, Beten und Einlassen auf die Mitmenschen ist zuerst und zuletzt unser Ding. So 

werden sich die Kirche und die Welt verändern - immer wieder.  

Legen wir die Hände in den Schoß? Nein, es geht um die Ethik des Glaubens als Antwort 

auf die göttliche Lebenszusage, um das fröhliche Tun des Gebotenen, Möglichen, dem 

Nächsten in Liebe Dienenden - und dennoch Bruchstückhaften, Verkehrten, Begrenzten, 

Scheiternden. Denn eine reformatorische Kirche hat Mut 

- zum Vorläufigen,  

- zur Verantwortungsübernahme,  

- Fehler zu machen, 

- zu Abschieden, deren Konsequenzen man nie in Gänze übersehen kann.  

Das rheinische Reformationsmotto geht auf einen Psalm von Hanns Dieter Hüsch zurück. 

Dichter habe ich die reformatorische Grundhaltung selten ausgedrückt gefunden: 

ĂGott nahm in seine Hªnde meine Zeit, mein F¿hlen, Denken, Hºren, Sagen, mein Trium-

phieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. 

                                         
34

 RP vom 18.12.2016: Ein Blick auf das soziale Gefüge. Das Leben in der Abstiegsgesellschaft; 
ĂSelbst Menschen, denen es subjektiv gut geht, beschleicht das Gefühl, dass die Zukunft düs-
terer aussehen wird, dass es also gilt, die eigenen Pfründe zu retten. Das macht ungnädig ge-
genüber Schwächeren, Ärmeren, Geflüchteten, die noch mehr Zuwendung nötig haben könn-
ten als man selbst.ñ - vgl.: http://www.rp-online.de/kultur/leben-in-der-abstiegsgesellschaft-ein-
blick-auf-das-soziale-gefuege-aid-1.6473918  

35
 Vgl. I. 

36
 Das Wirken des Geistes Gottes entzieht sich unseren Möglichkeiten. 
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Was macht, dass ich so fröhlich bin im meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und 

hin vom Kindbett bis zur Leich. 

Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in 

meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. 

Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott 

das Lachen lehrt wohl ¿ber alle Welt.ñ
37

 

Wir kommen nie auf die sichere Seite. Doch wir sind erlöst. Wir sind nicht frei von Schuld. 

Aber wir sind befreit. Wir haben am Ende immer genug. Deshalb sind wir vergnügt - im-

mer wieder. » 
 
Der Synodale Bruckhoff (16) dankt dem Präses für seinen Bericht und un-
terbricht die Plenarsitzung zu einer Kaffeepause. 
 

Fortsetzung der zweiten Plenarsitzung um 10.45 Uhr 

Schriftführende sind der Synodale Klimkait (134) und Lk.-Amtmann Rösner 
 
Der Synodale Bruckhoff (16) eröffnet die Aussprache zum Präsesbericht. 

Der Synodale Eckert (96) dankt dem Präses für den präzisen und knappen 
Bericht. Zum Themenbereich 2.1 Gemeindeformen wünscht er sich, dass 
die Wertschªtzung der Parochie Ănicht zu kurz kommtñ. Die ºrtlichen Ge-
meinden sind ein Standbein unserer Kirche. Dies muss deutlich werden. Im 
Prozess der Erarbeitung von Gemeindeformen wünscht er sich eine weitge-
hende Beteiligung der Kirchengemeinden und Kirchenkreise. Mit Bezug auf 
die weiteren Ausführungen wünscht er sich eine Einheit und nicht eine Ato-
misierung des Protestantismus.  

Mit Bezug auf die erwähnten Auslandssemester weist der Synodale Motte 
(193) auf die bestehenden Angebote der VEM und die enge Verzahnung der 
VEM mit der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel hin. Er ist dankbar, 
dass das Stichwort ĂBeten und Tun des Gerechtenñ sich durchsetzt und sich 
nicht nur auf dogmatische Lehrgespräche konzentriert wird. In diesem Zu-
sammenhang blickt er auf die Gründung der VEM zurück.  

Der Synodale Wefers (29) fragt nach, was mit Ăprofilierter Verschiedenheitñ 
gemeint ist.  

Der Präses antwortet auf die Anfrage des Synodalen Eckert (96) mit dem 
Hinweis, dass er den Passus zur Parochialgemeinde aus der entsprechen-
den Drucksache 24 entnommen hat. Zum Thema Ăprofilierter Verschieden-
heitñ befürwortet er die Gestaltung eines profilierten Miteinanders von Prädi-
kantinnen und Prädikanten sowie Theologinnen und Theologen.  

Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (14) ist 
dankbar f¿r die Aufnahme des Themas ĂLangzeitarbeitslosigkeitñ im Bericht. 

                                         
37

 aus: Hanns Dieter Hüsch/Uwe Seidel, Ich stehe unter Gottes Schutz, tvd-Verlag, Düsseldorf, 
1996  
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Weiterhin erinnert sie daran, dass eine Arbeitsgruppe besteht, die sich mit 
dem Thema ĂKinderarmutñ beschªftigt. Sie plªdiert daf¿r, dass dieses The-
ma mehr in den Focus der Synode genommen wird. Auch erinnert sie daran, 
dass die Landeskirche einen Arbeitslosenfonds unterhält.  

Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Lengelsen (15) erachtet 
die Aufnahme des Themas ĂIslamñ im Bericht f¿r gut und wichtig. Sie bittet 
darum, dass die Menschenrechtsverletzungen in muslimischen Staaten, 
beispielsweise in der Türkei, auch in den Blick genommen werden.  

Auch für die Ausbildung der Theologinnen und Theologen wünscht sie sich, 
dass das Thema ĂIslamñ und die Sprachfªhigkeit f¿r das Leben miteinander 
verstärkt aufgenommen wird.  

Der Präses dankt für die gegebenen Hinweise. Die Kirchenleitung wird 
darüber beraten und entscheiden, wie sie damit umgeht bzw. wie diese in 
den Blick genommen werden können.  

Zum Thema ĂChristsein bedeutet Engagement in der Welt f¿r die Weltñ 
möchte der Synodale Motte (193) dem Stichwort ĂSolidaritªtñ das Stichwort 
ĂErodierung von Recht in der Weltñ ergªnzen. Er benennt Beispiele, wo 
insbesondere Christen und Nicht-Muslime in anderen Ländern dieser Welt 
diskriminiert werden.  

Der Synodale Eckert (96) fragt nach, ob die Kirche mit Blick auf die 
politische Diskussionslage in Deutschland gut genug vorbereitet ist, oder an 
einer Positionierung unter dem Stichwort ĂStatus confessionesñ 
weiterarbeiten müsste.  

Präses betont, dass er sich hierzu zunächst nur inhaltlich positionieren 
möchte. Die rechtliche Positionierung kann noch nicht erfolgen.  

Vizepräsident Weusmann (5) ergänzt, dass in Bezug auf die 
Kirchenmitglieder nur im Einzelfall geprüft werden kann, ob diese für das 
Presbyteramt geeignet sind. Hier ist eine persönlich Zuordnung von 
getätigten Aussagen notwendig.  

Mit Blick auf die öffentlich-rechtlich Beschäftigten in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland ergänzt Vizepräses Pistorius (2), dass Kandidaturen für 
politische Parteien anzuzeigen sind. Bei Bekanntwerden einer Kandidatur 
würde mit den betreffenden Personen ein Gespräch geführt und auf eine 
bestehende Ărote Linieñ, die nicht ¿berschritten werden darf, hingewiesen 
werden.  

Der Synodale Eckert (96) möchte seinen Hinweis Ătiefergehendñ als zum 
bestehenden Dienstrecht verstanden wissen.  

Mit Blick auf ihren Kirchenkreis unterstützt die Synodale Federschmidt (53) 
das Anliegen einer einheitlichen Orientierungshilfe zum Umgang mit Partei-
programmen oder mit Kirchenmitgliedern, deren Standpunkt der christlichen 
Botschaft deutlich widersprechen. Sie sieht die Synode hier am Anfang ei-
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nes Prozesses und erinnert warnend an die Zeiten, in denen von einem 
Ărechten Christentumñ die Rede war. 

Der Synodale Herfort (86) dankt dafür, dass der Präses dieses Thema im 
Bericht und in Interviews anspricht. Er hält ebenfalls eine inhaltliche Positio-
nierung für notwendig, um im Gespräch Populisten widersprechen zu kön-
nen.  

Der Synodale Nattland (183) weist darauf hin, dass die Auseinandersetzung 
der Kirche mit der AfD in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Auch er 
wäre für eine Argumentationshilfe dankbar.  

Die Synodale Dr. Werner (48) regt neben der inhaltlichen Positionierung 
eine Selbstbesinnung der Kirche an. Die Evangelische Kirche im Rheinland 
ist eine Kirche, die sich immer wieder selbst in Frage stellt und in Frage 
stellen lässt. Es geht nicht nur um eine Interpretation, wie Christentum geht.  

Der Synodale Dr. Bach (158) erinnert daran, wie schwer die Kirche sich bei 
der Bearbeitung des Themas ĂKinderarmutñ getan hat. Er fragt an, welche 
konkreten Chancen für eine Vermittlerrolle zwischen den Verirrten und den 
Überzeugten Kirchenmitgliedern bestehen würden. 

Er plädiert dafür, eine Position zu erarbeiten, die keine parteipolitische Posi-
tion beinhaltet. 

Der Synodale Knabe (17) betont, dass die Synode sich mit dem Phänomen 
des Fundamentalismus auseinandersetzen muss. Eine fehlende Differenzie-
rung sei problematisch. Die Bibel als Diskussionsgrundlage habe hier eine 
Ăgestufteñ Autoritªtñ und keine Ăflªchendeckendeñ Autoritªt.  

Der Synodale Prof. Dr. Becker (194) nimmt Bezug auf das Thema ĂFl¿cht-
lingspolitikñ. Er betont, dass die Problematik von rechtspopulªren bzw. 
rechtsextremen Positionen Verständnis benötigt. Dies bedeute nicht, Einver-
ständnis, sondern die Möglichkeit der inhaltlichen Auseinandersetzung. Er 
weist auf die in diesem Jahr stattfindenden fünf Veranstaltungen im Ruhrge-
biet zum Thema ĂSchattenseitenñ zur sozialen Wirklichkeit im Ruhrgebiet 
hin. Er betont, dass die Kirche sich intensiv in die Debatten einschalten und 
den Kontakt zu denen suchen muss, die sich sozialpolitisch abgehängt füh-
len.  

Die Synodale Gebhardt (110) betont, wie wichtig das Thema ĂGenderge-
rechtigkeitñ weiterhin ist. Sie verweist hier auf einen entsprechenden Flyer 
der bremischen Kirche.  

Wegen seiner Antwort verweist der Präses auf das Debattenheft zum 
Rechtsextremismus hin. Dieses sei bestellbar, es müsse allerdings geprüft 
werden, ob es an einigen Stellen zu ergänzen wäre. Mit Blick auf die Kin-
derarmut sind Kirche und Diakonie bereits nah am Menschen. Er räumt ein, 
dass hier mehr möglich sein könnte.  
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Mit Blick auf die angefragte Vermittlerrolle möchte er zunächst verstehen, 
warum auch gut situierte Intellektuelle eine Affinität mit den Themen der AfD 
haben.  

Zum Anliegen des Synodalen Knabe (17) betont er, dass es sicherlich in 
diesem Zusammenhang eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Schrift-
verständnis bedarf. An den Veranstaltungen zur sozialen Wirklichkeit im 
Ruhrgebiet möchte er, sofern es ihm terminlich möglich ist, gerne teilneh-
men.  

Lk.-Angestellte Ludwig (232) gibt den Hinweis zur Genderkonferenz am 
11. Februar 2017, die sich u.a. auch mit dem Thema ĂAnti-Genderismusñ 
beschäftigen wird. 

Der Synodale Bruckhoff (16) begrüßt Vertreter der Gehörlosengemeinde 
und deren Übersetzer und dankt dem Präses ausführlich im Namen der 
Synode für seinen Bericht. 
 
Der Synodale Bruckhoff (16) übergibt dem Präses die Verhandlungsleitung. 
 
Die Synode unterbricht die Verhandlung um 12:40 Uhr f¿r eine ĂWort-
Meldungñ von Pfarrer Jan-Gerd Heetderks. 
 
Der Präses bittet Pfarrerin PD Dr. Nicole Kuropka um den Theologischen 
Vortrag zum Thema ĂDas Reformationsjahr im Rheinland: Erinnern, feiern ï 
und dann?ñ. Diese führt aus: 

« Hohe Synode, 

vor 500 Jahren ist in Wittenberg ein Stein ins Rollen gebracht worden, der nicht nur 

Deutschland und Europa erfasste, sondern auch Kontinent übergreifend über Jahrhunderte 

hinweg Veränderungen bewirkt hat und bis heute noch selbst in den sogenannten säkularen 

Gesellschaften seine Spuren zeigt. Vor drei Monaten fiel der Startschuss zur Erinnerung an 

den Anfang dieser Ereignisse. Wobei das Jubiläumsjahr gleich mit einem bewegenden 

Auftakt in Lund ein markantes ökumenisches Zeichen setzte.
38

 Seither feiern nicht nur die 

Kernländern der Reformation, Deutschland und die Schweiz, sondern werden europaweit 

zahlreiche Aktivitäten aufgeboten und für die kommenden Monate angekündigt. 

Wer sich im Internet virtuell auf die Reise durch das Reformationsjahr begibt, könnte die 

kommende Monate ohne Probleme mit spannenden Programmpunkten spicken, sich refor-

mationsgeschichtlich austoben in musikalischen und kulturellen Highlights, non-stop Städte 

der Reformation besichtigen, sich in Stationen- oder Pilgerwege einbinden lassen, zahlrei-

che Festgottesdienste und besondere liturgische Veranstaltungen besuchen, und, und, 

undé. Alleine als virtuelle Reise durch das Jahr 2017 ist das Reformationsjahr schon 

atemberaubend.
39

 

                                         
38

 Vgl. dazu z.B. https://www.evangelisch.de/inhalte/135056/01-06-2016/vatikan-und-lutheraner- 
papstbesuch-lund-wird-impuls-fuer-oekumene, abgerufen am 7.1.2017. 

39
 Zu den Aktivitäten in der EKD vgl. http://www.luther2017.de/de/, zu denen in der Schweiz vgl. 

z.B. die Homepage des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, http://www.ref-
500.ch/de, zu den europaweiten Aktivitäten vgl. z.B. den Internet-Auftritt der Gemeinschaft 
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Doch blicken wir nicht in die Zukunft, sondern erstmal zurück. Welches Bild würde sich 

Ihnen bieten, wenn Sie diese Reise vor gut 500 Jahren getan hätten? Welche gesamtgesell-

schaftliche Atmosphäre würden Sie erwarten? Welchen Eindruck würden die heutigen 

Reformationsstädte erwecken? Welche Geschichten würden Ihnen die Menschen erzählen? 

In welche Entwicklungen würden Sie verwickelt werden? 

Reformation kompakt ï eine Geschichte in fünf Szenen 

Szene 1: Der Vorabend 

Das Heilige Römische Reich deutscher Nation am Anfang des 16. Jahrhunderts.
40

 Nehmen 

wir einen x- beliebigen Handelsreisenden, nennen wir ihn Dietrich, einen Tuchhändler, der 

in Frankfurt an der Oder seine Reise gen Westen zu den großen Seehäfen auf einer der 

bekannten Handelsrouten aufnimmt. Bis er sein Ziel in der Handelsmetropole Antwerpen 

erreichen wird, muss er durch so viele größere und kleinere Territorien reisen, dass er die 

Grenzstationen gar nicht mehr zählen wird. Aber die Route stellt für ihn spannende Statio-

nen bereit, die Einblicke gewähren in die umtriebigen Lebensumstände dieser Zeit. 

Von Frankfurt an der Oder bricht er auf Richtung Leipzig. Auf dem Weg dorthin ist der 

wirtschaftliche Aufschwung der Zeit zu spüren: Vor allem der Bergbau mit seinen moder-

nen Schachtbau- und Verhüttungstechniken verschafft der Region mit ihren neuen Han-

delsgesellschaften eine gute wirtschaftliche Konjunktur. Davon profitieren nicht nur die 

Kapitalgeber, sondern auch einfache Handwerker, Lohnarbeiter, und sogar Mägde wie 

Knechte. Das Leben floriert. 

Kaufmännisches und kulturelles Zentrum der Region ist die Universitäts- und Reichsmes-

sestadt Leipzig. Dort fängt unser Reisender den neuesten Klatsch und Tratsch der Region 

auf. Darunter eine Geschichte von Kurfürst Friedrich dem Weisen: Der Sachse soll an 

irgendeinem Ort eine eigene Universität gegründet haben - Zeichen neu erwachten fürstli-

chen Selbstbewusstseins! Für die Leipziger jedoch eher etwas zum Schmunzeln. Mit einer 

der ältesten Universitäten Deutschlands in den eigenen Stadtmauern, belächeln sie die 

kleinen Anfänge dieser Universität im bis dahin unbekannten Wittenberg. Konkurrenz ist 

von dort ganz sicher nicht zu erwarten! 

Die Handelsroute führt den Reisenden weiter nach Erfurt, jener Stadt, die Luthers Entwick-

lung so tief prägte, durch sein Gewittererlebnis, seine Zeit im dortigen Augustinerkloster 

und sein Theologiestudium an der Universität. Aber selbst wenn der Reisende dem jungen 

Martin Luder, wie er damals noch hieß, auf der Straße begegnet wäre, dann wäre er für den 

Reisenden nur einer der vielen Mönche gewesen. 

Die Route führt den Kaufmann weiter Richtung Frankfurt / Main. Nun ï außerhalb der 

größeren städtischen Zentren und außerhalb der Bergbaukonjunkturgebiete ï begegnet ihm 

die andere Seite des Wirtschaftsaufschwungs. Die Verlierer der gesellschaftlichen Entwick-

lung sind u.a. die Bauern und Landarbeiter, die trotz der steigenden Preise für landwirt-

schaftliche Produkte unter der steigenden Steuerlast und dem Druck der Grundherren zu 

leiden haben. Armut, Hunger und Not sind ihr täglich Brot. Der Unmut unter ihnen ist 

schon lange zu spüren, sie organisieren sich in Bundschuhvereinigungen, um mehr Gehör 

                                                                                                                            
Evangelischer Kirchen in Europa GEKE, http://reformation-cities.org. Alle Seiten wurden zuletzt 
am 7.1.2017 abgerufen. 

40
 Vgl. dazu überblicksartig Heinz Schilling, Aufbruch und Krise. Deutschland 1517-1648, Siedler 

Deutsche Geschichte 5 (41994), hier S. 13-84, und Karl Vocelka, Frühe Neuzeit. 1500-1800 
(2013), S. 25-82. 
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und Durchsetzungskraft für ihre Sorgen, Nöte und Rechte zu erhalten. Es brodelt auf dem 

Land. 

Als unser Handelsreisender schließlich Frankfurt erreicht, taucht er in eine ganz andere 

Welt hinein, die in vollen Zügen den Geist der neuen Zeit atmet und lebt. Die Messestadt 

profitiert von den kaufmännischen und technischen Entwicklungen. Luther bezeichnete die 

Stadt später als Silber- und Goldloch, aber auch als Sündenpfuhl. Nicht zuletzt der Buch-

druck mit beweglichen Lettern schuf einen Markt an neuen Möglichkeiten. Die Buchmesse 

stellte Bücher in atemberaubender Anzahl zur Schau und machte Wissen auf eine nie ge-

ahnte Art und Weise zugänglich. Aber auch sonst bot die Stadt Möglichkeiten, die andern-

orts undenkbar waren. In Frankfurt gab es noch eine der wenigen großen jüdischen Ge-

meinden im Reich. Jüdische Gemeinden waren selten geworden, europaweit nahezu ver-

trieben. Und auch in Frankfurt lebten sie ausgegrenzt in einem beengten Ghetto am Stadt-

rand ï aber anders als in weiten Teilen des Reiches ï immerhin geduldet und unter verhält-

nismäßig sicheren Rahmenbedingungen. 

Auf seinem weiteren Weg nach Antwerpen kommt unser Handelsmann durchs Erzbistum 

Trier. Hier trifft er am Abend in seiner Herberge auf eine Gruppe Pilger, die auf dem Weg 

nach Trier sind. Seit kurzem ist dort der Heilige Rock für alle zu sehen. Jahrhundertelang 

war er verborgen und nun drängen die Menschen, um dieses Heiligtum zu sehen. In weni-

gen Jahrzehnten sind in der gesamten Region zahlreiche Wallfahrtsorte und Marienheilig-

tümer entstanden, welche dem Pilgertourismus auf dem Weg nach Trier sehr gelegen kom-

men. Orte des Wunders, Orte des Seelenheils in Überfluss und eine Möglichkeit für alle, 

sich seines Glaubens zu vergewissern und Sorge zu tragen, für das Leben nach dem Tod.
41

 

Nach dem Einblick in diese florierende katholische Volksfrömmigkeit reitet der Kaufmann 

weiter nach Köln, wiederum einer freien Reichsstadt mit einer Traditionsuniversität. Der 

Einfluss des Humanismus, der Einfluss der modernen wissenschaftlichen Entwicklung ist 

hier zu spüren. Zurück zu den alten Sprachen, zurück zu den Quellen in den originalen 

Texten des Griechischen und Hebräischen. Doch die Kölner Scholaren wehren sich gegen 

diesen Modernismus, der gefährlich viele Menschen fasziniert. In Köln tobt ein Streit um 

das Recht auf die wahre Wissenschaft, den die eingesessenen Theologen durch eine Zensur 

für sich entscheiden wollen: Dem Humanismus wird der Kampf angesagt, indem ihm ein 

Maulkorb verpasst wird. Dennoch hört der Kaufmann auf der letzten Etappe nach Antwer-

pen von eben solche humanistischen Schulen im Herzogtum Jülich-Kleve-Berg, das einem 

Bildungsschub schon lange vor dem Beginn der Reformation erlebte. Am berühmtesten und 

von hoher Anziehungskraft ist die Stiftsschule zu Emmerich, an der auch Alexander Hegius 

(À1498) wirkte, der u.a. daf¿r bekannt geworden ist, dass er Desiderius Erasmus zu seinen 

Schülern zählte.
42

 

Als er schließlich Antwerpen erreicht, sieht er schon von Ferne die Segel der modernen 

Schifffahrtsflotten. Der technische Fortschritt ermöglicht es, dass sie nicht nur entlegene 
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Regionen ansteuern, sondern auch neue Welten erkunden, erobern und bislang unbekannte 

Dinge aus der Neuen Welt zurück auf den Kontinent bringen. 

Die Geschichte ist rein fiktiv, aber diese Reise von vielleicht einer Woche hätte genauso 

aussehen können und führte jeden Kaufmann auf dieser Route durch die so unterschiedli-

chen Facetten seiner Zeit, einer Gesellschaft im Umbruch, die mit Medienrevolution, Tech-

niksprüngen, Informationsschwemme genauso zu kämpfen hatte, wie mit sozialen Umbrü-

chen, einer auseinanderdriftenden Schere von Armen und Reichen, einer Atmosphäre des 

Aufbruchs und des Umbruchs, in die hinein die Kirche auf das religiöse Suchen nach Erfül-

lung und Erlösung Antworten zu geben hatte. 

Szene 2: Der Anstoß 

In diesen Umbruch hinein wird Martin Luther geboren, dessen familiäre Situation ihn auf 

die Gewinnerseite der Gesellschaft stellt. Sein Jurastudium soll diesen Aufstieg dokumen-

tieren und dauerhaft sichern. Doch es kommt anders. Ein Gewitterschlag in Stotternheim 

bringt ihn in existentielle Not, die seinem Leben eine neue Wendung gibt. In dieser Grenz-

situation legt er das Gelübde ab, Mönch zu werden. Das Gelübde in Todesangst führt zum 

Abbruch des Jurastudiums, zur Hinwendung zur Religion und zum Eintritt ins Kloster. 

Die Klostermauern in Erfurt bewirken nun jedoch nicht, dass Luther sich in seinem Leben 

und Glauben sicherer und geborgener fühlt. Er hat Zeit, sich mit sich und seinem Glauben 

zu beschäftigen. Und die im Kloster übliche ausgiebige Selbstanalyse verstärken seine 

Gerichtsangst und vertiefen seine Zweifel, ob er in Gottes Gericht bestehen könne. Martin 

Luther findet keine Ruhe, er leidet in seiner persönlichen Gottesbeziehung, die religiösen 

Angebote seiner Zeit scheitern angesichts der existentiellen Not. Es folgen mehrere Jahre 

des Suchens, des Zweifelns, des intensiven Bibelstudiums, der tiefen Demut und Askese. 

Erst in Wittenberg dringt er schließlich durch zu einer Theologie, die ihn von Ängsten und 

Nöten befreit und zum Schritt an die Öffentlichkeit drängt. 

Die Paulusexegese bringt diesen Durchbruch. Luther versteht die Gerechtigkeit Gottes nun 

nicht mehr als die Gerechtigkeit eines ihn richtenden Gottes, vor dem er mit seinen Leis-

tungen bestehen muss. Die von Gott geforderte Gerechtigkeit ist vom Menschen nicht zu 

erfüllen. Die Gerechtigkeit schenkt Gott allein dem in seinen Fehlern und Zweifeln ver-

strickten Menschen.
43

 

Mit seinen Augustinerkollegen Johannes Lang und Bartholomäus Bernhardi diskutiert 

Luther seine neuen Erkenntnisse, die auch die Frage der Bedeutung der Heiligen Schrift 

und die Einschätzung der Kirchenväter mit einschließt. Gemeinsam bringen sie ihren theo-

logischen Ansatz an der Wittenberger Universität ins Gespräch und überzeugen andere 

Professoren wie Andreas Bodenstein von Karlstadt oder Nikolaus von Amsdorf. Innerhalb 

weniger Monate erwuchs aus Luthers Paulusexegese eine theologische Reformbewegung 

innerhalb der Wittenberger Universität. 

Aber Martin Luther ist nicht nur Universitätsprofessor in Wittenberg, sondern als Pfarrer 

aktiv in der Seelsorge und Beichtpraxis. Dort begegnen ihm die Nöte der Gemeindeglieder, 

die ebenfalls um ihr Seelenheil nach dem Tode bangen. Attraktiv erscheint diesen die Mög-

lichkeit Bußleistungen und Höllenstrafen gegen Geldleistungen zu mindern. Man kriegt 

diesen Ablass zwar nicht in Kursachsen, aber jenseits der Landesgrenzen in Zerbst und 
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Jüterborg sind sie auch für die Wittenberger noch bequem zu erwerben. Dieser Ablasstou-

rismus erregte Luthers Anstoß: Die Veräußerlichung der Buße zu einer Geldleistung war 

religiös nicht zu legitimieren. 

Am 31.10.1517 schrieb Martin Luther einen Brief an den zuständigen Erzbischof Albrecht 

von Mainz mit der Bitte um Korrektur der Praxis und mit der Bitte um eine akademisches 

Lehrgespräch. Als Grundlage dazu verfasste er die berühmten 95 Thesen. Gleich mit der 

ersten These wird deutlich, worum es ihm geht: ĂAls unser Herr und Meister Jesus Christus 

sagte: ĂTut BuÇe, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommenñ, wollte er, dass das 

ganze Leben der Glaubenden BuÇe sei.ñ
44

 

Der Papst könne allerhöchstens kirchliche Bußstrafen erlassen, aber die kirchliche Strafge-

walt findet 

im Tod seine Grenze. Der Erlass von Höllenstrafen kann nicht verkauft werden! Der wahre 

Schatz der Kirche (thesaurus ecclesiae) ist das Evangelium (These 62) und nicht die von 

Christus und den Heiligen erworbenen vermeintlichen überschüssigen guten Werke, die 

man gegen Geldleistung wiederum veräußern könne! Luthers Thesen suchen die theologi-

sche Grundsatzdebatte über die kirchliche Praxis, genauer gesagt gegen theologische und 

kirchliche Missstände. Wie sehr Luther damit einen Nerv der Zeit getroffen hat, belegt die 

rasante Publikationsgeschichte. Innerhalb weniger Wochen waren die Thesen in zahllosen 

Drucken vervielfältigt und hatten sich in ganz Deutschland ausgebreitet. 

Datiert man den Beginn der Reformation auf den Oktober 1517, dann steht die Theologie- 

und Kirchenkritik am Anfang, die sich dank des technischen Fortschrittes in einer bis dahin 

ungeahnten Geschwindigkeit verbreiten und in einer bis dahin ungeahnten Größe einen 

Hörer- und Leserkreis erschließen konnte. Aber im Oktober 1517 wusste noch niemand, 

wohin diese Reise gehen wird. 

Szene 3: Die Akteure 

Bereits zum Zeitpunkt des Thesenanschlags hatte sich in Wittenberg eine Gruppe von 

Theologen zusammengefunden, die ausgehend von Luthers Paulusexegese gemeinsam 

theologische Grundsatzfragen diskutierten und die Konsequenzen für die kirchliche Praxis 

erörterten. Größere Bekanntheit haben aus diesem Kreis zuerst vor allem Andreas Boden-

stein von Karlstadt und Nikolaus von Amsdorf erworben. Karlstadt wurde später für seine 

radikalen Ansichten bekannt, Nikolaus von Amsdorf als erster evangelischer Superinten-

dent in Magdeburg. Sodann stieß natürlich Philipp Melanchthon dazu, der ab 1518 als 

Griechisch Professor in Wittenberg wirkte, sich schnell Luthers Ideen zu eigen machte und 

mit seinen humanistischen und diplomatischen Kompetenzen die weitere Entwicklung 

bereicherte. Martin Luther war also eingebunden in ein Netzwerk ähnlich denkender und 

agierender Theologen, die im Verlauf der Reformationsgeschichte durchaus eigene Akzente 

setzten und eigene theologische Entwicklungen durchliefen.
45

 

Und der Kreis seiner Anhänger unter führenden Theologen weitete sich auch über Witten-

berg hinaus schnell aus. Im Frühjahr 1518 erläuterte und verteidigte Martin Luther seine 

Position an der Heidelberger Universität und gewann über dieses öffentliche Auftreten neue 

Anhänger, die ihrerseits als Reformatoren in unterschiedlichen Territorien und Städten 

wirkten. Bekanntester unter ihnen war Martin Bucer, der Reformator Straßburgs, der aber 
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im Laufe der Zeit auch die rheinischen Entwicklungen mit beeinflusste: Bucer war sowohl 

beim Reichsritter Franz von Sickingen auf der Ebernburg zu Gast, predigte an verschiede-

nen rheinischen Orten ï so z.B. in Schleiden ï und hat vor allem beim Kölner Reformati-

onsversuch eine tragende Rolle gespielt. 

Neben den persönlichen Begegnungen mit Luther sind andere durch seine Schriften in den 

Bann der Reformation gezogen worden. Inwieweit dies bei Huldreich Zwingli in seiner 

Entwicklung hin zum Züricher Reformator zutrifft, ist umstritten, sicher aber ist Johannes 

Bugenhagen, der Verfasser zahlreicher Kirchenordnungen, durch die Luther-Lektüre zu 

seinem reformatorischen Verständnis gekommen. 

All diese Gesichter und Namen haben sich allein in den ersten vier Jahren nach dem The-

senanschlag zur Reformation bekannt und sind die bekannteren Akteure der Reformation. 

Der Kreis würde gigantisch anwachsen, würden wir die nächsten Jahre oder gar die nächste 

Generation an Reformatoren mit einbeziehen. Trotz allem, sie allein hätten nicht die Brei-

tenwirkung erzielen können, die von Wittenberg her ausstrahlte. Neben sie traten unzählige 

Männer und Frauen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten, die Luthers Gedanken 

in Flugschriften oder Bücher lasen und je in ihrem Wirkungskreis zu Multiplikatoren der 

reformatorischen Ideen wurden. Durch sie hätte z.B. unser Handelsreisender Dietrich in 

Kontakt mit der reformatorischen Botschaft kommen können. Wie wichtig diese Menschen 

für die Ausbreitung der Reformation wurden, zeigt sich gerade in den Gebieten, in denen es 

keine groÇen Helden der Reformation gibt. So z.B. Adolf Clarenbach (À1529). Nach einem 

Selbstzeugnis brachte Luthers Schrift ĂVon der Freiheit eines Christenmenschenñ die Wen-

de in seinem Leben. In diesem Sinne inspiriert, trat er fortan öffentlich für die Reformation 

ein und geriet deswegen immer wieder an seinen Wirkorten in Konflikt mit der Obrigkeit: 

Wesel, Büderich und Elberfeld ï um nur einige zu nennen ï musste er deswegen u.a. ver-

lassen, bevor er Johann Kloprys zu dessen Vorladung des geistlichen Gerichts nach Köln 

begleitete. Zahlreiche weitere Namen könnten hier genannt werden, aber eben auch zahlrei-

che Namenlose, deren Geschichten verlorengegangen sind. Hinzukommen noch all die 

Wittenberger und später die Genfer Studenten, die nach ihrem Studium wieder in ihrer 

Heimatländer zurückkehrten und die reformatorischen Einsichten und Ideen mitbrachten. 

Damit zog die Reformation europaweite Kreise, aber dies gilt auch im Kleineren für einige 

namentlich bekannte Rheinländer, von denen ich hier nur zwei erwähnen möchte: In Mei-

senheim predigte Nikolaus Faber (À1566) bereits Anfang der zwanziger Jahre evangelisch 

und reichte auch den Laienkelch, nachdem er in den Jahren zuvor bei Martin Luther in 

Wittenberg studiert hatte. Oder Theodor Fabritius (À1570), der u.a. in Kºln als Hebrªisch 

Dozent wirkte und dem dort zur Last gelegt wurde, ein Schüler Melanchthons zu sein und 

dem deswegen ein Lehrverbot erteilt wurde.
46

 

Vergleichbar einer Kettenreaktion breiteten sich die reformatorischen Ideen weit über die 

deutschen Grenzen hinaus aus. Aber mit fortlaufenden Entwicklungen zeigte sich dann 

auch, wie vielfältig diese reformatorischen Ansätze waren und wie unterschiedlich die 

Prägungen und Akzente regional und personell sich entwickeln konnten. Die Reformation 

war eben keine einlinige und einstimmige Entwicklung, sondern schon in ihrer Anlage 

vielfältig und z.T. gegenläufig. Dass es bei diesen reformatorischen Entwicklungen nicht 

nur um Nuancen oder unterschiedliche theologische Akzentuierungen ging, sondern einige 

Positionen dabei unvereinbar auseinanderdrifteten wurde sehr früh z.B. an der Diskussion 
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um das Abendmahlsverständnis zwischen Martin Luther und Huldreych Zwingli deutlich. 

Aber auch die Reichstage und Religionsgespräche haben diese innerevangelischen Diffe-

renzen immer wieder öffentlich gemacht. Abgrenzungen von den Bauern oder auch den 

Täufergemeinden waren folgenschwere Entscheidungen, aber auch die Konflikte zwischen 

Wittenberg und Zürich bzw. Genf konnten dauerhaft nicht gelöst werden. 

Szene 4: Die Ereignisse 

Was im Oktober 1517 in aller Öffentlichkeit seinen Anfang nahm, breitete sich nahezu wie 

ein Flächenbrand über das Reich aus. Aber wie konnte es eigentlich sein, dass Luther und 

die Wittenberger so ungehindert agieren konnten? Einhundert Jahre zuvor waren die Ideen 

eines anderen Kirchenrevolutionärs, nämlich die von Jan Hus, in kürzester Zeit durch des-

sen Feuertod zum Schweigen gebracht worden. Warum gab es nun im 16. Jahrhundert 

diesen Spielraum zur Ausbreitung der reformatorischen Ideen? Warum endeten Luther und 

die Reformation nicht auf dem Scheiterhaufen? 

Luther und der Wittenberger Bewegung kamen in den entscheidenden Jahren der Reforma-

tion die reichspolitischen Umstände zu Gute. Luthers Landesherr, Kurfürst Friedrich von 

Sachsen, war angesichts der politischen Großwetterlage gefragt, denn es war die Zeit des 

Wahlkampfes. Und Friedrichs Stimme war entscheidend für die anstehende Kaiserwahl. 

Seinen Mönch zum Ketzer zu verurteilen, hätte einen reichspolitischen Donnerschlag aus-

gelöst. Der kirchliche Prozess gegen Luther musste ruhen, bis der Kaiser gewählt war. 

Und genau diese vier Jahre, genau diese Zeit zwischen Thesenanschlag und Luthers Verur-

teilung auf dem Wormser Reichstag 1521 stellten die Weichen für die kommenden Ent-

wicklungen, weil Luther und die Wittenberger ihr Programm durchformulierten, aber auch 

die reformatorischen Ideen sich ausbreiten konnten. Luthers anhaltender Schutz durch den 

Landesherrn, die immer wieder aufflackernden außenpolitischen Bedrohungen, gaben der 

Reformation den politischen Spielraum, den sie ï trotz mancher Rückschläge ï zur Durch-

setzung brauchten. 

Dabei waren die Wege der Reformation durchaus verschieden, je nach territorialen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. In kaum einem anderen Gebiet wie im heutigen 

Rheinland lässt sich diese reformatorische Vielfalt in ihren Wechselbeziehungen von loka-

len und reichspolitischen Rahmenbedingungen auf so engem Raum nachzeichnen. Fürsten-

reformation, Stadtreformation, Reformation von unten durch die Gemeindeglieder, aber 

auch der Reformationsversuch eines Reichsritters, all dies lässt sich ï mit unterschiedli-

chem Erfolg ï im Rheinland finden. Diese Vielfalt der reformatorischen Entwicklungen, 

eine große Anzahl unterschiedlicher Trägergruppen der reformatorischen Botschaft sowie 

die Komplexität macht- und kirchenpolitischer Strukturen sind das faszinierende und oft-

mals auch das verwirrende an dem rheinischen 16. Jahrhundert. Die Reformation im Rhein-

land ist nicht einfach, aber dafür entdeckt man hier gerade das vielschichtige Ringen um 

das Evangelium und die Reform der Kirche, genauso wie die Verstrickungen von Politik 

und Kirche sowie die Grenzen menschlichen Handelns von Herrschern und Pfarrern. Re-

formationsgeschichte des Rheinlands bedeutet eben, die unterschiedlichen Faktoren von 

Volksfrömmigkeit und hoher Theologie, territorialpolitischen Verhältnissen und reichspoli-

tischen Interessen, theologischen Idealen und persönlichen Verstrickungen zusammen zu 

lesen. Kurzum: In der rheinischen Reformationsgeschichte bekommt man den ĂAlltagñ der 

Reformation hautnah zu spüren. 

Das gilt für Wesel genauso wie für den Hunsrück oder die Eifel, für Jülich und das bergi-

sche Land genauso wie für den Köln-Bonner Raum. Es gibt nicht die eine Reformationsge-

schichte, sondern eine Vielzahl von reformatorischen Geschichten, manche davon führen 
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zu evangelischen Schulen, Gemeinden, Städten oder Territorien, manche davon bleiben 

Episoden ohne lange Wirkungsgeschichte, manche davon bleiben sogar ungeschrieben 

aufgrund mangelnder, nicht geborgener oder verlorengegangener Quellen.
47

 

Die deutlichen Anfänge reformatorischer Aktivitäten liegen im Süden des Rheinlands, 

nämlich auf der Ebernburg. Dort wirkte der Reichsritter Franz von Sickingen, der bereits in 

den ersten Jahren diese Burg zur Herberge der Gerechtigkeit ausbaute. Die Ebernburg 

wurde zum Sammelpunkt für evangelisch gesinnte Reichsritter, bekanntester unter ihnen 

war Ulrich von Hutten (À1523)
48

. Aber Sickingen hatte einen Blick für die aktuellen kir-

chenpolitischen Entwicklungen. Den frühen Reformatoren drohte oftmals Verfolgung und 

Ausweisung. Und so baute Sickingen seine Burg zu einer Zufluchtsstätte für reformatori-

sche Prediger aus. Während Luther das Asylangebot ablehnte, flüchtete im Frühjahr 1521 

Marin Bucer (À1551) dorthin und blieb zwei Monate.
49

 Fast zeitgleich erreichte auch 

Caspar Aquila (À1560) dieses Asyl. Im darauǟolgenden Jahr stießen noch Johannes 

Schwebel (À1540)
50

 und Johannes Oekolampad (À1531)
51

, der zum Schloßkaplan der Burg 

ernannt wurde, dazu. Aus den Federn dieser Glaubensflüchtlinge sind in wenigen Jahren 

zahlreiche reformatorische Flugschriften entstanden, aber Sickingens Feldzug gegen Trier 

führte im Juni 1523 zum abrupten Ende dieser Zeit. Von den letzten Stunden auf der Burg 

berichtet der Prediger Capsar Aquila in einer nicht überprüfbaren Anekdote: Als die erste 

Kanonenkugel die Ebernburg traf, die Kugel aber unversehrt geblieben war, forderten die 

Soldaten, dass Aquila dieses Geschoß mit göttlichem Segen ausstatte. Er sollte die Kugel 

taufen, damit sie auf ihrem Rückflug umso größeren Schaden anrichte. Aquila weigerte sich 

und wurde dafür seinerseits in den Kanonenmörser als menschliches Geschoß gesteckt. 

Doch das Pulver zündete zweimal nicht richtig und Aquila blieb auf nahezu wundersame 

Weise bewahrt.
52

 

Andauernden Erfolg hingegen hatten die Fürstenreformationen im südlichen Rheinland. 

Allerdings ragen meist nur mehr oder weniger große Teilregionen in das heutige Rheinland 

hinein, das betrifft einerseits das kleine Gebiet der hessischen Landgrafschaft, aber auch die 

rheinischen Gemeinden in Nassau-Weilburg, Pfalz-Zweibrücken und der Kurpfalz. Hier 

übernahmen die Landesherren quasi als Notbischöfe die Aufgabe, die Reformation in ihren 

Gebieten einzuführen. Als erstes verordnete Hessen den evangelischen Gottesdienst und 

berief evangelische Pfarrer. Aber nicht allerorten verlief diese von oben beschlossene Re-

formation unproblematisch. Manche Gemeinden ärgerten sich über die höheren Abgaben 

für evangelische Pfarrer, die eben mit Frau und Kindern zu versorgen waren. Für einige 

Gemeinden belegen die Visitationsakten die mangelnde Qualifikation von Pfarrern oder das 

kirchliche Desinteresse der Gemeinden. 

Während also in der Region um Wetzlar und in der Nahe-Hunsrück-Region bereits früh 

reformatorische Regungen und Veränderungen zu verzeichnen sind, sieht es im direkt 

angrenzenden Erzbistum Trier gänzlich anders aus. Abgesehen von der kleinen Grafschaft 
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Veldenz, blieb diese Region mit ihrer starken Wallfahrts- und Marienfrömmigkeit ein 

unumstrittenes Kernland der römischen Kirche, daran konnte selbst der Reformationsver-

such in Trier nichts ändern. Schaut man weiter nordwärts finden sich vereinzelte reformato-

rischen Bestrebungen in kleineren Grafschaften, wie z.B. in Manderscheid-Schleiden oder 

in Wied, die aber in ihrem kirchenpolitischen Handeln immer auch dem reichspolitischen 

Druck Rechnung tragen mussten. 

Damit sind wir im Norden des Rheinlands angekommen, der bereits in der Reformations-

zeit von der eigentümlichen Beziehung zwischen Düsseldorf und Köln geprägt ist, genauer 

zwischen Jülich-Kleve- Berg und dem Kft. Köln. Beide Territorien waren in unterschiedli-

chen Graden der Reform bzw. Reformation zugeneigt, und selbst die Wittenberger pflegten 

gewisse Hoffnungen auf ein evangelisches Kurfürstentum Köln (ohne die freie Reichsstadt 

Köln) bzw. Jülich-Kleve-Berg. Aber es kam anders, letztlich scheiterte es an der mangeln-

den Kooperationsfähigkeit beider Territorien. Miteinander im Streit liegend waren sie 

leichte Gegner für den Kaiser, der erst Jülich und dann Kur Köln religionspolitisch 

schachmatt setzte. Doch das bedeutete zumindest für Jülich-Kleve-Berg nicht das Ende 

jeglicher Reformbestrebungen. Die außerordentlich bemerkenswerte Religionspolitik von 

Wilhelm V. ermöglichte trotz der engen kaiserlichen Fesseln Spielräume, die Nischen 

schufen für lutherische und später vor allem für reformierte Gemeinde- und Schulgründun-

gen. An manchen Punkten erscheint Wilhelm aus heutiger Sicht hochgradig ökumenisch 

aktuell, weil er zwar katholisch blieb, aber Priesterehe und Abendmahl in beiderlei Gestalt 

duldete und mehrmals vom Papst die Genehmigung dieser kirchlichen Praxis suchte! Von 

einer dieser Anfragen in Rom ist belegt, dass der Papst angesichts dieser unerhörten Frage 

einen entsetzlichen Tobsuchtsanfall am Jülicher Gesandten auslebte, der nach eigenen 

Aussagen um sein Leben fürchtete. 

Ebenfalls im Norden begegnet schließlich die Fürstenreformation der kleinen Grafschaft 

Krefeld- Moers, aber auch die spannenden Entwicklungen in den Städten, wie z.B. Wesel, 

wo sich über Jahre die katholischen Priester und reformatorisch gesinnte Augustinermön-

che sonntäglich Predigtgefechte über den wahren Glauben geliefert haben. 

Einen neuen Impuls erhielt diese Region schließlich mit den vor allem aus den Niederlan-

den kommenden reformierten Glaubensflüchtlingen, die mit ihren gemeindlichen Struktu-

ren vor allem starke Impulse im Bereich der Schulbildung setzten. 

Szene 5: Die Kritiken 

Wer sich an die Reformation erinnert, ja wer das Reformationsgedenken feiert, der muss 

sich auch den Kritiken und den Kritikern der Reformation stellen. Vier Themenkreise 

werden dabei in unterschiedlicher Intensität diskutiert: Die Reformation und 1) die Bauern, 

2) die Täufer, 3) die Juden, und 4) die Religionskriege. 

An jedem dieser Themen lassen sich in unterschiedlicher Weise die Grenzen der Reforma-

tion aufzeigen, wobei die Attraktivität dieser Themen zeitgeschichtlichen Präferenzen 

unterliegt. Die geringsten Lobby haben derzeit die Bauernkriege bzw. der Aufstand des 

Gemeinen Mannes, dem ca. 75.000 Menschen zum Opfer fielen. Die Täuferverfolgung 

legitimierte ab 1528 ein mehrfach neu aufgelegtes Reichsmandat, das Ausmaß dieses Man-

dats lässt sich nur schwer in Zahlen festhalten, die Todesstrafe durch Verbrennen, Köpfen 

oder Ertränken wird jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Die Reformatoren haben in 

unterschiedlichem Maße dieses Vorgehen gegen Aufständische und Täufer geduldet, legi-

timiert bzw. gefordert. Stimmen der Toleranz finden sich ï wenn überhaupt ï dann nur 

vereinzelt. 
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Am intensivsten diskutiert wird derzeit das Thema Reformation bzw. Luther und die Juden. 

Wobei dieses Thema ein wenig aus der Reihe der bereits erwähnten fällt. Denn die furcht-

bare Wirkungsgeschichte von Luthers späten judenverachtenden Schriften fällt eben ins 20. 

Jahrhundert. Luthers schªrfste Judenschrift ist die von 1543 ĂVon den Juden und ihren 

L¿genñ. Schamlos zielt sie darauf ab, die Grundlage jedes jüdischen Lebens in Deutschland 

zu vernichten. Ohne jegliches sittlich-moralische Bedenken nimmt Luther dazu in einer 

erschütternden enzyklopädischen Fülle alles auf, was er an belastbaren Nachrichten und 

Feindseligkeiten über Juden in zeitgeschichtlichen und mittelalterlichen Quellen vorfand 

und bündelte seine Gedanken in einem schrecklichen Maßnahmenkatalog der sog. scharfen 

Barmherzigkeit. Was Luthers Wende im Verhältnis zu seinen früheren Schriften ausgelöst 

hat ist nach wie vor umstritten und letztlich ungeklärt. Zweifelsfrei stimmte er jedoch in 

den Chor der judenhassenden Propaganda seiner Zeit mit ein und beförderte die kursächsi-

sche Politik der Judenausweisung. Melanchthon und Spalatin unterstützten ihn dabei tat-

kräftig, indem sie sich um die Verbreitung dieser Schrift bemühten.
53

 

In der Reihe der blutigen Schuld der Reformationszeit werden schließlich noch die Religi-

onskriege angeführt, die ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts für nahezu 100 Jahre in 

unterschiedlicher Intensität in Europa gewütet, und dem allein im deutschen Kontext 6 

Millionen Menschen zum Opfer fielen, in Folge der Kriegszüge, der Verwüstungen, der 

Hungersnöte und Epidemien.  

Mit diesen fünf Szenen habe ich streiflichtartig grundlegende Facetten der Reformation 

angerissen, die problemlos noch vertieft und durch andere Aspekte ergänzt werden könnten. 

Ich wollte damit quasi einen Panoramablick schaffen, auf dessen Hintergrund nun die 

zweite Frage meines Vortrags erörtert werden kann: 

Reformation erinnern, feiern ï und dann? 

Blickt man auf die Internetpräsenz des rheinischen Reformationsjubiläums entdeckt man 

zahlreiche Veranstaltungen, welche die unterschiedlichen Aspekte des Jubiläums aufneh-

men, vertiefen und weiterführen. Theaterprojekte, Vortragsreihen und musikalische High-

lights sind allerorten im Rheinland zu finden. Ganz in dem Sinne: Reformation zu erinnern 

heißt, sich hineinnehmen lassen in eine Geschichte der Kirche, das Vergangene zu rekon-

struieren und sich der eigenen Geschichte annehmen, sowohl in ihrem Gesamtkontext, als 

auch in ihren lokalgeschichtlichen Gestalten. Reformation erinnern heißt aber auch ausge-

hend von der Rekonstruktion der Geschichte, sich das Vergangene mit Blick auf unsere 

heutiges Kirche-Sein anzueignen. Zahlreiche Abendveranstaltungen zielen auf diese Aktua-

lisierung genauso wie z.B. der Wortanschlag, die Poetry-Slam Veranstaltung der Evangeli-

schen Jugend im Rheinland
54

. Wer sich jedoch Vergangenes für die Gegenwart aneignet, 

kommt nicht umhin, sich auch auf den Weg zu machen, was einige Kirchenkreise im 

wahrsten Sinne des Wortes mit Pilgerwegen durch das Rheinland anbieten. 

Insgesamt verbindet all diese Veranstaltungsformate: Die Reformation ist auch heute noch 

aktuell. Inwieweit diese Brücke in die 500 Jahre zurückliegende Geschichte gewinnbrin-

gend ist, möchte ich noch an vier Punkten erläutern. 

1) Leben im Umbruch 

Wer die Lebensumstände des 16. Jahrhunderts betrachtet mit all seinen Umbrüchen im 

gesellschaftlichen Leben, im Wirtschafssektor, im Wissens- und Bildungsbereich, aber 

                                         
53

 Vgl. dazu ausführlich Thomas Kaufmann, Luthers Juden (2014). 
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 Vgl. die Internetpräsenz http://wortanschlag.info, abgerufen am 7.1.2017. 
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auch im Technik und Entdeckungsgeist, kommt nicht umhin die ein oder andere Parallele 

zur Gegenwart zu ziehen. Auch heute würden wir auf einer Reise durch Deutschland ähnli-

che Erfahrungen sammeln wie unser Handelsreisender Dietrich. Wissens- und Medienrevo-

lution, Zukunftsängsten oder zumindest Unsicherheiten angesichts des rasanten technischen 

Fortschrittes wären präsent. Ungeahnten Möglichkeiten der Kommunikationsmedien, einer 

schnelllebigen Flut an Informationen, und sich aufgrund von Smartphone und Internet 

grundlegend verändernden Beziehungs- und Verständigungsweisen. Technische Quanten-

sprünge, die fragen lassen, wie lange menschliche Arbeitskraft noch von Nöten ist. Eine 

auseinanderdriftende Schere von Arm und Reich. An Aufbrüchen und Unsicherheiten, an 

technischen Entwicklungen und Unwägbarkeiten, an Hoffnungen, Ängsten und Sorgen ist 

unser Jahrhundert genauso reich wie das beginnende 16. Jh. Aber auch die Distanz von 500 

Jahren ist nicht zu übersehen. Die Kirchen haben ihr einstiges Monopol in Sachen Seelen-

heil verloren, Vernunft und Aufklärung scheinen einen garstigen Graben zur Kirche ge-

schaffen zu haben, obwohl gleichzeitig überall die Sehnsüchte und die religiösen Bedürf-

nisse der Menschen zu spüren sind. 

Angesichts mancher Parallelen fasziniert umso mehr, wie Martin Luther es vermochte, sich 

selbst den existentiellen Ängsten seiner Zeit zu stellen, sich in die Unsicherheit des Suchens 

begab, bereit war alles zu hinterfragen und über die Jahre zu einer sprachfähigen Theologie 

fand, die nicht nur den religiösen Nerv der Zeit traf, sondern im Rückgriff auf die Bibel 

tragende Antworten und befreiende Botschaften verkündigte. 

2) Die Quellen reformatorischen Gedankenguts 

Trotzdem ist es so: Wir werden weder in den Texten von Martin Luther noch von Johannes 

Calvin einfache Antworten für die Gegenwart finden. Ihre Texte sind Antworten auf die 

Glaubens- und Lebensnöte ihrer Zeit. Der Kirchengeschichtler Thomas Kaufmann verwen-

det dazu ein drastisches Bild: ĂGenauso wenig wie sich ein zurechnungsfªhiger Zeitgenosse 

unserer Tage den Heilkünsten eines Baders, Barbiers oder Arztes des 16. Jahrhunderts 

anvertrauen würde, können wir uns in Bezug auf wesentliche Grundfragen unseres christli-

chen Glaubens einfach mit der ungeprüften Wiedergabe theologischer Aussagen Luthers 

oder anderer Gestalten der Reformationszeit zufriedengeben.ñ
55

 

Und dennoch sind die Texte, Gedanken und Entwicklungen der Reformationszeit mehr als 

nur verstaubte Zeitzeugen des 16. Jahrhunderts. Wer sich über den Graben von 500 Jahren 

Geschichte traut, wird dort entdecken, mit welcher Beharrlichkeit mit Gott gerungen, mit 

welcher glasklaren Selbstkritik Missstände der kirchlichen Lehre und des kirchlichen Le-

bens schonungslos seziert, benannt und angeprangert wurden, und mit welcher Ernsthaf-

tigkeit und Ausdauer um die Zukunft der Kirche gekämpft und mit wie viel Gottvertrauen 

die neuen Wege angegangen wurden. Aus diesem Rückblick kann dann ein neuer Blick in 

die Zukunft erwachsen, wenn die alten Selbstreflexionen, Mahnungen und Visionen ein 

kritisches, inspirierendes oder motivierendes Licht auf gegenwärtige Herausforderungen 

werfen. 

3) Vielfalt reformatorischer Gesichter / Vielfalt reformatorischer Ereignisse 

Wer im Rheinland 2017 feiert, kann nicht ein Lutherjahr feiern, dazu ist die rheinische 

Reformationsgeschichte viel zu vielfältig in ihren Prägungen und Wegen. Das Nebeneinan-

der unterschiedlicher Konfessionen ist dem Rheinland von Anfang an zu Eigen, auch wenn 
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 Hier zitiert nach einem Hamburger Vortrag von 2013:  Luther und die Juden, 
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es in den verschiedenen Regionen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Der Niederrhein, das 

Bergische aber auch der Hunsrück waren davon stärker geprägt als andere Orte. Zum Glück 

sind die innerevangelischen Hindernisse durch die Leuenberger Konkordie schon lange 

behoben worden, so dass in dieser reformatorischen Vielfalt heute weniger der Konflikt, 

sondern eher eine Chance für die Gegenwart und Zukunft gesehen wird. Das Ergebnis einer 

über Jahrhunderte mühsam erarbeiteten konfessionellen Verständigung, aber im Rheinland 

auch einer über die Jahrhunderte verteidigten konfessionellen Pluralität. 

Diese Vielfalt ist tatsächlich eine rheinische Besonderheit im Vergleich zum Großteil der 

anderen Landeskirchen in Deutschland, von denen die meisten nur ein einziges konfessio-

nelles Bekenntnis tragen. Ich arbeite z.Z. in Schleswig-Holstein, in der Nordkirche, einem 

Land und einer Landeskirche in dem selbstverständlich das Lutherjahr gefeiert wird, und 

wo in der angekündigten Festveranstaltung neben Martin Luther als einzige weitere Person 

seine Frau Katharina von Bora vorkommt.
56

 Christlich heißt dort nahezu selbstverständlich 

evangelisch, und gemeint ist lutherisch. Wie sehr ich als Rheinländerin von der konfessio-

nellen Pluralität geprägt bin und wie fremd, aber auch faszinierend das für meine Studie-

rende ist, erlebe ich regelmäßig in meinen Lehrveranstaltungen. Konfessionelle Identität ï 

wo sie keine innerkirchliche Kampfansage ist ï kann auch ein Reichtum an Möglichkeiten 

bieten. Diesen rheinischen Schatz einer historisch gewachsenen Vielfalt birgt m.E. in dop-

pelter Hinsicht ein ungeheures Potential, sowohl mit Blick auf eine kirchliche Präsenz in 

der modernen Gesellschaft als auch mit Blick auf weitere ökumenische Prozesse. 

4) Kritiken der Reformation ï Kritiken der Gegenwart 

Zu Recht sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Schattenseite der Reformation 

deutlich benannt und diskutiert worden. Wer der Reformation gedenkt, muss auch die 

Verfehlungen der großen Reformatoren beim Namen nennen; analysieren, wo sie Kinder 

ihrer Zeit waren, wo sie verfangen in den kulturellen und ideologischen Netzen ihrer Epo-

che waren und wo sie vielleicht zu Wortführern theologischer Verirrungen wurden. All dies 

ist notwendig, aber nur der halbe Weg, wenn wir in der Rückschau stecken bleiben und nur 

vergangene Verstrickungen offenlegen und benennen. Vergangenes zu kritisieren ist nicht 

die größte Kunst. Herausfordernd fände ich hingegen, wenn wir immer dann, wenn wir 

voller Schrecken den Kopf über die Großen der Reformation schütteln, uns auch einmal 

umgekehrt in Frage zu stellen, und zwar in mehrfacher Hinsicht: Wo würden Luther, Me-

lanchthon und Calvin heute den Kopf über uns schütteln oder wo würde unser kirchlicher 

Alltag ihnen vielleicht sogar die Zornesröte ins Gesicht treiben? Anders gesagt, wo ist das 

wichtige Erbe der Reformation ï einer am Evangelium ausgerichteten Kirche ï über den 

Lauf der Jahrhunderte verloren gegangen. Wo verfängt sich unsere Kirche heute in den 

vermeintlichen (Sach-) Zwängen des 21. Jahrhunderts? Wo sind unsere blinden Flecke, 

kirchlich und religiös? Und schließlich: wo werden unsere Urenkel einmal mit dem Finger 

auf uns zeigen und fragen, wie konntet Ihr nur? 

Das Urteil über die Kirche des 21. Jahrhundert wird späteren Generationen vorbehalten 

bleiben. Aber das Reformationsjahr 2017 bietet die Chance, durch den Blick in die Vergan-

genheit einen geschärften Blick für die Gegenwart und die Zukunft zu gewinnen. 

Was heißt das ganz konkret für das Reformationsjahr 2017? Wenn in gut zehn Monaten der 

Kehraus der Feierlichkeiten gemacht wird, dann werden hoffentlich nicht nur Lutherbon-
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 Vgl. den Veranstaltungskalender der Evangelischen-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, 
https://www.nordkirche.de/veranstaltungen/detail/veranstaltung/lutherspiel-der-der-angelner-
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bons und Playmobilfiguren übrig geblieben sein. Dann werden wir hoffentlich resümieren, 

dass wir gut gefeiert haben. Und dann werden wir hoffentlich resümieren, dass aus den 

zahlreichen und so unterschiedlichen Veranstaltungen in der rheinischen Kirche etwas 

Zukunftsweisendes erwächst. Wenn das Reformationsjahr am Ende erneuernde Perspekti-

ven für die Zukunft der Kirche bereit stellt, ich glaube dann wären auch Martin Luther, 

Philipp Melanchthon oder Johannes Calvin begeisterte Gäste in den Reihen unseres Jubilä-

umsjahres. Und dann würden sich auch Menschen wie unser Handelsreisender Dietrich im 

Publikum unserer Veranstaltungen finden. » 

 
Der Präses dankt Pfarrerin PD Dr. Nicole Kuropka für ihren Vortrag und gibt 
der Synode die Möglichkeit zu Wortmeldungen. 

Der Synodale Prof. Dr. Borck (107) dankt für den Vortrag, vermisst allerdings 
einen Hinweis zum Verhältnis von Reformation und Staat. Letztlich war es 
der Staat, der die Entstehung der Reformation maßgeblich unterstützt hat. 

Der Synodale Harnisch (19) fragt nach, wo die im Vortrag genannten Refor-
matoren mit Blick auf die heutige Kirche mit dem ĂKopfsch¿ttelnñ w¿rden. 

PD Dr. Kuropka entgegnet, dass insbesondere im Rheinland die Reformati-
on auch dort vorangeschritten ist, wo keine Fürsten diese unterstützt hätten. 
Es gab sicherlich insbesondere im Hunsrück rheinische Gebiete, wo Fürsten 
maßgeblich beteiligt waren. Insbesondere am Niederrhein habe aber die 
Reformation in den Gemeinden vor Ort stattgefunden.  

Zur Frage, wo die Reformatoren mit dem Kopf schütteln würden, erinnert PD 
Dr. Kuropka an die Hinweise, die die große ökumenische Delegation im 
letzten Jahr der Synode bereits gegeben hat.  

Der Präses dankt PD Dr. Kuropka für den Vortrag. 
 
Der Präses gibt noch einige Hinweise: 
Das Treffen der weiblichen Synodalen findet um 13.15 Uhr im Gemeindes-
aal der Ev. Kirchengemeinde Bad Neuenahr statt. 
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, hier im Dorint-Hotel im Foyersaal zur 
Begegnung mit ökumenischen Gästen. 
Zudem weist er auf den Büchertisch im Foyer zugunsten der Aktion Sühne-
zeichen hin. 
 
Die Synode singt Lied EG 457, 1 - 3. 
 
Präses Rekowski schließt um 13 Uhr die zweite Plenarsitzung mit dem Mit-
tagsgebet. 
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Dritte Plenarsitzung 
 

am Dienstag, dem 10. Januar 2017, 9 Uhr 
 
Schriftführende sind die Synodale Bender (125) und Lk.-Amtmann Köhler 
 
Der Präses eröffnet die dritte Plenarsitzung und bittet Ephorus Dr. Darwin 
Lumbantobing, HKBP in Indonesien um die Andacht.  

« Brüder und Schwestern in Jesus Christus, 

zunächst möchte ich meinen Dank aussprechen dafür, dass ich gemeinsam mit meinem 

Bruder Rev. Dr. Martongo Sitinjak, dem Leiter der Koinonia-Abteilung der HKBP, an der 

Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland teilnehmen kann. Gerade wurde auf der 

Generalsynode der HKBP, die vom 12. bis 18. September 2016 stattfand, eine neue Leitung 

gewählt. Die Leitung der HKBP umfasst fünf Ämter: das Amt des Ephorus, das General-

sekretariat, die Leitung der Koinonia-Abteilung (Abteilung für gemeinschaftliche Teilha-

be), die Leitung der Marturia-Abteilung (Abteilung für Verkündigung), und die Leitung der 

Diakonie. Zwei Mitglieder der HKBP-Leitung sind Frauen: Rev. Dr. Anna Vera Panga-

ribuan, die die Marturia-Abteilung leitet, und Rev. Debora P. Sinaga, M. Th, die die Diako-

nie führt. 

Die HKBP ist außerdem in 30 Distrikte unterteilt, die von Superintendenten geleitet wer-

den. Auch zwei der 30 Superintendenten sind weiblich, Rev. Desi Hutasoit, S.Th, und Rev. 

Donda Simanjuntak, S.Th. Damit eröffnen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der 

HKBP, die sehr paternalistisch geprägt ist, aber Frauen in leitenden Positionen zulässt. Im 

Namen aller, die bei der Generalsynode der HKBP vom 12. bis 18. September 2016 an den 

Wahlen teilgenommen haben, überbringe ich euch, meinen Brüdern und Schwestern, brü-

derliche Grüße in der Liebe Jesu Christi. 

Unsere Kirche, die Huria Kristen Batak Protestan, ist Mitglied im Lutherischen Weltbund 

(LWB/LWF). Die lutherische Tradition reicht weit zurück, dank I.L. Nommensen, Missio-

nar der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) ï heute VEM ï in Batak, Nord-Sumatra, 

Indonesien. Bei uns heißt er Apostel Batak, weil er den Kleinen Katechismus übersetzte. 

Der Autor: Martin Luther. Luthers Katechismus gehört zur Grundausrüstung, um die Er-

wachsenentaufe und die Konfirmation von Kindern vorzubereiten. Die lutherische Theolo-

gie entwickelt sich immer weiter, und ist auch offen für liturgische Elemente anderer Kon-

fessionen. Deshalb freuen wir uns sehr, neben den globalen und internationalen Feierlich-

keiten auch auf lokaler und nationaler Ebene das 500-jährige Jubiläum der Reformation 

Martin Luthers zu feiern. Mit dem 31. Oktober 1517, an dem alles begann, liegt der eigent-

liche Höhepunkt ja noch vor uns. 

Meine Brüder und Schwestern, wie wir wissen, spricht Martin Luther in einer seiner theo-

logischen Ausführungen von Erlösung in und durch Jesus Christus. Erlösung liegt in Chris-

tus allein ï solus Christi; deshalb ist für mich das Wort Gottes die Grundlage, wie auch der 

Apostel Paulus sagt: Denn einen andern Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt 

ist, welcher ist Jesus Christus (1. Kor. 3,11). 

Die Betonung auf "solus Christi" ist von ganz zentraler Bedeutung in unserer heutigen Zeit, 

in der die verschiedensten Ideologien, Philosophien und Doktrinen Einzug in das Leben der 
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Menschen halten. Wir müssen den Fokus auch weiterhin auf "solus Christus" legen, damit 

das Kirchenleben nicht in Widerspruch zu einer Gesellschaft steht, die viele Religionen und 

Weltanschauungen vereint. Unser Beruf darf seinen Exklusivitätsanspruch durchaus behal-

ten, aber wir müssen die Gesellschaft einbinden, uns der Gesellschaft öffnen. Trotzdem 

sollte außer Frage stehen, dass unser Beruf einzig und allein von unserem Glauben an Jesus 

Christus geleitet wird. 

In Indonesien ist die Gesellschaft sehr paternalistisch geprägt. Gerade in diesem Kontext 

sollte die Kirche sich den verschiedenen Ideologien und Religionen öffnen. Wir, das indo-

nesische Volk, verstehen und kennen die Vielfalt in religiösen, weltanschaulichen, ideolo-

gischen und sonstigen Fragen. Pluralismus, auch Pluralismus in religiösen Dingen, muss 

nicht per se als Bedrohung gesehen werden. Er kann und sollte vielmehr als Chance gese-

hen werden, die Zusammenarbeit zwischen Religionen, ethnischen Gruppen und Nationen 

auszubauen. 

Religiöse Fundamentalisten fassen Vielfalt oftmals eher als Bedrohung auf, als dass sie die 

Chance zur Zusammenarbeit sehen. Wir versuchen deshalb, den Einfluss fundamentalisti-

scher Ideen, vor denen kein Gläubiger gefeit ist, so weit es geht zu minimieren. Fundamen-

talisten gibt es in jeder Religion ï unter uns Christen, bei den Muslimen und in anderen 

Religionen. Sie interpretieren die Bibel aber nicht richtig und nicht vollständig. 

Um den Einfluss religiöser Fundamentalisten zu begrenzen, ist die Kirche sehr offen für 

den Dialog mit anderen Glaubensgruppen. Der interreligiöse Dialog ist unsere ganz konkre-

te Bemühung, Anhänger verschiedenster Glaubensrichtungen zusammenzubringen. Als 

Ergebnis dieses Dialogs erhoffen wir uns neue Rahmenbedingungen für eine engere Zu-

sammenarbeit, gegenseitige Hilfe und Unterstützung und nicht zuletzt ein gemeinsames 

Verständnis von unserem Leben. 

Auf unserem Weg verfolgen wir die Strategie, den Menschen Offenheit entgegenzubringen 

und ein Teil ihres Lebens zu sein, gleichzeitig aber unseren theologischen Leitlinien treu zu 

bleiben. Darin erheben wir zwar auch einen gewissen Anspruch auf Exklusivität, weil wir 

in dem festen Glauben sind, dass niemand einen andern Grund legen kann, außer dem, der 

gelegt ist, welcher ist Jesus Christus in Gott. Niemand sichert unser Überleben als Jesus 

Christus selbst. Dennoch müssen wir der Gesellschaft gegenüber mit der Bereitschaft auf-

treten, Beziehungen und Gespräche zu unseren Mitbrüdern, unseren Mitmenschen, die mit 

uns diese Erde bewohnen, zu unterhalten. 

Brüder und Schwestern in Jesus Christus, 

die Lebenswirklichkeit, in der das Kirchenleben in Indonesien stattfindet, mag sich von der 

Lebenswirklichkeit, in der Kirche in Europa gelebt wird, unterscheiden. Doch im Grunde 

ist unser Zeugnis vor Gott und in der Welt kaum anders, vielleicht sogar identisch. Sowohl 

in Indonesien und Asien als auch in Europa sollten die Kirchen stets in der Erkenntnis 

leben, dass wir nur in und durch Jesus Christus allein Erlösung finden. Die Unterschiede 

zwischen unseren Kirchen anzunehmen, ist also Teil der Annäherung an die Gesellschaft. 

Diese unterschiedlichen Ansätze der Kirchen fordern uns heraus, über unsere Beziehungen 

zueinander ein besseres gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. So kann uns interkultu-

relle Theologie helfen, einen gemeinsamen Ansatz zu finden. Diese theologische Anstren-

gung können wir gemeinsam auf uns nehmen. Aber die Bemühungen sollten nicht auf der 

theologischen Ebene enden. Eine Aufgabe der kirchlichen Theologie ist es, Menschen in 

ganz praktischen Lebensdingen begleiten zu können. Die Kirche muss Ansätze bieten, wie 

Lebensprobleme in der konkreten, realen Welt gelöst werden können. Solche Bemühungen 
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wären eine Antwort auf die Fragen der Menschen, wie wir in ihrem Leben wirken können 

und welche Rolle der Kirche inmitten unserer Welt zukommt. 

Wir hoffen sehr, dass durch die Präsenz der Kirche in der Lebenswirklichkeit der Menschen 

noch klarer und ersichtlicher wird, welche Antworten und Lösungen die Kirche für die 

Fragen des Lebens bereithält. Darum sind wir auch zu dieser Versammlung gekommen, um 

mit unseren Brüdern und Schwestern in verschiedensten Dingen von Erfahrungsaustausch 

und gegenseitiger Unterstützung profitieren können. 

Die Doktrin "solus Christi" ist und bleibt ein relevanter und realer Bestandteil unseres 

Lebens. Mit Vertrauen schauen wir auf Jesus Christus, der in unseren Gottesdiensten stets 

an unserer Seite spricht. Die Kirche und das Predigtamt werden Gott stets die Ehre erwei-

sen und uns allen ein Segen sein. Amen! » 

 
Der Präses dankt Ephorus Dr. Darwin Lumbantobing für die Andacht. 
 

Begrüßung der Gäste 

Als stellvertretendes Mitglied der Kirchenleitung, das nicht der Synode an-
gehört, begrüßt der Präses Frau Renate Görler. 
 

Kollekte im Eröffnungsgottesdienst 

Die Kollekte im Gottesdienst zur Eröffnung der Landessynode hat 
2.603,84 Euro und 1 DM ergeben. 
 

Überweisung des Initiativantrages 
Initiativantrag des Synodalen Sannig (28) betr. Sofortige und endgülti-
ge Abschaltung der belgischen Atomreaktoren Tihange und Doel 

1. Die neuesten Gutachten und wissenschaftlichen Einschätzungen zum 
Zustand der Atomkraftwerke in Tihange und Doel sind besorgniserre-
gend. Sollte der Druckbehälter bersten, wäre ein Atomunfall in der 
Tschernobyl- oder Fukushima-Kategorie kaum zu vermeiden. Gemein-
sam mit der gesamten Region im Dreiländereck fordert auch die Lan-
dessynode mit Nachdruck die sofortige und endgültige Abschaltung der 
belgischen Atomreaktoren in Tihange und Doel. 

2. Die Landessynode fordert die Kirchenleitung auf, ihre Möglichkeiten zu 
nutzen, Einfluss auf Landes- und Bundesregierung zu nehmen, um die 
Dringlichkeit einer Abschaltung der Reaktoren im Interesse der Sicher-
heit der Menschen der Region im Namen der gesamten Landeskirche 
zum Ausdruck zu bringen. 

3. Die Landessynode fordert die Kirchenleitung auf, über ihre Kontakte zu 
den belgischen Kirchen sowie über die GEKE und die KEK ihre Möglich-
keiten zu nutzen, Einfluss auf die politisch Verantwortlichen in Belgien zu 
nehmen und über die belgischen Kirchen einen Protest gegen die weite-
re Betreibung der Atomreaktoren in der belgischen Bevölkerung anzure-
gen. 
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Begründung: 

Die Bevölkerung in der Städteregion Aachen, den Kreisen Düren, Jülich und 
Heinsberg, die Kirchenkreise Aachen und Jülich und die Kommunen der 
genannten Region, die schon eine Sammelklage gegen die Betreibung der 
Atomreaktoren in Tihange und Doel eingerichtet haben, sind in großer Sor-
ge, dass die beiden Atomreaktoren Tihange 2 und Doel 3 trotz erheblicher 
Beschädigungen immer wieder ans Netz genommen werden. 

Nach unserer Kenntnis sind seit 2012 in den beiden Atomreaktoren Tihange 
2 und Doel 3 tausende Risse bei einer Revision festgestellt worden. Die 
bekannt gewordenen Ergebnisse der Untersuchungen sind höchst beunru-
higend57: 

¶ Ultraschalluntersuchungen zeigen eine erhebliche Zunahme in Bezug auf 
Anzahl und Tiefe der Risse. Bei jedem erneuten Anfahren der Reaktoren 
nach einer Störfallunterbrechung steigt das Risiko weiterer Rissbildungen 
und der Durchdringung der Risse bis zum Kern des Reaktors. 

¶ Die Risslängen beim Reaktorbehälter sind mittlerweile von 2,5 cm auf 
unglaubliche 18 cm gestiegen. 

¶ Ein mit Rissen vorbelasteter Stahl versprödet bei radioaktiver Bestrahlung 
um ein Vielfaches schneller als ein Material ohne Defekte. 

Die vom Betreiber selbst einkalkulierten Sicherheitsmargen sind damit gra-
vierend überschritten. D.h. für uns als betroffene Bürgerinnen und Bürger im 
Umkreis dieser Reaktoren gilt: 

1. dass die sofortige und endgültige Stilllegung der beiden Anlagen erfolgt. 
Es ist völlig unakzeptabel ein Tihange 2 und Doel 3 weiter zu betreiben 
und durch ständiges Neuanfahren einem besonderen Stress und dem 
Risiko eines unkalkulierbaren Störfalls auszusetzen, 

2. dass die stillgelegten Anlagen zu sichern sind und der Zustand aller Re-
aktorblöcke offen gelegt wird, 

3. dass ein Katastrophenplan für Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen 
aufgestellt wird, der nicht vor den Landesgrenzen halt macht. Denn wir 
wissen, dass die Folgen eines Super-GAU bei den beschädigten Reakto-
ren nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern auch die Menschen im 
benachbarten Ausland treffen werden. 

(Der Synodale Sannig (28) und 27 weitere Unterschriften.) 
 

                                         
57

 neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden dargelegt auch in 
http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/sendungen/uebersicht-tihange-100.html 

http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/sendungen/uebersicht-tihange-100.html
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 Beschluss  6:  

Der Initiativantrag des Synodalen Sannig (28) betr. Sofortige und endgültige 
Abschaltung der belgischen Atomreaktoren Tihange und Doel wird dem 
Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) überwiesen. 

(Einstimmig) 
 

Wahlen 

Der Präses erläutert, dass es zu dem Punkt Wahlen weitere Personalbögen 
gibt. Da diese Unterlagen gemäß Geschäftsordnung später unter Verwen-
dung einer namentlichen Liste wieder einzusammeln sind, haben wir die 
Personalbögen namentlich gekennzeichnet. Zur Erleichterung der Verteilung 
geben die Mitarbeitenden des Synodalbüros die Stapel eines Kirchenkreises 
an die jeweilige Superintendentin bzw. den jeweiligen Superintendenten. 
Diese geben die Bögen bitte entsprechend am Tisch weiter. 
 
Der Präses bittet den Synodalen Demski (36) um die Einbringung der Wahl-
vorschläge. 
 

Einbringung der Wahlvorschläge für die Wahlen zur Kirchenleitung 

A. Kirchenleitung 
 a) Zur Wahl in die Kirchenleitung werden dem Plenum folgende Vor-

schläge gemacht:  

I. Hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 
Voraussetzung: 
Ordinierte Theologin / ordinierter Theologe mit der Befähigung zur Übernahme 
einer Pfarrstelle - Art. 153 Abs. 2 Buchst. a) KO 1) 

Posi-
tion 

Wahlpe 
riode 

Abt.-
Leitung 

derzeitige Inhaberin bzw. 
derzeitiger Inhaber 

Vorschlag des Nominie-
rungsausschusses (VII) 

2 2017 - 
2025 

Abt. 2 Vizepräses  
Christoph Pistorius,  
Mettmann 

Wiederwahl 

Anmerkung: 
Zur Wahl steht hier nur die Position 
der Abteilungsleitung 

4 2017 - 
2025 

Abt. 1 Oberkirchenrätin  
Barbara Rudolph, 
Düsseldorf 

Pfarrerin 
Barbara Rudolph, 
Düsseldorf 

oder 

Pfarrerin 
Dr. Susanne Wolf, 
Wuppertal 
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1) Gemäß Art. 153 Abs. 3 Satz 1 und 2 KO kann anstelle eines theologischen Mitgliedes 
ein Mitglied mit vergleichbarer akademischer Ausbildung, aber kein rechtskundiges 
Mitglied, gewählt werden. Dieses Mitglied wird auf die ordinierten Theologinnen und 
Theologen in Art. 152 Abs. 1 Buchstabe a) angerechnet. 

II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 
Nebenamtliche theologische Mitglieder der Kirchenleitung 
Voraussetzung: 
Ordinierte Theologin / ordinierter Theologe - Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO 

Posi-
tion 

Wahlpe-
riode 

derzeitige Inhaberin bzw.  
derzeitiger Inhaber 

Vorschlag des Nominie-
rungsausschusses (VII) 

7 2017 - 
2025 

Pfarrerin 
Dr. Barbara Schwahn,  
Düsseldorf 

Wiederwahl 

9 2017 - 
2025 

Superintendentin Pfarrerin 
Andrea Aufderheide, 
Urbach 

Wiederwahl 

Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 
Voraussetzung:  
Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung zum Presbyter-
amt besitzt - Art. 153 Abs. 4 Buchst. b) KO 

Posi-
tion 

Wahlpe-
riode 

derzeitige Inhaberin bzw.  
derzeitiger Inhaber 

Vorschlag des Nominie-
rungsausschusses (VII) 

10 Rest der 
lfd. Amts-
zeit bis 

2021 

Dipl.-Verwaltungswirt 
Helmut Schwerdtfeger 
Sonsbeck 
(Ausscheiden auf eig. Wunsch) 

Richter am OLG a.D. 
Hans-Henning von Bassewitz, 
Viersen 

oder 

Dr. jur. Axel Epe, Düsseldorf 

oder 

Dipl.rer.pol. Elisabeth Müller-
Witt, MdL, Ratingen 

11 2017 - 
2025 

Frau 
Eva Hoffmann von Zedlitz, 
Köln 

Polizeipräsident a.D. 
Wolfgang Albers, Bonn 

oder 

Staatssekretärin a.D. 

Marlis Bredehorst, Köln 

oder 

Dipl.-Finanzwirt 
Andreas Gräwinger,  
Wuppertal 
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Posi-
tion 

Wahlpe-
riode 

derzeitige Inhaberin bzw.  
derzeitiger Inhaber 

Vorschlag des Nominie-
rungsausschusses (VII) 

13 2017 - 
2025 

Dipl.-Volkswirt  
Hartmut Rahn, 
Solingen 

Wiederwahl 

15 2017 - 
2025 

Dozentin 
Dr. Monika Lengelsen, 
Düsseldorf 

Ltd. RSchD Peter Epp, 
Schweich 

 
Informationen zu den Wahlen 

Der Präses weist darauf hin, dass ab Mittwochmorgen, 11. Januar 2017, 
früh die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur 
Kirchenleitung vorgesehen ist. 

Gemäß § 31 Abs. 4 Geschäftsordnung für die Landessynode kann jedes 
Mitglied der Landessynode weitere Vorschläge für jede zu wählende Positi-
on bis zum Beginn des Tagesordnungspunktes ĂVorstellung der Vorge-
schlagenenñ machen. 

Die Vorschlagsfrist für die Wahl zur Kirchenleitung endet somit für die Positi-
onen ĂMitglieder der Kirchenleitungñ am 11.01.2017 gegen 10:30 Uhr und f¿r 
die Positionen Ăstellvertretende Mitglieder der Kirchenleitungñ am 12.01.2017 
gegen 9:30 Uhr. 

Vorgeschlagenen für die Wahl als Mitglied der Kirchenleitung soll gemäß 
§ 31 Abs. 3 Satz 1 Geschäftsordnung Gelegenheit gegeben werden, sich 
während einer öffentlichen Sitzung vorzustellen. Da Mitbewerberinnen und 
Mitbewerber während der Vorstellung, der Fragerunde und der Aussprache 
gemäß § 31 Abs. 3 Satz 5 Geschäftsordnung nicht anwesend sein dürfen, 
müssen ergänzend vorgeschlagene Personen, die von der Möglichkeit der 
Vorstellung Gebrauch machen wollen, zu dem Zeitpunkt anwesend sein und 
sich vorstellen, zu dem sich auch die anderen Vorgeschlagenen für die je-
weilige Position vorstellen. Eine Vorstellung zu einem anderen Zeitpunkt ist 
auf Grund dieser Regelung nicht möglich.  

Ein Personalbogen einer ergänzend vorgeschlagenen Person ist umgehend 
nach dem Vorschlag dem Synodalbüro zur Verfügung zu stellen, damit die-
ses gemäß § 31 Abs. 2 die Verteilung an die Mitglieder der Landessynode 
vornehmen kann. 

Die Wahlen sind am 11. Und 12. Januar 2017 jeweils im Anschluss an die 
Vorstellungen vorgesehen. 

Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 3 Geschäftsordnung ist bei der Wahl von Mitglie-
dern und stellvertretenden Mitgliedern der Kirchenleitung einzeln geheim 
abzustimmen. 
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Für die Besetzung von Gremien mit mehreren Mitgliedern hat die Landessy-
node 2016 zusätzliche Verfahrensregelungen beschlossen. Bei der Ge-
samtwahl, die in § 32a Geschäftsordnung geregelt ist, wird ein Stimmzettel 
verteilt, der eine Liste mit allen Kandidatinnen und Kandidaten enthält und 
auf dem maximal so viele Personen angekreuzt werden, wie Positionen im 
Gremium zu besetzen sind. Bei der Blockwahl gemäß § 32b Geschäftsord-
nung kann nur dem ganzen Wahlvorschlag zugestimmt oder der ganze 
Wahlvorschlag abgelehnt werden. 

Ein Ablaufschema für die beiden Wahlverfahren ist der vorliegenden Tages-
ordnung beigefügt.  

Neu ist bei den Wahlen in diesem Jahr, dass sich auch die Kandidatinnen 
und Kandidaten für den Vorsitz der Ständigen Synodalausschüsse persön-
lich vorstellen. Dieses erfolgt am 12. Januar 2017, am späten Vormittag. 

Wahlen erfolgen gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 und 2 Geschäftsordnung in der 
Regel durch Heben der Hand. Auf Antrag eines Mitgliedes ist geheim abzu-
stimmen. Die Wahl der Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse 
erfolgt geheim, da ein entsprechender Antrag bereits gestellt wurde. 
 

Erläuterungen zum Tagegeld 

Es gab Anfragen zum Tagegeld. Es wurde auf Vorschlag der Kirchenleitung 
beschlossen: ĂF¿r die Zeit der Dauer der Landessynode wird f¿r jeden Tag, 
an denen keine Gemeinschaftsverpflegung angeboten wird, ein Tagegeld 
von 16,80 ú gezahlt. Dieses ist der steuerfrei zahlbare Tagegeldbetrag unter 
Berücksichtigung von Übernachtung und Frühstück von Amtswegen. Für die 
Zeit vom 9. bis 12.01.2017 entsteht ein Tagegeldanspruch von insgesamt 
67,20 ú. Der 8. Januar 2017 und der 13. Januar 2017 bleiben unber¿cksich-
tigt, da an beiden Tagen Gemeinschaftsverpflegung angeboten wird.  

Im Rahmen der Bearbeitung einer Rechtsänderung war aufgefallen, dass 
der bei früheren Landessynoden gezahlte Betrag auf jeden Fall bei allen 
Empfängern die im kirchlichen Dienst stehen, ein steuerpflichtiges Einkom-
men ist. 

An dieser Stelle erinnert der Präses daran, dass um 13.15 Uhr die Reforma-
torinnen-Ausstellung offiziell eröffnet wird. Zudem wird dann veröffentlicht, 
was am Abend des 11. Januar 2017 um 22 Uhr kirchenmusikalisch in der 
Martin-Luther-Kirche zu erwarten ist.  

Der Synodale Kamphausen (35) erinnert die Vorsitzenden der Tagungsaus-
schüsse an die im Anschluss der Plenarsitzung folgende Besprechung über 
die Planung und Organisation der Emissärinnen und Emissäre. 
 
Die Synode singt Lied EG 445, 1 + 5. 
 
Der Präses schließt die dritte Plenarsitzung um 10.05 Uhr. 
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Vierte Plenarsitzung 
 

am Mittwoch, dem 11. Januar 2017, 9 Uhr 
 
Schriftführende sind der Synodale Ohlmeier (125) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Der Präses eröffnet die vierte Plenarsitzung mit Losung und Lehrtext sowie 
einem Gebet. 
 

Finanzbericht 

Die Verhandlungsleitung übernimmt das nebenamtliche Mitglied der 
Kirchenleitung Wüster (8). Dieser bittet Oberkirchenrat Baucks (6) um seinen 
Bericht. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

der Bericht gliedert sich wie in der Vergangenheit in drei Teile: im ersten Block geht es um 

insbesondere wirtschaftliche Rahmendaten einschließlich einiger Anmerkungen zu politisch 

einschlägigen Entwicklungen, zu denen man gegebenenfalls auch unterschiedlicher Mei-

nung sein kann. Ein kleiner Teil II befasst sich mit zwei Themen, die uns in der Verwaltung 

beschäftigen und beschäftigen müssen ï die Umsatzsteuerreform, die uns als Kirche betrifft 

und der Stand der Jahresabschlüsse und Prüfungen in der Fläche der Landeskirche. Im 

dritten Teil geht der Bericht auf den Haushalt ein, allerdings an dieser Stelle nur auf Eckda-

ten ï eine ausführlichere Einführung in den Haushalt ist bereits mit dem Haushaltsbuch 

versandt worden und findet sich im Band 1 des Haushaltes. 

I. Die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im Rheinland 

1. Entwicklung der Kirchensteuern (Lohn- und Einkommensteuern) und wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen 

Für die Kirchensteuerentwicklung möchte ich den wirtschaftlichen Rahmen und die Logik 

der Schätzung darstellen: 

Aufgrund des Aufkommens Januar bis Juni 2016 lag die Prognose zur Jahresmitte bei 717 

Millionen Euro für 2016 und damit etwa 3 Millionen Euro unter der Schätzung und 19 

Millionen Euro über dem Haushaltsansatz. Die Prognose für das laufende Jahr ist die Basis 

für die Steuerschätzung für das Folgejahr, aus der ihrerseits der Haushaltsansatz gebildet 

wird: Dieses gestufte Verfahren macht deutlich, dass der Haushaltsansatz eine Mischung 

aus Abwägung von Risiken ï das bedeutet hier vor allem eine Veränderung der wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen ï und hochgerechneter Schätzung ist.  

Unter Berücksichtigung eines Rückgangs der Kirchenmitgliedszahlen und auch einer ggf. 

vorgenommenen Korrektur der Steuerprogression, wie sie vom Bundesfinanzminister in 

Aussicht gestellt worden ist, wird das Kirchensteueraufkommen für 2017 auf 717 Millionen 

Euro Verteilbetrag geschätzt, d.h. in der Schätzung wird von einer Seitwärtsbewegung der 

Kirchensteuerentwicklung ausgegangen. Für den Haushaltsansatz wurde ein Risikopuffer 

von 2% eingesetzt, so dass dieser unter der Schätzung liegt, nämlich bei 703 Millionen 

Euro. In der Sitzung des um die Mitglieder des synodalen Finanzausschusses erweiterten 

Finanzausschusses wurde der Risikopuffer etwas geringer angesetzt und der Haushaltsan-
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satz bei 710 Millionen Euro festgesetzt. Um die Steuerschätzung einzuordnen, möchte ich 

auf einige Aspekte bei bedeutsamen Rahmenbedingungen eingehen ï die Mitglieder der 

Landessynode, die bereits in den letzten vier Jahren den Bericht gehört haben wissen be-

reits, dass nun einige volkswirtschaftliche und politische Betrachtungen folgen, anhand 

derer ich einige Einordnungen vornehmen möchte. 

Für die Steuerentwicklung insgesamt sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen we-

sentlich ï analog zur Kirchensteuer gibt es auch hier gewissermaßen Mitgliederzahlen; das 

sind diejenigen, die Lohn- und Einkommenssteuer zahlen, das heißt: die Arbeit haben. Die 

Entwicklung der staatlichen Steuern ist damit ein Indikator für die Arbeitsmarktentwick-

lung bzw. die Beschäftigungssituation insgesamt. Dabei spielt natürlich die Lohn- und 

Gehaltsentwicklung eine Rolle: sie ist ein Indikator dafür, wieweit Lohn- und Gehaltsemp-

fänger an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben. 

Im letzten Jahr sind wir gegenüber 2015 von weitgehend stabilen Rahmenbedingungen für 

die wirtschaftliche Entwicklung ausgegangen. Davon kann für 2017 keine Rede mehr sein. 

Damit ist allerdings noch nicht zwingend gesagt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen schlechter werden, sondern lediglich, dass sie anders werden. Zwei bedeutsame 

Zäsuren markieren das zurückliegende Jahr besonders: Die Abstimmung in Großbritannien 

über den Verbleib bzw. den Ausstieg aus der Europäischen Union und die Präsident-

schaftswahl in den USA. 

Abseits der politischen Bewertung des Ausgangs der Präsidentschaftswahl in den USA 

steht das Wahlergebnis vor allem für ein Phänomen, das bisher nach Wahlen unbekannt 

war: das Ergebnis wirft wesentlich mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. 

Unter rein wirtschaftlicher Bewertung ist dieses nicht nur von Nachteil: für den Fall eines 

Wahlsiegs von Donald Trump hatte Analysten einen Crash vorhergesagt ï eingetreten ist 

eine kleine Bewegung an unterschiedlichen Stellen, bevor man zum Schluss kommen muss-

te: der ĂMarktñ, eine wichtige Person politischen Handelns (wir kennen sie, ohne ihr je 

begegnet zu sein), hat irgendwie auch reagiert, aber sich Ăruhig verhaltenñ und die Nach-

richt sozusagen Ăgelassenñ zur Kenntnis genommen. 

Vereinzelt haben die Banken mit einem leichten Anstieg der Kreditzinsen reagiert: Erklä-

rung hierfür ist, dass für den Fall, dass Trump tatsächlich die Absicht hat, Wahlversprechen 

umzusetzen, mit einem massiven Anstieg der Staatsausgaben zugunsten inländischer Inves-

titionen und Arbeitsmarktmaßnahmen gerechnet wird. Das würde, so die Annahme, die US-

Wirtschaft und Inflation beflügeln und in der Folge zu einer Anhebung des Leitzinses 

führen. 

Wenn das so wäre, wäre das logischerweise so. 

Und damit sind Analysten dann auch schon relativ schnell am Ende ihres Lateins. Ein 

Problem des Populismus ist, dass es in seiner Natur liegt mit komplexen Systemen nicht 

nur nicht umgehen zu können, sondern auch: nicht umgehen zu wollen. Die einzig stringen-

te Botschaft des Populismus ist die Durchsetzung des Rechtes des Stärkeren in einer natur-

rechtlich abgeleiteten Vereinfachung: Recht ist das, was man tut, weil man es kann. Das 

reicht von der Dominanz des Mannes über die Frau, über die Verwehrung von Rechten für 

Minderheiten ï dazu gehören alle, die irgendwie nicht dazugehören, auch etwa aufgrund 

einer Religion, die auch nicht dazugehört, geht weiter über die  Vereitelung von Rechten 

für Menschen mit Behinderung bis zur Durchsetzung des Rechtes auf rücksichtslose Zer-

störung der Umwelt ï alles nicht, weil es sinnvoll ist, sondern weil es möglich ist. Anzie-

hungskraft entfalten populistischen Parteien oder Personen aus der Vermittlung des guten 
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Gefühls, nicht Teil der Schwächeren, sondern jener Gruppe der Überlegenen zu sein ï auch 

wenn bei Lichte betrachtet eigentlich das Gegenteil der Fall ist. 

Entwickelte komplexe Systeme, in denen es darum geht, über eine Rechtsordnung, über 

Diplomatie oder auch eine Wirtschaftsordnung einen Interessenausgleich herzustellen, sind 

gegenüber solchen schlichten und plakativen politischen Setzungen kommunikativ immer 

im Nachteil. Eine Folge daraus wie auch Indikator dafür ist, dass Berechnungssysteme, die 

als Grundannahme auf einer Programmierung rationalen Handelns beruhen, zwangsläufig 

versagen, wenn das politische Handeln die Wirkungen in komplexen Systemen unberück-

sichtigt lässt. 

Eine solche Situation hat es in der Nachkriegsvergangenheit in dieser Ausprägung praktisch 

noch nicht gegeben, weshalb sich sowohl Wirtschaftsanalysten, als auch Wahlforscher 

zunehmend bedeckt halten. Letztere haben zur wiederholten Wahl des Präsidenten in Öster-

reich den vollständigen Rückzug angetreten und gänzlich auf die Veröffentlichung von 

Prognosen verzichtet.  

Gleiches ist uns begegnet, als es im Juni des vergangenen Jahres um die sogenannte 

āBrexitó-Entscheidung ging ï mit bekanntem Ausgang, im Übrigen auch im Wesentlichen, 

weil die einfache populistische Botschaften über nationale Unabhängigkeit besser verfan-

gen haben, als die über die Integration in die Komplexität einer Gemeinschaft. So manch 

einer hatte wohl auch die Vision der Neuauflage des Royal Empire vor Augen. Der Aus-

gang des Referendums hat nicht so sehr überrascht, weil er nicht für möglich gehalten 

worden wäre, sondern weil er bei vernünftigem Nachdenken einfach keinen Sinn macht. 

Und weil man doch davon gegangen ist, dass etwas, was keinen Sinn macht, auch keine 

Mehrheit findet. Aber weit gefehlt. 

Die Stimmung, die auch hier in Europa Raum greift und auch aktiv geschürt wird, ist von 

Überdruss an komplexen Systemen und Misstrauen gegen Zusammenhänge, die die eigene 

Fähigkeit sie zu durchdringen überanstrengen, geprägt. Auf der anderen Seite ist das Infor-

mationsangebot praktisch unbegrenzt und nun müsste es ja eigentlich so sein, dass die 

jederzeitige Verfügbarkeit von Informationen auch zu einer Qualitätsverbesserung von 

Information führen müsste, aber das Gegenteil ist der Fall: das Eindringen der Erkenntnis, 

der Komplexität von Vorgängen nicht gewachsen zu sein mitten in die Gemütlichkeit des 

Wohnzimmers wird als unberechtigter Übergriff auf einen Schutzraum empfunden. Das 

Überangebot verfügbarer Information führt eher zu einer Komplettblockade und Verweige-

rung: Lügenpresse.  

Für Politik, deren Anspruch an Komplexität ebenfalls so ist, dass Entscheidungen nicht 

automatisch auf der Hand liegen und professionelle Analyse Voraussetzung für abgewoge-

ne Debatten und Entscheidungen ist, gilt das gleiche. Wo die Bandbreite politischen Han-

delns aufgrund der komplexen Wirkungszusammenhänge beschränkt ist, wird die Unter-

scheidung verschiedener Ideologien bzw. Parteien schwieriger. Komplexe Systeme vertra-

gen einiges, aber keine radikalen Richtungsänderungen ï solche sind entweder im Rechts-

rahmen nicht vorgesehen bzw. nicht durchsetzbar, oder führen zur Unbeherrschbarkeit des 

Gesamtsystems. Vor diesem Hintergrund ist jede Partei, die die komplexe Ordnung aus 

Europäischer Union, multilateralen Abkommen und andere zwischenstaatliche Ordnungs-

systeme nicht unkontrollierbar machen will, dazu verurteilt, im Rahmen einer begrenzten 

Bandbreite Richtungsveränderungen anzustreben. Die dementsprechend begrenzte Steue-

rung führt zu einer verbesserten Prognostizierbarkeit, aber auch in Teilen der Bevölkerung 

zu Misstrauen und Ablehnung gegen das sogenannte āpolitische Establishmentó. 



 
 
Vierte Plenarsitzung am 11. Januar 2017 

80 

In dem Falle, wo allerdings radikale Brüche im Regierungshandelns vorgesehen sind, wo-

von man in den USA nach allen Informationen, die uns vorliegen, zunächst mal ausgehen 

muss, ist das Versagen von Prognosemodellen unausweichlich. Das dann Nächstliegende 

ist, von einer Fortschreibung der jüngeren Entwicklung auszugehen, auch wenn alles dage-

gen spricht, dass diese Fortschreibung eintreten wird. Aber dieses Vorgehen ermöglicht die 

Beherrschung der Komplexitªt und f¿hrt auch bei der imaginªren Person ĂMarktñ dazu, 

dass die Reaktion auf Ereignisse so überschaubar ausfällt ï um nicht zu sagen, dass es 

keine Reaktion gibt. 

Und so gehen auch wir einstweilen von gleichbleibenden Rahmenbedingungen aus, aller-

dings versehe ich diese Satz mit der Einschränkung, dass wir uns dafür wappnen müssen, 

dass diese Annahme wohlmöglich nicht eintreten wird. 

Für die Bundesrepublik Deutschland selbst gilt weiterhin, dass das Beschäftigungsniveau 

im europäischen Vergleich absolut überdurchschnittlich ist. Gerade im Bereich der höher-

qualifizierten Beschäftigungen gilt insbesondere in Ballungsgebieten, dass es tendenziell 

einen Mangel gibt. Nicht so rosig sieht es im Niedriglohnsektor aus. Neben dem Aspekt, 

dass Geringqualifizierte immer schwerer vermittelbar sind, gibt es das Problem, dass hier 

nicht selten Löhne gezahlt werden, die einen auskömmlichen Lebensunterhalt nicht zulas-

sen. Und zwar auch dann nicht, wenn sie über dem Mindestlohn liegen: in den boomenden 

Zentren, in denen das Einkommensniveau vergleichsweise hoch ist und Mietpreise derzeit 

unter der Knappheit explodieren, ist es für Menschen mit niedrigem Einkommen besonders 

schwer, eine auskömmliche Grundlage ï zumal für eine Familie mit Kindern ï zu schaffen. 

Die soziale Schere klafft weiter auseinander: höhere Einkommen profitieren überdurch-

schnittlich von der Wirtschaftsentwicklung, weil das Einkommen auf breitere Füße gestellt 

werden kann ï die Niedrigzinsphase mit günstigen Kreditzinsen leistet hierzu ihren Beitrag. 

Die Zinsentwicklung ist genau genommen keine Entwicklung, sondern ein Plateau auf dem 

Niveau von praktisch null. Das ist, wie bereits angemerkt, günstig für die Aufnahme von 

Krediten und entscheidender Faktor für den boomenden Wohnungsmarkt. Bisher gibt es 

noch nicht einmal richtige Anzeichen für eine Blasenbildung. Auch die hochverschuldeten 

Euroländer im Süden Europas profitieren sehr vom Zinsplateau, das de facto einem Schul-

denschnitt gleichkommt.  

Problematisch ist die Situation aber für die staatlichen Renten- und Pensionskassen, für die 

Kirchlichen Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen ï und nicht zuletzt für die private 

Altersvorsorge. Insbesondere diejenigen, die nur wenig Geld haben, das sie potenziell 

sparen kºnnten, sind die ĂGekniffenenñ, weil sie keine Möglichkeit haben, das wenige Geld 

in Anlagen zurückzulegen, die noch einen Ertrag abwerfen ï dazu gehören etwa auch 

Fonds mit Aktienanteilen. Erspartes, das wohlmöglich kurzfristig benötigt wird, hat in 

Wertpapieren, die Schwankungen ausgesetzt sind, nichts zu suchen. Der Anreiz, überhaupt 

zu sparen, ist also denkbar gering ï es erscheint vernünftiger, das Geld, was auf dem Spar-

konto nichts bringt, für den Konsum zu verwenden, als zu sparen, was natürlich genauge-

nommen ein Trugschluss ist. Eigentlich müsste genau dann noch mehr gespart werden, um 

die Lücke, die durch die Null-Zinspolitik entsteht, auszugleichen. 

Die gegebenen Bedingungen laufen geradewegs auf ein weiter sinkendes Rentenniveau bei 

gleichfalls sinkender Sparquote zu ï mit einem eklatant wachsenden Risiko der Altersar-

mut. Ein Risiko, das sich zunehmend zu einer Gewissheit auswächst. Die Politik hat das 

durchaus wahrgenommen und es wird nach Lösungen gesucht. Das die Suche erfolgreich 

ist, zeichnet sich gleichwohl noch nicht ab. Die Tendenz geht dahin, dass nicht nur Reich-

tum vererbt wird, sondern auch Armut.  
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Für die Lohn- und Einkommensteuerentwicklung gilt gleichwohl, dass die Kurve insgesamt 

steigend verläuft, zumal die letzten Tarifrunden auch in durchaus nennenswerten Zuwäch-

sen gemündet haben.  Auf diese Entwicklung hat die Bundesrepublik bisher setzen können 

ï ein Generalabonnement gibt es darauf allerdings nicht.  

Neben anfänglich beschriebenen Unbekannten gibt es einige Faktoren, die hausgemacht 

sind, aber durchaus nachteilige Wirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung haben können: 

der sogenannte āDiesel-Skandaló entpuppt sich mehr und mehr als eine dringende Notwen-

digkeit eines Strukturwandels in der Automobilindustrie, die eigentlich eine Mobilitätsin-

dustrie sein müsste. Mit dem hartnäckigen Setzen auf den Verbrennungsmotor hat sich der 

Industriezweig möglicherweise in eine Sackgasse manövriert. Ein grundsätzliches Umsteu-

ern ist notwendig und überfällig ï Deutschland hier keineswegs Vorreiter, sondern eher 

ĂNachhopplerñ, was auch einen Schatten auf die Rolle Deutschlands in der Begrenzung des 

Klimawandels wirft. 

In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder festgestellt, dass die Kirchensteuerein-

nahmen trotz sinkender Mitgliederzahlen nicht nur gewachsen sind, sondern die Erwartun-

gen noch übertroffen haben. An diese Situation haben wir uns noch besser gewöhnt, als an 

die Niedrigzinsphase. Grund war ï das habe ich immer wieder betont ï dass die Wirt-

schaftsentwicklung und die günstigen Rahmenbedingungen die Mitgliedschaftsentwicklung 

überkompensiert und unter dem Strich für einen Zuwachs an Kirchensteuermitteln geführt 

haben. 

Dass dieser Zuwachs in den Gemeinden und Kirchenkreisen nicht so deutlich ankommt, 

wie man dieses erwarten könnte, hat auch seinen Grund in der Anhebung der Versorgungs-

sicherungsumlage auf 24% des Kirchensteueraufkommens. Angesichts der großen Sum-

men, die wir derzeit jährlich in die Pensionskasse schieben, gibt es ï das ist auch nachvoll-

ziehbar ï durchaus auch Vorbehalte dagegen, dass in dieser Situation Kapital bei der Ver-

sorgungskasse vorgehalten und der Bestand aufgestockt wird. Hier gilt allerdings umso 

mehr, dass es eine Pflicht ist, die Situation derzeit noch steigender Kirchensteuereinnahmen 

für die Sanierung der Kapitalsituation bei der Versorgungskasse zu nutzen, statt das Prob-

lem in die Zukunft auszusitzen. Die Kirchenleitung bleibt daher beharrlich beim Vorhaben, 

die Kapitaldeckungsquote von 70% für die Versorgung zu erreichen und Rücklagen für die 

Sicherung der Beihilfe aufzubauen. Die Bereinigung des Rückstandes umgehend in Angriff 

genommen zu haben halten wir insbesondere mit Blick auf die Erwartungen, die wir für die 

nahe Zukunft haben, ohne Abstriche für richtig. 

Aufgrund der noch günstigen Rahmenbedingungen wächst zwar das Steueraufkommen 

derzeit nach wie vor ï allerdings deutlicher als das Kirchensteueraufkommen, was nunmehr 

dafür sprechen dürfte, dass der Punkt erreicht ist, an dem die sinkende Mitgliederzahl durch 

die Einkommensentwicklung nicht mehr überkompensiert wird, sondern sich der Trend 

abschwächt und absehbar auch umkehrt in die an sich plausiblere Logik: weniger Mitglie-

der, sinkende Kirchensteuereinnahmen. 

Die Hinweise auf eine Veränderung kommen deutlicher als sie sich in der Rheinischen 

Landeskirche abzeichnen aus anderen Gliedkirchen der EKD, wo bereits gegenüber dem 

letzten Jahresaufkommen sinkende Kirchensteuereinnahmen beobachtet werden. Dass 

dieses in der Rheinischen Kirche nicht so ist, kann durchaus ein Trugschluss sein. Da das 

Steueraufkommen über das zwischenkirchliche Clearing abschließend mit zwei Jahren 

Verzögerung ermittelt wird und die endgültige Verortung der eingegangenen Mittel, nach-

gelagert stattfindet, ist nicht auszuschließen, dass die Trendwende bereits eingetreten ist, 

aber noch kaschiert wird. 
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Bei der Kirchensteuerschätzung haben wir die Erwartungen intensiv diskutiert ï die Prog-

nose für 2016 geht davon aus, dass der Haushaltsansatz von 698 Millionen Euro  noch 

leicht übertroffen wird, aber das Aufkommen unter der Schätzung liegt. Die Schätzung für 

2017 geht insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung ï entsprechend dem 

Gutachten des Arbeitskreises Steuerschätzung beim Finanzministerium ï von eine positi-

ven Entwicklung aus. Der Erweiterte Finanzausschuss hat bei der Überlegung des Haus-

haltsansatzes durchaus mit einbezogen, dass das Steueraufkommen auch einmal niedriger 

ausfallen kann, als die Schätzung ï ein Risikopuffer ist also zwischen Schätzung und Haus-

haltsansatz eingebaut. Er ist nicht riesig, d.h. der Haushaltsansatz nicht übervorsichtig, aber 

wir gehen davon aus, dass wir damit noch im relativ sicheren Bereich liegen. Aber die 

Anzeichen der Trendwende, sie zeigt sich jetzt bereits deutlicher als zum Zeitpunkt der 

Beratungen, gilt es aufmerksam zu beobachten ï ggf. wird die mittelfristige Finanzplanung 

für das nächste Haushaltsjahr korrigiert werden müssen. 

2. Die Strategie der Haushaltskonsolidierung 

Die Landessynode hat 2013 einen drastischen Konsolidierungskurs eingeschlagen, der auch 

Wirkung zeigt: es sind erhebliche Einschnitte vorgenommen worden und der Haushalt ist in 

der Planung für 2017 und folgende auf der Basis der Steuerschätzung ausgeglichen ï bzw. 

weist einen kleinen Überschuss aus. Die gegenüber der Planung günstigere Einnahmeent-

wicklung hat auch in den letzten beiden Jahren 2014 und 2015, für die die geprüften Ab-

schlüsse dieser Synode vorliegen, dazu beigetragen, dass das Gesamtergebnis positiv aus-

gefallen ist.  

Wir haben große Anstrengungen unternommen, um das Ergebnis eines ausgeglichenen 

operativen Haushalts zu erreichen ï das überdurchschnittlich hohe Steueraufkommen hat 

uns auch über die Phase, in der wir nach der Umstellung auf das Neue Kirchliche Finanz-

wesen und fehlenden Abschlüssen nur eingeschränkt steuern konnten, glimpflich hinweg-

geholfen.  

Dafür sind wir dankbar, es gilt aber nun anhand der Ergebnissteuerung, die nunmehr mög-

lich ist, diese Situation möglichst stabil zu halten, also weiter Ausgabendisziplin zu üben: 

Wir werden nun konsequent die eingeschlagene Richtung einhalten. Wir haben uns bewusst 

dafür entschieden, die Schätzung der Kirchensteuer so durchzuführen, dass wir nicht be-

wusst niedrig schätzen und so die Gestaltungsmöglichkeiten weiter einschränken, aber wir 

nehmen aufmerksam wahr, dass die Zeiten, in denen wir uns auf ein Plus obendrauf verlas-

sen konnten, sich nun dem Ende neigen und wir sehr wahrscheinlich auf eine längere Stre-

cke vorausschauen, auf der wir uns an sinkende Einnahmen gewöhnen müssen und uns 

darauf einstellen müssen. 

Der Verlauf der demografischen Kurve bedeutet dabei, dass auch die Zahl der Pfarrerinnen 

und Pfarrer in unserer Kirche zurückgehen wird, was einen Automatismus hinsichtlich der 

Personalkosten auslöst: sie werden absehbar sinken. Wir wollen uns aber Gestaltungsräume 

offenhalten und das bedeutet auch, dass wir zwar die laufenden Aufwendungen nach Mög-

lichkeit stabil halten bzw. auch weiter senken wollen analog zur Einnahmenentwicklung, 

uns aber auf der anderen Seite auch Spielräume für Investitionen schaffen möchten. Damit 

sind nicht nur Investitionen in Gebäude gemeint ï sie werden notwendig sein, aber wir 

werden auch im Gebäudebestand reduzieren müssen, auch das ist nicht selten zunächst mit 

einer Investition verbunden. Auch sind ausdrücklich nicht Investitionen in die Verwaltung 

gemeint, sondern es geht hier vielmehr um Zukunftsaufgaben, die wir wahrnehmen wollen, 

um unsere Kirche sichtbar zu machen, ihre Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu erhalten oder 

zu erhöhen. Ich nenne an dieser Stelle das Jugendcamp, das als Leuchtturm in der Jugend-
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arbeit Bestand behalten sollen, aber auch einen Kirchentag, den wir in unserer Landeskir-

che ermöglichen wollen. Weiter geht es aber auch um Investitionen in die Entwicklung 

eines zeitgemäßen Gemeindebildes und Gemeindeverständnisses und die Gewinnung von 

Theologiestudierenden, die in unserer Landeskirche in den Pfarrdienst eintreten wollen und 

sollen. 

Es ist vorgesehen, dass die Kirchenleitung sich nach ihrer Neukonstituierung mit der Auf-

stellung eines Investitionsplans, der die Prioritäten eines solchen Plans und die Finanzie-

rungsgrundlage beschreiben soll, befassen wird. 

Wir sind gewiss, dass wir mit diesem Zusammenspiel der Ausgabensteuerung einerseits 

und der Zukunftsinvestitionen andererseits eine Richtung verfolgen, die ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen einem unvermeidbaren Schrumpfungsprozess und einer nach vorn 

gerichteten Gestaltungsfähigkeit herstellt. 

Ich komme nun zu weiteren Themen, mit denen sich das Landeskirchenamt und die Kir-

chenleitung befassen. 

II.  Berichte über verschiedene Aufträge der Landessynode sowie auch der Kirchenleitung 

1. Die Neuregelung der Besteuerung öffentlich-rechtlicher Körperschaften 

Wir haben mit umfangreichem Informationsmaterial und Rundbriefen auf die Neuregelung 

des Umsatzsteuergesetzes hingewiesen, in dem die Besteuerung der Juristischen Personen 

des Öffentlichen Rechts geregelt wird. 

Da die Veränderung einschneidend ist, gibt es eine Übergangsfrist von vier Jahren, die 

jeder Körperschaft offensteht, die bis zum 31.12.2016 eine Erklärung abgegeben hat, dass 

sie die Behandlung analog zum alten Steuerrecht wünscht: Diese Option abzugeben haben 

wir sehr deutlich empfohlen und es haben alle Gemeinden und Kirchenkreise erklärt, dass 

sie diese Option in Anspruch nehmen möchten und die Erklärung beim Finanzamt abgege-

ben haben. Die Finanzverwaltung hat, wie uns bekannt geworden ist, ihrerseits mit einem 

Brief nachgehakt, soweit eine Erklärung noch nicht vorlag und auf die Zweckmäßigkeit der 

Optionserklärung hingewiesen, so dass wir zuversichtlich sind, dass es keine Lücken bei 

der Optionsabgabe gibt. 

Um es hier noch einmal deutlich zu sagen: die Neuregelung betrifft nicht Vereine oder 

Stiftungen, die privatrechtlich verfasst sind, sondern lediglich öffentlich-rechtliche Körper-

schaften, also Städte, Gemeinden und kirchliche Körperschaften insoweit sie wirtschaftli-

che Aktivitäten unterhalten. Und sie betrifft auch nicht den Status der Körperschaft als 

solche, sondern nur in ihren wirtschaftlichen Betätigungsfeldern. 

Wir werden uns nun in den nächsten drei Jahren auf die Wirkung der Neuregelung vorbe-

reiten und weiter über die Hinweise, die wir aus dem Finanzministerium zur Umsetzung der 

gesetzlichen Veränderung bekommen, informieren. 

2. Fortgang des NKF-Projektes 

Das Einführungsprojekt zum NKF haben wir im letzten Jahr abgeschlossen, so dass das 

NKF eigentlich kein Thema mehr sein sollte ï ich mache es gleichwohl zu einem, da wir 

noch keinen Grund haben, uns auf dem Erreichten ausruhen zu können. Damit möchte ich 

jetzt nicht auf die anstehende Ablösung der Finanz-Software abheben ï das wird ein eige-

ner Berichtspunkt werden. Ich möchte aber auf den höchst unterschiedlichen, in Teilen 

besorgniserregend langsamen, Fortschritt bei der Erstellung der Eröffnungsbilanzen und 
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Jahresabschlüsse sowie der damit verbundenen Prüfungen durch die Rechnungsprüfung 

eingehen. 

Die Rückstände reichen teilweise bis zu fünf Jahren zurück, alles in allem sind es an die 

700 Eröffnungsbilanzen und 1.900 Jahresabschlüsse ï entweder noch nicht erstellt, oder 

noch nicht geprüft. Ich hatte aufgrund der Zuspitzung bereits zu Jahresbeginn ein Schreiben 

an Verwaltungen und die Rechnungsprüfung versandt, in dem ich auf Pragmatismus bei der 

Erstellung der Abschlüsse und auch die gesetzlichen Möglichkeiten hingewiesen habe, im 

Rahmen eines risikoorientierten Prüfungsansatzes auf die Prüfung einzelner Jahresab-

schlüsse zu verzichten. 

Das Schreiben hat an einzelnen Stellen zu einer Beschleunigung geführt, jedoch flächende-

ckend besteht das Problem fort bzw. wird über den Zeitablauf größer. Es muss an dieser 

Stelle deutlich gesagt werden: das Problem ist nicht monokausal ï es liegt weder nur an der 

Verwaltung, noch nur an der Rechnungsprüfung, weshalb Schuldzuweisungen in die eine 

oder andere Richtung nicht weiterführend und schon gar nicht zielführend sind. 

Es gibt allerdings Aspekte, die sich wiederholt an den unterschiedlichen Stellen wiederfin-

den ï ich möchte einige nennen: 

Wir stellen fest, dass in der Verwaltungsorganisation die Prozesse Haushaltsaufstellung, 

Laufende Buchführung, Eröffnungsbilanzaufstellung und Jahresabschluss nicht ausreichend 

definiert und auch nicht ausreichend voneinander abgegrenzt sind. Zuweilen konzentrieren 

sich alle diese Prozesse in der Finanzbuchhaltung, die dann damit überfordert ist. Häufig 

führt die Konzentration auf einen Prozess, etwa die Haushaltsaufstellung, dazu, dass alle 

anderen Prozesse stagnieren oder ganz zum Stillstand kommen. 

Es fehlt sehr häufig ein ausreichendes Prozessmanagement ï Stichtage sind nicht hinrei-

chend festgelegt oder nicht denen bekannt, die sie einhalten sollen. Gerade der Prozess des 

Jahresabschlusses ist mitunter nicht eigenständig definiert, was dazu führt, dass Unterlagen 

unvollständig sind und die Rechnungsprüfung an dieser Stelle nicht weiterkommt. 

Ein häufiges Problem ist fehlende Kommunikation und Abstimmung bei der Organisation 

des Prüfungsprozesses zwischen Verwaltung und Rechnungsprüfung. Gerade die Aufstel-

lung der Eröffnungsbilanz ist komplex und es wird kaum gelingen, die erforderlichen Un-

terlagen ohne eine Prüfungsbegleitung durch die Rechnungsprüfung hinzubekommen. 

Bei der Rechnungsprüfung zeigt sich durch die wachsende Bugwelle von ungeprüften 

Bilanzen und Abschlüsse, dass die Bewältigung mit dem vorhandenen Personal nicht zu 

bewältigen ist ï es fehlt an manchen Stellen noch an ausreichend vorhandener Fachkompe-

tenz und besteht Fortbildungsbedarf, der wiederum Zeit kostet ï nicht zuletzt aber fehlt es 

an hinreichenden Personalstellen, um den Berg abzuarbeiten. 

Auch wenn die landeskirchliche Ebene hiervon nicht mehr betroffen ist, weil der Rückstand 

zwischenzeitlich aufgeholt wurde, entspricht es nicht meinem Verständnis von Verantwor-

tung, diese Situation auf sich beruhen zu lassen. Wir sind aus dem Landeskirchenamt aktiv 

geworden und bieten Beratung und Unterstützung an, insbesondere bei der Prozessorgani-

sation in den genannten Feldern. Ebenso sind wir dabei, gemeinsam mit der Rechnungsprü-

fung einen Lösungsweg zu entwickeln, wie durch eine Gesamtpersonalplanung über die 

Rechnungsprüfungsämter hinweg mit der Situation umgegangen werden kann. 

Der bestehende Rückstau bedeutet Stress und eine nach wie vor hohe Belastung für Ver-

waltung und die Rechnungsprüfung. Nicht zuletzt aus den Presbyterien, dort besonders von 

den Kirchmeisterinnen und Kirchmeistern, wird zunehmender Unmut über die unter diesen 
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Umständen große Bürde der Verantwortung für die kirchlichen Haushalte geäußert. Die 

Sorgen teilen wir in der Kirchenleitung und daher wird an diesem Problem mit höchster 

Priorität und gemeinsam mit den Handelnden gearbeitet. Weder die Verwaltungen noch die 

Rechnungsprüfung haben ein Interesse daran, dass es einen solchen Rückstau gibt. Das 

Problem ist deshalb nur dann zielgerichtet lösbar, wenn wir gemeinsam an der Lösung 

arbeiten. 

3. Risikomanagement und -controlling 

Auf den ebenfalls im Haushaltdokument und dort im Band 3 vorliegenden Beteiligungsbe-

richt möchte ich in Kürze eingehen, ebenso auf die Vermögensanlage. 

Wir unterscheiden im sogenannten Risikomanagement in die Bewertung der Sinnhaftigkeit 

einer Beteiligung und die Bewertung der Risiken einer Beteiligung ï letztere sind Gegen-

stand des eigentlichen Beteiligungsberichtes, was wichtig ist zu betonen, weil die hier 

getätigten Hinweise auf wirtschaftliche Risiken einer Beteiligung nicht automatisch bedeu-

ten, dass eine Beteiligung nicht sinnvoll ist. Wir sind in der rheinischen Landeskirche durch 

eine harte Schule gegangen auf dem Weg zur Erkenntnis, dass eine Beteiligung immer auch 

mit Risiken verbunden ist: solche Risiken lassen sich nicht grundsätzlich ausschließen, 

allerdings ist es wichtig, sie zu erkennen, zu beobachten und im Zweifelfalle beherrschbar 

zu halten. 

Im Beteiligungsbericht finden sich einige Hinweise zu Ergebnisrisiken zur Beteiligung an 

der Eikon; die Evangelische Kirche im Rheinland beteiligt sich durchaus namhaft, gemein-

sam mit anderen Gliedkirchen der EKD, aber der Produktionsgesellschaft für Filme mit 

ihren Untergesellschaften. Risiken in dieser Branche bestehen grundsätzlich immer: für 

jede Produktion eines Filmes wird ein erhebliches wirtschaftliches Risiko eingegangen, da 

der Erfolg des Produktes nicht von vorneherein absehbar ist. Das bildet sich auch in den 

Unternehmensergebnissen ab, worauf im Bericht auch hingewiesen wird.  

Mit der Beteiligung hat sich bereits Ende 2015 der Finanzausschuss intensiv befasst und er 

ist, ebenso wie die Kirchenleitung, zum Ergebnis gekommen, dass hier Filme produziert 

werden, in denen Themen aus Gesellschaft und Kirche qualitativ hochwertig in einem 

Medium platziert werden, zu dem es ansonsten praktisch keine Zugänge oder Verbindun-

gen gibt. Die Chancen dieser Beteiligung werden daher auch unter dem Bewusstsein vor-

handener Risiken als verhältnismäßig angesehen und durch den guten Kontakt zur Ge-

schäftsführung auch als beherrschbar angesehen, weshalb hier auch bei der Sinnhaftigkeit 

der Beteiligung ein positives Resumee gezogen wird. 

Zur BBZ gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung zu berichten ï die Geschäftsfüh-

rung hat sich geändert und überdies neu hinzugekommen ist die Funktion der Stellvertre-

tenden Geschäftsführung. Der Geschäftsführer konnte von außen gewonnen werden, bei der 

Stellvertretenden Geschäftsführerin handelt es sich um eine langjährige erfahrene Abtei-

lungsleiterin. Das neue Führungsteam hat sich sehr erfolgreich sowohl bei den Mitarbeiten-

den als auch bei den Kunden eingeführt und den Konsolidierungskurs der BBZ sehr erfolg-

reich fortgesetzt. Das nachhaltig positive operative Ergebnis erlaubt nun die Konzentration 

auf die notwendige Weiterentwicklung der Software, die unter der ¦berschrift ĂDigitalisie-

rungñ steht. 

Zur Beteiligung am Tagungshaus ĂAuf dem Heiligen Bergñ in Wuppertal gibt es einen 

ausführlicheren Bericht der Kirchenleitung zur notwendigen Umstrukturierung der Gesell-

schaft in der Anlage zur Drucksache 1. 
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Zum Anlagevermögen zwei Aspekte:  

Die Niedrigzinspolitik hat natürlich einen deutlichen Einfluss auf die Ertragsperspektive, 

wir beobachten deutlich, dass sie sich nun erkennbar im Ergebnis aus der Vermögensanlage 

niederschlägt. Hier wird innerhalb des Rahmens über ein verstärktes Gewicht auf Aktien 

gesteuert: Auch für Aktien, also Unternehmensbeteiligungen in Anteilsform, gilt, dass die 

Investierbarkeit vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit geprüft und dokumentiert wird. Da 

sich Einschätzungen und auch Grundlagen für Nachhaltigkeit in Vermögensanlagen ändern 

können, kann es vorkommen, dass bestehende Vermögensanlagen nicht mehr den Anlage-

richtlinien entsprechen. In diesen Fällen wird nachgesteuert und ein Wert auch abgestoßen, 

dabei wird regelmäßig so vorgegangen, dass überproportionale Verluste vermieden werden. 

Der Anteil nicht konformer Anlagen am Gesamtvermögen beträgt derzeit noch 1,7%, es 

handelt sich um Werte, die zum Zeitpunkt des Erwerbs noch konform waren. 

Die Risikoverteilung ist so ausgerichtet, dass ein überwiegend konservativer Ansatz ver-

folgt wird, so dass ein hohes Maß an Sicherheit für die Geldanlagen insgesamt gewährleis-

tet ist. Die Einhaltung der Anlagerichtlinien wird gegenüber den Partnern in der Vermö-

gensverwaltung gemeinsam in Beratung der KD-Bank überprüft. Als Neuerung in der 

Anlagepolitik ist eingeführt worden, die CO2-Emmissionen der Anlagen zu erfassen, was 

für die Aktienwerte bereits umgesetzt wird, sich allerdings bei den Staatsanleihen noch 

nicht als praktikabel erweist. Die CO2-Emmissionen werden als Nachhaltigkeitskriterien in 

die Bewertung des Portfolios nunmehr einbezogen. Darin nimmt die Rheinische Kirche 

derzeit noch eine Vorreiterrolle ein. » 

 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8) eröffnet die Aus-
sprache. 

Der Synodale Prof. Dr. Becker (194) bezieht sich auf den Themenbereich 
der Veränderung in der Umsatzsteuer. Er fragt nach, was der Berichterstat-
ter unter Ăwirtschaftlichen Aktivitªtenñ versteht und ob aufgrund der verªn-
derten Umsatzbesteuerung damit zu rechnen ist, dass wirtschaftliche Betäti-
gungsfelder von Körperschaften in andere privatwirtschaftliche Gesell-
schaftsformen wechseln werden. 

Oberkirchenrat Baucks (6) antwortet, dass es Ziel der Änderungen im Um-
satzsteuerrecht ist, dass öffentlich-rechtliche Körperschaften, die Umsätze 
höher als 35.000 Euro im Jahr erwirtschaften, nicht mehr bevorteilt werden. 
Eigenbetriebe dieser Körperschaften, soweit sie sich im wirtschaftlichen 
Wettbewerb befinden, werden mit privatwirtschaftlichen Körperschaften 
(GmbH) im Hinblick auf die Umsatzbesteuerung gleichgestellt.  

Der Synodale Syben (38) fragt nach, wie die im Bericht erwähnten Gestal-
tungsräume und die damit verbundenen Investitionen für andere Gemeinde-
bilder aussehen könnten.  

Oberkirchenrat Baucks (6) bezieht diesen Teil seines Berichtes auf die 
Drucksache 24 ĂErlºst, vergn¿gt, befreit ï neue Gemeindeformenñ. Diese 
wird auf dieser Landessynode beraten. 

Der Synodale Sannig (28) fragt in Bezug auf die Beteiligung zum Tagungs-
haus ĂAuf dem Heiligen Bergñ nach, warum hier dieses komplizierte Kon-
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strukt der geschäftsführenden Gesellschaften gewählt wurde, wo doch fak-
tisch das wirtschaftliche Risiko bei der Evangelischen Kirche im Rheinland 
liegt. 

Oberkirchenrat Baucks (6) antwortet, dass dies eine bewusste Entscheidung 
war, weil das Tagungshaus in einer Partnerschaft mit der VEM gemeinsam 
weiterbetrieben werden soll. Die Veränderung war notwendig, weil sonst die 
Gefahr bestanden hätte, dass die VEM ihre Gemeinnützigkeit verloren hätte. 
Dies wäre existenzbedrohend für die VEM gewesen. Der weitere Weg des 
gemeinsamen Betreibens des Tagungshauses wird intensiv geprüft. 

Der Synodale Motte (193) betont, dass die VEM in die Sanierung des Hau-
ses 4,7 Mio. Euro investiert hat. Er informiert darüber, dass die VEM Eigen-
t¿mer des gesamten ĂHeiligen Bergsñ inklusive der Gebªude der Kirchlichen 
Hochschule Wuppertal/Bethel ist. Diese Gemeinschaft mit der Kirchlichen 
Hochschule und der Landeskirche hat eine große Bedeutung für die VEM. 

Der Synodale Hamacher (66) fragt nach der umsatzsteuerlichen Bedeutung 
für Betriebe gewerblicher Art. Insbesondere Einnahmen aus Gemeindefes-
ten könnten hier umsatzsteuerlich relevant werden. Hier ist eine erhöhte 
Aufmerksamkeit auch im Hinblick auf die Gefahr der Steuerhinterziehung 
notwendig.  

Oberkirchenrat Baucks (6) antwortet, dass die operative Umsetzung der 
neuen steuerlichen Begebenheiten noch nicht erfolgt ist. Er weist aber da-
rauf hin, dass Beistandsleistungen z.B. Verwaltung, weiterhin von der Um-
satzsteuer befreit sind.  

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, dankt das nebenamtliche 
Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8) dem Berichterstatter. 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 
Präses Rekowski begrüßt als Gast für die Pfarrvertretung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland Pfarrer Peter Stursberg, der für Herrn Pfarrer Hüther 
zur Landessynode gekommen ist. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Geschäftsordnung für die Landessynode 
(Drucksache 21) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), der Synodale Knabe (17), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 

« Liebe Schwestern und Brüder, 

ich bringe den Antrag zur Änderung von § 28 der Geschäftsordnung unserer Landessynode 

ein. Sie ist in Drucksache 21 zu finden. 
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I. Das Ziel der Änderung liegt in Folgendem:  

Die Änderung von § 28 der Geschäftsordnung ermöglicht eine Verfahrensvereinfachung 

sowie eine dem Verhandlungsgegenstand angemessene, flexible Handhabung von umfas-

senden Vorlagen durch die Sitzungsleitung. Das Motto lautet: Vereinfachungen und Flexi-

bilität dort, wo sie möglich und angebracht sind. Oder: Überwindung von kleinteiligem 

Formalismus durch Bildung von übergreifenden Sinnzusammenhängen bzw. Abstimmun-

gen über das Ganze einer Vorlage. 

II.  Bei der Einbringung von Vorlagen ist zu unterscheiden, ob es sich um einfache Vorla-

gen oder umfassende Vorlagen handelt. 

1) § 28 Geschäftsordnung betrifft umfassende Vorlagen. 

a) Bei umfassenden Vorlagen wird mit der Neuregelung der Verhandlungsleitung ein 

Ermessen eingeräumt, ob die Beratung und Beschlussfassung nach einzelnen Abschnitten 

oder Sätzen erfolgt oder ob die gesamte Vorlage beraten und abgestimmt wird. Es kann bei 

komplexen Vorlagen sehr sinnvoll sein, die Beratung in einzelne Abschnitte und Sätze zu 

gliedern, um eine differenzierte Beratung von Einzelbestimmungen zu ermöglichen. Je 

nach dem Verhandlungsgegenstand kann sich aber auch eine in größere Einheiten aufgeteil-

te Behandlung anbieten. Wir haben das bei der Behandlung des Verbandsgesetzes und des 

Verfahrensgesetzes erlebt. Obwohl die Bestimmungen nahezu einhellig Konsens waren, 

musste doch hier detailliert nach einzelnen Abschnitten oder Sätzen abgestimmt werden. 

Die Sitzungsleitung bekommt also mit der Neuregelung von § 28 der Geschäftsordnung 

einen Ermessensspielraum, ob die Beratung der Vorlage in Abschnitte unterteilt wird oder 

nicht. 

b) Schon bisher war bei komplexen oder strittigen Vorlagen die Möglichkeit eröffnet, 

dass der Beratung und Beschlussfassung der einzelnen Teile eine Beratung über die allge-

meinen Gesichtspunkte der Vorlage vorausgeht. In diesem Fall schließt die Beratung der 

allgemeinen Gesichtspunkte nicht mit einer Abstimmung ab. 

c) Haben wir also eine umfassende Vorlage zu beraten und zu beschließen, gilt folgendes 

Verfahren: 

Wenn sich aufgrund der Eindeutigkeit des Sachverhaltes oder der einhelligen Absicht der 

Synode bezüglich der beabsichtigten Regelungen oder Erklärungen kein Widerspruch 

gegen die Behandlung einer umfassenden Vorlage in einem einzigen Akt ergibt, so kann 

eine Beratung direkt über die gesamte Vorlage erfolgen. Wenn die Verhandlungsleitung 

wahrnimmt oder einschätzt, dass zu den einzelnen Vorschriften kein Beratungsbedarf be-

steht, kann dann über die gesamte Vorlage unmittelbar abgestimmt werden. Bei Bedarf 

allerdings kann Stück für Stück über die Einzelbestimmungen einer Vorlage beraten und 

abgestimmt werden. Wenn ein Mitglied der Synode dies wünscht, ist ein entsprechender 

Geschäftsordnungsantrag auch bei einem eingeleiteten anderen Verfahren natürlich jeder-

zeit möglich.  

III.  Die Neuregelung von § 28 Geschäftsordnung dient damit auch dem Interesse der Sy-

node, je nach dem Inhalt der Vorlage oder der Komplexität von Regelungen detailliert oder 

in größeren Sinneinheiten beraten zu können oder eben direkt über das Ganze abstimmen 

zu können. Bei unstrittigen Vorlagen muss nicht mehr unter Einhaltung von Formalprinzi-

pien kleinteilig abgestimmt werden, sondern kann nach inhaltlichen Kriterien großzügig 

konsensual verfahren werden. So kann die Sitzungszeit komplexen Sachverhalten vorbehal-

ten bleiben.  
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Mit Ihrer Beschlussfassung soll diese Regelung schon auf dieser Synode angewendet wer-

den. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung zur Änderung von § 28 der Geschäftsordnung. » 

 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) dankt und bittet um Wortmeldung. Es lie-
gen keine Wortmeldungen vor. 

 Beschluss  7:  

Der Änderung der Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Die Änderung der Geschäftsordnung für die Landessynode hat folgenden 
Wortlaut: 

Änderung  

der Geschäftsordnung für die Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Vom 11. Januar 2017 

Die Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 

13. Januar 2006 (KABl. S. 78), zuletzt geändert am 15. Januar 2016 (KABl. S. 86), wird 

wie folgt geändert: 

§ 1 

§ 28 wird wie folgt neu gefasst: 

Ă(1) Bei umfassenden Vorlagen kann die  Beratung und Beschlussfassung nach einzelnen 

Abschnitten oder Sätzen erfolgen. Der Beratung und Beschlussfassung kann eine Beratung 

über das Ganze vorausgehen. Diese beschränkt sich auf die in Betracht kommenden allge-

meinen Gesichtspunkte und schließt ohne Abstimmung. 

(2) Wenn die Beratung und Beschlussfassung der Vorlage nach einzelnen Abschnitten oder 

Sätzen erfolgt, muss auch über das Ganze, wie es sich nach diesen Beschlüssen gestaltet, 

abgestimmt werden.ñ 

§ 2 

Die Änderung der Geschäftsordnung tritt sofort in Kraft. Sie wird im Kirchlichen Amtsblatt 

veröffentlicht. 

 

Bad Neuenahr, 11. Januar 2017 

 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 

 
Dienstordnung für das Landeskirchenamt 

(Drucksache 20) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), der Synodale Schneider (93), führt in die Vorlage ein. Dieser führt 
aus: 
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« Liebe Schwestern und Brüder, 

Es geht um die Drucksache 20 ĂDienstordnung des Landeskirchenamtesñ. 

Diese Dienstordnung regelt interne Zuständigkeiten, die interne Aufgabenverteilung und 

die Leitungsstrukturen des Landeskirchenamtes. 

Wenn es also um die interne Arbeit des Landeskirchenamtes geht, warum befasst sich die 

Landessynode damit? 

Dafür gibt es eine formale und eine inhaltliche Antwort. 

Die formale ist: Es ist so in der Kirchenordnung (Art. 159 Abs. 4) vorgesehen. 

Die inhaltliche ist: Die Arbeit des Landeskirchenamtes kann sich auf die Arbeit der Landes-

synode und der Kirchenkreise auswirken. 

Die Besonderheit bei dieser internen Dienstordnung ist, dass sie von der Kirchenleitung 

erlassen wird und die Landessynode nur zustimmen oder ablehnen kann, die Landessynode 

kann aber KEINE Änderungen vornehmen. 

Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) hat sich mit allen 15 Änderungen 

und deren Begründung befasst. Dies möchte ich Ihnen ersparen. Ich nehme aber ein Bei-

spiel, nämlich die Kirchenkreisbegleitung: Diese sollte von Kirchenleitungsmitgliedern 

wahrgenommen werden. Zumindest in meinem Kirchenkreis kommt das nicht vor. Es 

kamen in der Regel Leitende Dezernenten.  

So wird das jetzt geregelt: Die Leitenden Dezernenten kommen; sie werden im Einzelfall 

von Dezernenten vertreten. 

Auch die anderen Änderungen sind Anpassungen an die Praxis. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung. » 

 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) dankt und bittet um Wortmeldung. Es lie-
gen keine Wortmeldungen vor. 

 Beschluss  8:  

Der von der Kirchenleitung am 11. November 2016 beschlossenen Ände-
rung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung. Er weist auf die neue Ein-
richtung ĂZentrum Gemeinde- und Kirchenentwicklungñ hin. Im Foyer ist 
hierzu ein Informationsstand aufgebaut. 
 
Der Präses unterbricht die Plenarsitzung um 10.12 Uhr zur Kaffeepause. 
 

Fortsetzung der vierten Plenarsitzung um 10.30 Uhr 

Schriftführende sind die Synodale Gebhardt (110) und Lk.-Amtmann Köhler 
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Wahlen zur Kirchenleitung 
(Drucksache 7) 

Der Präses weist darauf hin, dass bis vor der Vorstellung der Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahlen zur Kirchenleitung noch weitere Wahlvor-
schläge möglich sind. 

Es werden keine weiteren Wahlvorschläge gemacht. 

Der Präses gibt Hinweise zur Geschäftsordnung. 

Die Vorstellung findet in einer öffentlichen Sitzung statt. Deshalb wird diese 
Sitzung auch gemäß § 12 GO vom Präses geleitet. 

Der Präses zitiert einen Auszug aus § 31 der Geschäftsordnung für die Lan-
dessynode: 

ĂWahlvorschläge und Vorstellung der Vorgeschlagenen 

(3) Den Vorgeschlagenen für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung und ihrer Stell-

vertretungen sowie der Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse soll Gelegen-

heit gegeben werden, sich während einer öffentlichen Sitzung vorzustellen. Die stimm-

berechtigten Mitglieder der Landessynode können Fragen an die Vorgeschlagenen stel-

len. Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitgliedes findet im Anschluss eine Ausspra-

che über die Vorgeschlagenen (Personaldebatte) unter Ausschluss sowohl der Öffent-

lichkeit als auch der Vorgeschlagenen statt. An einer Personaldebatte nehmen nur die 

stimmberechtigten Mitglieder der Landessynode teil. Während der Vorstellung, der 

Fragerunde und der Aussprache dürfen Mitbewerberinnen und Mitbewerber nicht an-

wesend sein oder in anderer Weise Gelegenheit zur Mitverfolgung der Sitzung haben. 

(4) Für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung und ihrer Stellvertretungen kann jedes 

Mitglied der Landessynode weitere Vorschläge für jede zu wählende Position bis zum 

Beginn des Tagesordnungspunktes ĂVorstellung der Vorgeschlagenenñ machen. Ab-

satz 3 gilt entsprechend.ñ 

Der Präses erklärt, dass bei der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandida-
ten für ein Hauptamt 15 Minuten für die Vorstellung und 15 Minuten Zeit für 
Rückfragen vorgesehen sind. 

Bei der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die nebenamtli-
chen Positionen sind 10 Minuten für die Vorstellung und 5 Minuten Zeit für 
Rückfragen geplant. 

Die Kandidatinnen und Kandidaten, die die Plenarsitzung jeweils nicht ver-
folgen dürfen, halten sich im Foyersaal auf. 

I.  Kirchenleitung ï Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für 
die Wahlen zu hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
Vorstellung des Kandidaten für die Position 2 der Kirchenleitung  
(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Leitung der Abteilung 2  
Voraussetzung: Ordinierte Theologin/ordinierter Theologe mit der Befä-
higung zur Übernahme einer Pfarrstelle ï Art. 153 Abs. 2 Buchst. a) KO 
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Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Vizepräses Christoph Pistorius, Mettmann. 

Der Präses bittet Vizepräses Pistorius um seine Vorstellung. 

Vizepräses Pistorius stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Herrn Pistorius für seine Vorstellungsrede und bittet die 
Synode um Rückfragen an den Kandidaten. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
 Vorstellung der Kandidatinnen für die Position 4 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Leitung der Abteilung 1  
Voraussetzung: Ordinierte Theologin/ordinierter Theologe mit der Befä-
higung zur Übernahme einer Pfarrstelle ï Art. 153 Abs. 2 Buchst. a) KO 
 

Vom Nominierungsausschuss (VII) wurden vorgeschlagen: 
1. Pfarrerin Barbara Rudolph, Düsseldorf 
2. Pfarrerin Dr. Susanne Wolf, Wuppertal 

Der Präses bittet Pfarrerin Barbara Rudolph um ihre Vorstellung. 

Pfarrerin Rudolph stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Pfarrerin Rudolph für ihre Vorstellungsrede und bittet die 
Synode um Rückfragen an die Kandidatin. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 

Der Präses bittet Pfarrerin Dr. Susanne Wolf, Wuppertal, um ihre Vorstel-
lung. 

Pfarrerin Dr. Wolf stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Pfarrerin Dr. Wolf für ihre Vorstellungsrede und bittet die 
Synode um Rückfragen an die Kandidatin. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
 Vorstellung des Kandidaten für die Position 5 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Leitung der Abteilung 4  
Voraussetzung: Rechtskundiges Mitglied mit der Befähigung zum Pres-
byteramt und zum Richteramt ï Art. 153 Abs. 2 Buchst. b) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Vizepräsident Dr. Johann Weusmann, Düsseldorf 

Der Präses bittet Vizepräsident Dr. Johann Weusmann, Düsseldorf, um 
seine Vorstellung. 

Vizepräsident Dr. Johann Weusmann stellt sich der Synode vor. 
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Der Präses dankt Dr. Weusmann für seine Vorstellungsrede und bittet die 
Synode um Rückfragen an den Kandidaten. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
Die Plenarsitzung wird für die Wort-Meldung von Pfarrerin de Boer unterbro-
chen. 
 
II. Kirchenleitung ï Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für 

die Wahlen zu nebenamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
Vorstellung der Kandidatin für die Position 7 der Kirchenleitung  
(Wahlperiode 2017 bis 2025)  
Voraussetzung: Ordinierte Theologin/ordinierter Theologe ï Art. 153 
Abs. 4 Buchst. a) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn, Düsseldorf 

Der Präses bittet Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn, Düsseldorf, um ihre Vor-
stellung. 

Pfarrerin Dr. Schwahn stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Pfarrerin Dr. Schwahn für ihre Vorstellungsrede und bittet 
die Synode um Rückfragen an die Kandidatin. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
 Vorstellung der Kandidatin für Position 9 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 bis 2025)  
 Voraussetzung: Ordinierte Theologin/ordinierter Theologe ï Art. 153 
Abs. 4 Buchst. a) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide, Urbach 

Der Präses bittet Pfarrerin Andrea Aufderheide, Urbach, um ihre Vorstellung. 

Pfarrerin Aufderheide stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Pfarrerin Aufderheide für ihre Vorstellungsrede und bittet 
die Synode um Rückfragen an die Kandidatin. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
 Vorstellung der Kandidatin und der Kandidaten für Position 10 der Kir-

chenleitung  
Wahlperiode Rest der lfd. Amtszeit bis 2021  
 Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchs. b) KO 
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Vom Nominierungsausschuss (VII) wurden vorgeschlagen: 
1. Richter am OLG a.D. Hans-Henning von Bassewitz, Viersen 
2. Dr. jur. Axel Epe, Düsseldorf 
3. Dipl. rer. pol. Elisabeth Müller-Witt, MdL, Ratingen 

Der Präses bittet Richter am OLG a.D.Hans-Henning von Bassewitz, Vier-
sen, um seine Vorstellung. 

Herr von Bassewitz stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Herrn von Bassewitz für seine Vorstellungsrede und bittet 
die Synode um Rückfragen an den Kandidaten. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 

Der Präses bittet Dr. jur. Axel Epe, Düsseldorf, um seine Vorstellung. 

Herr Dr. Epe stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Herrn Dr. Epe für seine Vorstellungsrede und bittet die 
Synode um Rückfragen an den Kandidaten. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 

Der Präses bittet Dipl. rer. pol. Elisabeth Müller-Witt, MdL, Ratingen, um ihre 
Vorstellung. 

Frau Dipl. rer. pol. Elisabeth Müller-Witt stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Frau Müller-Witt für ihre Vorstellungsrede und bittet die 
Synode um Rückfragen an die Kandidatin. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
Der Präses weist darauf hin, dass sich der Innerkirchliche Ausschuss (IV) an 
der Leinwand im Plenarsaal vor der Mittagspause kurz trifft. 
 
Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) trifft sich nach der 
Mittagspause an gleicher Stelle. 
 
Der Präses weist auf einen Fototermin mit der neu zusammen gesetzten 
Kirchenleitung am Abend hin. 
 
Der Präses unterbricht um 12.56 Uhr die vierte Plenarsitzung zur Mittags-
pause. 
 

Fortsetzung der vierten Plenarsitzung um 15 Uhr 

Schriftführende sind der Synodale Tesch (18) und Lk.-Amtmann Rösner 
 
Die Synode singt Lied EG 648. 
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Wahlen zur Kirchenleitung 
(Drucksache 7) 

II. Vorstellung der Kandidatin und der Kandidaten für Position 11 der Kir-
chenleitung  
Wahlperiode 2017 bis 2025  
 Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchs. b) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurden vorgeschlagen: 
1.  Polizeipräsident a.D. Wolfgang Albers, Bonn 
2. Staatssekretärin a.D. Marlis Bredehorst, Köln 
3. Dipl.-Finanzwirt Andreas Gräwinger, Wuppertal 

Der Präses bittet, Staatssekretärin a.D. Marlis Bredehorst, Köln und Dipl.-
Finanzwirt Andreas Gräwinger, Wuppertal, den Plenarsaal zu verlassen. 

Der Präses bittet Polizeipräsident a.D. Wolfgang Albers, Bonn, um seine 
Vorstellung. 

Herr Albers stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Herrn Albers für seine Vorstellungsrede und bittet die Sy-
node um Rückfragen an den Kandidaten. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 

Der Präses bittet Staatssekretärin a.D. Marlis Bredehorst, Köln, um ihre 
Vorstellung. 

Frau Bredehorst stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Frau Bredehorst für ihre Vorstellungsrede und bittet die 
Synode um Rückfragen an die Kandidatin. 

Der Präses bittet Dipl.-Finanzwirt Andreas Gräwinger, Wuppertal, um seine 
Vorstellung. 

Herr Gräwinger stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Herrn Gräwinger für seine Vorstellungsrede und bittet die 
Synode um Rückfragen an den Kandidaten. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
 Vorstellung des Kandidaten für Position 13 der Kirchenleitung  

Wahlperiode 2017 bis 2025  
 Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchs. b) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Dipl.-Volkswirt Hartmut Rahn, Solingen 
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Der Präses bittet Dipl.-Volkswirt Hartmut Rahn, Solingen, um seine Vorstel-
lung. 

Herr Rahn stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Herrn Rahn für seine Vorstellungsrede und bittet die Sy-
node um Rückfragen an den Kandidaten. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
 Vorstellung des Kandidaten für Position 15 der Kirchenleitung  

Wahlperiode 2017 bis 2025  
 Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchs. b) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
1.  Ltd. RSchD Peter Epp, Schweich 

Der Präses bittet Ltd. RSchD Peter Epp, Schweich, um seine Vorstellung. 

Herr Epp stellt sich der Synode vor. 

Der Präses dankt Herrn Epp für seine Vorstellungsrede und bittet die Syno-
de um Rückfragen an den Kandidaten. 

Herr Epp beantwortet eine an ihn gerichtete Frage. 

Eine Personaldebatte wird nicht beantragt. 
 
Der Präses dankt den Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Vorstellungen 
und gibt Ausblick auf den Fortgang des weiteren Wahlverfahrens. 
 
Der Synodale Duin (205) legt sein Gelübde ab. 
 
Die Präses unterbricht die vierte Plenarsitzung um 16.04 Uhr zur Kaffeepau-
se. 
 

Fortsetzung der vierten Plenarsitzung um 16.20 Uhr 

Die Synode singt Lied EG 608. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (14) über-
nimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Entfristung/Befristung von Pfarrstellen für die  
Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 

(Drucksache 3) 

Der Berichterstatter für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), der Synodale 
Pleines (103), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 
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«Hohe Synode, 

der hier vorliegende Beschlussvorschlag ist das Ergebnis eingehender fachlicher Beschäfti-

gung und Klärungen im Dezernat sowie Ergebnis der Beratungsprozesse in verschiedenen 

Ausschüssen und Gremien. Der Innerkirchliche Ausschuss hat die Vorlage ohne Änderun-

gen einstimmig verabschiedet. Pfarrvertretung und Rheinische Konferenz der Gefängnis-

seelsorgenden hatten die Vorlage befürwortet; die entsprechenden Stellungnahmen sind in 

die Drucksache aufgenommen. 

Zum Beschlussvorschlag im Einzelnen:  

Zu 1.a: 

Derzeit sind Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten an die Kirchenkreise 

bzw. Kirchenkreisverbände angebunden. 

Die Dienst- und Fachaufsicht wird durch die Superintendentin bzw. den Superintendenten 

und das Landeskirchenamt wahrgenommen. 

Die Zuständigkeit für den Abschluss von Gestellungsverträgen liegt im Landeskirchenamt. 

Das entsprechende Fachdezernat fungiert als Gegenüber zu den für die Justizvollzugsan-

stalten zuständigen Abteilungen der Justizministerien der Bundesländer. 

Die Anbindung der Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten an die kreis-

kirchliche Ebene ist fachlich sinnvoll, um den Kontakt zu Ortsgemeinden, zum Kirchen-

kreis und zur Diakonie vor Ort zu halten.  

Zu 1.b: 

Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten werden derzeit befristet übertragen. 

Für eine befristete Übertragung kreiskirchlicher bzw. Verbandspfarrstellen gibt es, abgese-

hen von Pfarrstellen des Gemeindedienstes für Mission und Ökumene (GMÖ), keine Ent-

sprechung. 

Wenn die kreiskirchliche Anbindung der Gefängnisseelsorge ï wie vorgeschlagen ï bleibt, 

ist die Entfristung der Stellen konsequent. Die Entfristung wird helfen, auch zukünftig eine 

ausreichende Zahl geeigneter Pfarrerinnen und Pfarrer für die Seelsorge in Justizvollzugs-

anstalten zu gewinnen. 

Seitens der Justizministerien der Länder bestehen keine Bedenken bezüglich der unbefriste-

ten Übertragung der Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten. (Sowohl 

evangelische Seelsorgende im Bereich der Ev. Kirche von Westfalen, als auch katholische 

Seelsorgende werden von den Ländern unbefristet beschäftigt.) 

Zu 2.a: 

Die mit den Ländern vereinbarten Dienstordnungen sowie spezifische Aufgaben und be-

sondere Herausforderungen des Dienstes der Seelsorgerinnen und Seelsorger in Justizvoll-

zugsanstalten machen eine aufmerksame Begleitung des Dienstes erforderlich. Neben den 

fach- und dienstaufsichtlichen Instrumenten und Strukturen auf kreiskirchlicher Ebene ist 

die Ausarbeitung verbindlicher Richtlinien zur gemeinsamen Wahrnehmung dienst- und 

fachaufsichtlicher Elemente von kreiskirchlicher- und landeskirchlicher Ebene durch das 

Fachdezernat angezeigt. 
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Zu 2.b: 

Zudem erscheint die Einrichtung eines Stellenanteils zur Fachberatung der Seelsorger und 

Seelsorgerinnen in Justizvollzugsanstalten sinnvoll. 

Dazu muss mit dem Land Nordrhein-Westfalen über die Refinanzierung eines Stellenan-

teils (0,5) verhandelt werden, u.a. um neue Gefängnisseelsorgende einzuarbeiten, sie fach-

lich vor Ort zu beraten und die Kommunikation zwischen Justizvollzug und kirchlichen 

Organen zu fördern.  

Zu 3:  

Zur Gewährleistung von Rechtssicherheit für die Inhaberinnen und Inhaber der Pfarrstellen 

für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten soll die Möglichkeit eröffnet werden, vor Aus-

laufen des Übertragungszeitraumes über eine Entfristung zu beschließen. Das Landeskir-

chenamt wird die Leitungsorgane über entsprechende Verfahrensabläufe informieren. 

Finanziell hat der Beschluss keine Auswirkungen, da der Rahmen durch die bisherigen 

finanziellen Regelungen entsprechend der Gestellungsverträge mit den Justizministerien 

der Länder gegeben ist. » 

 
Der Synodale Dr. Weber (49) fragt nach, ob die in der Vorlage vorgesehe-
nen Fachberatungen der Seelsorge in Justizvollzugsanstalten nur für das 
Land Nordrhein-Westfalen vorgesehen ist, oder ob auch die Bundesländer 
Rheinland-Pfalz und Saarland mit einbezogen werden können. 

Ltd. Kirchenrat Pfarrer Sohn (220) erwidert, dass im Land Nordrhein-
Westfalen mit 20 Pfarrstellen in der Seelsorge in Justizvollzugsanstalten die 
mit Abstand größte Anzahl von Pfarrstellen bestehen. In den Verhandlungen 
mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen ist zu klären, ob ein entsprechen-
der Stellenanteil für die Fachberatungen in den angefragten Bundesländern 
mit refinanziert wird. 
 

 Beschluss  9:  

I. 
1. a) Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten in der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland bleiben kreiskirchliche bzw. Ver-
bandspfarrstellen.  

b) Sie werden, vorbehaltlich einer unbefristeten Refinanzierungszusage, 
unbefristet übertragen. 

2. a) Das Fachdezernat wird beauftragt, verbindliche Richtlinien zur Wahr-
nehmung dienst- und fachaufsichtlicher Elemente auszuarbeiten. 

b) Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Möglichkeit zur Refinanzie-
rung eines Stellenanteils zur Fachberatung der Seelsorge in Justiz-
vollzugsanstalten durch das Land Nordrhein-Westfalen zu prüfen und 
den Stellenanteil bei entsprechender Refinanzierungszusage einzu-
richten und landeskirchlich anzubinden. 
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3. Die jeweiligen Leitungsorgane können, vorbehaltlich einer unbefristeten 
Refinanzierungszusage, die Entfristung derzeit bereits bestehender, be-
fristet übertragener Pfarrstellen vor Ablauf des aktuellen Übertragungs-
zeitraumes beschließen. Über die Einzelheiten des Verfahrens wird das 
Landeskirchenamt die Kirchenkreise zeitnah informieren. 

II. 
Die Anträge der Kreissynoden Dinslaken, Jülich, Köln-Nord, Krefeld-Viersen, 
An Sieg und Rhein und Wuppertal betr. Entfristung von JVA-Pfarrstellen an 
die Landessynode 2012 (LS 2012 - Drucksache 12 - Nrn. 6, 30, 41, 49, 71, 
80) sind damit erledigt. 

(Mit Mehrheit bei zwei Enthaltungen) 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Der Präses weist zur Durchführung der anstehenden Wahlen auf folgende 
Verfahrensschritte hin:  

1. Die stimmberechtigten Mitglieder der Synode werden gebeten, sich an 
ihren jeweiligen Plätzen aufzuhalten. 

2. Es wird sichergestellt, dass die aufgebauten Kameras Wahlhandlungen 
der stimmberechtigten Mitglieder nicht filmen. 

3. Die Ausgabe der Stimmzettel erfolgt durch Mitarbeitende des Landeskir-
chenamtes. Diese stellen die Anzahl der ausgeteilten Stimmzettel fest 
und übermitteln diese Zahl dem Büro. Dort wird die Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten ermittelt. 

4. Die Stimmzettel sollten erst ausgefüllt werden, wenn die Namen der Kan-
didatinnen und des Kandidaten nochmals aufgerufen wurden. 

5. Der Nominierungsausschuss wird die Auszählung der abgegebenen 
Stimmen durchführen. Eine Verhandlung der Synode während der Aus-
zählung findet nicht statt. 

 
A. Kirchenleitung 
a) Zur Wahl in die Kirchenleitung werden dem Plenum folgende Vorschlä-

ge gemacht:  
 
I. Hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines hauptamtlichen theologischen Mitglieds der Kirchen-
leitung, zugleich Leitung der Abteilung 2 ĂPersonalñ des Landes-
kirchenamtes - Position 2 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Zur Wahl steht: 
1. Vizepräses Christoph Pistorius, Mettmann 
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Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder JA oder 
NEIN oder Enthaltung eingetragen werden kann. 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: -- 
 Enthaltungen: 3 
 Pistorius 191 
 Nein-Stimmen 9 

 Beschluss  10:  

Vizepräses Christoph Pistorius, Mettmann, ist zum hauptamtlichen theologi-
schen Mitglied der Kirchenleitung (Position 2), zugleich Leitung der Abtei-
lung 2 ĂPersonalñ des Landeskirchenamtes für die Dauer von acht Jahren 
gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Vizepräses Pistorius, dass er die Wahl 
annimmt. Er dankt für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. 
 
I. Hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines hauptamtlichen theologischen Mitglieds der Kirchen-
leitung, zugleich Leitung der Abteilung 1 ĂTheologie und Ökume-
neñ des Landeskirchenamtes - Position 4 
(Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Zur Wahl stehen: 
1. Oberkirchenrätin Barbara Rudolph, Düsseldorf 
2. Pfarrerin Dr. Susanne Wolf, Wuppertal 
 
Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder Rudolph oder 
Wolf oder Enthaltung eingetragen werden kann. 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 1 
 Enthaltungen: 5 
 Rudolph: 118 
 Wolf 79 

 Beschluss  11:  

Oberkirchenrätin Barbara Rudolph, Düsseldorf, ist zum hauptamtlichen theo-
logischen Mitglied der Kirchenleitung (Position 4), zugleich Leitung der Ab-
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teilung 1 ĂTheologie und ¥kumeneñ des Landeskirchenamtes, für die Dauer 
von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Oberkirchenrätin Rudolph, dass sie die 
Wahl annimmt und dankt für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Schriftführende sind Lk.-Angestellter Janssen und der Synodale Helbig (123) 
 
I. Hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines hauptamtlichen rechtskundigen Mitglieds der Kirchen-
leitung, zugleich Leitung der Abteilung 4 ĂRecht und Politikñ des 
Landeskirchenamtes - Position 5 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Zur Wahl steht: 
1. Vizepräsident Dr. Johann Weusmann, Düsseldorf 
 
Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder JA oder 
NEIN oder Enthaltung eingetragen werden kann. 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 199 
 erforderliche Stimmen: 100 
 abgegebene Stimmen: 199 
 ungültige Stimmen: 1 
 Enthaltungen: 11 
 Weusmann 181 
 Nein-Stimmen 6 

 Beschluss  12:  

Vizepräsident Dr. Johann Weusmann, Düsseldorf, ist zum hauptamtlichen 
rechtskundigen Mitglied der Kirchenleitung (Position 5), zugleich Leitung der 
Abteilung 4 ĂRecht und Politikñ des Landeskirchenamtes, für die Dauer von 
acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Vizepräsident Dr. Weusmann, dass er die 
Wahl annimmt und dankt für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. 
 
II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines nebenamtlichen theologischen Mitglieds der Kirchen-
leitung - Position 7 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Zur Wahl steht: 
Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn, Düsseldorf 
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Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder Ja oder 
Nein oder Enthaltung eingetragen werden kann. 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 202 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 202 
 ungültige Stimmen: 6 
 Enthaltungen: 29 
 Schwahn 132 
 Nein-Stimmen 35 

 Beschluss  13:  

Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn, Düsseldorf, ist zum nebenamtlichen theolo-
gischen Mitglied der Kirchenleitung (Position 7) für die Dauer von acht Jah-
ren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Pfarrerin Dr. Schwahn, dass sie die Wahl 
annimmt.  
 
II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines nebenamtlichen theologischen Mitglieds der Kirchen-
leitung - Position 9 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Zur Wahl steht: 
1. Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide, Urbach 
 
Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder Ja oder 
Nein oder Enthaltung eingetragen werden kann. 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 201 
 erforderliche Stimmen: 101 
 abgegebene Stimmen: 201 
 ungültige Stimmen: -- 
 Enthaltungen: 19 
 Aufderheide 164 
 Nein-Stimmen 18 

 Beschluss  14:  

Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide, Urbach, ist zum neben-
amtlichen theologischen Mitglied der Kirchenleitung (Position 9) für die Dau-
er von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
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Auf Nachfrage des Präses erklärt Superintendentin Aufderheide, dass sie 
die Wahl annimmt.  
 
II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung  
- Position 10 (Rest der laufenden Amtszeit bis 2021) 

 
Zur Wahl stehen: 
1. Richter am OLG a.D. Hans-Henning von Bassewitz, Viersen 
2. Dr. jur. Axel Epe, Düsseldorf 
3. Dipl. rer. Pol. Elisabeth Müller-Witt, MdL, Ratingen 
 
Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder von 
Bassewitz oder Epe oder Müller-Witt oder Enthaltung eingetragen werden 
kann. 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 202 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 202 
 ungültige Stimmen: 2 
 Enthaltungen: -- 
 von Bassewitz 49 
 Epe 109 
 Müller-Witt 42 
 Nein-Stimmen -- 

 Beschluss  15:  

Dr. jur. Axel Epe, Düsseldorf, ist als Mitglied einer Kirchengemeinde, wel-
ches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zum nebenamtlichen Mit-
glied der Kirchenleitung (Position 10) für den Rest der laufenden Amtszeit 
bis 2021 gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Dr. Epe dass er die Wahl annimmt. 
 
Der Präses dankt Frau Müller-Witt und Herrn von Bassewitz für ihre Kandi-
datur. 
 
II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung  
- Position 11 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Zur Wahl stehen: 
1. Rechtsanwalt Wolfgang Albers, Bonn 
2. Staatssekretärin a.D. Marlis Bredehorst, Köln 
3. Dipl.-Finanzwirt Andreas Gräwinger, Wuppertal 
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Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder Albers 
oder Bredehorst oder Gräwinger oder Enthaltung eingetragen werden kann. 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 202 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 202 
 ungültige Stimmen: 7 
 Enthaltungen: 13 
 Albers 87 
 Bredehorst 69 
 Gräwinger 26 
 Nein-Stimmen -- 

Da keine der kandidierenden Personen die erforderliche Stimmenzahl be-
kommen hat, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. 

Dipl.-Finanzwirt Andreas Gräwinger zieht seine Kandidatur zurück. 

Weitere Kandidatinnen bzw. Kandidaten werden aus der Synode heraus 
nicht benannt. 

Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder Albers 
oder Bredehorst oder Enthaltung eingetragen werden kann. 

 Zweiter Wahlgang: 
Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 202 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 202 
 ungültige Stimmen: 7 
 Enthaltungen: 15 
 Albers 104 
 Bredehorst 76 
 Nein-Stimmen -- 

 Beschluss  16:  

Rechtsanwalt Wolfgang Albers, Bonn, ist als Mitglied einer Kirchengemein-
de, welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zum nebenamtlichen 
Mitglied der Kirchenleitung (Position 11) für die Dauer von acht Jahren ge-
wählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Herr Albers, dass er die Wahl annimmt. 
 
II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung  
- Position 13 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Zur Wahl steht: 
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1. Dipl.-Volkswirt Hartmut Rahn, Solingen 
 
Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder Ja oder 
Nein oder Enthaltung eingetragen werden kann. 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 201 
 erforderliche Stimmen: 101 
 abgegebene Stimmen: 201 
 ungültige Stimmen: 5 
 Enthaltungen: 20 
 Rahn 151 
 Nein-Stimmen 25 

 Beschluss  17:  

Dipl.-Volkswirt Hartmut Rahn, Solingen, ist als Mitglied einer Kirchenge-
meinde, welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zum neben-
amtlichen Mitglied der Kirchenleitung (Position 13) für die Dauer von acht 
Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Herr Rahn, dass er die Wahl annimmt. 
 
Die Synode unterbricht die Verhandlung um 18.00 Uhr f¿r eine ĂWort-
Meldungñ von Pfarrerin Claudia Malzahn. 
 
II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

Wahl eines nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung  
- Position 15 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Es steht zur Wahl: 
1. Ltd. RSchD Peter Epp, Schweich 
 
Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder JA oder 
NEIN oder Enthaltung eingetragen werden kann. 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 201 
 erforderliche Stimmen: 101 
 abgegebene Stimmen: 201 
 ungültige Stimmen: 6 
 Enthaltungen: 30 
 Epp 99 
 Nein-Stimmen 66 

Da die erforderliche Stimmenzahl nicht erreicht wurde, ist ein zweiter Wahl-
gang erforderlich. 
 
Aus der Synode werden ergänzend vorgeschlagen: 
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1. Dipl. rer. Pol. Elisabeth Müller-Witt, MdL, Ratingen 
2. Staatssekretärin a.D. Marlis Bredehorst, Köln 
3. Gabriele Orbach, Köln 
 
Frau Bredehorst und Frau Orbach sind bereit zu kandidieren. 
 
Es stehen zur Wahl: 
1. Staatssekretärin a.D. Marlis Bredehorst, Köln 
2. Ltd. RSchD Peter Epp, Schweich 
3. Gabriele Orbach, Köln 
 
Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder 
Bredehorst, Epp oder Orbach oder Enthaltung eingetragen werden kann. 

 Zweiter Wahlgang: 
Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 197 
 erforderliche Stimmen: 99 
 abgegebene Stimmen: 197 
 ungültige Stimmen: 6 
 Enthaltungen: 6 
 Bredehorst 78 
 Epp 51 
 Orbach 56 
 Nein-Stimmen -- 

Der Präses bedankt sich bei Herrn Epp für die Kandidatur und erläutert, 
dass nach der Geschäftsordnung im dritten Wahlgang eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Personen durchgeführt wird, die die meisten Stimmen 
erhalten haben.  
 
Der Präses gibt den Hinweis, dass auf den Stimmzetteln entweder 
Bredehorst oder Orbach oder Enthaltung eingetragen werden kann. 
 
 Dritter Wahlgang: 

Wahlergebnis: abgegebene Stimmen: 196 
 ungültige Stimmen: 6 
 Enthaltungen: 21 
 Bredehorst 93 
 Orbach 76 

 Beschluss  18:  

Staatssekretärin a.D. Marlis Bredehorst, Köln, ist als Mitglied einer Kirchen-
gemeinde, welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zum neben-
amtlichen Mitglied der Kirchenleitung (Position 15) für die Dauer von acht 
Jahren gewählt. 

(Mit Mehrheit) 
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Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Bredehorst, dass sie die Wahl an-
nimmt. 
 
Der Präses bedankt sich bei den Synodalen für das disziplinierte Verhalten 
während der Wahlen. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräses Pistorius (2). 
 

Durchführung von Folgenabschätzungen 
(Drucksache 4) 

Die Berichterstatterin für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), die Synodale 
Greve (25), führt in die Vorlage ein. Diese führt aus: 

« Hohe Synode, 

Auslöser für diese Vorlage war der Antrag der Kreissynode Duisburg 2014 an die Landes-

synode, die mit Blick auf die verschiedenen rheinischen Reformprozesse (NKF, VSR, 

Personalplanung ...) anmahnte, dass die Prozesse die Beteiligten vielfach überfordert haben. 

Im Hintergrund der Vorlage steht die Frage nach Folgeabschätzungen bei künftigen Re-

formvorhaben, besonders in ihrem Ausmaß hinsichtlich Aufwand, Belastung für die Be-

troffenen und Kosten. Es geht um eine Folgeabschätzung im Vorhinein. 

Die Kirchenleitung hat sich das Anliegen der Kreissynode Duisburg zu Eigen gemacht und 

das deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer beauftragt. Dieses hat 

am Beispiel der kirchlichen Tariftreueregelung ein kirchliches Modell für begleitende 

Gesetzesfolgenabschätzung entwickelt. 

Entstanden ist der vorliegende Leitfaden für kirchliche Folgenabschätzung insgesamt, für 

größere Projekte und zukünftige Reformvorhaben. 

Es sind Rahmenrichtlinien, die der Landessynode zur Kenntnis gegeben werden. Selbstver-

ständlich wurden auch bislang bereits Folgeabschätzungen durchgeführt. Jetzt aber stehen 

hiermit zusätzliche Instrumentarien zur Verfügung: Checklisten und Tools für zukünftige 

Folgeabschätzungen, Zieldefinitionen, Datenerhebung, Planspiele als umfassendes Verfah-

ren sind anvisiert. 

Geplant ist ein Workshop im 1. Quartal 2017 im LKA, damit die Tools den Mitarbeitenden 

(besonders den Leitenden Dezernentinnen und Dezernenten und den Vorsitzenden der 

Ständigen Ausschüsse) vertraut werden. Es sind alltagstaugliche Instrumentarien, die mit 

dem vorhandenen Personal eingesetzt werden können. 

Eine umfängliche Folgenabschätzung ist als Ausnahme gedacht bei großen Reformvorha-

ben und Projekten. 

Der Beschluss selbst hat noch keine finanziellen Auswirkungen. 

Zum Beschlussantrag: 

I. Mit dem Beschlussantrag bitten wir Sie, den Leitfaden zur Kenntnis zu nehmen. 

Er bietet im Alltag anwendbare Richtlinien. Im Text heißt es:  

Er ist Ăin den Entscheidungsprozessen der landeskirchlichen Ebene zu beachtenñ. 
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II.  Der Antrag aus Duisburg ist somit aufgenommen. 

Der federführende innerkirchliche Ausschuss legt Ihnen den unveränderten Antrag vor, 

auch die mitberatenden Ausschüsse schließen sich dem vorliegenden Wortlaut komplett 

an. » 
 
Wortmeldungen, Fragen oder Änderungswünsche liegen nicht vor. 

 Beschluss  19:   

I.  Der Leitfaden ñKonzeption und Durchf¿hrung von Folgenabschªtzungen 
f¿r Regelungsvorhaben in der Evangelischen Kirche im Rheinlandñ des 
Deutschen Forschungsinstitutes für Öffentliche Verwaltung in Speyer 
wird zur Kenntnis genommen. Die Anliegen und Kriterien des Leitfadens 
sind in den Entscheidungsprozessen der landeskirchlichen Ebene zu 
beachten. 

II.  Der Antrag der Kreissynode Duisburg (Landessynode 2014, Beschluss 
Nr. 6.3) ist damit erledigt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 

Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr.  
Umlaufbeschluss 

(Drucksache 12 Nr. 22) 

Die Berichterstatterin für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenoberrechtsrätin Schmidt-Bleker (230), führt in die Vorlage 
ein. Diese führt aus: 

« Hohe Synode, 

die Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel hat den Antrag an die Landessynode gestellt, dass 

Verfahrensgesetz dahingehend zu ändern, dass ein Umlaufbeschluss auf presbyterialer 

Ebene für solche Fälle ermöglicht wird, in denen ein Beratungsprozess in Presbyteriumssit-

zungen vorausgegangen ist. Die Landessynode hatte sich erst im Jahr 2014 mit einem 

ähnlich gelagerten Antrag der Kreissynode Leverkusen befasst und diesen damals abge-

lehnt, da eine Gefährdung des Einmütigkeitsgrundsatzes befürchtet wurde, wenn Abstim-

mungen ohne gemeinsame Willensbildung erfolgen. In Bezug auf den Antrag des Kirchen-

kreises Bad Godesberg-Voreifel sind die beteiligten Tagungsausschüsse bei ihrer ablehnen-

den Haltung gegenüber der Einführung von Umlaufbeschlüssen auf presbyterialer Ebene 

geblieben. Es wurde zwar angeführt, dass es durchaus Fälle gebe, in denen ein Umlaufbe-

schluss möglicherweise sinnvoll sein könnte. Es wurde aber entgegengehalten, dass es auch 

alternative Lösungsmöglichkeiten, darunter die Delegation von Entscheidungen, gebe. 

Darüber hinaus wurde bezweifelt, ob Umlaufbeschlüsse tatsächlich praktischer sind, da sie 

nur schriftlich oder elektronisch gefasst werden könnten und damit nicht unerheblichen 

Zeitaufwand erfordern würden und im Falle der Verwendung von EMails die Erfüllung der 

Datenschutzvorschriften, gerade in Personalangelegenheiten, ein Problem darstellen könn-

te. Die Tagungsausschüsse haben daher für die Ablehnung des Antrags votiert. 

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und danke für Ihre Aufmerksamkeit. » 
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Wortmeldungen, Fragen oder Änderungswünsche liegen nicht vor. 

 Beschluss  20:  

Der Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. Umlaufbeschluss 
wird abgelehnt. 

(Mit Mehrheit bei 8 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Gemeindezugehörigkeitsgesetz 
(Drucksache 6) 

- 1. Lesung - 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), der Synodale Dr. Lässig (130), führt in die Vorlage ein. Er führt aus: 

« Hohe Synode, 

Das vorgelegte Änderungsgesetz enthält in § 1 zwei Nummern.  

Bei Nummer 1 handelt es sich lediglich um eine redaktionelle Anpassung an einen Be-

schluss der Landessynode 2012. 

Nummer 2 hingegen ist eine inhaltliche Änderung. Sie hat folgenden Hintergrund: 

Die Kirchenunion vermochte es auch in 200 Jahren nicht, alle Höhen insbesondere des 

Bergischen Landes zu erreichen. Es gibt sozusagen gallische Dörfer, in denen sich zwei 

Parochialgemeinden verschiedenen evangelischen Bekenntnisses ein und dasselbe Territo-

rium teilen. Die Gemeindezugehörigkeit für die Bestandsmitglieder richtet sich in diesen 

Fällen danach, ob das Mitglied lutherischen oder reformierten Bekenntnisses ist. 

Was geschieht aber, wenn ein Evangelischer in solch einen Ort umzieht? Die bisherige 

Regelung finden Sie auf Seite 5 oben der Drucksache 6 abgedruckt.  

Was aber, wenn sich die oder der Neuhinzugezogene nicht erklärt? Tatsächlich ist dies 

leider der Regelfall. Dann wird diese Person nach der Praxis des Einwohnermeldeamts 

automatisch der lutherischen Kirchengemeinde zugeordnet.  

Dies führt zu zahlenmäßigen Verschiebungen und Spannungen zwischen den beiden Kir-

chengemeinden. Eine Lösung kann in einer bilateralen Vereinbarung zwischen den beiden 

Gemeinden liegen, wie nicht selbst optierende Neubürger verteilt werden. Zu solch einer 

Vereinbarung ist es etwa vor einigen Jahren in Radevormwald, Kirchenkreis Lennep, ge-

kommen. 

Gelingt eine solche Einigung zwischen den Gemeinden aber nicht, weist der neue § 6 

Abs. 1 Satz 1 dem Kirchenkreis die Aufgabe zu, ein Verfahren für die Verteilung zu schaf-

fen. Satz 2 gibt lediglich Rahmenkriterien vor. 

Aktuell ist eine solche Regelung für Ronsdorf notwendig, übrigens bis 1929 ebenfalls dem 

Kreis Lennep zugehörig, mittlerweile aber dem Kirchenkreis Wuppertal. Die Kreissynode 

Wuppertal hat daher mit ihrem Beschluss vom 18.06.2016 (Drucksache 12 Nr. 21) die hier 

vorgeschlagene Änderung beantragt.  

Die vorgeschlagene Regelung folgt dem Subsidiaritätsprinzip. Nur soweit das Gemeinde-

glied nicht selbst eine Entscheidung trifft (die nach Abs. 3 noch binnen eines Jahres nach 
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Zuzug nachgeholt werden kann), können die Gemeinden eine Vereinbarung über dessen 

Mitgliedschaft treffen. Und erst wenn dies nicht gelingt, kommt das vom Kirchenkreis als 

nächste Ebene zu installierende Regelungsverfahren ins Spiel. Die Landessynode beauftragt 

den Kirchenkreis hiermit.  

Hohe Synode, Liebe Brüder und Schwestern,  

Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich für dieses kleine Änderungsgesetz vielleicht etwas 

weit ausgeholt habe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass es dafür ein kirchliches Bedürfnis gibt.  

Der federführende Ausschuss für Kirchenordnung und Recht und der mitberatende inner-

kirchliche Ausschuss haben dieses Bedürfnis gesehen und der Vorlage einstimmig bzw. mit 

großer Mehrheit zugestimmt.  

Hierum bitte ich Sie ebenso. » 

 
Wortmeldungen, Fragen oder Änderungswünsche liegen nicht vor. 

 Beschluss  21:  

Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Gemeinde-
zugehörigkeit in besonderen Fällen wird in der vorgelegten Fassung in erster 
Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Die Synode singt Lied EG 432. 
 
Der Präses unterbricht die Plenarsitzung um 18.50 Uhr zur Abendpause. 
 

Fortsetzung der vierten Plenarsitzung um 20.15 Uhr 

Schriftführende sind der Synodale Schmidt (116) und Lk.-Amtmann Köhler 
 

Anträge der Kreissynoden Köln-Süd,  
Krefeld-Viersen, An Sieg und Rhein betr.  

Erhöhung der Ausbildungskapazitäten zur  
Ausbildung der Prädikanten 

(Drucksache 12 Nrn. 10, 13, 18, 23) 

Der Berichterstatter für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), der Synodale 
Denker (26), führt in die Vorlage ein. Er führt aus: 

« Liebe Schwestern und Brüder,  

in der Drucksache 12 finden Sie unter den Nummern 10,13 und 18 Anträge der Kirchen-

kreise ĂKºln S¿dñ, ĂKrefeld-Viersenñ und ĂAn Sieg und Rheinñ aus 2016.  

Unter der Nummer 23 finden Sie dann die älteren Anträge zur Prädikantenzurüstung, die 

bereits von vorherigen Landessynoden zur weiteren Bearbeitung an die Kirchenleitung 

überwiesen worden sind: Der Antrag des Kirchenkreis Köln-Nord aus 2013 sowie die 

Antrªge der Kirchenkreise ĂAn der Aggerñ und ĂD¿sseldorf-Mettmannñ aus 2015.  
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Unter der Nummer 23 finden Sie auch den Beschlussvorschlag der Kirchenleitung vom 

11.11.2016 zu den Anträgen der Kirchenkreise, der federführend im Innerkirchlichen Aus-

schuss und mitberatend im Theologischen Ausschuss beraten wurde.  

Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung: Der Dienst unserer Prädikantinnen und Prädikanten 

ist ein ehrenamtlicher Dienst, der den Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer ergänzt und 

unterstützt. Brüder und Schwestern in der Gemeinde mit der Gabe der Wortverkündigung, 

die ihre Bibel kennen und mit ihr leben und sich im kirchlichen Leben bewährt haben, 

können zu diesem Dienst ordiniert werden. Für unsere Kirche und unseren Verkündigungs-

dienst sind diese Schwestern und Brüder mit ihren Gaben und Möglichkeiten Gottesge-

schenk und Segen gleichermaßen. Ihre Zurüstung muss uns ein besonderes Anliegen sein. 

Unsere neue Landespfarrerin Frau Bärbel Krah, die diese Zurüstung von landeskirchlicher 

Seite im Wesentlichen leistet, tut hier einen segensreichen Dienst. Ihr, ihrem Vorgänger 

Landespfarrer Karl-Hermann Haverkamp sowie den Mentorinnen und Mentoren möchte ich 

an dieser Stelle herzlich Danke sagen für ihren zurüstenden Dienst.  

1. Nun zeigen die Anträge der Kreissynoden, dass es insbesondere im Blick auf die Zulas-

sung zur Zurüstung für diesen Dienst und im Blick auf die Kapazitäten der Zurüstungskurse 

Grund zur Sorge gibt. Wenn Menschen, die sich für diesen Dienst zurüsten lassen wollen, 

in manchen Fällen Monate auf die Bestätigung des Eingangs ihrer Unterlagen warten, kann 

man und wird man hier durch entsprechende organisatorische Maßnahmen von verwal-

tungstechnischer Seite Abhilfe schaffen.  

Wenn aber die Personen, für die die Presbyterien bzw. KSVs oder Leitungsorgane die 

Zurüstung zur Ordination beantragt haben, zum Teil über zwei Jahre auf ihren ersten Zurüs-

tungskurs warten müssen, weil die Zurüstungskurse an Kapazitätsgrenzen stoßen, ist das 

sehr problematisch und hat Folgen für die Motivation der Prädikantinnen und Prädikanten.  

Wie Sie der Drucksache 12 auf S. 14 im dritten Abschnitt entnehmen konnten war die 

besonders lange Wartezeit von mehr als zwei Jahren einer besonders hohen Zahl von An-

trägen in 2015 geschuldet. Sie ist inzwischen wieder rückläufig. Für Berufstätige ist eine 

Wartezeit von 1 bis 1 ½ Jahren durchaus sinnvoll, da ja die Kurse und die Zurüstung selbst 

eingebettet werden müssen in die Organisation des beruflichen und familiären Zeitmana-

gements.  

Nicht sinnvoll ist allerdings, dass der erste Zurüstungskurs, nach dem seitens des Landes-

kirchenamtes über die Zulassung zur Zurüstung entschieden wird, erst nach Ablauf der 12 

bis 18 Monate dauernden Wartezeit stattfinden soll. Hier ist es dringend geboten, das Ver-

fahren der Zulassung so zu ordnen, dass bereits in der verbleibenden Wartezeit durch die 

zeitnahe Durchführung eines ersten Zurüstungs- oder Auswahlkurses, eine Entscheidung 

über die Zulassung getroffen wird. Auch für die zuzurüstenden Prädikantinnen und Prädi-

kanten kann dieser erste ĂAuswahlkursñ eine Entscheidungshilfe f¿r die Teilnahme an der 

Zurüstung sein.  

Wir haben also den vorliegenden Beschluss zur Neuordnung hinsichtlich des Ziels dieser 

Neuordnung, nämlich die Verkürzung und Nutzung der Wartezeit, ergänzt.  

2. Im Blick auf die Kapazitätserweiterung der Prädikantenzurüstung haben wir u.a. auch 

über die Folgen einer solchen Erweiterung nachgedacht. Einer prognostizierten und in der 

Pfarrstellenplanung beschriebenen rückläufigen Zahl von Pfarrerinnen und Pfarrern stünde 

eine stark ansteigende Zahl von Prädikantinnen und Prädikanten gegenüber. Die Konse-

quenzen, die sich daraus für die Gemeinschaft der Ordinierten in unserer Kirche ergeben, 

müssen ekklesiologisch und theologisch bedacht werden. Dafür bedarf es ausreichend Zeit. 
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Aus diesem Grunde haben wir uns im federführenden und im mitberatenden Ausschuss 

gegen eine Kapazitätserweiterung zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen und damit den 

Beschlussvorschlag der Kirchenleitung ohne Änderungen unter 2. übernommen.  

3. Wenn man die Anträge einiger der Kreissynoden zur Prädikantenzurüstung genau be-

trachtet, stellt man fest, dass sie nicht nur Fragen der Zulassung zur Zurüstung und zur 

Kapazitätserweiterung betreffen. Insbesondere der Antrag des Kirchenkreises An Sieg und 

Rhein (Nummer 18) bezieht sich auf inhaltliche Fragen der Ausbildung (konkret geht es 

hier um die Wahlpflichtkurse zu verschiedenen Kasualien). Dieser Antrag ist mit dem 

vorliegenden Beschlussantrag nicht erledigt.  

Im Antrag der Kreissynode Köln-Nord findet sich die Bitte, bei der Durchführung der 

Kurse den Gedanken der Inklusion (z.B. ein Kursangebot für Gehörlose) zu berücksichti-

gen, auch dazu nimmt der Beschlussantrag nicht Stellung. Aus diesem Grunde finden wir in 

unserem Beschlussvorschlag unter 3. eine vom mitberatenden Theologischen Ausschuss 

eingebrachte Präzisierung des Erledigungsbeschlusses.  

Der nach den Beratungen im federführenden Innerkirchlichen Ausschuss und im mitbera-

tenden Theologischen Ausschuss der Synode vorgelegte Beschlussantrag lautet deshalb an 

der Stelle nun: Ă3. Der Antrag der Kreissynode Köln-Nord an die Landessynode 2014 

(Beschluss LS 2014 Nr. 6.7), die Anträge der Kreissynoden An der Agger und Düsseldorf-

Mettmann an die Landessynode 2016 (Beschluss LS 2016 Nr. 4.2 und 4.4) und die Anträge 

der Kreissynoden Köln-Süd und Krefeld-Viersen an die Landessynode 2017 betreff Prädi-

kantenzurüstung sind damit hinsichtlich der Zulassung zur Prädikantenzurüstung und der 

Kapazität (der landeskirchlichen Zurüstung) erledigt.ñ 

Ich bitte Sie dem vorliegenden Beschlussantrag zu folgen. Zugleich lade ich Sie ein, unsere 

Geschwister im Dienst der Verkündigung mit Ihrer Fürbitte und der Mitfeier der von ihnen 

gehaltenen Gottesdienste zu unterstützen und zu begleiten. Vielen Dank! » 

 
Der Präses dankt dem Synodalen Denker (26) für die Einbringung und eröff-
net die Aussprache. 

Es gibt keine Wortmeldungen. 

 Beschluss  22:  

1. Die Kirchenleitung wird gebeten, das Verfahren der Zulassung zur Prädi-
kantenzurüstung mit dem Ziel der Verkürzung und sinnvollen Nutzung 
der Wartezeit neu zu ordnen. 

2. Die Kapazität der landeskirchlichen Zurüstung für Prädikantinnen und 
Prädikanten wird derzeit nicht verändert.  

3. Der Antrag der Kreissynode Köln-Nord an die Landessynode 2014 (Be-
schluss LS 2014 Nr. 6.7), die Anträge der Kreissynoden An der Agger 
und Düsseldorf Mettmann an die Landessynode 2016 (Beschluss LS 
2016 Nr. 4.2 und 4.4) und die Anträge der Kreissynoden Köln-Süd und 
Krefeld-Viersen an die Landessynode 2017 sind hinsichtlich der Zulas-
sung zur Prädikantenzurüstung und der Kapazitäten erledigt.  

(Mit Mehrheit bei zwei Gegenstimmen) 
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Wahlen 
- Einbringung der Wahlvorschläge - 

(Drucksache 7) 

Der Berichterstatter für den Nominierungsausschuss (VII), der Synodale 
Demski (36), führt in die Vorlage ein. 

A. Kirchenleitung 

II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung - Stellvertretung 
1. und 2. Stellvertretende nebenamtliche theologische Mitglieder der Kirchen-
leitung 
Voraussetzung: Ordinierte Theologin / ordinierter Theologe - Art. 153 Abs. 4 
Buchst. a) KO 

Posi-
tion 

Wahlpe 
riode 

Vorschlag des Nominierungsausschusses (VII) 

7 2017 - 
2025 

1. Stellv. Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans, Moers 

2. Stellv. Pfarrerin Monika Kindsgrab, Essen 

9 2017 - 
2025 

1. Stellv. Pfarrerin Kirsten Arnswald, Simmern 

oder 

Pfarrerin Corinna Clasen, Meisenheim 

2. Stellv. Pfarrerin Kirsten Arnswald, Simmern 

oder 

Pfarrerin Corinna Clasen, Meisenheim 

 
1. und 2. Stellvertretende nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 
Voraussetzung:  Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung zum 
Presbyteramt besitzt - Art. 153 Abs. 4 Buchst. b) KO 

Posi-
tion 

Wahlpe 
riode 

 Vorschlag des Nominierungsausschusses (VII) 

11 2017 - 
2025 

1. Stellv. Dr. Wolfgang Osterhage, Wachtberg 

2. Stellv. Schulleiterin Gabriele Orbach, Köln 

13 2017 - 
2025 

1. Stellv. Gemeindepädagogin Renate Görler, Wuppertal 

2. Stellv. Dozent Dr. Martin Werth, Wuppertal 

15 2017 - 
2025 

1. Stellv. Dr. Elisabeth Fillmann, Idar-Oberstein 

2. Stellv. Schulreferent Dr. Rainer Lemaire, 
Bergisch Gladbach 

 

C. Ständige Synodalausschüsse gemäß Artikel 145 KO -  
Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende 
(Wahlperiode 2017 ï 2021) 
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Vorschlag des Nominierungsausschusses (VII) 

(1) Theologischer Ausschuss 
Vorsitz: Superintendentin Pfarrerin Dr. Ilka Werner, Solingen 
Stellv. Vorsitz: Pfarrer Sieghard Klimkait, Duisburg 

(2) Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

Vorsitz: Juristin Christiane Köckler-Beuser, Düsseldorf 
Stellv. Vorsitz: Vors. Richter am LG Dr. Matthias Quarch, Aachen 

(3) Ausschuss für öffentliche Verantwortung 

Vorsitz: Superintendent Pfarrer Jens Sannig, Jülich 
Stellv. Vorsitz: Pfarrer Christoph Helbig, Nettetal 

(4) Innerkirchlicher Ausschuss 

Vorsitz: Superintendent Pfarrer Burkhard Kamphausen,  
Krefeld 

Stellv. Vorsitz: Superintendentin Pfarrerin Ilka Federschmidt,  
Wuppertal 

(5) Ausschuss für Erziehung und Bildung 

Vorsitz: Superintendentin Pfarrerin Henrike Tetz, Düsseldorf 
Stellv. Vorsitz: Ltd. RSchD a.D. Jörg Hoffmann, Duisburg 

(6) Finanzausschuss 

Vorsitz: Vors. Richter am LG a.D. Dr. Horst Butz, Solingen 
Stellv. Vorsitz: Superintendent Pfarrer Markus Zimmermann, Köln 

(7) Nominierungsausschuss 

Vorsitz: Superintendent Pfarrer Hartmut Demski, Wermelskir-
chen 

Stellv. Vorsitz: Dr. med. Irmela Müller-Stöver, Solingen 
 
D. Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Fachgruppen 

(Wahlperiode 2017 ï 2021) 
 
Vorschlag des Nominierungsausschusses (VII) 

Zuordnung zum Ständigen Theologischen Ausschuss: 

(1) Fachgruppe für innereuropäische Ökumene und Catholica 

Vorsitz: Superintendent Pfarrer Hans-Joachim Wefers,  
Xanten 

Stellv. Vorsitz: Pfarrerin Ulrike Veermann, Bonn 

(2) Fachgruppe Christen und Juden 

Vorsitz: Pfarrer Dr. Martin Bock, Pulheim 
Stellv. Vorsitz: Wiss. Assistent David Kannemann, Wuppertal 

(3) Fachgruppe Christen und Muslime 

Vorsitz: Pastorin Dr. Beate Sträter, Bonn 
Stellv. Vorsitz: Pfarrer Dr. Dirk Christian Siedler, Düren 
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Zuordnung zum Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwortung: 
(4) Fachgruppe für außereuropäische Ökumene und Mission 

Vorsitz: Superintendent Pfarrer Jürgen Buchholz,  
Heiligenhaus 

Stellv. Vorsitz: Bankdirektor a.D. Hans-Joachim Schwabe, 
Schwalmtal 

(5) Fachgruppe Sozialethik 

Vorsitz: Geschäftsführer Ulrich Hamacher, Bonn 
Stellv. Vorsitz: Geschäftsbereichsleiterin Helga Siemens-Weibring, 

Essen 

Zuordnung zum Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss: 

(6) Fachgruppe für Gottesdienst und Kirchenmusik 

Vorsitz: Kirchenmusikdirektorin Sigrid Wagner-Schluckebier, 
Sprockhövel 

Stellv. Vorsitz: Pfarrerin Britta Beuscher, Bad Honnef 

(7) Fachgruppe Diakonie 

Vorsitz: Pfarrer Udo Blank, Ottweiler 
Stellv. Vorsitz: Pfarrer Thorsten Nolting, Düsseldorf 

(8) Fachgruppe Seelsorge 

Vorsitz: Superintendent Pfarrer Frank Weber, Haan 
Stellv. Vorsitz: Pfarrer Harald Bredt, Essen 

Zuordnung zum Ständigen Finanzausschuss: 

(9) Fachgruppe für Kollekten, Spenden und Fundraising 

Vorsitz: Superintendent Pfarrer Gerhard Koepke, St. Wendel 
Stellv. Vorsitz: Superintendent Pfarrer Dr. Jörg Weber, Pluwig 
 

Auf Nachfrage des Präses befürwortet die Synode ergänzend auch die Ein-
bringung der Wahlvorschläge für die Positionen Vizepräses und Vizepräsi-
denten vorzuziehen. 
 
A.  Kirchenleitung 
I.  Hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 

b)  Wahl der/des Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rhein-
land (Amtsperiode 2017 ï 2025) 
Vizepräses Christoph Pistorius, Mettmann 

 
b) Wahl der Vizepräsidentin / des Vizepräsidenten der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland (Amtsperiode 2017 ï 2025) 
Vizepräsident Dr. Johann Weusmann 

 
Es werden keine ergänzenden Wahlvorschläge gemacht. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrat Eberl (3). 
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Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
 -1. Lesung - 

(Drucksache 2) 

Oberkirchenrat Eberl (3) weist darauf hin, dass die einzelnen Änderungen in 
Themenkomplexe entsprechend der Vorlage P05 gegliedert sind und ent-
sprechend beraten werden. 
 
Die Berichterstatterin für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Ltd. Kirchenrechtsdirektorin Steppan (224), führt in die Vorlage ein 
und bezieht sich zunächst auf die Artikel 49 Abs. 3 und 95 Abs. 6. Sie führt 
aus: 

« Hohe Synode, 

in die ersten beiden Themenkomplexe darf ich Sie einführen: 

Zuerst geht es um die Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens  von Dienstanweisun-

gen. Mit der Änderung der Artikel 49 Absatz 3 und Artikel 95 Absatz 6 geht es um eine 

Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für Pfarrerinnen und Pfarrer im parochialen 

Dienst. Bisher erstellt das Presbyterium die Dienstanweisung. Die Superintendentin oder 

der Superintendent nimmt eine Vorprüfung vor und die Kirchenleitung erteilt die Geneh-

migung. Die Zuständigkeit für die Genehmigung soll in Zukunft abschließend bei den 

Superintendentinnen und Superintendenten liegen. Die genehmigte Dienstanweisung wird 

nur noch dem Landeskirchenamt zur Kenntnis gegeben, weil diese zur Personalakte ge-

nommen werden muss.  

Aufgabe des Landeskirchenamtes wird es sein, die Superintendentinnen und Superinten-

denten bei der Aufgabe durch Bereitstellung eines Baukastens mit  Textbausteinen  und 

Informationsmaterial zu Unterstützen und in Zweifelsfällen zu beraten. 

Die Genehmigung für Funktionspfarrerinnen und Funktionspfarrer in kreiskirchlichen 

Pfarrstellen und von Verbandspfarrstellen eines Verbandes, an dem ein Kirchenkreis betei-

ligt ist, werden durch den Kreissynodalvorstand aufgestellt und durch die Kirchenleitung 

genehmigt. 

Keine Dienstanweisung erhalten die Superintendentinnen und Superintendenten für ihren 

Dienst, weil ihre Aufgaben bereits in der Kirchenordnung beschrieben sind. Der Tagungs-

ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der Innerkirchliche Tagungsausschuss 

haben den Änderungen zugestimmt. » 

 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Einbringung und eröffnet die Ausspra-
che.  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt Artikel 49 Abs. 3 und 95 Abs. 6 zur Abstim-
mung. Die Synode stimmt den Änderungen zu. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
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Ltd. Kirchenrechtsdirektorin Steppan (224), führt erneut in die Vorlage ein 
und bezieht sich auf die Ergänzung bzw. Änderung der Artikel 109 Abs. 6 
und Artikel 145 Abs. 5. Sie führt aus: 

« Beim zweiten Thema geht es um die kreiskirchlichen Nominierungsausschüsse und den 

landeskirchlichen Nominierungsausschuss, geändert werden Art. 109 Absatz 6 und Art. 145 

Absatz 5. Bei den kreiskirchlichen Nominierungsausschüssen  handelt es sich um soge-

nannte Fachausschüsse, für die die Kirchenordnung u.a. eine bestimmte Zusammensetzung 

vorschreibt und dass der Kreissynodalvorstand zu den Verhandlungen einzuladen ist. Im 

Rahmen der Erstellung einer Mustergeschäftsordnung für die kreiskirchlichen  Nominie-

rungsausschüsse ist deutlich geworden, dass es Kreissynoden gibt, die nur Kreissynodale in 

den Nominierungsausschuss berufen möchten und ihm die Möglichkeit geben möchten, 

ohne Beteiligung Dritter zu tagen. Beides sind nachvollziehbare Anliegen. Die Änderung 

der Kirchenordnung soll den Kreissynoden an dieser Stelle Regelungsspielraum eröffnen.  

Für den landeskirchlichen Nominierungsausschuss ist in der GO der LS  schon lange in 

§ 11 geregelt, dass die Vorschrift in Artikel 145 Absatz 5 der Kirchenordnung, dass die 

Mitglieder der Kirchenleitung oder des Landeskirchenamtes an den Sitzungen der Ständi-

gen Synodalausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen können, für den Nominierungs-

ausschuss nicht gilt. Wir schaffen jetzt eine entsprechende Öffnung in der Kirchenordnung. 

Der Tagungsausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat eine redaktionelle Ver-

besserung am Text von Artikel 106 Absatz 6 vorgenommen, die Sie auf der Vorlage P05 

unter Ziffer 3 finden. Der Innerkirchliche Tagungsausschuss hat den Änderungsvorschlägen 

ebenfalls zugestimmt. » 

 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Einbringung und eröffnet die Ausspra-
che.  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt Artikel 109 Abs. 6 und Artikel 145 Abs. 5 ein-
zeln zur Abstimmung. Die Synode stimmt den Änderungen zu. 

(Einstimmig) 
 
Kirchenoberrechtsrätin Schmidt-Bleker (230) führt in die Vorlage ein und 
bezieht sich auf Artikel 95 Abs. 5. Sie führt aus: 

« Hohe Synode, 

der nächste Änderungsvorschlag betrifft die Zuständigkeit für personalrechtliche Genehmi-

gungen für Mitarbeitende von Verbänden, an denen ein Kirchenkreis beteiligt ist. Durch 

eine Ergänzung des Artikels 95 Absatz 5 wird geregelt, dass für diese Genehmigungen 

nicht mehr der Kreissynodalvorstand, sondern der Verbandsvorstand zuständig ist. Denn 

mit der Neufassung des Verbandsgesetzes im letzten Jahr wurde klargestellt, dass grund-

sätzlich die Kirchenleitung für die Aufsicht über Verbände mit Kirchenkreisbeteiligung 

zuständig ist und nicht die Kreissynodalvorstände. Da Personalgenehmigungen der Kir-

chenkreise aber grundsätzlich dem Kreissynodalvorstand übertragen sind, soweit sich die 

Kirchenleitung diese nicht vorbehält, erscheint es konsequent, dass bei Verbänden mit 

Kirchenkreisbeteiligung entsprechend der Verbandsvorstand zuständig ist, soweit die Kir-

chenleitung keinen Vorbehalt ausübt. Für die Genehmigung der Dienstanweisungen der 

Verbandsmitarbeitenden soll entsprechend die oder der Verbandsvorstandsvorsitzende 
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zuständig sein. Die beteiligten Tagungsausschüsse haben der Änderung jeweils einstimmig 

zugestimmt. » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Einbringung und eröffnet die Ausspra-
che.  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt Artikel 95 Abs. 5 zur Abstimmung. Die Synode 
stimmt den Änderungen zu. 

(Einstimmig) 
 
Kirchenoberrechtsrätin Schmidt-Bleker (230) führt in die Vorlage ein und 
bezieht sich auf Artikel 121 Abs. 4. Sie führt aus: 

« In Artikel 121 wird die Kollisionsregelung in Abs.4 Satz 2 gestrichen. Bei kirchenkreis-

übergreifenden Verbänden darf die für das Wächteramt zuständige Superintendentin oder 

der für das Wächteramt zuständige Superintendent künftig gleichzeitig den Vorsitz in der 

Verbandsvertretung oder im Verbandsvorstand innehaben. Die beteiligten Ausschüsse 

haben der Änderung zugestimmt. » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Einbringung und eröffnet die Ausspra-
che.  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt Artikel 121 Abs. 4 zur Abstimmung. Die Syno-
de stimmt den Änderungen zu. 

(Einstimmig) 
 
Ltd. Kirchenrechtsdirektorin Steppan (224), führt in die Vorlage ein und be-
zieht sich auf die Ergänzung bzw. Änderung der Artikel 96, 99, 116, 132 und 
153. Sie führt aus: 

« Hohe Synode, 

ich stelle Ihnen nun den Themenkomplex Fusion von Kirchenkreisen und ĂturnusmªÇige 

Wahlenñ vor. Bevor ich in die konkreten Änderungen einführe, möchte ich Ihnen kurz zwei  

Dinge in Erinnerung rufen. 

Nachdem alle vier Jahre die Presbyteriumswahlen stattgefunden haben, bauen sich von den 

Presbyterien ausgehend alle kirchlichen Organe neu auf: die Kreissynoden, Kreissynodal-

vorstände,  Fachausschüsse, Landessynode, Kirchenleitung,  kirchliche Synodalausschüsse 

etc. Da wir im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Neuregelung zur Fusion von Kir-

chenkreisen sowieso den Kontext turnusmäßige Wahlen streifen, haben wir an allen Stellen 

in der KO, in der es um die Neubildung der genannten Organe eine Umformulierung vor-

genommen, sofern nicht bereits auf die turnusmäßigen Wahlen abgestellt wurde. Zur Ver-

deutlichung ein Beispiel. Bisher lautet es in Art. 99 Absatz 1: ĂDie Kreissynode wird alle 4 

Jahre neu gebildet.ñ In Zukunft soll es heiÇen: ĂDie Kreissynode wird nach Durchf¿hrung 

der turnusmäßigen Presbyteriumswahl neu gebildet.  

Das war aber nicht unser eigentliches Reformanliegen. Wesentlich ging es um zwei Prob-

lemkreise, die sich im Zusammenhang mit Veränderungen von Kirchenkreisen stellen. 
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Wenn zwei Kirchenkreise fusionieren, entsteht zum Zeitpunkt der Fusion eine neue Kör-

perschaft, die ehemaligen Kreissynoden und Kreissynodalvorstände entfallen.  Damit der 

neue Kirchenkreis eine Leitung hat, bestellt die Kirchenleitung auf Vorschlag der ehemali-

gen Kreissynodalvorstände Bevollmächtigte. Diese sorgen schnellst möglich für die Neu-

bildung der KS und der Neuwahl des KSV. Sofern die Neubildung der Kreissynode und die 

Neuwahl des KSV im Jahr der turnusmäßigen Wahl stattfinden gibt es keine Besonderhei-

ten. Sofern die Fusion 1, 2, oder 3 Jahre nach der Presbyteriumswahl stattfindet, schreibt 

die KO vor, dass bei der kommenden Presbyteriumswahl Kreissynode und Kreissynodal-

vorstand neu zu wählen sind. 

Praktisch kann es eine kontinuierliche Arbeit des KSV und das Bemühen um Zusammen-

wachsen der KK  erschweren, wenn nach relativ kurzer Zeit Neuwahlen stattfinden. Des-

halb eröffnet die Kirchenordnungsänderung den fusionierenden Kirchenkreisen die Mög-

lichkeit, bei der Kirchenleitung zu beantragen, dass die Bevollmächtigten bis zur nächsten 

Presbyteriumswahl im Amt bleiben, also längstens für 3 Jahre. 

Bei dem zweiten Problemkreis geht es um die Entsendung der Abgeordneten der neugebil-

deten Kreissynode in die Landessynode. Sofern der Kirchenkreis zum 1.1. eines Jahres 

fusioniert, kann eine Kreissynode ihre Delegierten noch in die Landessynode entsenden, 

aber die Ladungsfrist kann nicht eingehalten werden. Dafür haben wir eine pragmatische 

Lösung gefunden, es wäre aber einfacher, wenn die Bevollmächtigten für eine Tagung der 

Landessynode die Entsendung vornehmen könnten. Die beiden beratenden Ausschüsse 

haben den Änderungsvorschlägen inhaltlich zugestimmt, bei zwei redaktionellen Änderun-

gen. » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Einbringung und eröffnet die Ausspra-
che.  

Der Synodale Süß (51) merkt an, dass auch eine Regelung über die Bestel-
lung von Stellvertretungen für die Bevollmächtigten sinnvoll wäre, um Ausfäl-
le, z.B. aus gesundheitsbedingten Gründen, kompensieren zu können. 

Landeskirchenrätin Hieronimus (214) erläutert, dass die Kirchenleitung im 
Rahmen des Verfahrens für die Bestellung der Bevollmächtigten auch die 
jeweiligen Stellvertretungen bestellen könne. Eine weitere Änderung der 
Kirchenordnung wäre dazu nicht erforderlich.  

Ltd. Kirchenrechtsdirektorin Steppan (224) stimmt dem zu, da die Kirchenlei-
tung Herrin des Verfahrens ist. 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel einzeln zur Abstimmung: 

Den Änderungen in Artikel 96 Abs. 3 bis 9 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Artikel 96 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Den Änderungen in Artikel 99 Abs. 1 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Artikel 99 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 
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Den Änderungen in Artikel 116 Abs. 5, 10 bis 13 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Artikel 116 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Den Änderungen in Artikel 132 Abs. 1 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Artikel 132 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Den Änderungen in Artikel 153 Abs. 7 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Artikel 153 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

 
Kirchenoberrechtsrätin Schmidt-Bleker (230) führt in die Vorlage ein und 
bezieht sich auf Artikel 109 und 116. Sie führt aus: 

« Hohe Synode, 

den Änderungen von Artikel 109 Abs. 10 und 116 Abs. 14, die im Zusammenhang mit der 

Bildung einer Kreissynode nach Artikel 99a stehen, haben die beteiligten Tagungsaus-

schüsse einstimmig zugestimmt. Durch die Änderungen wird ermöglicht, dass nicht nur 

diejenigen Pfarrerinnen und Pfarrer, die in die Kreissynode gewählt wurden, Mitglied eines 

kreiskirchlichen Fachausschusses werden können, sondern alle Inhaberinnen und Inhaber 

von Pfarrstellen im Kirchenkreis oder die dem Kirchenkreis zugeordnet sind. Ferner sollen 

alle zum Presbyteramt befähigten sachkundigen Gemeindemitglieder gleichermaßen in den 

Kreissynodalvorstand wählbar sein, unabhängig von einer derzeitigen oder früheren Mit-

gliedschaft im Presbyterium. » 

 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Einbringung und eröffnet die Ausspra-
che.  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel einzeln zur Abstimmung. 

Den Änderungen in Artikel 109 Abs. 10 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Den Änderungen in Artikel 116 Abs. 14 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

 
Kirchenoberrechtsrätin Schmidt-Bleker (230), führt in die Vorlage ein und 
bezieht sich auf die Ergänzung des Artikels 99a Abs. 1. Sie führt aus: 

« Der Tischvorlage können Sie entnehmen, dass, anders als in der Drucksache, auch Artikel 

99a geªndert werden soll und zwar durch den neuen  nderungsbefehl mit der Ziffer Ă4 añ. 

Anlass dieses Änderungsvorschlags ist der Antrag der Kreissynode Düsseldorf, die Option 

der Verkleinerung der Kreissynode grundsätzlich für alle großen Kreissynoden mit mehr als 

170 Mitgliedern und nicht nur als Ausnahme im Zusammenhang mit der Fusion von Kir-
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chenkreisen zu ermöglichen. Da sich die beteiligten Ständigen Synodalausschüsse mehr-

heitlich gegen eine derartig weite Öffnung des Artikels ausgesprochen hatten, wurde in der 

Drucksache noch die Ablehnung des Antrags vorgeschlagen. In der Diskussion der Ta-

gungsausschüsse wurde jedoch bezogen auf Fusionsprozesse festgestellt, dass es auch nach 

einer Fusion noch sinnvoll sein kann, wenn gegenseitiges Vertrauen wachsen konnte, die 

Option der Verkleinerung ausüben zu können. Um Fusionsprozesse nicht zu blockieren und 

einem sich verändernden Beteiligungsinteresse vor und nach ein Fusion gerecht werden zu 

können, haben sich die Tagungsausschüsse daher darauf geeinigt, dass der Verkleinerungs-

antrag zwar Ausnahme bleiben, aber auch noch nach einer Fusion gestellt werden kann, 

längstens aber bis zum Ablauf von acht Jahren nach der Fusion. Eine weitergehende Öff-

nung wurde abgelehnt. 

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und danke für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Einbringung und eröffnet die Ausspra-
che.  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Artikel 99 a Abs. 1 zur Abstimmung. Die 
Synode stimmt den Änderungen zu. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt folgende Artikel vollständig zur Abstimmung: 

Artikel 49 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Artikel 95 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Artikel 109 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

Artikel 145 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

 
Oberkirchenrat Eberl (3) übergibt die Verhandlungsleitung an den Synodalen 
Hitzbleck (43). 
 
Der Synodale Dr. Quarch (55) führt in die Vorlage zu Artikel 116 Abs. 12 und 
153 Abs. 12 und 13 ein. Er führt aus: 

« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

auf diesem schönen Bildschirm haben wir am Montag eine Zeitreise gemacht, 500 Jahre 

zurück. Ich möchte mit Ihnen eine kürzere Zeitreise machen, 5 Jahre zurück, und auch nicht 

nach Frankfurt an der Oder, sondern nach Bad Neuenahr, in diesen Saal. Vor 5 Jahren, im 

Jahr 2012, hat uns als Landessynodale die BBZ-Affäre erschüttert. Diejenigen von Ihnen, 

die damals dabei waren, werden sich genauso wie ich an das Gefühl erinnern, welches wir 

als Landessynode alle damals hatten: Das Gefühl der Hilflosigkeit. Hilflosigkeit gegenüber 

der damaligen Kirchenleitung, bei welcher die Mitverantwortung einzelner Personen an 

dem durch die ï freundlich ausgedrückte ï Misswirtschaft der BBZ GmbH entstandenen 



 
 
Vierte Plenarsitzung am 11. Januar 2017 

122 

massiven finanziellen Schaden auf der Hand lag. Wir hatten als Landessynodale damals 

kein Instrument, um auf diese Situation adäquat reagieren zu können. Ein bisschen haben 

wir uns damals selbst geholfen und ohne eine präzise Rechtsgrundlage eine Gruppe von 

5 Synodalen damit beauftragt, eine Expertenkommission zu berufen, welche Schlussfolge-

rungen aus der BBZ-Affäre ziehen und vorschlagen sollte. Damals haben Sie mir Ihr Ver-

trauen geschenkt, in dieser Gruppe mitzuarbeiten. Wir haben dann den in kirchenleitenden 

Funktionen erfahrenen früheren, mittlerweile leider verstorbenen sachsen-anhaltinischen 

Ministerpräsident Reinhard Höppner und vier weitere Männer und Frauen, unter anderem 

den Synodalen Professor Bühler, damit beauftragt, diesen Beschluss der Landessynode 

umzusetzen. Die so genannte ĂHºppner-Kommissionñ hat dann auf der Landessynode 2013 

ihren Bericht vorgestellt und diverse Anregungen für Veränderungen im System unserer 

Landeskirche vorgeschlagen. Ein Projektausschuss, bestehend unter anderem aus Mitglie-

dern der ständigen Ausschüsse, hat dann ein Jahr weitergearbeitet und konkrete Vorschläge 

für Rechtsänderungen gemacht, die gewährleisten sollen, dass künftige Landessynoden 

gegenüber einer blockierenden Kirchenleitung nicht mehr hilflos sein müssen. Zwei wich-

tige dieser Vorschläge haben wir bereits in den letzten Jahren umgesetzt: Die Regelung in 

Art. 141 Abs. 6 bzw. dem korrespondierenden § 4 des Verfahrensgesetzes bezüglich der 

Übertragung der Verhandlungsleitung auf den dienstältesten Superintendenten auch gegen 

den Willen der Kirchenleitung. Und die Regelung in Art. 129 Abs. 2 der Kirchenordnung, 

welche der Landessynode gestattet, zur Überprüfung des Handelns der Kirchenleitung 

einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Jetzt soll zum Abschluss noch das dritte und 

letztlich gravierendste Instrument folgen, nämlich die Möglichkeit der Abwahl einzelner 

Kirchenleitungsmitglieder.  

Die Landessynode leitet nach Art. 128 Abs. 1 der Kirchenordnung die Evangelische Kirche 

im Rheinland und ist damit das höchste Organ unserer Kirche. Sie braucht daher ein für den 

äußersten Notfall, wenn alle anderen bereits beschriebenen Mittel nicht mehr greifen, ein-

satzfähiges Instrument, um ihre in der Kirchenordnung verankerte Leitungsaufgabe auch 

gegenüber der Kirchenleitung durchsetzen zu können. Daher wird Ihnen eine Ergänzung 

von Art. 153 der Kirchenordnung um einen Abs. 12 vorgeschlagen, in welchem geregelt ist, 

dass einzelne Mitglieder der Kirchenleitung von der Landessynode abberufen werden kön-

nen. Anders als dies noch in der Drucksache 2 vorgeschlagen ist, soll dieses Antragsrecht 

nur 1/3 der ordentlichen Mitglieder der Landessynode zustehen und nicht zusätzlich den 

Kreissynoden. Diese Einschränkung folgt, das ist das Ergebnis der Beratungen in den betei-

ligten Ausschüssen, vor allem aus dem systematischen Argument, dass es nur die Landes-

synode ist, welche die Kirchenleitung wählt und es daher auch nur die Landessynode sein 

sollte, welche die Kirchenleitung wieder abwählen kann. Wie sich aus den weiteren Formu-

lierungen des vorgeschlagenen Kirchenordnungsartikels ergibt, findet die entsprechende 

Abstimmung nicht unmittelbar nach Antragstellung statt. Um deutlich zu machen, dass die 

Abberufung ein außerordentliches Instrument für den Extremfall bleiben muss, wird Ihnen 

eine Bedenkzeit von mindestens 6 Wochen zwischen Antragstellung und Entscheidung 

vorgeschlagen. Damit ist verbunden, dass wenn der Abberufungsantrag auf einer ordentli-

chen Landessynode gestellt wird, gleichzeitig nach Art. 136 Abs. 2 der Kirchenordnung die 

Einberufung einer frühestens 6 Wochen nach Antragstellung stattfindenden außerordentli-

chen Landessynode zu beantragen ist. Erst auf dieser außerordentlichen Landessynode wird 

dann über den Abberufungsantrag entschieden. Weiter ist noch darauf hinzuweisen, dass 

der Abberufungsantrag nicht zu begründen ist. Die Begründung liegt in der Antragstellung 

selbst und heiÇt: ĂVertrauensverlustñ. Jedes weitere Wort erscheint auf diesem Hintergrund 

zu viel. Die Botschaft der Antragstellung als solche und dann auch der Antragsentschei-

dung ist eindeutig. 



 
 

Vierte Plenarsitzung am 11. Januar 2017 

123 

Sollte irgendwann einmal der Fall eintreten, dass mehr als 4 hauptamtliche Mitarbeiter der 

Kirchenleitung abberufen werden ï dann bleibt nach derzeitigem Stand maximal ein Mit-

glied übrig ï, dann hat die Landessynode eine entsprechende Anzahl an Bevollmächtigten 

zu bestellen, die die Aufgaben der abberufenen Mitglieder ï ausgenommen die Aufgaben 

der Abteilungsleitung, denn dafür gibt es ja Stellvertreterinnen und Stellvertreter ï wahr-

nehmen. Das ist der Inhalt des Artikels 153 Abs. 13, welchen wir ebenfalls für die Be-

schlussfassung vorschlagen. Dieser Absatz enthält dann noch eine Spezialregelung für die 

Nachfolge des gegebenenfalls abgewählten Präses. 

Der federführende Tagungsausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen, für den ich 

hier stehe, hat diesem Vorschlag, wie ich ihn jetzt vorgetragen habe, zur Einführung von 

Artikel 153 Abs. 12 und 13 der Kirchenordnung genauso mit wenigen Gegenstimmen und 

Enthaltungen zugestimmt wie die ebenfalls beteiligten weiteren Ausschüsse, nämlich der 

Finanzausschuss, der innerkirchliche Ausschuss und der theologische Ausschuss. 

In der Drucksache 2 wird aber in diesem Zusammenhang noch eine weitere Ergänzung der 

Kirchenordnung vorgeschlagen, nämlich die Einführung eines neuen Artikels 116 Abs. 12, 

mit welchem die Abwahl von Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes ermöglicht werden 

sollte. Zur Begründung ist im Vorfeld der Landessynode das Argument vertreten worden, 

im Sinne einer Symmetrie der kirchlichen Ebenen sollte insoweit eine Gleichbehandlung 

von Kirchenleitung und KSV erfolgen. Als Mitglied eines KSV hätte ich keine Probleme 

gehabt, mich diesem Instrument zu stellen. Dennoch habe ich mich in der Debatte im stän-

digen Ausschuss von den Gegenargumenten überzeugen lassen. Denn die Ausgangssituati-

on bezüglich einer Abwahlmöglichkeit für Mitglieder der Kirchenleitung einerseits und des 

KSV andererseits ist eben nicht deckungsgleich. Über den KSV führt nach Art. 148 Abs. 3 

der Kirchenordnung die Kirchenleitung die Aufsicht. Sie hat ja auch, dies ist dort ebenfalls 

geregelt, die Wahl der Superintendentinnen, Superintendenten, Assessoren, Assessorinnen, 

Scribae und deren Stellvertretung zu bestätigen. Die Kirchenleitung übt nach Art. 168 der 

Kirchenordnung ihr Aufsichtsamt durch Beratung, Empfehlung und Ermahnung sowie 

durch Aufsichtsmaßnahmen aus. Von daher verhält es sich eben nicht so, dass der Kreissy-

node als nach Art. 97 Abs. 1 Kirchenordnung oberstem Leitungsorgan des Kirchenkreises 

jegliche Instrumente zur Durchsetzung ihres Primates fehlen. Sie kann sich vielmehr an die 

Kirchenleitung wenden und die skizzierten Aufsichtsverfahren in Gang setzen lassen. Dies 

ist ein starkes Argument gegen die Einführung einer Abwahlmöglichkeit für Mitglieder der 

Kreissynodalvorstände. Ein weiteres Gegenargument ï und dies kommt aus der Praxis ï

liegt darin, dass der KSV immer wieder für von ihm lediglich umgesetzte Entscheidungen 

der Landeskirche verantwortlich gemacht wird, was wiederum dazu führen könnte, dass ein 

Abwahlverfahren von KSV-Mitgliedern nur zu dem Zweck eingeleitet wird, eigentlich die 

Kirchenleitung zu strafen. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Bei der Abwägung dieser 

für und gegen die Einführung einer Abwahlmöglichkeit von Mitgliedern des KSV spre-

chenden Argumente hat der ständige Kirchenordnungsausschuss mit großer Mehrheit, 

wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen, sich dafür ausgesprochen, keinen Art. 116 

Nummer Abs. 12 in die Kirchenordnung aufzunehmen. Der Finanzausschuss und der in-

nerkirchliche Ausschuss haben sich diesem Beschluss des federführenden Ausschusses 

ebenfalls mit großer Mehrheit angeschlossen. Der theologische Ausschuss kommt in der 

Abwägung der Argumente zu einem anderen Ergebnis. Dies hat allerdings zu keiner Mei-

nungsänderung bei dem federführenden Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

geführt. 

Abschließend möchte ich den Entscheidungsvorschlag daher wie folgt zusammenfassen: 

Die Kirchenordnung wird um einen Art. 153 Abs. 12 bezüglich der Möglichkeit der Ab-
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wahl einzelner Kirchenleitungen, nur auf Antrag eines Drittels der ordentlichen Mitglieder 

der Landessynode, und einer Folgeregelung in Abs. 13 bezüglich der möglichen Einsetzung 

von Bevollmächtigten für die abgewählten Mitglieder der Kirchenleitung ergänzt; entspre-

chende Ergänzungen der Kirchenordnung für die mittlere Ebene sollen nicht erfolgen. 

Ich bitte Sie insoweit um Ihre Zweidrittelmehrheit. » 
 
Der Synodale Hitzbleck (43) dankt für die Einbringungsrede und eröffnet die 
Aussprache. 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Der Synodale Hitzbleck (43) stellt folgende Artikel zur Abstimmung. 

Den Änderungen in Artikel 153 Abs. 12 wird zugestimmt. 
(Mit Mehrheit bei 3 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen) 

Den Änderungen in Artikel 153 Abs. 13 wird zugestimmt. 
(Mit Mehrheit bei 3 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen) 

Artikel 153 wird zugestimmt. 
(Mit Mehrheit bei 3 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen) 

 
Der Synodale Wefers (29) erläutert die abweichende Beschlussvorlage des 
Theologischen Ausschusses (I), die Möglichkeit der Abberufung von Mitglie-
dern des Kreissynodalvorstandes wieder aufzunehmen. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

wie Sie Ihren Unterlagen zu diesem TOP entnehmen können, beantragt der Theologische 

Ausschuss, die in der ursprünglichen Drucksache vorgesehene Möglichkeit der Abberufung 

auch von Mitgliedern des Kreissynodalvorstand wieder in den Beschlussantrag aufzuneh-

men. 

Bis Dienstagabend, bevor Dr. Klostermann mit der Vorlage zum Thema ĂAbwahlñ von 

Kirchenleitungsmitgliedern und in der Folge dann auch ĂAbwahlñ von KSV-Mitgliedern in 

den Theologischen Ausschuss kam, war ich selbst noch unsicher, wie ich mich zu dieser 

Frage ï speziell für die mittlere Ebene ï verhalten wollte. 

Dann hörte ich: 

1. Es geht bei der Möglichkeit der Abwahl von Leitungsmitgliedern letztlich nicht um 

nachprüfbare und dann faktisch feststellbare Sachgründe, sondern um eine grundlegende 

und nachhaltige Störung des Vertrauensverhältnisses, das für eine erfolgreiche Arbeit im 

Zusammenspiel zwischen Präsidium und Synode vorhanden sein muss. 

2. Wenn das gestört sei, und das werde bereits durch das Stellen des Antrages von einem 

Drittel der Mitglieder der Synode deutlich, spätestens aber, wenn ihm mit 2/3 Mehrheit 

stattgegeben werde, sei die Abwahlmöglichkeit eine Ăultima ratioñ, um aus dieser belas-

tenden und lähmenden Situation herauszukommen ï ohne Nachprüfung von Sachgrün-

den und ihrer tatsächlichen Stichhaltigkeit. Soweit so gut. 

Und dann hörte ich auch noch die Voten des federführenden KO-Ausschusses und des 

innerkirchlichen Ausschusses, dass dies für die mittlere Ebene nicht in gleicher Weise 
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gelte, vor allem, weil es ja hier über dem Kirchenkreisebene noch die landeskirchliche 

Aufsichtsebene gebe ï und da wusste ich ï : Das überzeugt mich nicht. 

Denn ich habe konkrete Situationen vor Augen, wo das Vertrauensverhältnis zwischen den 

handelnden Organen auch auf der mittleren Ebene Kirchenkreis tatsächlich nachhaltig 

gestört war ï ohne dass ein aufsichtlich greifbarer Sachgrund dafür benennbar gewesen 

wäre. Oder anders gesagt: Nicht alles, was die Zusammenarbeit belastet bis hin zu ihrer 

Unmöglichkeit, ist gleich ein dienstliches Vergehen, wo Aufsicht greifen könnte ï aber es 

belastet trotzdem, und manchmal auch nachhaltig und anhaltend.   

Und daher meine ich in der Tat ï und der theologische Ausschuss ist dieser Ansicht mit 

Mehrheit gefolgt - : Es sollte für diese besondere Ausnahmesituation auch auf der mittleren 

Ebene eine Abwahlmöglichkeit geben, um diese Ausnahmesituation auflösen zu können, 

ohne eine u. U. lange Zeit bis zur nächsten regulären Wahl abwarten zu müssen. 

Vizepräses Pistorius sprach heuet morgen in seiner Bewerbungsrede davon, dass es ihm in 

seiner Arbeit weniger um die Durchsetzung eigener Ansichten ginge, als vielmehr um 

Ăqualitative Verbesserungenñ durch synodale Prozesse.  

Ich möchte diejenigen, die sich in der zu entscheidenden Sachfrage noch nicht der Meinung 

des Theologische Ausschusses anschließen konnten, bitten zu prüfen, ob unser Änderungs-

antrag für die Abwahlmöglichkeit auch auf mittlerer Ebene nicht doch eine Ăqualitative 

Verbesserungñ in diesem Sinne ist. Und nach der Pr¿fung dann am besten unserem  nde-

rungsantrag zuzustimmen.  

Herzlichen Dank. » 

 
Der Synodale Zöllich (161) ergänzt, dass die Vorschrift entsprechend der 
Regelung auf landeskirchlicher Ebene gestaltet werden soll und somit die 
Abberufung von Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes mit einem Quorum 
von 1/3 der Mitglieder der Kreissynode möglich ist.  

Der Synodale Wefers (29) erklärt, dass eine schriftliche Ergänzung des An-
trages des Theologischen Ausschusses (I) dazu nicht erforderlich ist.  

Die Synodale Müller-Osenberg (136) gibt ihre Bedenken zum Ausdruck, 
dass ohne jegliche Begründung eine Abberufung möglich sein soll.  

Der Synodale Prof. Dr. Zschoch (190) zeigt sich verwundert über die nun 
entstandene Diskussion, da der Regelung zur möglichen Abberufung von 
Mitgliedern der Kirchenleitung - ebenfalls ohne Begründung ï bedenkenlos 
zugestimmt worden ist.  

Der Synodale Kamphausen (35) erinnert an den Anlass der Vorlage. Aus 
Hilflosigkeit entstand Handlungsunfähigkeit. Dies gibt es so auf kreiskirchli-
cher Ebene nicht. 

Der Synodale Meister (152) erläutert, dass der Kreissynodalvorstand zur 
Umsetzung der Aufträge der Kirchenleitung verpflichtet ist. Dadurch würde 
man sich bei den Kirchengemeinden zum Teil unbeliebt machen. Er spricht 
sich gegen eine Änderung des Artikels 116 Abs. 12 aus. 

Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Hoffmann von Zedlitz (11) 
führt aus, dass eine Abberufungsmöglichkeit von Mitgliedern der Kirchenlei-
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tung und des Kreissynodalvorstandes ohne Begründung sehr kritisch zu 
betrachten ist. Sie weist auf die Schwierigkeit hin, aus einem damals konkre-
ten Anlass eine abstrakte Regelung zu machen. 

Der Synodale Ohlmeier (125) stellt klar, dass der Fokus auf die kreiskirchli-
che Ebene zu richten ist, da über die landeskirchliche Ebene bereits be-
schlossen wurde. Sobald die Aufsicht zu dem Ergebnis kommt, dass sie 
nicht feststellen kann, ob ein gedeihliches Wirken zwischen Kreissynodal-
vorstand und den Mitgliedern der Kreissynode und Kirchengemeinden mög-
lich ist, ist aufsichtliches Handeln erforderlich. Eine entsprechende Ergän-
zung des Artikels 116 ist also nicht notwendig.  
 
Der Präses weist darauf hin, dass die die Beratung des Verhandlungsge-
genstandes aufgrund des bevorstehenden Konzertes in der Lutherkirche um 
22.00 Uhr nunmehr unterbrochen werden muss und am 12. Januar 2017 
fortgesetzt wird. 
 
Es liegen noch Wortmeldungen vor von: dem Synodalen Dr. Epe (79), dem 
Synodalen Pleines (103), dem Synodalen Schulz (80) und dem Synodalen 
Pollmann (57). 
 
Der Präses schließt die vierte Plenarsitzung um 21.45 Uhr mit dem Segen. 
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Fünfte Plenarsitzung 
 

am Donnerstag, dem 12. Januar 2017, 9 Uhr 
 
Schriftführende sind die Synodale Käseberg (132) und Lk.-Amtmann Rösner 
 
Der Präses eröffnet die fünfte Plenarsitzung. 
 
Der Präses bittet Dr. Gert Ulrich Brinkmann um die Andacht. 

« Hohe Synode,  

Boh, glaub´se, ich sach Sie!  

Herbert Knebel beginnt so jede seiner Geschichten Er ist ein Ruhri durch und durch, ein 

Rentner mit Prinz-Heinrich-Mütze kommt aus Essen, wohnt in der Mallinkrodtstraße, Ze-

che Zollverein ist nicht weit (Herbert Knebel heißt eigentlich Uwe Lyko). 

Boh, glaub´se, ich sach Sie!  

Geschichten von Kurt Harras und Helmut Borsig, von seinem Installateur, ein Baum von 

ei´m Kerl ï mit Spinnenphobie Sandra Krockoschinski, die talentfrei beim Supertalent 

mitmacht, dem Bekannten, für den er eine Kontaktanzeige aufgibt: ĂOttmar, watt bist Du 

denn für´n Typ, damit wir auch wissen, watt wir weglassen müssen.ñ  

Boh, glaub´se, ich sach Sie!  

Geschichten aus einer speziellen Welt, wenn man nicht gerade in Essen-Nord wohnt. (ich 

komme gebürtig aus DU-Süd) Anders, aber wie bei ei´m selbst, unglaublich, aber wahr, 

nicht ganz realistisch, aber passiert in echt so. 

Boh, glaubse, ich sach Sie.  

Hätte Lukas, der Evangelist in Essen-Bergeborbeck gelebt oder Oberhausen-Sterkrade, oder 

Mülheim-Dümpten oder Duisburg-Meiderich (was so unwahrscheinlich nicht ist, Hüsch hat 

den lieben Gott schließlich regelmäßig in Dinslaken getroffen) Lukas hätte seine Geschich-

ten von Jesus auch so erzählt  

Boh glaubse, ich sach Sie. 

Weil Jesus selbst so einen Spruch hatte: 

Dein Glaube hat Dir geholfen.  

Den brachte er gerne nach Heilungen oder sagte das nach ungewöhnlichen Begegnungen. 

DER BLINDE 

Da kommt Jesus in die Nähe von Jericho. Um sich herum einen Pulk von Leuten. Am Stra-

ßenrand ein blinder Bettler. Der kriegt erst nichts mit von der Prominenz im Vorort. Die 

Leute stecken es ihm. Und dann fängt der Blinde an zu br¿llen: ĂJesus, Du Sohn Davids, 

erbarme dich meiner.ñ  

Die Jesus-Fans ganz vorne im Pulk brüllen zur¿ck: ĂHaltËs Maul.ñ 

Der Blinde, nun noch lauter. ĂJesus, Du Sohn Davids, erbarme dich meiner.ñ 
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Und Jesus? Boh, glaubse, ich sach Sie. Jesus bleibt stehen. Weist die Leute an, den Blinden 

in die Mitte zu bringen. 

Jesus: ĂWas willst du?ñ 

Er: ĂHerr, dass ich wieder sehen kann.ñ Jesus: ĂSei sehend!  

Dein Glaube hat dir geholfenñ Und Blinde? Gewinnt sein Augenlicht zurück. schließt sich 

Jesus an, lobt Gott. Teilt so Liebe aus. (Lukas 19, 35-43) 

ODER: DIE SÜNDERIN (Reformationsheft) Solche Geschichten: 

Eine stadtbekannte Frau hört: Jesus ist beim Gelehrten Simon zu Besuch. Das bewegt sie 

sehr. Sie kommt mit einem Glas Salböl ins Haus des Gelehrten und kniet bei Jesus nieder. 

Eine innige Szene beginnt: Ihre Tränen benetzen seine Füße. Die Frau trocknet die Füße mit 

ihren Haaren, küsst und salbt sie. Das bringt den Gelehrten gegen Jesus auf. 

Er meint: So was lässt ein Prophet nicht zu.  

Und Jesus? Boh, glaubse, ich sach Sie. Jesus erinnert Simon daran: Diese Frau hat Liebe 

gezeigt. 

Jesus wendet sich danach ganz der Frau zu: 

ĂDein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden.ñ (Lukas 7, 36-50) 

ODER: DIE ZEHN AUSSÄTZIGEN All so Geschichten: 

Jesus im Niemandsland unterwegs. Zwischen Samarien und Galiläa. Dort heilt er 10 Män-

ner. Diagnose: Aussatz. Einer kommt zurück. Einer aus dem verhassten Nachbarland, aus-

gerechnet der! Küsst Jesus die Füße, voller Liebe und Dank. 

Und Jesus? Wundert er sich ausschließlich, dass nur einer kommt um sich zu bedanken? 

Boh, glaubse, ich sach Sie. Jesus richtet den in Israel verhassten Ausländer auch innerlich 

auf: 

ĂSteh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfenñ. (Lukas 17, 11-19) 

DIE ĂBLUTFL¦SSIGEñ 

Nicht anders geht es einer chronisch Kranken. Sie leidet unter dauernden Blutungen. War 

bei Schulmedizinern und Schamaninnen. Geholfen hat´s nicht. Sie berührt aus der Menge 

heraus Jesus am Mantelsaum. Zart und scheu, mit Liebe und Hoffnung. Zieht sich gleich 

zurück. 

Jesus spürt, wie ihm was abgeht; eine Kraft. Eine Gotteskraft vom Gottesmann. Die Frau 

merkt: Sie kann sich nicht mehr verstecken. Geht auf die Knie vor Jesus erzählt alles. 

Und Jesus? Boh, glaubse, ich sach Sie. Er macht keinen auf Wunderheiler wie die Quaksal-

ber. Er sagt nur: 

ĂTochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Friedenñ. (Lukas 8, 43-48) 

DIE SÜNDERIN, DIE IHN SALBT 

Zuletzt, eine andere Frau, die ihn berührt, auch sie im Stadtgespräch und verrucht. Die salbt 

ihn im Haus eines Pharisäers mit Balsam und ihren Tränen küsst ihm die Füße. Mehr Liebe 

geht nicht. Der Gastgeber wendet sich innerlich von Jesus ab. Wie kann der nur? Der soll 

ein Prophet sein? 

Und Jesus? Boh, glaubse, ich sach Sie. Jesus sagt einen Satz für Zeit und Ewigkeit. 
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ĂIhre vielen Sünden sind vergeben; denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben 

wird, der liebt wenigñ. Und dann zu der Frau: ĂDein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in 

Friedenñ. (Lukas 7,36-50) 

Fünfmal ĂBoh-glaubse-Geschichtenñ im Lukasevangelium. Geschichten aus dem Leben, 

aber nicht alltªglich. ĂDein Glaube hat Dir  geholfen!ñ Verzweifelte Menschen wenden sich 

an Jesus: Ăhab Erbarmen!ñ, Ăich will sehenñ, ber¿hren oder salben ihn. Sie sind Außenseite-

rinnen, Randgestalten, Verstoßene, chronisch Kranke, Behinderte, Ausländer, oft Frauen. 

Danach können sie aufrecht stehen, in Frieden gehen, wieder sehen oder sich wieder sehen 

lassen. 

Fünfmal so von Lukas weitererzählt. 

Martin Luther hatte bestimmt jedes Mal ein Aha-Erlebnis oben auf der Wartburg, 1521. Da 

war er ja auch so einer verstoßener Randsiedler unter dem Schutzmantel von Friedrich dem 

Weisen. Luther liest Lukas. Luther übersetzt Lukas fünfmal ĂDein Glaube hat Dir  gehol-

fenñ Sola fide. Allein der Glaube. Der Glaube allein. 

Aber: Was ist das? Allein der Glaube? 

Fragen wir Luther, den rüstigen Jubilar, 500 Jahre später. Was bringt das: Glauben? 

Ich zitiere nach und nach Sätze aus der Vorrede zum Römerbrief (1522), eine zusammen-

hängende Passage (ich habe sie aus einem Brevier gefischt). Wir erfahren dreierlei über den 

helfenden Glauben: gut protestantisches, überraschend rheinisches und wohltuend ökume-

nisches. 

ĂGlaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiß, daß er 

tausendmal drüber st¿rbe.ñ 

Der Glaube verlässt sich ganz auf Gottes Gnade, wie die FÜNF bei Lukas sich ganz auf 

Gott verlassen. 

Mir  gefällt besonders die Verwegenheit, Ăeine lebendige, verwegene Zuversichtñ, der Blin-

de, der gegen die Masse schreit, die beiden Frauen, sie salben Jesus jeweils in einem Haus, 

in dem ihnen Missgunst entgegenschlägt, die dritte, die seinen Mantelsaum erhascht. der 

eine, der auch innerlich aufsteht und heil wird. 

Die Geschichten der FÜNF, die durch ihren Glauben gerettet wurden. Sie sind nur zur 

Hälfte Privatgeschichten. Sie sind zur anderen Hälfte Geschichten aus der Öffentlichkeit für 

die Öffentlichkeit im Vorort, im Grenzgebiet, in der Menschenmenge, im Haus eines Ge-

lehrten. Das ist zuversichtlicher Glaube mit einem Schuss Verwegenheit; geschüttelt, nicht 

gerührt. Steht in der Öffentlichkeit, Gender, Inklusion, Fremde dieseits der Grenze sind 

Themen aus den Geschichten, sind Fragen des Glaubens. 

Erstes Fazit: 

Der Rechtspopulismus fordert uns nicht nur bei diesen Themen heraus. RP formuliert 

(Montag, 2.1.2017, Kultur C1): ĂSchaut dem Volk aufs Maul, aber redet ihm nicht nach 

dem Mund!ñ Das liegt vor uns: Luthers verwegene Glaubenszuversicht auch öffentlich neu 

zu entdecken. Unser Glaube ist eine Ăverwegene Zuversichtñ ï das ist gut protestantisch. 

Was ist das Ăallein der Glaubeñ ï Zweite Antwort nach Luther: 

ĂUnd solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und voller 

Lust gegen Gott und alle Kreaturen: das macht der Heilige Geist im Glauben.ñ Der Glaube 

macht lustig (Ăvoller Lustñ) und Ăfrºhlichñ Der Heilige Geist kann also auch anders. ĂIch 
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bin vergnügt, erlöst, befreitñ wir Rheinländer, immer jeck. Der liebe Gott in Dinslaken. 

Hanns-Dieter Hüsch hat ihn getroffen. Der Evangelist Lukas in Duisburg-Meiderich.  

Boh, glaubse, ich sach Sie. Geschichten über Geschichten. Kann alles passieren. Alles in 

echt.  

So geht übrigens Menschwerdung. 

Zweites Fazit: 

Der Glaube macht Ăfrºhlich ... und voller Lustñ ï das ist gut rheinisch. 

Was ist das Ăallein der Glaubeñ ï Dritte Antwort nach Luther: 

ĂDaher wird der Mensch ohne Zwang willig  und voller Lust, jedermann Gutes zu tun, 

jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der einem solche Gnade 

erzeigt hat. Daher ist es unmöglich, Werk und Glauben zu scheiden, ja so unmöglich, wie 

Brennen und Leuchten vom Feuer nicht geschieden werden kann.ñ 

Wo Feuer draufsteht, ist immer Leuchten und Brennen drin. Wo Glaube draufsteht, ist 

immer Liebe drin. Glaube und Liebe, Glaube und gute Werke, Glaube und Nachfolge gehö-

ren zusammen wie Mose und Aaron, Paul und Peter, Martin und Katharina, Dr. Lessing und 

Matulla, Asterix und Obelix. 

Bei Lukas am deutlichsten bei der Ăeinenñ Frau. ĂIhre vielen Sünden sind vergeben; denn 

sie hat viel geliebt. wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenigñ. Wer liebt, riskiert 

seine Unschuld. Die beiden anderen berühren, küssen, salben Jesus. Der Blinde geht mit 

Jesus. Der vom Aussatz Geheilte kommt, dankt und lobt Gott. 

Bei jedem der FÜNF ist Liebe drin im Glauben. 

So geht Glaube nach Luthers Leseanleitung für den Römerbrief: mit Herz und Hand, mit 

Geschmack fürs Unendliche und Hunger nach Gerechtigkeit mit Zuversicht und Lust und 

Liebe 

Boh, glaubse, ich sach Sie. 

Drittes Fazit nach Luther zum Glauben: nach gut protestantisch und überraschend rheinisch, 

jetzt wohltuend ökumenisch: 

Der Glaube allein kommt selten allein. Im Glauben, der rettet, ist immer Liebe drin. Er ist 

trotzig und verwegen, er hält Positionen, er bleibt dabei vergnügt. Der Glaube allein kommt 

selten allein. Im Glauben, der rettet, ist immer Liebe drin. 

Ich schließe mit einer berühmten Passage aus Luthers Adventspostille, auch 1522: 

ĂEs liegt deine Seligkeit nicht darin, daß du glaubst, Christus sei den Frommen ein Chris-

tus, sondern daß er dir ein Christus und dein sei. Dieser Glaube macht, daß dir Christus 

lieblich gefällt, und süß im Herzen schmeckt, da folgen nach Lieb und gute Werk unge-

zwungen. Folgen sie aber nicht, so ist dieser Glaube gewißlich nicht das; denn wo dieser 

Glaube ist, da muss der heilige Geist auch sein, Liebe und Güte in uns wirken.ñ Advents-

postille. 1522, WA 10.I 2; 24,5. 28 (Mt 21, 1-9) » 
 
Der Präses dankt dem Synodalen Dr. Brinkmann (78) und informiert die 
Synode darüber, warum der Synodale Hitzbleck (43) die Verhandlungslei-
tung für den nächsten Tagesordnungspunkt hat. 
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Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
(Drucksache 2) 

Der Synodale Hitzbleck (43) übernimmt die Verhandlungsleitung und weist 
auf die verteilte Tischvorlage zum Änderungsantrag des Theologischen 
Ausschusses (I) hin. Er gibt einen Überblick über den Stand der Verhand-
lungen zur Änderung des Art. 116 KO und eröffnet die weitere Aussprache. 
 
Der Synodale Dr. Epe (79) bittet darum, dem Antrag des Theologischen 
Ausschusses (I) nicht zuzustimmen. Er nennt folgende Gründe: 
1. Im Vergleich zu bundespolitischen Gremien ist das Vertrauensvotum 

auch vornehmlich in höheren Gremien relevant. 
2. Auf der mittleren Ebene würden angeführte Begründungen für einen 
Vertrauensverlust zu einer ĂSchlammschlachtñ f¿hren. 

3. Die Kreissynode setzt sich zu einem großen Teil aus Pfarrerinnen und 
Pfarrern des Kirchenkreises zusammen. Die Superintendentin/der Su-
perintendent ist hier jeweils dienstvorgesetzt. Unbequeme Entscheidun-
gen dürfen nicht vom Vertrauensentzug bedroht werden.  

4. Sofern das Aufsichtsrecht nicht greift, um Vertrauenskrise zu bewältigen, 
spricht er sich für die Änderung der aufsichtsrechtlichen Regelungen 
aus. 

Der Synodale Pleines (103) berichtet über einen Konflikt im Kirchenkreis 
Kleve in der Vergangenheit, bei dem die Aufsicht nicht gehandelt hat, was 
zu Verwerfungen innerhalb des Kirchenkreises geführt hat.  

Der Synodale Schulz (80) spricht sich für den Antrag des Ausschusses für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) aus. Für die Kirchenleitung ist das 
nun vorgesehene Vertrauensvotum aus Ergebnissen der damaligen Höpp-
ner-Kommission entstanden. Das Argument des Vertrauensverlustes ist 
auch für die mittlere Ebene gültig. Mit einer entsprechenden Regelung für 
die Abberufung von KSV-Mitgliedern könnten bestehende Probleme am 
Entstehungsort gelöst werden. Die mittlere Ebene würde so gestärkt. 

Der Synodale Pollmann (57) spricht sich gegen den Beschlussantrag aus 
und zieht einen Vergleich zur Gemeindeebene. 

Der Synodale Goldkamp (92) lädt zu einem Blick in die kirchenrechtlichen 
Vorschriften zum Presbyterium, zum Verband und der Verwaltung ein. Hier 
ist jeweils vorgesehen, dass der Vorsitz abgewählt werden kann. Für Super-
intendentinnen und Superintendenten gibt es diese Möglichkeit nicht, müss-
te aber ermöglicht werden. Er stellt daher den Antrag zur Geschäftsordnung, 
diesen Teil der Kirchenordnungsänderung zu vertagen. 

Vizepräses Pistorius (2) informiert über das Verfahren bei Anträgen zur Ge-
schäftsordnung und bittet, den Synodale Dr. Quarch (55) um seine Gegen-
rede. Dieser wünscht sich jetzt eine Entscheidung, da die Argumente grund-
sätzlich ausgetauscht worden sind. 
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Der Synodale Hitzbleck (43) unterbricht die Sitzung um 9.45 Uhr für fünf 
Minuten. 
 

Fortsetzung der fünften Plenarsitzung um 9.50 Uhr 

Es folgt die Abstimmung zum gestellten Antrag zur Geschªftsordnung ĂVer-
tagen der Entscheidung über die vorgeschlagenen Änderungen von Artikel 
116 Abs. 13 KO.ñ 
 
Der Antrag wird mit Mehrheit abgelehnt. Die Aussprache wird fortgesetzt. 
 
Der Synodale Graf zu Eulenburg und Hertefeld (104) erinnert an die presby-
terial-synodale Grundordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Er 
plädiert dafür, dass das Instrument der Abwahl zumindest vorhanden sein 
sollte. 

Ltd. Kirchenrechtsdirektorin Steppan (224) informiert darüber, dass für die in 
der Kirchenordnung vorgesehenen Wahlämter auch eine Abwahl möglich ist. 
Weiterhin sieht sie im Artikel 95 Abs. 5 KO i.V. mit Artikel 48 KO die Grund-
lage, wie pflichtwidriges Handeln von Amtsinhabern im Kirchenkreis und im 
Presbyterium geahndet werden kann. 

Landeskirchenrätin Döring (212) informiert über die disziplinarrechtlichen 
Möglichkeiten bei Verletzung in der Amtspflicht gemäß Artikel 53 KO. Sie 
unterstreicht, dass es in der vorhergegangenen Diskussion um verlorenes 
Vertrauen und nicht um pflichtwidriges Handeln geht. Hauptamtliche Super-
intendenten könnten im Gegensatz zu Superintendenten im Nebenamt ab-
berufen werden. Letztlich bliebe aber immer die Möglichkeit der Dienstauf-
sicht durch die Kirchenleitung. 

Oberkirchenrat Baucks (6) stellt fest, dass das gewünschte Ergebnis der 
Vorlage durch die Debatte, wer für was zuständig ist, nicht besser wird. 

Die Synodale Strack (101) betont, dass mit der vorgeschlagenen Regelung 
zukünftig auch nicht alle Konfliktfälle geregelt werden können.  

Der Synodale Eckert (96) beantragt die Schließung der Redeliste. Die Liste 
der bestehenden Wortmeldungen wird verlesen. Eine Gegenrede wird nicht 
geführt. Der Antrag auf Schließung der Redeliste wird mit Mehrheit bei drei 
Gegenstimmen und drei Enthaltungen beschlossen. 

Der Synodale Herfort (86) weist auf den Unterschied zwischen Landessyno-
de und Kreissynode hin. Die Kirchenordnung sieht kein höheres Gremium 
als die Landessynode vor. Hier kann aber ein Handeln bei Vertrauensverlust 
notwendig sein. In der Kreissynode könnten schon kleinere Gruppen eine 
entsprechende Mehrheit für die Antragstellung auf Abberufung gebildet wer-
den. Allein der Antrag an sich kºnnte schon zum ĂGesichtsverlustñ f¿hren. 

Der Synodale Wefers (29), als Sprecher für den Theologischen Ausschuss 
(I), plädiert weiterhin für die Einführung einer sinngleichen Regelung, auch 
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wenn er in der Diskussion gelernt habe, dass eine einfache Übertragung der 
für die Kirchenleitung beschlossenen Regelung auf die mittlere Ebene nicht 
möglich sei.  

Der Synodale Dr. Quarch (55) spricht sich gegen den Antrag des Theologi-
schen Ausschusses (I) aus. 
 
Der Synodale Hitzbleck (43) stellt den Vorschlag zur Abstimmung: 

ĂZiffer 6 Buchstabe b) des Beschlussantrags wird um folgenden Absatz er-
gänzt: 
Ă(13) Die Kreissynode kann Mitglieder des Kreissynodalvorstandes abberu-
fen. Der Antrag muss von einem Drittel der ordentlichen Mitglieder der 
Kreissynode gestellt werden. Zwischen dem Eingang des Antrags und der 
Entscheidung der Kreissynode muss eine Frist von mindestens sechs Wo-
chen liegen. Der Beschluss über die Abberufung bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der ordentlichen Mitglieder der Kreissynode. Die Abstimmung 
erfolgt geheim. Der Beschluss bedarf der Bestätigung durch die Kirchenlei-
tung. Im Falle erfolgter Bestätigung scheiden abberufene Mitglieder mit so-
fortiger Wirkung aus dem Kreissynodalvorstand aus.ñ 

Ziffer 6 Buchstabe c) des Beschlussantrags erhält folgenden Wortlaut: 
c) Die bisherigen Absätze 10 und 11 werden zu den Absätzen 14 und 15. 

In Ziffer 6 Buchstabe d) des Beschlussantrags wird die Angabe ĂAbsatz 14ñ 
durch die Angabe ĂAbsatz 15ñ ersetzt.ñ 
 
Der Antrag wird mit Mehrheit bei 18 Ja-Stimmen und 22 Enthaltungen abge-
lehnt. 
 
Der Synodale Pollmann (57) stellt folgenden Antrag: 
ĂWenn es zu einem Vertrauensbruch zwischen Kreissynode und einem oder 
mehreren Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes gekommen ist und sich 
die Kreissynode an die Kirchenleitung wendet, dann setzt sich diese zeitnah 
für das Wohl des Kirchenkreises ein. 

Vizepräsident Dr. Weusmann (5) entgegnet, dass das vorgeschlagene Ver-
fahren von der aktuellen Kirchenleitung bereits ausgeführt wird. 

Der Synodale Pollmann (57) zieht seinen Antrag daraufhin zurück. 
 
Der Synodale Dr. Quarch (55) führt abschließend aus:  

« Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich wieder einmal stolz auf unserer Kirche bin: Nach 

dem Bericht von Reinhard Höppner im Jahr 2013 haben nicht wenige, insbesondere außer-

halb der Landessynode, mir gesagt, die Vorschläge würden ohnehin versickern und niemals 

umgesetzt werden. So ist es aber nicht gekommen. Es ist stattdessen in den Gremien konse-

quent weitergearbeitet worden und mit dieser Regelung, sofern sie denn beschlossen wird, 

der Schlussstein zur Umsetzung des Höppner-Berichtes gesetzt worden. Auf dieses konse-

quente Handeln unserer Kirche bin ich stolz. » 
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Oberkirchenrat Eberl (3) übernimmt die Verhandlungsleitung.  
 
Die Synodale Köckler-Beuser (75) weist darauf hin, dass über die Änderung 
des Artikels 153 KO insgesamt abgestimmt werden muss. 

Der Änderung wird zugestimmt. 
(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung) 

 

 Beschluss  23:  

Das Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung wird in der vorgeleg-
ten Fassung mit folgenden Änderungen in erster Lesung mit der erforderli-
chen Mehrheit beschlossen: 

Die ¦berschrift lautet: ĂKirchengesetz zur  nderung von Artikel 49, 95, 96, 
99, 99a, 109, 116, 121, 132, 145 und 153 der Kirchenordnung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinlandñ 

Ziffer 3 Buchst. b) Abs. 3 (neuer Absatz 6) erhält folgende Fassung: 

Ă(6) Die Kirchenleitung kann auf ¿bereinstimmenden Vorschlag der Kreissy-
nodalvorstände der ehemaligen Kirchenkreise die Wahl auf das Jahr der 
nächsten turnusmäßigen Wahl festlegen, wenn der Kreissynodalvorstand 
andernfalls gemäß Abs. 5 außerhalb der turnusmäßigen Wahl zu wählen 
wªre.ñ 

Nach Ziffer 4 wird eine neue Ziffer 4a mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

Ă4a. Artikel 99a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 ĂBis zu acht Jahre nach der vollzogenen Veränderung kann auch die neu 
gebildete Kreissynode einen solchen Antrag stellen.ññ 

Ziffer 5 Buchst. a) des Beschlussantrags erhält folgende Fassung: 

Ăa) Nach Artikel 109 Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt: 
Ă(6) F¿r die Zusammensetzung und die Arbeit von kreiskirchlichen No-
minierungsausschüssen können die Kreissynoden von Absatz 2 und Ab-
satz 5 Satz 4 abweichende Regelungen treffen.ññ 

Ziffer 6 Buchstabe b) erhält folgende Fassung: 

Ăb) Nach Absatz 9 werden folgende neue Absätze 10 bis 12 eingefügt: 
Ă(10) Wird ein Kreissynodalvorstand gemªÇ Artikel 96 Absatz 5 im Jahr 
der turnusmäßigen Wahl neu gewählt, so beträgt die Amtsdauer der 
Superintendentin oder des Superintendenten und der oder des Skriba 
acht Jahre. Die Amtszeit der Assessorin oder des Assessors und der 
beiden Stellvertretungen der oder des Skriba beträgt vier Jahre.  

(11) Wird ein Kreissynodalvorstand gemäß Artikel 96 außerhalb der 
turnusmäßigen Wahlen neu gewählt, treten die Superintendentin oder 
der Superintendent und die oder der Skriba in die verbleibende längere 
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Amtszeit ein, die Assessorin oder der Assessor und die beiden Stellver-
tretungen der oder des Skriba treten in die verbleibende kürzere Amts-
zeit ein. Abweichend von Satz 1 beträgt die erste Amtszeit einer Super-
intendentin oder eines Superintendenten im Hauptamt acht Jahre. Im 
Fall einer ersten Wiederwahl erfolgt diese für so viele Jahre, dass der 
reguläre Wahlturnus wieder erreicht wird. 

(12) Durch das Los wird die Hälfte der Synodalältesten und ihrer Stell-
vertretungen bestimmt, die nach vier Jahren oder der kürzeren Amtszeit 
ausscheiden.ññ 

In Ziffer 10 Buchstabe b) werden in den neu einzufügenden Absatz 12 in 
Satz 2 die Wºrter Ăoder einem Drittel der Kreissynodenñ gestrichen. 

(Mit der erforderlichen Mehrheit  
bei einer Gegenstimme und einigen Enthaltungen) 

 
Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 68 der Kirchenordnung 

(Drucksache 32) 

Die Berichterstatterin des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Ltd. Kirchenrechtsdirektorin Steppan (224), führt in die Vorlage ein. 
Sie führt aus: 

« Hohe Synode, 

mit der Drucksache 32 wurde Ihnen eine gesonderte Vorlage zur Änderung von Art. 68 I 

KO vorgelegt. Beide beratenden Tagungsausschüsse haben die Vorlage abgelehnt. Wir 

wollten damit die Option schaffen, eine von der Landessynode 2014 im Rahmen der Auf-

gabenkritik beschlossene Einsparung beim arbeitsrechtlichen Genehmigungsverfahren im 

Jahr 2017 umzusetzen. Allerdings sah sich das Dezernat veranlasst, die ursprünglich vorge-

schlagene Stichprobenregelung auf Grund geänderter Rahmenbedingungen durch einen 

anderen Vorschlag  zu ersetzten. Der Vorschlag in der Drucksache 32 ging dahin, dass die 

KL sich nicht die Genehmigung bestimmter Vergütungsgruppen sondern bestimmter Fälle 

vorbehält. Es hätten die fehleranfälligen und risikobehafteten Fälle sein sollen, die die KL 

durch Rundverfügung festgelegt hätte. Wir hätten einen risikoorientierten Prüfungsansatz 

im Genehmigungsverfahren ausprobieren können. Die Überlegungen zum Anpassungsbe-

darf der Vorlagen haben leider so viel Zeit in Anspruch genommen, dass die Vorlage ohne 

Beratung in Ständigen Ausschüssen in die LS eingebrachte werden musste. Dies ist selbst-

verständlich ein absoluter Ausnahmefall. Das Dezernat fühlte sich aber verpflichtet, die 

angekündigte Einsparung umzusetzen um dazu einen inhaltlichen Vorschlag zu machen. 

Die beiden Tagungsausschüsse haben die Vorlage abgelehnt. 

Gründe für die Ablehnung waren u.a.: 

Das vorgeschlagene Verfahren ist fehleranfällig, weil nicht auszuschließen ist, dass eine 

Rundverfügung nicht oder nicht rechtzeitig bekannt ist und des dadurch zu unnötigem Hin 

und Her zwischen den Verwaltungen kommt 

Für die bereits überlasteten Verwaltungen handelt es sich um eine weitere Vorschrift die zu 

chaotischen Situationen führen kann. 
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Im Rahmen der Aufgabenkritik wurde eine zweite Einsparung im Bereich arbeitsrechtliches 

Genehmigungsverfahren für das Jahr 2019 beschlossen 

Die Zeit bis dahin soll genutzt werden, um einen abschließenden Vorschlag zu erarbeiten 

und dabei die Ideen, die in der AG Leichtes Gepäck entwickelt werden, zu berücksichtigen. 

Die nachvollziehbaren Gründe für eine Verschiebung der Neugestaltung des Genehmi-

gungsverfahrens entheben uns natürlich nicht von der Verpflichtung, das Einsparziel aus 

der Aufgabenkritik in Höhe von 10.000 Euro zu realisieren. Wir werden eine Anregung aus 

der Beratung im Kirchenordnungs- und Rechtsausschuss aufgreifen und der KL vorschla-

gen, von ihrem Regelungsrecht Gebrauch zu machen und sich weniger Vergütungsgruppen 

zur Genehmigung vorzubehalten. Dies wäre eine vor Ort leicht umzusetzende Änderung, 

die eine mehrfach an die AG Leichtes Gepäck gemachte Anregung aufgreift, die Verant-

wortung der KK für arbeitsrechtliche Genehmigungsverfahren zu stärken. » 

 
Oberkirchenrat Eberl (3) eröffnet die Aussprache und weist darauf hin, dass 
für eine Beschlussfassung des Beschlussantrages keine qualifizierte Mehr-
heit notwendig ist. 

 Beschluss  24:  

Das Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 68 der Kirchenordnung wird 
abgelehnt. 

(Mit Mehrheit bei vier Enthaltungen) 
 
Der Synodale Hitzbleck (43) übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Änderung des Kirchengesetzes über die  
Rechtsverhältnisse der Superintendentinnen und  

Superintendenten im Hauptamt  
und des Kirchenleitungsgesetzes 

- 1. Lesung - 
(Drucksache 26) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (229), führt in die Vorlage 
ein. Er führt aus: 

« Hohe Synode, 

diese Vorlage steht im Zusammenhang mit der Neuregelung der Kirchenordnung (Art. 153 

Abs. 12) zur Abberufung von Mitgliedern der Kirchenleitung und regelt die dienstrechtli-

chen Konsequenzen bei denjenigen Personen, bei denen die hauptamtliche Wahrnehmung 

der kirchenleitenden Funktion an ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zur Kirche 

gebunden ist. Sie geht aber darüber hinaus und schafft auch dienst- und besoldungsrechtli-

che Regelungen für den Fall, dass ein kirchenleitendes Amt vor dem regulären Ruhestands-

eintritt endet. 

Zu den dienstrechtlichen Konsequenzen von Abberufungsentscheidungen: 

Diese stellen ein Novum gegenüber den bisherigen Instrumentarium bei öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnissen zur Kirche dar. Bei Störungen im Dienstverhältnis gibt es 
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traditionell die disziplinarische Aufarbeitung - die ein Verschulden voraussetzt- und die 

Wartestandsversetzung wegen einer nachhaltigen Störung des Dienstes - die durch einen 

entsprechenden Tatbestand nachgewiesen werden muss. Die Änderungen der Kirchenord-

nung zur Abberufung knüpfen dagegen an Mehrheitsverhältnissen in Synoden an und sol-

len eine möglichst zügige Neubesetzung ermöglichen. 

Grundlage für die Zulässigkeit einer solchen Regelung ist die Tatsache, dass die zu Grunde 

liegenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse unmittelbar an die kirchenleitende 

Funktion gekn¿pft sind, was bei Ănormalenñ Pfarrdienst- und Kirchenbeamtenverhältnissen 

nicht der Fall ist. Die hier vorgelegten dienstrechtlichen Regelungen haben - ähnlich wie in 

Hinblick auf die Neuregelungen zur Abberufung - ihre Grundlage in den landesrechtlichen 

Regelungen zur Abberufung von kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten und 

übertragen diese auf kirchliche Dauerdienstverhältnisse. Entsprechend den staatlichen 

Regelungen sind die Rechtsfolgen so ausgestaltet, dass sie die betreffenden Personen deut-

lich besser stellen als dies bei einer Wartestandsversetzung der Fall wäre. 

Die betreffenden Personen haben den Anspruch auf die Übertragung eines neuen Pfarram-

tes oder Amtes, die auch in der Übertragung eines stellenungebundenen Auftrages in vol-

lem Umfang und unbefristet bestehen kann. Dieser Anspruch wird auch in den Fällen ein-

geräumt, in denen das kirchenleitende Amt aus anderen Gründen vor dem regulären Ruhe-

standseintritt endet. 

Zusätzlich gibt es für die Abberufungsfälle Vertrauensschutzregelungen, über die die an die 

Leitungsämter geknüpften Zulagen für den Rest der eigentlichen Amtsperiode zumindest 

anteilig weitergezahlt werden. 

Darüber hinaus gibt es erweiterte Regelungen zum Ruhestand in allen Fällen, in denen das 

Amt vor dem regulären Ruhestandseintritt endet. Neben der Regelung, dass hier grundsätz-

lich eine Ruhestandsversetzung nach dem 63. Lebensjahr erfolgt, wird auch die Möglich-

keit einer früheren Ruhestandverletzung auf Antrag geschaffen. Diese Möglichkeiten wer-

den deshalb geschaffen, weil es sein kann, dass bei Verlust des Amtes in einem kurzen 

zeitlichen Abstand vor dem regulären Ruhestandseintritt nicht in allen Fällen mit einer 

wirklich funktionierenden Wahrnehmung eines anderen Amtes oder Pfarramtes zu rechnen 

ist. » 

 

 Beschluss  25:  

Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten im Hauptamt und 
des Kirchenleitungsgesetzes wird in der vorgelegten Fassung mit folgenden 
Änderungen in erster Lesung beschlossen: 

- In Artikel 1 Ziffer 4 Buchstabe a) werden im zweiten Satz die Wörter 
ĂEine Superintendentin oder ein Superintendentñ durch die Wºrter ĂEine 
hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamtlicher Superintendentñ 
ersetzt. 

- In Artikel 1 Ziffer 4 werden die Buchstaben b), c) und d) gestrichen. Die 
Anweisung wird wie folgt neu gefasst: ĂÄ 6 Absatz 1 wird wie folgt ge-
fasst:ñ. 

- Artikel 1 Ziffer 5 wird gestrichen. 
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- In Artikel 1 wird Ziffer 1 des Beschlussantrags gestrichen. Dadurch wer-
den die Ziffern 2 bis 4 zu den Ziffern 1 bis 3. 

- In Artikel 2 Ziffer 2 wird in Absatz 3 vor dem Wort Ătheologischesñ das 
Wort hauptamtlichesñ eingef¿gt. 

- Artikel 2 Ziffer 2 wird um einen Absatz 4 ergänzt: 

Ă(4) Ein hauptamtliches nichttheologisches Mitglied der Kirchenleitung, 
die oder der ihr oder sein Amt niederlegt, scheidet zum Zeitpunkt der 
Niederlegung aus dem kirchenleitenden Amt nach Ä 1 Abs. 2 aus.ñ 

- In Artikel 2 Ziffer 3 wird im Änderungsvorschlag zu § 3 Abs. 1 in Satz 3 
nach dem Wort ĂRegelñ das Wort Ăimñ durch das Wort Ămitñ ersetzt. 

- In Artikel 2 Ziffer 3 wird im Änderungsvorschlag zu § 3 Abs. 3 in Satz 2 
das Wort Ănichtruhegehaltsfªhigeñ in Ănichtruhegehaltfªhigeñ geªndert, 
und vor dem letzten Vorkommen des Wortes ĂAuftragesñ wird das Word 
Ădesñ eingef¿gt. 

- Artikel 2 Ziffer 5 erhält folgenden Wortlaut: 
5. § 5 wird wie folgt neu gefasst: 

ĂÄ 5 

(1) Ein hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung, welches sich als 
Pfarrerin oder Pfarrer oder als Kirchenbeamtin oder Kirchenbeamter 
in einem Dienstverhältnis auf Lebenszeit befindet, ist nach Vollen-
dung des 63. Lebensjahres in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie 
oder er aus seinem Amt gemäß Artikel 153 Abs. 12 der Kirchenord-
nung abberufen wird.  
Das gilt auch für den Fall, dass einem abberufenen hauptamtlichen 
Mitglied der Kirchenleitung nach Vollendung des 63. Lebensjahres 
keine Pfarrstelle oder kein Auftrag gemäß § 25 PfDG.EKD gemäß § 
3 Absatz 1 oder keine Stelle oder kein Auftrag gemäß § 3 Absatz 2 
übertragen worden ist. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn das abberufene Mitglied der 
Kirchenleitung einen Antrag auf die Übertragung eines Auftrages 
nach § 25 PfDG.EKD gemäß § 3 Absatz 1 oder eines Auftrages nach 
§ 3 Absatz 2 stellt. 

(2) Ein abberufenes Kirchenleitungsmitglied nach Absatz 1, das zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Kirchenleitungsamt das 63. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann die Versetzung in den Ru-
hestand verlangen. 

(3) Der Anspruch und die Höhe des Ruhegehalts für abberufene Mit-
glieder der Kirchenleitung nach den Absätzen 1 und 2 richten sich 
nach den kirchengesetzlich geregelten Bestimmungen für Pfarrer und 
Kirchenbeamte. § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes 
findet keine Anwendung, wenn das Mitglied nach Vollendung des 60. 
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Lebensjahres in den Ruhestand versetzt wird und zu diesem Zeit-
punkt eine mindestens achtjährige Dienstzeit als hauptamtliches Mit-
glied der Kirchenleitung zurückgelegt hat. Liegen die Voraussetzun-
gen des Satzes 2 nicht vor, ist § 14 Absatz 3 des Beamtenversor-
gungsgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Berech-
nung der Verminderung des Ruhegehalts der Zeitraum vom Beginn 
des Ruhestandes bis zum Ablauf des Monats der Vollendung des 63. 
Lebensjahres, bei Ruhestandsversetzungen gem. § 88 Abs. 1 und 2 
PfDG.EKD und wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienst-
unfall beruht, bis zum Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Le-
bensjahres, zugrunde zu legen ist. Die Minderung darf 10,8 v.H. nicht 
übersteigen. 

(4) Tritt ein abberufenes Mitglied der Kirchenleitung nach Ausschei-
den aus dem kirchenleitenden Amt nicht nach Absatz 2 in den Ruhe-
stand und hat es im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem kirchenlei-
tenden Amt das 60. Lebensjahr bereits vollendet, kann es jederzeit 
die Versetzung in den Ruhestand beantragen. Die Bemessung der 
Versorgung richtet sich nach Absatz 3. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn ein hauptamtli-
ches Mitglied der Kirchenleitung nach Absatz 1 sein Amt niederlegt, 
nachdem ein Antrag nach Artikel 153 Absatz 12 der Kirchenordnung 
gestellt wurde und die Landessynode über diesen Antrag noch nicht 
entschieden hat.ñ 

(Mit Mehrheit bei vier Enthaltungen) 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsleitung und unterbricht 
die Sitzung um 10.42 Uhr. 
 

Fortsetzung der fünften Plenarsitzung um 11.05 Uhr 

Schriftführende sind die Synodale Degenhardt (56) und Lk.-Angestellter 
Janssen 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräses Pistorius (2). 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Vizepräses Pistorius (2) gibt einige Hinweise zur Geschäftsordnung: 

Auszug aus § 31 der Geschäftsordnung für die Landessynode: 

ĂWahlvorschläge und Vorstellung der Vorgeschlagenen 

(3)  Den Vorgeschlagenen für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung und ihrer Stell-

vertretungen sowie der Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse soll Gelegen-

heit gegeben werden, sich während einer öffentlichen Sitzung vorzustellen. Die stimm-

berechtigten Mitglieder der Landessynode können Fragen an die Vorgeschlagenen stel-

len. Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitgliedes findet im Anschluss eine Ausspra-
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che über die Vorgeschlagenen (Personaldebatte) unter Ausschluss sowohl der Öffent-

lichkeit als auch der Vorgeschlagenen statt. An einer Personaldebatte nehmen nur die 

stimmberechtigten Mitglieder der Landessynode teil. Während der Vorstellung, der 

Fragerunde und der Aussprache dürfen Mitbewerberinnen und Mitbewerber nicht an-

wesend sein oder in anderer Weise Gelegenheit zur Mitverfolgung der Sitzung haben. 

(4)  Für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung und ihrer Stellvertretungen kann jedes 

Mitglied der Landessynode weitere Vorschläge für jede zu wählende Position bis zum 

Beginn des Tagesordnungspunktes ĂVorstellung der Vorgeschlagenenñ machen. Ab-

satz 3 gilt entsprechend. 

 
Aus der Synode werden keine weiteren Vorschläge gemacht. 
 
II.  Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 

Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung ï Stellvertretung 
 Vorstellung der Kandidatin für Position 7.1 der Kirchenleitung 

(Wahlperiode 2017 ï 2025) 
Voraussetzung: Ordinierte Theologin/ordinierter Theologe ï Art. 153 
Abs. 4 Buchst. a) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans, Moers 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans, Mo-
ers, um ihre Vorstellung. 

Pfarrerin Münker-Lütkehans stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an die Kandidatin gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
 
 Vorstellung der Kandidatin für Position 7.2 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Ordinierte Theologin/ordinierter Theologe ï Art. 153 
Abs. 4 Buchst. a) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Pfarrerin Monika Kindsgrab, Essen 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Pfarrerin Monika Kindsgrab, Essen, um ihre 
Vorstellung. 

Pfarrerin Kindsgrab stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an die Kandidatin gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
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 Vorstellung der Kandidatinnen für Position 9.1 der Kirchenleitung 
(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Ordinierte Theologin/ordinierter Theologe ï Art. 153 
Abs. 4 Buchst. a) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurden vorgeschlagen: 
1. Pfarrerin Kirsten Arnswald, Simmern 
2. Pfarrerin Corinna Clasen, Meisenheim 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Pfarrerin Kirsten Arnswald, Simmern um ihre 
Vorstellung. 

Pfarrerin Arnswald stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an die Kandidatin gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 

Vizepräses Pistorius (2) bittet Pfarrerin Corinna Clasen, Meisenheim, um 
ihre Vorstellung. 

Pfarrerin Clasen stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an die Kandidatin gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
 
 Vorstellung der Kandidatinnen für Position 9.2 der Kirchenleitung 

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Ordinierte Theologin/ordinierter Theologe ï Art. 153 
Abs. 4 Buchst. a) KO 

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurden vorgeschlagen: 
1. Pfarrerin Kirsten Arnswald, Simmern 
2. Pfarrerin Corinna Clasen, Meisenheim 
 
Die Vorstellung der Kandidatinnen erfolgte bereits zu Position 9.1. 
 
 Vorstellung des Kandidaten für Position 11.1 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO  

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Dr. Wolfgang Osterhage, Wachtberg 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Dr. Wolfgang Osterhage, Wachtberg um seine 
Vorstellung. 

Dr. Osterhage stellt sich der Synode vor. 
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Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an den Kandidaten gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
 
 Vorstellung der Kandidatin für Position 11.2 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO  

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Schulleiterin Gabriele Orbach, Köln 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Schulleiterin Gabriele Orbach, Köln um ihre 
Vorstellung. 

Frau Orbach stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an die Kandidatin gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
 
 Vorstellung der Kandidatin für Position 13.1 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO  

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Gemeindepädagogin Renate Görler, Wuppertal 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Gemeindepädagogin Renate Görler, Wupper-
tal, um ihre Vorstellung. 

Frau Görler stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an die Kandidatin gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
 
 Vorstellung des Kandidaten für Position 13.2 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO  

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Dozent Dr. Martin Werth, Wuppertal 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Dozent Dr. Martin Werth, Wuppertal, um seine 
Vorstellung. 

Dr. Werth stellt sich der Synode vor. 
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Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an den Kandidaten gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
 
Die Synode unterbricht die Verhandlung um 12.00 Uhr f¿r eine ĂWort-
Meldungñ von Philipp Leibner. 
 
 Vorstellung der Kandidatin für Position 15.1 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO  

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Dr. Elisabeth Fillmann, Idar-Oberstein 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Dr. Elisabeth Fillmann, Idar-Oberstein, um ihre 
Vorstellung. 

Dr. Fillmann stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an die Kandidatin gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
 
 Vorstellung des Kandidaten für Position 15.2 der Kirchenleitung  

(Wahlperiode 2017 ï 2025)  
Voraussetzung: Mitglied einer Kirchengemeinde, welches die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt ï Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO  

 
Vom Nominierungsausschuss (VII) wurde vorgeschlagen: 
Schulreferent Dr. Rainer Lemaire, Bergisch-Gladbach 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Schulreferent Dr. Rainer Lemaire, Bergisch-
Gladbach, um seine Vorstellung. 

Dr. Lemaire stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine weiteren Fragen 
an den Kandidaten gestellt. Eine Personalaussprache wird nicht gewünscht. 
 
C.  Ständige Synodalausschüsse gem. Artikel 145 KO ï Vorsitzende 

(Wahlperiode 2017 ï 2021) 
 
1. Ständiger Theologischer Ausschuss 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Superintendentin Pfarrerin Dr. Ilka Werner, Solingen 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Superintendentin Pfarrerin Dr. Ilka Werner, 
Solingen, um ihre Vorstellung. 
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Superintendentin Dr. Werner stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine Fragen an die 
Kandidatin gestellt. 
 
2. Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Juristin Christiane Köckler-Beuser, Düsseldorf 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Juristin Christiane Köckler-Beuser, Düsseldorf, 
um ihre Vorstellung. 

Juristin Köckler-Beuser stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine Fragen an die 
Kandidatin gestellt. 
 
3. Ausschuss für öffentliche Verantwortung: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Superintendent Pfarrer Jens Sannig, Jülich 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Superintendent Pfarrer Jens Sannig, Jülich, 
um seine Vorstellung. 

Superintendent Sannig stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine Fragen an den 
Kandidaten gestellt. 
 
4. Innerkirchlicher Ausschuss: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Superintendent Pfarrer Burkhard Kamphausen, Krefeld 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Superintendent Pfarrer Burkhard Kamphau-
sen, Krefeld, um seine Vorstellung. 

Superintendent Kamphausen stellt sich vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine Fragen an den 
Kandidaten gestellt. 
 
5. Ausschuss für Erziehung und Bildung: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Superintendentin Pfarrerin Henrike Tetz, Düsseldorf 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Superintendentin Pfarrerin Henrike Tetz, Düs-
seldorf, um ihre Vorstellung. 

Superintendentin Tetz stellt sich der Synode vor. 
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Die Synodale Lohrengel (200) fragt Superintendentin Tetz nach ihrem Bezug 
zur außerschulischen Bildung. Superintendentin Tetz geht darauf ein. 
 
6. Finanzausschuss: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Vors. Richter am LG a.D. Dr. Horst Butz, Solingen 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Vors. Richter am LG a.D. Dr. Horst Butz, So-
lingen, um seine Vorstellung. 

Dr. Butz stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine Fragen an den 
Kandidaten gestellt. 
 
7. Nominierungsausschuss: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Superintendent Pfarrer Hartmut Demski, Wermelskirchen 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Superintendent Pfarrer Hartmut Demski, 
Wermelskirchen, um seine Vorstellung. 

Superintendent Demski stellt sich der Synode vor. 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) werden keine Fragen an den 
Kandidaten gestellt. 
 
Vizepräses Pistorius (2) begrüßt Herrn Pfarrer Engels und Dr. Joppien stell-
vertretend für alle, die sich in der Landeskirche für das Reformationsjubilä-
um engagieren. Herr Engels blickt zurück auf die kirchenmusikalische Dar-
bietung am Mittwoch, dem 11. Januar 2017, in der Martin-Luther-Kirche in 
Bad Neuenahr und wirbt für den Besuch der Weltausstellung anlässlich des 
Lutherjahres in Wittenberg. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) bittet die Synodalen für Freitag, den 
13. Januar 2017 um großzügige Gabe bei der Kollekte. Unterstützt werden 
soll der TV-Sender SAT7, der im Mittleren und Nahen Osten Bildungspro-
gramme hauptsächlich für Frauen und Kinder ausstrahlt. Konkret soll mit 
Aufklärungsarbeit der Tabuisierung z.B. von häuslicher Gewalt gegen Frau-
en entgegenwirken. Der Ausstrahlungsort wird Kairo sein. Sie informiert die 
Synodalen, dass sie im Café Ökumene Material zu diesem Projekt finden. 
 
Die Synode singt freiTöne Lied 170. 
 
Vizepräses Pistorius (2) unterbricht die Sitzung um 13.10 Uhr zur Mittags-
pause. 
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Fortsetzung der fünften Plenarsitzung um 15.00 Uhr 

Schriftführende sind der Synodale Fastenrath (144) und Lk.-Angestellte 
Troost-Ashour 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den folgenden Wahlen die Stimmen 
erst nach Abschluss der Wahlgänge ausgezählt und insgesamt bekannt 
gegeben werden. 

A.  Kirchenleitung 
II. Nebenamtliche Mitglieder der Kirchenleitung - Stellvertretung 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen theologischen Mit-

gliedes der Kirchenleitung - Position 7.1 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans, Moers  
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 194 
 erforderliche Stimmen: 98 
 abgegebene Stimmen: 194 
 ungültige Stimmen: 4 
 Enthaltungen: 3 
 Münker-Lütkehans 178 
 Nein-Stimmen 9 

 Beschluss  26:  

Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans, Moers, ist zur 1. Stellvertretung des 
1. nebenamtlichen theologischen Mitglieds der Kirchenleitung (Position 7.1) 
für die Dauer von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Pfarrerin Münker-Lütkehans, dass sie die 
Wahl annimmt. 
 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen theologischen Mit-

gliedes der Kirchenleitung - Position 7.2 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Pfarrerin Monika Kindsgrab, Essen 
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Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 196 
 erforderliche Stimmen: 99 
 abgegebene Stimmen: 196 
 ungültige Stimmen: 1 
 Enthaltungen: 1 
 Kindsgrab 187 
 Nein-Stimmen 7 

 Beschluss  27:  

Pfarrerin Monika Kindsgrab, Essen, ist zur 2. Stellvertretung des 1. neben-
amtlichen theologischen Mitglieds der Kirchenleitung (Position 7.2) für die 
Dauer von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Pfarrerin Kindsgrab, dass sie die Wahl 
annimmt. 
 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen theologischen Mit-

gliedes der Kirchenleitung - Position 9.1 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl stehen: 
1. Pfarrerin Kirsten Arnswald, Simmern 
2. Pfarrerin Corinna Clasen, Meisenheim 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 200 
 erforderliche Stimmen: 101 
 abgegebene Stimmen: 199 
 ungültige Stimmen: 26 
 Enthaltungen: 13 
 Arnswald 137 
 Clasen 23 

 Beschluss  28:  

Pfarrerin Kirsten Arnswald, Simmern, ist zur 1. Stellvertretung des 3. neben-
amtlichen theologischen Mitglieds der Kirchenleitung (Position 9.1) für die 
Dauer von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Pfarrerin Arnswald, dass sie die Wahl 
annimmt. 
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 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen Mitgliedes der Kir-
chenleitung - Position 11.1 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 

 
Zur Wahl steht: 
Dr. Wolfgang Osterhage, Wachtberg 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: -- 
 Enthaltungen: 3 
 Osterhage 197 
 Nein-Stimmen 3 

 Beschluss  29:  

Dr. Wolfgang Osterhage, Wachtberg, ist als Mitglied einer Kirchengemeinde, 
welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zur 1. Stellvertretung des 
2. nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung (Position 11.1) für die Dauer 
von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Herr Dr. Osterhage, dass er die Wahl an-
nimmt. 
 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen Mitgliedes der Kir-

chenleitung - Position 11.2 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Schulleiterin Gabriele Orbach, Köln 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 2 
 Enthaltungen: 10 
 Orbach 166 
 Nein-Stimmen 25 

 Beschluss  30:  

Schulleiterin Gabriele Orbach, Köln, ist als Mitglied einer Kirchengemeinde, 
welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zur 2. Stellvertretung des 
2. nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung (Position 11.2) für die Dauer 
von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
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Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Orbach, dass sie die Wahl annimmt. 
 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen Mitgliedes der Kir-

chenleitung - Position 13.1 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Gemeindepädagogin Renate Görler, Wuppertal 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 6 
 Enthaltungen: 9 
 Görler 167 
 Nein-Stimmen 21 

 Beschluss  31:  

Gemeindepädagogin Renate Görler, Wuppertal, ist als Mitglied einer Kir-
chengemeinde, welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zur 
1. Stellvertretung des 4. nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung (Posi-
tion 13.1) für die Dauer von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Görler, dass sie die Wahl annimmt. 
 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen Mitgliedes der Kir-

chenleitung - Position 13.1 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Dozent Dr. Martin Werth, Wuppertal 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 3 
 Enthaltungen: 6 
 Werth 189 
 Nein-Stimmen 5 

 Beschluss  32:  

Dozent Dr. Martin Werth, Wuppertal, ist als Mitglied einer Kirchengemeinde, 
welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zur 2. Stellvertretung des 
4. nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung (Position 13.2) für die Dauer 
von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
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Auf Nachfrage des Präses erklärt Herr Dr. Werth, dass er die Wahl annimmt. 
 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen Mitgliedes der Kir-

chenleitung - Position 15.1 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Dr. Elisabeth Fillmann, Idar-Oberstein 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 5 
 Enthaltungen: 10 
 Fillmann 163 
 Nein-Stimmen 25 

 Beschluss  33:  

Dr. Elisabeth Fillmann, Idar-Oberstein, ist als Mitglied einer Kirchengemein-
de, welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zur 1. Stellvertretung 
des 6. nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung (Position 15.1) für die 
Dauer von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Dr. Fillmann, dass sie die Wahl an-
nimmt. 
 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen Mitgliedes der Kir-

chenleitung - Position 15.2 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Schulreferent Dr. Rainer Lemaire, Bergisch-Gladbach 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 3 
 Enthaltungen: 4 
 Lemaire 191 
 Nein-Stimmen 5 

 Beschluss  34:  

Schulreferent Dr. Rainer Lemaire, Bergisch-Gladbach, ist als Mitglied einer 
Kirchengemeinde, welches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, zur 
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2. Stellvertretung des 6. nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung (Posi-
tion 15.2) für die Dauer von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Herr Dr. Lemaire, dass er die Wahl an-
nimmt. 
 
Vizepräses Pistorius (2) übergibt die Verhandlungsleitung an den Präses. 
 
Wahl der/des Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Amtsperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Vizepräses Christoph Pistorius, Mettmann 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 1 
 Enthaltungen: 1 
 Pistorius 198 
 Nein-Stimmen 3 

 Beschluss  35:  

Oberkirchenrat Christoph Pistorius, Mettmann, ist zum Vizepräses der 
Evangelischen Kirche im Rheinland für die Dauer von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Vizepräses Pistorius, dass er die Wahl 
annimmt. 
 
Wahl der/des Vizepräsidenten der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Amtsperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Vizepräsident Dr. Johann Weusmann, Düsseldorf 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: -- 
 Enthaltungen: 4 
 Weusmann 194 
 Nein-Stimmen 5 
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 Beschluss  36:  

Oberkirchenrat Dr. Johann Weusmann, Düsseldorf, ist zum Vizepräsidenten 
der Evangelischen Kirche im Rheinland für die Dauer von acht Jahren ge-
wählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Vizepräsident Dr. Weusmann, dass er die 
Wahl annimmt. 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 
C.  Ständige Synodalausschüsse gemäß Artikel 145 KO  

Wahl der Vorsitzenden (Wahlperiode 2017 ï 2021) 
 
Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt, da ein entsprechender An-
trag gestellt wurde. 
 
1. Ständiger Theologischer Ausschuss 
 
Zur Wahl steht: 
Superintendentin Pfarrerin Dr. Ilka Werner, Solingen 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 202 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 202 
 ungültige Stimmen: 1 
 Enthaltungen: 2 
 Werner 193 
 Nein-Stimmen 6 

 Beschluss  37:  

Superintendentin Pfarrerin Dr. Ilka Werner, Solingen, ist zur Vorsitzenden 
des Ständigen Theologischen Ausschusses für die Wahlperiode 2017 ï 
2021 gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses nimmt Superintendentin Dr. Werner, Solingen, 
die Wahl an. 
 
2. Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen: 
 
Zur Wahl steht: 
Juristin Christiane Köckler-Beuser, Düsseldorf 
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Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 2 
 Enthaltungen: 1 
 Köckler-Beuser 197 
 Nein-Stimmen 3 

 Beschluss  38:  

Juristin Christiane Köckler-Beuser, Düsseldorf, ist zur Vorsitzenden des 
Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen für die Wahl-
periode 2017 ï 2021 gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses nimmt Frau Köckler-Beuser die Wahl an. 
 
3. Ausschuss für öffentliche Verantwortung: 
 
Zur Wahl steht: 
Superintendent Pfarrer Jens Sannig, Jülich 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 3 
 Enthaltungen: 4 
 Sannig 192 
 Nein-Stimmen 4 

 Beschluss  39:  

Superintendent Pfarrer Jens Sannig, Jülich, ist zum Vorsitzenden des Stän-
digen Ausschusses für öffentliche Verantwortung für die Wahlperiode 2017 ï 
2021 gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses nimmt Superintendent Sannig die Wahl an. 
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4. Innerkirchlicher Ausschuss: 
 
Zur Wahl steht: 
Superintendent Pfarrer Burkhard Kamphausen, Krefeld 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: -- 
 Enthaltungen: 4 
 Kamphausen 195 
 Nein-Stimmen 4 

 Beschluss  40:  

Superintendent Pfarrer Burkhard Kamphausen, Krefeld, ist zum Vorsitzen-
den des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses für die Wahlperiode 2017 
ï 2021 gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses nimmt Superintendent Kamphausen die Wahl an. 
 
5. Ausschuss für Erziehung und Bildung: 
 
Zur Wahl steht: 
Superintendentin Pfarrerin Henrike Tetz, Düsseldorf 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 203 
 ungültige Stimmen: 5 
 Enthaltungen: 10 
 Tetz 171 
 Nein-Stimmen 17 

 Beschluss  41:  

Superintendentin Pfarrerin Henrike Tetz, Düsseldorf, ist zur Vorsitzenden 
des Ständigen Ausschusses für Erziehung und Bildung für die Wahlperiode 
2017 ï 2021 gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses nimmt Superintendentin Tetz die Wahl an. 
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6. Finanzausschuss: 
 
Zur Wahl steht: 
Vors. Richter am LG a.D. Dr. Horst Butz, Solingen 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 202 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 202 
 ungültige Stimmen: -- 
 Enthaltungen: -- 
 Butz 198 
 Nein-Stimmen 4 

 Beschluss  42:  

Vors. Richter am LG a.D. Dr. Horst Butz, Solingen, ist zum Vorsitzenden des 
Ständigen Finanzausschusses für die Wahlperiode 2017 ï 2021 gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses nimmt Herr Dr. Butz die Wahl an. 
 
7. Nominierungsausschuss: 
 
Zur Wahl steht: 
Superintendent Pfarrer Hartmut Demski, Wermelskirchen 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 202 
 erforderliche Stimmen: 102 
 abgegebene Stimmen: 202 
 ungültige Stimmen: 3 
 Enthaltungen: 9 
 Demski 180 
 Nein-Stimmen 10 

 Beschluss  43:  

Superintendent Pfarrer Hartmut Demski, Wermelskirchen, ist zum Vorsitzen-
den des Ständigen Nominierungsausschusses für die Wahlperiode 2017 ï 
2021 gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage des Präses nimmt Superintendent Demski die Wahl an. 
 
D.  Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Fachgruppen  

(Wahlperiode 2017 ï 2021) 
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Die Wahl der Vorsitzenden der Fachgruppen erfolgt in offener Abstimmung 
durch Handzeichen, da keine geheime Abstimmung von der Synode ge-
wünscht wird. 

I. Zuordnung zum Ständigen Theologischen Ausschuss: 
(1) Fachgruppe für innereuropäische Ökumene und Catholica 

 Beschluss  44:  

Zum Vorsitzenden der Fachgruppe für innereuropäische Ökumene und Ca-
tholica und deren Vertretung im Ständigen Theologischen Ausschuss ist 
Superintendent Hans-Joachim Wefers (29), , gewählt. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
Superintendent Wefers nimmt die Wahl an. 
 

 Beschluss  45:  

Zur stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe für innereuropäische 
Ökumene und Catholica wird Pfarrerin Ulrike Veermann, , gewählt. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
(2) Fachgruppe Christen und Juden 

 Beschluss  46:  

Zum Vorsitzenden der Fachgruppe Christen und Juden wird Pfarrer Dr. Mar-
tin Bock (113), , gewählt. 

(Einstimmig) 
Herr Dr. Bock nimmt die Wahl an. 
 

 Beschluss  47:  

Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe Christen und Juden 
und deren Vertretung im Ständigen Theologischen Ausschuss wird Wissen-
schaftlicher Assistent David Kannemann, , gewählt. 

(Einstimmig) 
 
(3) Fachgruppe Christen und Muslime 

 Beschluss  48:  

Zur Vorsitzenden der Fachgruppe Christen und Muslime und deren Vertre-
tung im Ständigen Theologischen Ausschuss wird Pastorin Dr. Beate Strä-
ter, , gewählt. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
Frau Dr. Sträter nimmt die Wahl an. 
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 Beschluss  49:  

Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe Christen und Muslime 
wird Pfarrer Dr. Dirk Christian Siedler, , gewählt. 

(Einstimmig) 
 
II. Zuordnung zum Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwor-

tung: 
(4) Fachgruppe für außereuropäische Ökumene und Mission 

 Beschluss  50:  

Zum Vorsitzenden der Fachgruppe für außereuropäische Ökumene und 
Mission und deren Vertretung im Ständigen Ausschuss für öffentliche Ver-
antwortung wird Superintendent Pfarrer Jürgen Buchholz (40), , gewählt. 

(Einstimmig) 
Superintendent Buchholz nimmt die Wahl an. 
 

 Beschluss  51:  

Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe für außereuropäische 
Ökumene und Mission wird Bankdirektor a.D. Hans-Joachim Schwabe (102), 
, gewählt. 

(Einstimmig) 
Herr Schwabe nimmt die Wahl an. 
 

(5) Fachgruppe Sozialethik 

 Beschluss  52:  

Zum Vorsitzenden der Fachgruppe Sozialethik und deren Vertretung im 
Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwortung wird Geschäftsführer 
Ulrich Hamacher (66), , gewählt. 

(Einstimmig) 
Herr Hamacher nimmt die Wahl an. 
 

 Beschluss  53:  

Zur stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe Sozialethik wird Beauf-
tragte für Sozialpolitik Helga Siemens-Weibring (14), , gewählt. 

(Einstimmig) 
Frau Siemens-Weibring nimmt die Wahl an. 
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III. Zuordnung zum Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss: 
(6) Fachgruppe für Gottesdienst und Kirchenmusik 

 Beschluss  54:  

Zur Vorsitzenden der Fachgruppe für Gottesdienst und Kirchenmusik wird 
Kirchenmusikdirektorin Sigrid Wagner-Schluckebier (203), , gewählt. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 

 Beschluss  55:  

Zur stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe für Gottesdienst und 
Kirchenmusik und deren Vertretung im Ständigen Innerkirchlichen Aus-
schuss wird Pfarrerin Britta Beuscher, , gewählt. 

(Einstimmig) 
 

(7) Fachgruppe Diakonie 

 Beschluss  56:  

Zum Vorsitzenden der Fachgruppe Diakonie und deren Vertretung im Stän-
digen Innerkirchlichen Ausschuss wird Pfarrer Udo Blank (192), , gewählt. 

(Einstimmig) 
Herr Blank nimmt die Wahl an. 
 

 Beschluss  57:  

Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe Diakonie wird Pfarrer 
Thorsten Nolting, , gewählt. 

(Einstimmig) 
 
(8) Fachgruppe Seelsorge 

 Beschluss  58:  

Zum Vorsitzenden der Fachgruppe Seelsorge und deren Vertretung im 
Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss wird Superintendent Pfarrer Frank 
Weber (23), , gewählt. 

(Einstimmig) 
Superintendent Weber nimmt die Wahl an. 
 

 Beschluss  59:  

Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe Seelsorge wird Pfarrer 
Harald Bredt, , gewählt. 

(Einstimmig) 
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IV. Zuordnung zum Ständigen Finanzausschuss 
(9) Fachgruppe Kollekten, Spenden und Fundraising 

 Beschluss  60:  

Zum Vorsitzenden der Fachgruppe Kollekten, Spenden und Fundraising wird 
Superintendent Pfarrer Gerhard Koepke (44), , gewählt. 

(Einstimmig) 
Superintendent Koepke nimmt die Wahl an. 
 

 Beschluss  61:  

Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe Kollekten, Spenden 
und Fundraising und deren Vertretung im Ständigen Finanzausschuss wird 
Superintendent Pfarrer Dr. Jörg Weber (49), , gewählt. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
Superintendent Dr. Weber nimmt die Wahl an. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Besoldungs- und Versorgungsrecht 
(Drucksache 22) 

- 1. Lesung - 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (229), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 

«Hohe Synode, 

über den Beschluss wird das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (BVG-EKD) 

für den Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland zum 1. Juli 2017 im Verfahren 

gemäß Art. 10a) Abs. 2 der Grundordnung der EKD durch Zustimmung übernommen, 

Artikel 1. Zum gleichen Zeitpunkt werden die bestehenden Regelungen, die Pfarrbesol-

dungs-und versorgungsordnung (PfBVO) und die Kirchenbeamtenbesoldungs- und -

versorgungsordnung (KBVO) aufgehoben, Artikel. 2. Gleichzeitig wird zum 1.7.2017 das 

Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (AG.BVG-EKD) in 

Kraft gesetzt, das im Rahmen der Öffnungsklauseln des BVG-EKD eigenständige Bestim-

mungen für den Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland trifft, Artikel 3. 

Artikel 1: 

Über das Besoldungs- und -versorgungsgesetz der EKD soll nach dem Dienstrecht der 

Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auch ein gemein-

samer Rahmen für die Besoldung und Versorgung geschaffen werden. Das Gesetz tut dies 

über eine grundsätzliche Anknüpfung am Bundesrecht. Das gilt mit Ausnahmen uneinge-

schränkt für das Versorgungsrecht. Für das Besoldungsniveau ermöglichen Öffnungsklau-

seln wie bisher ein weitgehendes Anknüpfen am Landesrecht. Hierfür gibt es nur geringfü-

gige Ausnahmen. So kann die bisherige Regelung, dass im Rahmen der Konkurrenzrege-

lungen beim Familienzuschlag bei Ledigen, Geschiedenen oder getrennt Lebenden für den 
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Fall der Aufnahme eines Kindes in die Wohnung der Familienzuschlag dem betreffenden 

Elternteil in jedem Fall voll zu zahlen ist, wegen des Prinzips, dass der Familienzuschlag 

insgesamt nur einmal zu zahlen ist, nicht aufrechterhalten werden. Die Wartestandbesol-

dung beträgt nicht mehr 75 % sondern nur noch 71,75 %. Dagegen wachsen die ruhegehalt-

fähigen Dienstzeiten für die Zeiten im Wartestand in Zukunft nicht mehr nur anteilig. Be-

reits im Vorgriff auf die Übernahme des BVG-EKD hatte die Landessynode 2016 bereits 

beschlossen, dass bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst, auf Stellen mit besonderem 

Auftrag und mit einem stellenungebundenen Auftrag die Besoldung mindestens 90 % von 

A 13 statt A 12 beträgt. 

Artikel 2 und 3 

Zeitgleich mit der Übernahme des BVG-EKD werden die alten Bestimmungen, die PfBVO 

und die KBVO außer Kraft gesetzt, Artikel 2. Zur Ausfüllung der Öffnungsklauseln des 

BVG-EKD wird das AG.BVG-EKD in Kraft gesetzt, Artikel 3. Dieses nutzt die Öffnungs-

klauseln in erster Linie dahingehend, dass sich die Regelungen, die die Besoldung prägen, 

weiter am Landesrecht NRW orientieren und zwar in der Fassung, wie sie auf der Grundla-

ge des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes des Landes NRW gilt. Diese Orientierung 

geschieht nunmehr auch für Pfarrerinnen und Pfarrer durch eine direkte Übernahme der 

landesrechtlichen Regelungen, so dass es in Zukunft des bisher erforderlichen Beschlusses 

der Kirchenleitung über die Besoldungstabellen nicht mehr bedarf. Das Ausführungsgesetz 

ist zusammen mit der Lippischen Landeskirche und der Evangelischen Kirche von Westfa-

len erstellt worden, die bestehenden inhaltlichen Unterschiede (kein Anteil für die frühere 

Sonderzahlung im Grundgehalt bei Ruheständlern in Westfalen und Lippe, keine Erfah-

rungszulage in Westfalen und Lippe, Unterschiede in der Besoldung bei Funktionspfarrstel-

len und bei der Wahrnehmung von Wahlämtern) sind dabei ähnlich wie in Hinblick auf die 

bisherigen Bestimmungen (PfBVO, KBVO) aber erhalten geblieben und bei den jeweiligen 

Vorschriften kenntlich gemacht. 

Eine Durchstufung aller Pfarrerinnen und Pfarrer nach A 14 nach zwölf Dienstjahren ist in 

der Regelung nicht vorgesehen, darüber soll erst auf der Landessynode 2019 entschieden 

werden. Diese Entscheidung wird dann in weitere Grundentscheidungen zum Besoldungs- 

und Versorgungsrecht, unter anderem auch mögliche Übernahme der Bundesregelungen für 

die Besoldung, eingefügt sein, vergleiche dazu den Beschluss zu Drucksache 23. » 

 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) dankt für die Einbringung und bittet um 
Wortmeldung. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 

 Beschluss  62:  

Das Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der Besoldung und Versor-
gung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten in der Evangelischen Kirche im Rheinland wird in der vorge-
legten Fassung mit folgenden Änderungen in erster Lesung beschlossen: 

- Artikel 3 wird wie folgt geändert: 
 § 18 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 Ă(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 v.H. auch f¿r jedes Jahr, um 

das die Pfarrerin oder der Pfarrer, die Kirchenbeamtin oder der Kirchen-



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 12. Januar 2017 

161 

beamte vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 63. Lebensjahr 
vollendet, gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 2 PfDG.EKD oder § 67 Abs. 1 Nr. 
KBG.EKD oder wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, in den Ruhestand versetzt wird. Die Minderung darf 10,8 v.H. 
nicht übersteigen.ñ 

- Artikel 4 und Artikel 5 werden gestrichen. 
- Artikel 6 wird zu Artikel 4, und die Angabe ĂArtikel 2 bis 5ñ wird geªndert 
in die Angabe ĂArtikel 2 und 3ñ. 

(Einstimmig) 
 

Begleitbeschluss zum Besoldungs- und Versorgungsrecht 
(Drucksache 23)  

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (229), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

das Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD, das über die 

Drucksache 22 eingebracht und beschlossen worden ist, nutzt die Öffnungsklauseln des 

BVG-EKD dahin, dass es für das Besoldungsniveau wie bis jetzt am Recht des Landes 

Nordrhein-Westfalen anknüpft. Wesentliche strukturelle Fragen wie die Orientierung auch 

des Besoldungsniveaus am Bundesrecht und die Sicherung der Versorgung und Beihilfe, 

Beschluss 13 der Landessynode 2016, werden erst auf der Landessynode 2019 behandelt 

werden. In diesem Zusammenhang soll nach Beschlusspunkt 1.a) auch die Frage der Wie-

dereinführung der generellen Durchstufung von Pfarrerinnen und Pfarrern nach A 14 nach 

zwölf Dienstjahren behandelt werden. Für eine Durchstufung sprechen die durch Beschluss 

66 III der Landessynode 2011 aufgeworfenen Gerechtigkeitsfragen in der Verhältnisbe-

stimmung zu Inhaberinnen und Inhabern von Funktionspfarrstellen gleichzeitig aber auch 

die Steigerung der Attraktivität des Pfarrberufs. Bedenken ergeben sich aber aus den daraus 

entstehenden Kosten. Neben einer einmaligen Rückstellung für die Pfarrerinnen und Pfar-

rern, für die seit 2008 nur die von A 14 zu A 13 reduzierten Versorgungskassenbeiträge 

gezahlt worden sind, mit Stand 23.3.2016 würde sich ein Betrag von bis zu 33 Millionen ú 

ergeben, wären dies ständig um 8,6 % erhöhte Versorgungskassenbeiträge. Hier ist zusätz-

lich zu beachten, dass das Niveau der Bundesbesoldung im Bereich der Besoldungsgruppe 

A 14 um 5 % über dem vergleichbaren Niveau der Besoldung des Landes NRW liegt. Es ist 

von daher sinnvoll, beide Aspekte Zusammenhang zu betrachten. 

Über Beschlusspunkt 1.b) wird sichergestellt, dass für den Fall, dass die Landessynode 

2019 die Wiedereinführung der Durchstufung beschließen würde, die erforderlichen Mittel 

für die dann notwendige einmalige Rückstellung bei der VKPB aufgebracht werden kön-

nen. 

Beschlusspunkt 2. greift ebenfalls die in Beschluss 66 III der Landessynode 2011 ange-

sprochene Gerechtigkeitsfrage im Verhªltnis von Ănormalenñ Gemeindepfarrstellen und 

Funktionspfarrstellen auf, und erteilt einen Prüfauftrag, ob sich nicht doch auf der Basis 

von § 8 Abs. 8 Satz 1 AG.BVG-EKD Kriterien finden lassen, die auf ĂTªtigkeiten beruhen, 

die erheblich über das Anforderungsprofil einer gemeindlichen oder kreiskirchlichen Pfarr-
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stelle hinausgehenñ. Hier sind auch die Mºglichkeiten einer Stellenbewertung ins Auge zu 

fassen. 

Beschlusspunkt 3. regt weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Pfarrberu-

fes an, die im Zusammenhang mit der Alterssicherung stehen. Dabei geht es bei der Förde-

rung der privaten Altersversorgung um die Frage, ob eine Entgeltumwandlung auch für 

öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse infrage kommt. Hier ist neben den rechtlichen 

Möglichkeiten auch kritisch zu betrachten, ob diese Angebote in Hinblick auf die Alterssi-

cherung finanziell und in der Gesamtsicht wirklich attraktiv sind. 

Darüber hinaus soll die Möglichkeit der Förderung der Schaffung von Wohneigentum, 

beispielsweise Einzahlung eines bestimmten Betrages in einen landeskirchlichen Fonds 

über die Dienstbezüge hinaus für Pfarrerinnen und Pfarrer und von Altersgeld bei öffent-

lich-rechtlichen Dienstverhältnissen zur Kirche geprüft werden. » 

 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) dankt für die Einbringung und eröffnet die 
Aussprache. 

Der Synodale Terberger (59) merkt an, dass er eine automatische Beförde-
rung im Pfarrdienst nicht für sinnvoll erachtet. Im Schuldienst beispielsweise 
ist dieses System seit langem abgeschafft. Er befürchtet, dass hier eine 
Entscheidung für 2019 vorweg genommen wird. Er betont, dass sich dieses 
Votum nicht gegen eine eventuelle Anpassung an die Bundesbesoldungs-
ordnung richtet.  

Der Synodale Prof. Dr. Becker (194) gibt zu bedenken, dass eine Erhöhung 
der Besoldung und der damit verbundene erhöhte Finanzbedarf in Konkur-
renz zu anderen gesamtkirchlichen Aufgaben stehen, die auch berücksich-
tigt werden müssen. Auch die Frage der Dienstwohnungspflicht sei in die-
sem Kontext zu berücksichtigen. 

Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (229) erwidert auf die Nachfrage des 
Synodalen Terberger (59), dass die Punkte 1 und 2 der Beschlussvorlage im 
Zusammenhang zu sehen sind und es unterschiedliche Anforderungsprofile 
gibt, die auch bereits bei den Funktionspfarrstellen berücksichtigt sind.  

Zu der Anmerkung des Synodalen Prof. Dr. Becker (194) erläutert 
Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (229), dass in der Vorlage nicht alle 
Anliegen abgebildet werden konnten, da diese dann zu umfangreich gewor-
den wäre, die Anliegen anderer Mitarbeitenden der Kirche jedoch im Blick 
sind. 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
 

 Beschluss  63:  

1.  
a) Die Entscheidung der Landessynode 2019 über die künftige Ausrichtung 

der Besoldungshöhe am Recht des Bundes (Beschluss 13 der Landes-
synode 2016) hat die Attraktivität von Pfarrdienst- und Kirchenbeamten-
verhältnissen auch im Vergleich zu anderen Landeskirchen zu berück-
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sichtigen. Dasselbe gilt für eine auf der Landessynode 2019 zu treffende 
Entscheidung über die Wiedereinführung einer generellen Durchstufung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern in die Besoldungsgruppe A 14 nach zwölf 
Dienstjahren. Die langfristige finanzielle Sicherung der Versorgung ist zu 
berücksichtigen. 

b) Für den Fall, dass die Landessynode 2019 die Wiedereinführung der 
generellen Durchstufung von Pfarrerinnen und Pfarrer in die Besol-
dungsgruppe A 14 nach zwölf Dienstjahren beschließt, wird die dafür er-
forderliche einmalige Rückstellung bei der Gemeinsamen Versorgungs-
kasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (VKPB) aus den Mitteln, die bei der 
VKPB als freiwilliger Versorgungssicherungsbeitrag eingezahlt wurden 
(freiwilliger Versorgungssicherungsbeitrag), im Übrigen aus der Versor-
gungssicherungsumlage finanziert. 

2.  
Die Kriterien für Tätigkeiten, bei denen das Anforderungsprofil einer Pfarr-
stelle mit besonders herausgehobener Funktion gem. § 8 Abs. 8 Satz 1 
AG.BVG-EKD über das einer gemeindlichen oder kreiskirchlichen Pfarrstelle 
hinausgeht, sind zu präzisieren. Die Möglichkeit einer Stellenbewertung für 
Pfarrstellen ist zu prüfen. 

3.  
Unabhängig von der Entscheidung zu 1. wird die Kirchenleitung beauftragt, 
weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Pfarrdienst- und 
Kirchenbeamtenverhältnissen zu prüfen. Dazu gehören unter anderem 
- die Förderung einer privaten Altersversorgung bei öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnissen zur Kirche 
- die Förderung der Schaffung von Wohneigentum bei Pfarrerinnen und 

Pfarrer 
- die Einführung von Altersgeld gem. §§ 48-55 BVG-EKD. 

(Mit Mehrheit bei vier Gegenstimmen und sechs Enthaltungen) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) unterbricht die fünfte Plenarsitzung um 
16.30 Uhr zur Kaffeepause. 
 

Fortsetzung der fünften Plenarsitzung um 16.50 Uhr 

Schriftführende sind der Synodale Dr. Lässig (130) und Lk.-Amtsrat Münter. 
 
Die Synode singt Lied EG 66. 
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Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz und  
Ausführungsgesetz zum Kirchenbeamtengesetz 

(Drucksache 19) 
- 1. Lesung - 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (229), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

mit diesem Kirchengesetz wird das Höchstalter für die Aufnahme in einem öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis zur Kirche erhöht. Für Pfarrerinnen und Pfarrer erhöht sich 

dadurch das Höchstalter für die Aufnahme in den Probedienst von bis jetzt 35 auf 42 Jahre, 

für die Aufnahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit von bis jetzt 40 auf 42 Le-

bensjahre, Neufassung von 6 AG.PfDG.EKD nF, Kirchenbeamten und Kirchenbeamte 

dürfen künftig bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe noch nicht 42 Jahre ï 

bis jetzt noch nicht 40 Jahre - alt sein, § 2 AG.KBG.EKD nF. Für beamtete Lehrkräfte an 

Ersatzschulen richtet sich das Höchstalter für die Einstellung nach dem Recht des jeweils 

belegenen Bundeslandes, § 2 Abs. 2 AG.KBG.EKD. 

Die Neuregelung folgt dem neuen § 14 des Beamtengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen. Die Regelung ist neu gefasst worden, nachdem eine frühere Fassung der Über-

prüfung durch das Bundesverfassungsgericht nicht standgehalten hatte. Das Bundesverfas-

sungsgericht hatte zwar grundsätzlich festgestellt, dass Altersbegrenzungen für den Zugang 

zu öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen trotz ihres altersdiskriminierenden Charakters 

grundsätzlich zulässig sein, um ein angemessenes Verhältnis zwischen aktiver und Ruhe-

stands- (und damit Versorgungs-) -zeit zu gewährleisten, die bisherige Ausgestaltung so 

jedoch nicht anerkannt. Die Neuregelung setzt die Vollendung des 42. Lebensjahres als den 

entscheidenden Zeitpunkt für die Aufnahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe an. Son-

derregelungen, nach denen besondere Umstände wie die Betreuung von Kindern und pfle-

gebedürftigen Angehörigen dabei berücksichtigt werden, werden ebenfalls übernommen. 

Die Neuregelung führt zu Mehrkosten, beispielsweise wird sich die versorgungsbezogene 

Komponente für die Stellenbeiträge dadurch erhöhen.  

Es gibt aber erhebliche Gründe, die Regelung übernehmen. 

Zum einen wird durch die Neuregelung Rechtssicherheit erreicht, weil sie sich durch die 

Übernahme der Neuregelung des Landes Nordrhein-Westfalen an der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts orientiert. Darüber hinaus wird es in der Zukunft auch möglich 

sein, ältere Bewerberinnen und Bewerber sowohl im Pfarrdienst als auch in der kirchlichen 

Verwaltung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu beschäftigen. In beiden 

Bereichen gibt es einen gestiegenen Bedarf an qualifiziertem Personal. 

Darüber hinaus erhalten über die Neuregelung von § 9 AG.PfDG.EKD und § 3 

AG.KBG.EKD die Regelungen zur Gewährung von Besoldung bis zu 75 % aus besonderen 

Gründen bei Beurlaubung für die Wahl in ein Gesetzgebungsorgan in den letzten zwei 

Monaten bis zum Ablauf des Wahltages eine neue Verortung im Dienstrecht, die der Tatsa-

che folgt, dass sich auch die Grundlagen in den pfarrdienst- bzw. beamtenrechtlichen Best-

immungen der EKD (§ 35 Abs. 2 PfDG.EKD bzw. §§ 27a Abs. 2, 54 Abs. 3 Satz 

KBG.EKD) finden. » 
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Vizepräsident Dr. Weusmann (5) dankt für die Einführung und eröffnet die 
Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 

 Beschluss  64:  

Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des 
Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Ausführungsge-
setzes zum Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland wird in der vorliegenden Fas-
sung mit folgenden Änderungen in erster Lesung beschlossen: 

- Artikel 1 Ziffer 2 lautet: 
 Ă2. Die bisherigen ÄÄ 6 und 7 werden zu ÄÄ 7 und 8.ñ 

- Es wird eine neue Ziffer 3 angefügt: 
 Ă3. Es wird folgender neuer § 9 eingefügt: 

ĂÄ 9 
(zu § 35 Absatz 2 PfDG.EKD) 

Pfarrerinnen und Pfarrern auf Lebenszeit und ordinierten Pfarrerinnen 
und Pfarrern im Probedienst, die sich zur Wahl in ein Gesetzgebungsor-
gan stellen, kann vom Landeskirchenamt für die Dauer der Beurlaubung 
in den letzten zwei Monaten bis zum Ablauf des Wahltages aus beson-
deren Gründen Besoldung bis zur Höhe der Dienstbezüge bewilligt wer-
den, die sie bei einer Beschäftigung mit 75 % im eingeschränkten Dienst 
erhalten w¿rden.ñ 

- Es wird eine neue Ziffer 4 eingefügt: 
 Ă4. Die bisherigen ÄÄ 8 bis 21 werden zu ÄÄ 10 bis 23.ñ 
 
- In Artikel 2 lautet die Anweisung in Ziffer 1: 
 Ă1. Nach § 1 werden die folgenden neuen Ä 2 und Ä 3 eingef¿gt:ñ 

- Ziffer 1 wird um einen neu einzufügenden § 3 ergänzt: 

ĂÄ 3 
(zu §§ 27a Absatz 2, 54 Absatz 3 Satz 3 KBG.EKD) 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die sich zur Wahl in ein Ge-
setzgebungsorgan stellen, kann vom Landeskirchenamt für die Dauer 
der Beurlaubung in den letzten zwei Monaten bis zum Ablauf des Wahl-
tages aus besonderen Gründen Besoldung bis zur Höhe der Dienstbe-
züge bewilligt werden, die sie bei einer Beschäftigung mit 75 % im ein-
geschränkten Dienst erhalten w¿rden.ñ 

- Ziffer 2 lautet: 
 Ă2. Die bisherigen ÄÄ 2 bis 10 werden zu ÄÄ 4 bis 12.ñ 
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- In Artikel 3 wird nach dem Wort ĂKirchengesetzñ das Wort Ătrittñ einge-
fügt. 

(Mit großer Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (5) übergibt die Verhandlungsleitung an das 
nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8). 
 
Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben, (einschließ-
lich Kirchlicher Entwicklungsdienst), Pfarrbesoldungsumlage, Versor-

gungssicherungsumlage, Beihilfesicherungsumlage, Vom-Hundert-
Satz für die Finanzausgleichsumlage, Pauschalbetrag für die Pfarrbe-

soldung 
(Drucksache 9) 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(6), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

hier geht es um den Beschluss über die Umlage, bzw. deren Beschluss zur Kenntnis zu 

nehmen ist. Auf einen großen Teil dieser Umlagen haben wir als Evangelische Kirche im 

Rheinland keinen Einfluss. Anders bei der Umlage für zum Beispiel innerrheinische ge-

samtkirchliche Aufgaben, haben wir natürlich einen Einfluss. Die Festlegung ist notwendig 

um die Grundlage nicht nur für den landeskirchlichen Haushalt, sondern auch für die 38 

kreiskirchlichen Haushalte und damit auch für die gemeindlichen Haushalte zu bilden. Es 

ist daher gängige Praxis, dass eine breite synodale Beteiligung bei der Festlegung der Um-

lagen mitwirkt und nicht nur Finanzausschuss und Kirchenleitung darüber alleine entschei-

den, sondern der Finanzausschuss um die Mitglieder des synodalen Finanzausschusses 

erweitert wird und über die Umlagen und die Kirchensteuerschätzung berät und festlegt. 

Viele Umlagen sind im Finanzausgleichsgesetz geregelt. 

Auch die Pfarrbesoldungspauschale ist festzulegen. Die aufmerksamen Beobachter haben 

festgestellt, dass die Pfarrbesoldungspauschale von unter 100.000 Euro auf 104.462 Euro 

gestiegen ist. Diese Steigerung war erwartet worden, da die Grundlage für die Umlage hin 

zu einer Spitzabrechnung verändert wurde und die Abschmelzung der Rückstellung die 

Pauschale in 2016 niedriger gehalten hat. 

Die Versorgungssicherungsumlage ist festgelegt auf Basis der Beschlussfassung von 2015. 

Ebenso die Beihilfesicherungsumlage. 

Im Blick auf die Umstände, dass die Haushalte auf der Basis gemacht worden sind, bitte ich 

die Synode um Zustimmung.» 
 
Der Synodale Schmidt-Drewniok (157) fragt nach dem Zeitpunkt zu dem mit 
einer adäquaten Kapitaldeckung in Höhe von 70% zu rechnen ist und wie 
hoch der Betrag sein wird. Oberkirchenrat Baucks (6) gibt Auskunft, dass 
dafür jährlich versicherungsmathematische Gutachten erstellt werden. Die 
konkreten Zahlen wird er nachreichen. 
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 Beschluss  65:  

Die Landessynode nimmt davon Kenntnis, dass die Kirchenleitung im Ein-
vernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss, vermehrt um die Mitglie-
der der Landessynode, die auf der vorhergehenden Tagung Mitglieder des 
Finanzausschusses waren, gemäß § 17 Abs. 1 des Kirchengesetzes über 
die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umla-
gen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz - 
FAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2008, zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 12. Januar 2013, folgende Beschlüsse 
gefasst hat: 

I. 
Nach § 12 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes wird die Umlage für die 
gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben in Höhe von  
a) Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben = 13,372290 ú 4,8909 % 
b) Kirchlicher Entwicklungsdienst =58*2,883442 ú 1,0546 %  
c) Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben = 6,642518 ú 2,4295 % 
d) befristete Innerrheinische Ausgaben = 0,023105 ú 0,0085 %  
insgesamt = 22,921355 ú 8,3835 %  
vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz) 
erhoben. 

II. 
Die Umlage für die landeskirchlichen Aufgaben beträgt gemäß § 12 Abs. 1 
des Finanzausgleichsgesetzes = 27,614682 ú pro Gemeindemitglied 
(10,10 % des Netto-Kirchensteuer-Aufkommens, § 9 Abs. 2 Finanzaus-
gleichsgesetz). 

III. 
Nach § 7 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt der von den kirchli-
chen Körperschaften zu zahlende Pauschalbetrag zur Deckung der Pfarrbe-
soldungskosten für jede besetzte Pfarrstelle 104.462,43 ú. 

IV. 
Nach § 7 Abs. 11 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt die Umlage zur 
Deckung der ¿brigen Kosten der Pfarrbesoldung 7,423698 ú pro Gemein-
demitglied = 2,7152 % vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2  
Finanzausgleichsgesetz). 

V. 
Nach § 7 Abs. 9 und § 16 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt die 
Versorgungssicherungsumlage für die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten 38,129347 ú pro Gemeindemitglied = 
13,9457 % vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzaus-
gleichsgesetz). 

                                         
58

* der Betrag-Pro-Gemeindeglied ist für jeden Kirchenkreis individuell (s. Anlage 3-4: Kirchlicher Entwicklungsdienst) 
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VI. 
Nach § 7 Abs. 10 und § 16 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt die 
Beihilfesicherungsumlage für die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten 2,457980 ú pro Gemeindemitglied = 
0,8990 % vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzaus-
gleichsgesetz). 

VII. 
Zur Finanzierung des Finanzausgleichs wird die Finanzausgleichsumlage in 
Höhe von 85,32 % des Betrages, der den Durchschnittsbetrag am Netto-
Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz) in der Lan-
deskirche im Haushaltsjahr nach Abzug der im Finanzausgleichsgesetz 
geregelten Umlage mit Ausnahme der Finanzausgleichsumlage übersteigt, 
erhoben. 

(Einstimmig) 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Vizepräses Pistorius (2) gibt das Ergebnis der Stimmauszählung zur Wahl 
der stellvertretenden Nebenamtlichen Kirchenleitungsmitglieder und der 
Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse bekannt.  
(Die Wahlergebnisse sind bei den jeweiligen Wahlhandlungen im Protokoll 
aufgeführt.) 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung und gibt das Ergebnis der 
Stimmauszählung zur Wahl des Vizepräses und des Vizepräsidenten be-
kannt. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräses Pistorius (2). 
 
A. Kirchenleitung 
 Wahl eines stellvertretenden nebenamtlichen theologischen Mit-

gliedes der Kirchenleitung - Position 9.2 (Wahlperiode 2017 ï 2025) 
 
Zur Wahl steht: 
Pfarrerin Corinna Clasen, Meisenheim 
 

Wahlergebnis: anwesende Stimmen: 196 
 erforderliche Stimmen: 99 
 abgegebene Stimmen: 196 
 ungültige Stimmen: 8 
 Enthaltungen: 19 
 Clasen 101 
 Nein 68 



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 12. Januar 2017 

169 

 Beschluss  66:  

Pfarrerin Corinna Clasen, Meisenheim, ist zur 2. Stellvertretung des 
3. nebenamtlichen theologischen Mitglieds der Kirchenleitung (Position 9.2) 
für die Dauer von acht Jahren gewählt. 

(Mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) erklärt Pfarrerin Clasen, dass sie 
die Wahl annimmt. 
 
Vizepräses Pistorius (2) übergibt die Verhandlungsleitung an das 
nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8). 
 

Haushalt 2017 
(Drucksache 8) 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(6), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

die Jahresergebnisse 2014 und 2015 sind wie die vorausgegangenen besser als ursprünglich 

in der Planung angenommen: tatsächlich verhält es sich nicht so, wie geplant, dass die Jahre 

insgesamt mit einem Defizit abschließen, sondern insgesamt positiv, in 2015 mit einem 

Ergebnis von 7 Millionen Euro bei einem operativen Defizit von 2,5 Millionen Euro. Das 

Vorjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 6,7 Millionen Euro bei einem operativen 

Defizit von 15 Millionen Euro. Unter operativem Defizit wird das Ergebnis der gewöhnli-

chen Geschäftstätigkeit ohne das Finanzergebnis verstanden. 

Das Gesamtergebnis wird wie in den Vorjahren auch vor allem durch den außerordentli-

chen Bereich noch positiv verändert: im außerordentlichen Ergebnis finden sich vor allem 

Verrechnungen aus der Pfarrbesoldungspauschale und Pfarrbesoldungsumlage, die noch 

zeitversetzt stattfinden, allerdings auch Ergebnisse aus Veräußerungen von Kapitalanlage-

beständen, also insbesondere Aktien. Letztere werden wir zukünftig im ordentlichen Teil 

ausweisen, da diese Transaktionen auch Bestandteil der Vermögensverwaltung sind. Auch 

wenn die Vermögensverwaltung definitiv nicht den Kern der Tätigkeiten der Rheinischen 

Landeskirche darstellen, handelt es sich gleichwohl um Aktivitäten, die der nachhaltigen 

Sicherung der Existenz und Handlungsfähigkeit dienen und deshalb zum ordentlichen Teil 

der Aktivitäten, hier dem Finanzergebnis, hinzuzurechnen sind. 

Insbesondere in 2015 spielt auch die deutliche Abweichung des tatsächlichen Kirchensteu-

eraufkommens von der Schätzung eine Rolle dabei, dass die Erwartung für dieses Jahr eine 

andere war. Die Kirchensteuereinnahmen sind wesentlich höher gewesen, als prognosti-

ziert, was natürlich eine gute Nachricht ist. Dieser Effekt wird weder 2016 noch 2017 so 

eintreten, da die Kirchensteuerschätzung deutlich nach oben korrigiert worden ist. 

Entsprechend der Ausführungen am Eingang gehen wir insgesamt für die Steuerprognose 

auch mittelfristig davon aus, dass sie sich noch positiv entwickeln. Entgegen der Erwartun-

gen zur Jahresmitte, auf der die Kirchensteuerprognose und Kirchensteuerschätzung beruht, 

bin ich nicht mehr vollständig davon überzeugt, dass sich die Kirchensteuern 2017 entspre-

chend der Wirtschaftsentwicklung verhalten werden. Es könnte durchaus eintreten, dass wir 
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für dieses Jahr darauf vorbereitet sein müssen, dass das Kirchensteueraufkommen die 

Schätzung, die bei 717 Millionen Euro liegt, und auch den Haushaltsansatz von 710 Millio-

nen Euro nicht erreicht. Auf den Zusammenhang zwischen Kirchensteuern und Mitglie-

derentwicklung bin ich bereits eingegangen. 

Zu den Grundlagen für die Kirchensteuerschätzung und auch zum Aufbau des Haushaltsbu-

ches finden sich Ausführungen im Band 1 des Haushalts.  

Hier nur einige Eckpunkte: 

Die Gesamtaufwendungen sind in 2017 mit 585 Millionen Euro veranschlagt, was unter der 

Voraussetzung, dass die 710 Millionen Euro Verteilbetrag erreicht werden, ein operatives 

Ergebnis von knapp 830.000 Euro ergeben würde, also einen kleinen Überhang. Das Ge-

samtergebnis liegt dann bei knapp 3 Millionen Euro Überschuss, so dass es noch einen 

kleinen Puffer gibt, falls der Haushaltsansatz nicht erreicht werden sollte. Da die Aufwen-

dungen für die Versorgung ï und hier insbesondere die Versorgungssicherungsumlage, die 

25% des Steueraufkommens beträgt ï einen mächtigen Teil des Gesamthaushaltes aus-

macht, nämlich 155 Millionen Euro, gibt es auch hier einen kleinen Puffer, da der im Haus-

halt geplante Ansatz bei niedrigerem Aufkommen auch niedriger ausfallen würde. Langfris-

tig durch die erwartbar große Zahl der Pensionierungen insbesondere von Pfarrerinnen und 

Pfarrern sinkende Personalkosten sind allerdings mittelfristig noch nicht absehbar. Die 

Personalkosten steigen auch in der mittelfristigen Planung noch deutlich.  

Die Ergebnisse in den Abteilungen zeigen deutlich, dass die Haushaltskonsolidierung zwar 

greift, aber mit Zeitverzögerung sichtbar wird und auch durch Personalkostensteigerung 

teilweise wieder ausgebremst wird. Es wird auch nach Umsetzung der Haushaltskonsolidie-

rungsmaßnahmen notwendig sein, zum einen die Wirkung der Maßnahmen zu überwachen, 

zum anderen nachzusteuern, wenn sie sich in ihrer Wirkung als nicht hinreichend erweisen 

sollten. 

Auch der Umstand, dass die operativen Ergebnisse für 2016 und mittelfristig einen kleinen 

Überhang ausweisen, ist kein Grund dafür, die Hände in den Schoß zu legen, sondern viel-

mehr aufmerksam zu beobachten und insbesondere bei den laufenden Kosten weiter auf der 

Bremse zu bleiben, damit das Umsteuern in die notwendige Anpassungsrichtung, die Ver-

kleinerung bedeutet, gelingt. 

Wenn es uns gelingen soll, auch Zukunftsspielräume zu gewinnen, sind wir mit der Rich-

tungsentscheidung der grundsätzlichen Konsolidierung auf dem vernünftigen Weg: Hand-

lungsunfähig und damit auch als Kirche unwirksam werden wir nicht dadurch, dass wir 

kleiner werden, sondern dadurch, dass wir das Kleiner-Werden nicht vorausschauend steu-

ern und in der Hand behalten.  

In diesem Sinne setzen die Ergebnisse der vergangenen Jahre und der Planung ein gutes 

Vorzeichen ï nicht weniger und nicht mehr. » 

 
Oberkirchenrat Baucks (6) reicht eine Antwort auf die Frage des Synodalen 
Schmidt-Drewniok (157) nach, dass die Deckung in Höhe von 70% einen 
Betrag von ca. 2,67 Milliarden Euro ausmacht und nach derzeitiger Voraus-
berechnung im Jahr 2021 erreicht sein wird. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8) dankt für den 
Vortrag. Es gibt keine Wortmeldung. 
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 Beschluss  67:  

1) Der Haushalt für das Jahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigun-
gen enthält, wird festgesetzt 

a) in der Ergebnisplanung 
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 588.495.875 Euro 
 (Gesamtergebnisplanung Zeile I.8 + Zeile I.17) 
 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 585.546.316 Euro 
 (Gesamtergebnisplanung Zeile I.15 + Zeile I.18 + Zeile I.22) 
 Saldo Zeile I.26 2.949.559 Euro 

b) in der Kapitalflussplanung 
 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 6.446.128 Euro 
 davon aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung) 1.065.000 Euro 
 Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit -1.828.140 Euro 
 davon aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) -399.400 Euro 
 davon aus laufender Investitionstätigkeit -1.428.740 Euro 

 Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen 4.617.988 Euro 

2) Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Inves-
titionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 Euro 

3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 

5) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 2.729,9 Vollzeitstellen 
festgesetzt. Davon sind 1.731,85 Vollzeitstellen für die Besetzung mit 
Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, 613,00 Vollzeitstellen für die Be-
setzung mit Beamtinnen und Beamten sowie 385,05 Vollzeitstellen für die 
Besetzung mit Beschäftigten im Angestelltenverhältnis. 

 Insgesamt sind 34,61 Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.  

6) Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 81 (2) Nr. 1 KF-VO wird nicht veran-
schlagt. 

7) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme aus Rücklagen  
 (Saldo  Z. II.1 und Z. III.1)  0,00 Euro 
 und die Einstellung in Rücklagen (Zeile II.2) 0,00 Euro 

 ergibt sich ein Haushaltsergebnis in Höhe von 2.949.559 Euro 
 (Gesamtergebnisplanung Zeile III.3) 

Das Jahresergebnis wird auf die nächste Rechnung vorgetragen. 

(Mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung) 
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Wahlen 
(Drucksache 7) 

Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsleitung und gibt das 
Ergebnis der Stimmauszählung zur Wahl auf Position 9.2 der Kirchenleitung 
bekannt. (Das Wahlergebnis ist bei der Wahlhandlung im Protokoll aufge-
führt.) 
 
C.  Ständige Synodalausschüsse gemäß Artikel 145 KO 

Wahl der stellv. Vorsitzenden (Wahlperiode 2017 ï 2021) 
 
1. Ständiger Theologischer Ausschuss 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Pfarrer Sieghard Klimkait,  

Die Synode wünscht keine geheime Abstimmung. 

 Beschluss  68:  

Pfarrer Sieghard Klimkait, Duisburg, ist zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Ständigen Theologischen Ausschusses für die Wahlperiode 2017 ï 
2021 gewählt. 

(Mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung) 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) nimmt Pfarrer Klimkait, die Wahl 
an. 
 
2. Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Vors. Richter am LG Dr. Matthias Quarch, Aachen 

Die Synode wünscht keine geheime Abstimmung. 

 Beschluss  69:  

Vors. Richter am LG Dr. Matthias Quarch, Aachen, ist zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen für die Wahlperiode 2017 ï 2021 gewählt. 

(Einstimmig) 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) nimmt Dr. Quarch die Wahl an. 
 
3. Ausschuss für öffentliche Verantwortung: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Pfarrer Christoph Helbig, Nettetal 

Die Synode wünscht keine geheime Abstimmung. 
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 Beschluss  70:  

Pfarrer Christoph Helbig, Nettetal, ist zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung für die Wahlperi-
ode 2017 ï 2021 gewählt. 

(Mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung) 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) nimmt Pfarrer Helbig die Wahl 
an. 
 
4. Innerkirchlicher Ausschuss: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Superintendentin Pfarrerin Ilka Federschmidt, Wuppertal 

Die Synode wünscht keine geheime Abstimmung. 

 Beschluss  71:  

Superintendentin Pfarrerin Ilka Federschmidt, Wuppertal, ist zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses für die 
Wahlperiode 2017 ï 2021 gewählt. 

(Einstimmig) 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) nimmt Superintendentin Feder-
schmidt die Wahl an. 
 
5. Ausschuss für Erziehung und Bildung: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 

Ltd. RSchD a.D. Jörg Hoffmann, Duisburg 

Die Synode wünscht keine geheime Abstimmung. 

 Beschluss  72:  

Ltd. RSchD a.D. Jörg Hoffmann, Duisburg, ist zum stellvertretenden Vorsit-
zenden des Ständigen Ausschusses für Erziehung und Bildung für die 
Wahlperiode 2017 ï 2021 gewählt. 

(Einstimmig) 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) nimmt Herr Hoffmann die Wahl 
an. 
 
6. Finanzausschuss: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Superintendent Pfarrer Markus Zimmermann, Köln 

Die Synode wünscht keine geheime Abstimmung. 
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 Beschluss  73:  

Superintendent Pfarrer Markus Zimmermann, Köln, ist zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Ständigen Finanzausschusses für die Wahlperiode 2017 ï 
2021 gewählt. 

(Mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung) 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) nimmt Superintendent Zimmer-
mann die Wahl an. 
 
7. Nominierungsausschuss: 

Vom Nominierungsausschuss wurde vorgeschlagen: 
Dr. med. Irmela Müller-Stöver, Solingen 

Die Synode wünscht keine geheime Abstimmung. 

 Beschluss  74:  

Dr. med. Irmela Müller-Stöver, Solingen, ist zu stellvertretenden Vorsitzen-
den des Ständigen Nominierungsausschusses für die Wahlperiode 2017 ï 
2021 gewählt. 

(Einstimmig) 

Auf Nachfrage von Vizepräses Pistorius (2) nimmt Frau Dr. Müller-Stöver die 
Wahl an. 
 
Die Verhandlungen werden um 18.00 Uhr für eine Wort-Meldung von 
Thomas Hoffmarck unterbrochen. 
 
Vizepräses Pistorius (2) übergibt die Verhandlungsleitung an das 
nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8). 
 

Feststellung Jahresabschluss 2014 
(Drucksache 10) 

Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 wird gemeinsam 
besprochen. Den Vortrag zu den Ziffern 1 und 2 der Beschlussanträge über-
nimmt Oberkirchenrat Baucks (6). Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

in den Haushaltsdokumenten finden Sie die Berichte der Rechnungsprüfungsstelle Düssel-

dorf über die Prüfung des Landeskirchenamtes 2014 und 2015. 

Mit Vorlage dieser geprüften Jahresabschlüsse ist die landeskirchliche Ebene erstmals seit 

der Umstellung auf das Neue Kirchliche Finanzwesen und der Eröffnungsbilanz 2012 à 

jour ï d.h. in Konformität mit der KF-VO, was die Abläufe der Jahresabschlusserstellung 

und Prüfungen betrifft. 

Daran dass dieses möglich war, hat nicht nur die Finanzabteilung des Landeskirchenamtes 

hart gearbeitet, sondern das ist auch das Ergebnis einer geglückten Planung zwischen der 
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Finanzabteilung und der Rechnungsprüfungsstelle, die sich das Ziel, auch den Prüfungsbe-

richt 2015 der Synode vorzulegen, ebenso wie die Finanzabteilung zu Eigen gemacht hat.  

Zusammengefasst empfiehlt die Rechnungsprüfungsstelle die Entlastung für die beiden 

Jahre auf der Basis eines Testats mit Einschränkungen. 

Einschränkungen stellen Prüfungsanmerkungen dar, die von unterschiedlicher Tragweite 

sind ï allen gemeinsam ist, dass sie Hinweise geben auf Unschärfen und Einschränkungen 

hinsichtlich der Buchungen und Verfahren, aber keinen Anlass geben, Zweifel an der 

grundsätzlichen Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu begründen. 

Der vorhergehende Jahresabschluss 2013 hatte sich noch hinsichtlich der Beanstandung der 

Nachvollziehbarkeit der Verbuchung der Personalaufwendungen in einem grenzwertigen 

Bereich bewegt: die Mängel sind nunmehr jedoch vollinhaltlich behoben ï die dazu erfor-

derliche Schnittstelle zwischen der Personalsoftware Personal Office und der Finanzsoft-

ware MACH nunmehr eingerichtet und funktionstüchtig. (s. 2.3.1.7) Die Rechnungsprü-

fung hat mit der Feststellung der Bereinigung dieser Beanstandung auch eine Schwer-

punktprüfung des Personalwesens für 2016 angekündigt. 

Etliche der Anmerkungen, die im Prüfungsbericht 2014 noch gemacht wurden, sind im 

Bericht 2015 entfallen, da die zugrundeliegenden Sachverhalte zwischenzeitlich bereinigt 

wurden. Das gilt allerdings nicht für alle, da die Erstellung beider Jahresabschlüsse in 2016 

schlicht nicht erlaubt hat, die entsprechenden Sachverhalte für alle Prüfungsanmerkungen 

zu bereinigen. So erklärt sich, dass sich einige Prüfungsanmerkungen aus 2014 auch im 

Bericht 2015 wiederfinden. 

Die Anmerkungen finden sich bei beiden Berichten in den jeweiligen Kapiteln  

2.3.1. 

Das Sonder- und Treuhandvermögen wird gemeinsam mit dem Finanzanlagevermögen der 

EKiR verwaltet. Eine Zuordnung von Positionen des Sonder- und Treuhandvermögens zu 

Finanzanlagen ist daher nicht möglich. Die Deckung der Verpflichtungen ist allerdings 

jederzeit sichergestellt. Ebenso nimmt es an der Zinsverteilung teil. Diese einheitliche 

Vermögensverwaltung ist politisch so gewollt und wirtschaftlich sinnvoll. 

Vorgesehene Lösung: Perspektivisch soll die KF-VO in ihren §§ 44, 45 und 82 so geändert 

werden, dass eine Aufteilung des Vermögens auf der Aktivseite der Bilanz  nicht mehr 

gefordert ist, um die bewährte Praxis beibehalten und rechtskonform umsetzen zu können. 

Zu 2.3.1.3 und 2.3.1.5 

Ein Hinweis zu Buchungsverfahren ergibt sich aus der Buchung von Forderungen und 

Verbindlichkeiten: Aktuell erfolgt keine weitere Differenzierung bestimmter Forderungen 

und Verbindlichkeiten in der Bilanz,  sie  werden teilweise weiterhin pauschal als Forde-

rung, bzw. Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistungen bilanziert. Die Mitbuchrolle 

ermöglicht die Gliederung von Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß einer Einstufung 

von Kreditoren und Debitoren nach kirchlichen Körperschaften, öffentlichen Körperschaf-

ten und Privatrechtlichen. Dazu ist es notwendig, allen Partnern die Rollen zuzuweisen, 

wobei darauf zu achten ist, dass ein Partner je nach Natur des Rechtsgeschäfts unterschied-

liche Mitbuchrollen erhalten kann. Diese Komplexität wurde in der Umstellungs- und 

Aufbauphase der Finanzbuchhaltung gescheut.  
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Im Laufe des Jahres 2017 ist eine Nachbesserung geplant, wobei dabei zunächst die we-

sentlichen Partner mit den entsprechenden Rollen versehen werden. Schon jetzt erfolgt eine 

manuelle Aufgliederung der Verbindlichkeiten im Anhang. 

Zu 2.3.1.4 

Es gibt eine Anmerkung zur Ermittlung der Versorgungsansprüche für die Lehrerinnen und 

Lehrer in NRW. Die Rechnungsprüfung beanstandet ein separates Gutachten ï dieses 

herzustellen, wird nunmehr geprüft. 

Zu 2.3.1.6 

Das versicherungsmathematische Gutachten der VKPB wird jeweils zum Jahresende er-

stellt und in der Sitzung des Verwaltungsrates zur Feststellung des Jahresabschlusses be-

schlossen. 

Da der Jahresabschluss der EKiR zukünftig hierzu synchron erstellt wird, ist ein Bezug zum 

jeweils aktuellen Gutachten nicht herstellbar. Für die Jahresabschlüsse werden daher die 

jeweils auf das Vorjahr bezogenen Gutachten herangezogen werden müssen. Dieses ist aber 

auch eine pragmatische und gangbare Lösung. 

2.3.1.8 

Die Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten der Pfarrbesoldungspauschale 

führt insgesamt zu einer Bilanzverlängerung. Der Grundsatz der Bilanzklarheit wird 

dadurch beeinträchtigt. 

Das Problem der Bilanzverlängerung und der Abbildung des Abrechnungsverfahrens über 

das außerordentliche Ergebnis ist durch einen gesonderten Synodenbeschluss (LS 2016) zur 

Spitzabrechnung der Pfarrbesoldungspauschale bereits behoben. Durch die vorgesehene 

Anpassung des FAG durch die Landessynode 2017 folgt nun auch die gesetzliche Anpas-

sung, sodass  das bestehende Problem auf Dauer gelöst wird. 

2.3.1.9 

Es fehlt weiterhin der Abschluss des Haushaltsbuches. 

Der Abschluss des Haushaltsbuches ist mit dem Jahresabschluss 2016 vorgesehen. 

Über Prüfungsanmerkungen hinaus wurde folgender Regelungsbedarf festgestellt ï d.h., 

hier sind keine Beanstandungen gemacht worden, sondern festgehalten worden, dass politi-

sche Handlungsbedarfe bestehen, um die Beanstandungen bereinigen zu können. 

U.a. betrifft dieses die Aufteilung der Versorgungsrückstellung zwischen landeskirchlicher 

Ebene und den Kirchenkreisen bzw. Gemeinden im Verhältnis 10,1% zu 89,9%. Dieses 

entspricht der schon lange geübten Praxis der Kirchensteuerzuordnung ï es ist jedoch 

tatsächlich nicht gesetzlich begründet, dass dieser Schlüssel auch für die Versorgungsver-

pflichtungen zur Anwendungen kommen soll. Eine solche gesetzliche Regelung müsste 

noch geschaffen werden, um den Schlüssel dann auch offiziell zur Anwendung bringen zu 

können. Die Kirchenleitung wird hierzu beraten. 

Aufgrund der Beratungen im Ständigen und im Synodalen Finanzausschuss und dem Be-

schluss der Kirchenleitung möchte ich Sie daher zunächst um Feststellung der beiden Jah-

resabschlüsse 2014 bitten. Ebenfalls möchte ich die Beschlussempfehlung für die Verwen-

dung des Jahresergebnisses zum Beschluss empfehlen mit dem Hinweis, dass eine Einstel-

lung in die freie Rücklage im Grunde verzichtbar wäre: man könnte auch das Ergebnis auf 

die neue Rechnung vortragen. 
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In Abwandlung des Beschlusstextes in der Vorlage würde der Beschluss in folgender Weise 

gefasst: 

Die Landessynode stellt den Jahresabschluss 2014 mit einem Jahresergebnis von 

3.569.266,47 Euro und einer Bilanzsumme von 1.882.304.916,27 Euro fest. 

Der Bilanzgewinn in Höhe von 6.734.457,53 Euro wird in die freie Rücklage eingestellt. 

Für 2015 möchte ich den analogen Beschluss einbringen: 

Die Landessynode stellt den Jahresabschluss 2014 mit einem Jahresergebnis von 

9.350.028,61 Euro und einer Bilanzsumme von 1.829.150.097,87 Euro fest. 

Der Bilanzgewinn in Höhe von 7.179.642,18 Euro wird in die freie Rücklage eingestellt. » 

 
Der Synodale Weyer (45) freut sich über die insgesamt positive Entwicklung 
und möchte den Jahresüberschuss erläutert bekommen. 

Oberkirchenrat Baucks (6) erläutert, dass das Kirchensteueraufkommen im 
Jahr 2015 außerordentlich gut war und einige Rückstellungen aufgelöst 
wurden. 

Der Synodale Faber (149) fragt, warum eine Vielzahl von Eingangsrechnun-
gen nicht direkt Konten zugeordnet werden konnten. Außerdem wünscht er 
eine Erklärung, warum für geleistete Mehrarbeit der Mitarbeitenden des LKA 
entgegen der Anforderung des Fachkonzeptes keine Rückstellung gebildet 
wurde. 

Oberkirchenrat Baucks (6) gibt Auskunft, dass die Pauschalierung der For-
derungen erfolgte, weil eine Kontenzuordnung einen zu großen Aufwand 
verursacht hätte. Im Laufe des Jahres 2017 soll eine Nachbesserung erfol-
gen. 

Kirchenrat Dr. Tutt (226) erläutert, dass zur Vermeidung eines zu großen 
Aufwands keine konkrete Ermittlung der Mehrarbeit erfolgte. Für 2017 ist 
eine Erfassung und eine Errechnung vorgesehen. 

Vizepräses Pistorius (2) ergänzt, dass bisher keine hierfür geeignete Perso-
nalsoftware im Einsatz sei. Perspektivisch werde diese gebraucht. 

Oberkirchenrat Baucks (6) erklärt weiter, dass ein Testat mit Einschränkung 
aus pragmatischen Gründen in Kauf genommen worden sei. 
 
Der Synodale Dr. Butz (169) erläutert die Ziffer 3 der Beschlussanträge. 
 

 Beschluss  75:  

1. Die Landessynode stellt den Jahresabschluss 2014 mit einem Jahreser-
gebnis von 3.569.266,47 Euro und einer Bilanzsumme von 
1.882.304.916,27 Euro fest. 
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2. Die Landessynode beschließt, den Bilanzgewinn in Höhe von 
6.734.457,53 Euro in die freie Rücklage einzustellen. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 

 Beschluss  76:  

3. Der Kirchenleitung wird gemäß Artikel 129 Abs. 1 Buchst. e) der Kir-
chenordnung für die Jahresrechnung 2014 Entlastung erteilt. 

(Mit Mehrheit bei 15 Enthaltungen) 
 

Feststellung Jahresabschluss 2015 
(Drucksache 11) 

 Beschluss  77:  

1. Die Landessynode stellt den Jahresabschluss 2015 mit einem Jahreser-
gebnis von 9.350.028,61 Euro und einer Bilanzsumme von 
1.829.150.097,87 Euro fest. 

2. Die Landessynode beschließt, den Bilanzgewinn in Höhe von 
7.179.642,18 Euro in die freie Rücklage einzustellen. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 

 Beschluss  78:  

3. Der Kirchenleitung wird gemäß Artikel 129 Abs. 1 Buchst. e) der Kir-
chenordnung für die Jahresrechnung 2015 Entlastung erteilt. 

(Mit Mehrheit bei 15 Enthaltungen) 
 

Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität 
(Drucksache 18) 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), der Synodale Weber (23), 
führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

ich fungiere als Berichterstatter des Finanzausschusses, der sich am vergangenen Montag, 

9. Januar eingehend mit dem Bericht befasst hat. 

Zugleich bin ich bis zu dieser Synode noch Vorsitzender des Rechnungsprüfungsvorstandes 

der Landeskirche und des Kirchenkreises Düsseldorf. Sie wissen, dass diese Stelle als 

einzige eine Art Hybridkonstruktion ist, wie 2010 im zur Zeit aktuellen Rechnungsprü-

fungsgesetz beschrieben. 

Als solcher bin ich zugleich Empfänger des Berichtes und in landessynodaler Verantwor-

tung, nicht jedoch als Mitglied der Kommission. Die Aufgaben und Zusammensetzung der 

Kommission ist im Rechnungsprüfungsgesetz beschrieben: 
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Ă§ 12 

Qualitätssicherung 

Die regelmäßige Kontrolle der fachlichen Qualität der in diesem Gesetz beschriebenen Aufgaben 

der Rechnungsprüfungsämter obliegen der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität. Sie be-

schließt und verabschiedet die Kirchlichen Prüfungsstandards und gibt sie der Landessynode 

regelmäßig zur Kenntnis. 

§ 13 

Zusammensetzung und Aufgaben der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität 

(1) Die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität (Kommission) setzt sich aus sechs von der 

Landessynode zu wählenden Mitgliedern und den Leiterinnen und Leitern der Rechnungsprüfungs-

ämter zusammen. Die von der Landessynode zu wählenden Mitglieder sollen die erforderliche 

fachliche Eignung besitzen und werden für die Dauer von vier Jahren gewählt.ñ 

Ich zitiere diese Beschreibung, da sie im Ausschuss ein Diskussionsthema war und der 

Klärung bedurfte. Hierbei ging es unter anderem um die kritischen Rückfragen zur Mitwir-

kung der Leiter der Rechnungsprüfungsstellen in der Kommission, die jedoch im Gesetz so 

eindeutig geregelt ist. 

Als Körperschaft des Öffentlichen Rechtes ist unsere Landeskirche verpflichtet, sich prüfen 

zu lassen. 

Der Bericht wurde im Finanzausschuss vorgestellt und in einzelnen Passagen intensiver 

diskutiert. Ich habe selber auf die besondere Brisanz des Berichtes verwiesen, wie er auf 

den Seiten 7 und 10 zum Ausdruck kommt. Es geht um das Ausmaß der Prüfungsrückstän-

de, das durch eine Umfrage im Frühjahr hinterlegt hier deutlich als Problemanzeige gewer-

tet wird. 

In einem Brief an die Rechnungsprüfungsvorstände und Kirchenkreise ist das Problem 

zugleich erstmalig kommuniziert worden und hat teilweise heftige Diskussionen ausgelöst. 

Einigen Mitgliedern des Ausschusses steht ein Widerspruch vor Augen: Eine gefühlt ab-

nehmende Prüfungsleistung versus einem erhöhten Stellenbedarf und natürlich auch den 

damit verbundenen erheblichen Mehrkosten. 

Auch im Beirat für die Rechnungsprüfung, den die Kirchenleitung als überregionale Bera-

tungsinstanz geschaffen hat (dort sind alle Vorstände vertreten und vernetzt zum Erfah-

rungsaustausch) wurde dieses Thema intensiv diskutiert. Dabei ist eine einseitige Verursa-

chung des Prüfungsrückstaus nicht auszumachen, sondern es ist das Wechselspiel von 

Verwaltung und Prüfung und eine Folge zweier koinzidenter Prozesse, nämlich der Einfüh-

rung des RPG 2010 und der Einführung von NKF zeitgleich bzw. in den Folgejahren. 

Die Kommission weist erneut auf diese Situation hin. Lösungsvorschläge sind nach derzei-

tigem Status nur in den jeweiligen Rechnungsprüfungsvorständen zu realisieren. Da dies 

erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die jeweils beteiligten Kirchenkreise hat, ist es 

geboten hier konzertiert vorzugehen. 

So ist geplant, das Thema zu einer ausführlicheren Beratung in die Konferenz der Superin-

tendentinnen und Superintendenten Ende Februar einzubringen. Die Superintendenten der 

Region Rhein Ruhe Wupper sind Anfang Februar zu einer Erörterung eingeladen. 

Wir stehen vor einem komplexen Problem, das im laufenden Jahr die regionalen Vorstände 

befassen wird und sicherlich auch im nächsten Jahr ï gemäß Zeitplan die Landessynode 

2018.  

Der Finanzausschuss hat nach seiner Erörterung den Bericht der Kommission zur Kenntnis 

genommen und schlägt der Synode vor, diesem Votum zu folgen. » 
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Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8) dankt für die Ein-
bringung. Es gibt keine Wortmeldung. 
 

 Beschluss  79:  

Der Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität an die Landes-
synode wird zur Kenntnis genommen. 

(Einstimmig) 
 
Die Plenarsitzung wird um 18.35 zur Abendpause unterbrochen. 
 

Fortsetzung der fünften Plenarsitzung um 20 Uhr 

Schriftführung: der Synodale Buchholz (40) und Lk.-Amtmann Köhler 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsleitung und gibt einige 
Hinweise zum weiteren Ablauf der Plenarsitzung.  
 

Finanzausgleichsgesetz 
(Drucksache 28) 

- 1. Lesung - 

Der Synodale Dr. Deveaux (139), Berichterstatter für den Finanzausschuss 
(VI), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

Gegenstand unserer Beratungen ist das sogenannte FAG, das Finanzausgleichsgesetz. Über 

den Finanzausgleich zwischen den Kirchenkreisen hinaus regelt das Gesetz auch die Finan-

zierung der Pfarrbesoldung und der Umlagen unserer Kirche. Dabei geht es aber nicht um 

die Frage, ob eine Verpflichtung übernommen oder eine Aufgabe erfüllt wird, sondern 

woher das Geld dafür kommt. 

Als Beispiel: Ob es ein Sabbatjahr gibt oder nicht, wird an anderer Stelle geregelt. Im vor-

liegenden Gesetz wird lediglich festgehalten, ob etwa die Vertretung von der Gemeinde 

oder von der Gemeinschaft zu zahlen ist, welche Auswirkungen das auf die Versorgungs-

kasse hat und dergleichen. 

Ich gesteh gerne, dass die Drucksache 28 nicht besonders zum Lesen einlädt. Aber das ist 

bei Veränderungen von Gesetzen wohl unvermeidbar. 

Wir haben in den beteiligten Ausschüssen, dem federführenden Finanzausschuss, dem 

Innerkirchlichen und dem KO Ausschuss anhand einer Synopse die Veränderungen im 

Detail nachvollzogen. Ich versuche nun eine Gratwanderung zwischen notwendiger Infor-

mation und dem Respekt vor Ihrer Lebenszeit. Deshalb bitte ich Sie mir zu erlauben, hier 

nur die wesentlichen Punkte vorzustellen. 

- Redaktionelle Veränderungen infolge der Sprachregelungen nach NKF, 

- Verschiebungen zur Verbesserung der Lesbarkeit ohne inhaltliche Konsequenzen, 

- Einfügen von Überschriften, 

- Klarstellung der Finanzierung der Umlagen 
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lasse ich außen vor. 

Neben diesen eher formalen Punkten machten rechtliche Veränderungen eine Überarbei-

tung des Gesetzes notwendig. So kann der § 12a der bisherigen Fassung des Gesetzes er-

satzlos gestrichen werden. Die Übergangsregelungen zum kirchlichen Entwicklungsdienst 

sind nicht mehr nötig. Die finanzielle Regelung ist inzwischen Teil der Gesamtkirchlichen 

Umlage. 

Veränderungen von Rahmenbedingungen machen es manchmal notwendig, ohne formale 

Grundlage, aber durchaus im Sinne des Gesetzes zu handeln. Dies gilt es aber zu bereini-

gen, und gilt zum Beispiel für: 

Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand (§ 3 Abs. 1 bzw. § 13 Abs. 3) 

Hier werden die Aufwendungen nicht von der Versorgungskasse übernommen. Es wird 

jetzt geregelt, dass die Versorgungsbezüge für die Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Pfarrbe-

soldungsumlage, für Beamte aus der Gesamtkirchlichen Umlage gezahlt werden. Dies wird 

in der Praxis bereits so gehandhabt. 

Pfarrstellenpauschale (§ 6 Abs. 4 FAG): 

Die Versorgung und Verwaltung einer Pfarrstelle ist nicht immer an die Besetzung einer 

Pfarrstelle geknüpft, (z.B. nicht stellengebundene Aufträge). Deswegen ist es erforderlich 

auch diese Sachverhalte im FAG zu regeln, denn die Pflicht zur Zahlung der Pfarrstellen-

pauschale besteht auch bei dieser Konstellation. 

Pfarrbesoldungsumlage (§ 7 FAG): Vertretung 

Die Übernahme der Vertretungskosten erfolgt mit dieser Gesetzesänderung bereits nach 

Ablauf der 6. Woche. Dadurch wird eine analoge Handhabung wie bei der Befreiung des 

Arbeitgebers von den Lohn-bzw. Entgeltkosten im Krankheitsfalle herbeigeführt. 

Neuregelung: bei der vorläufigen Dienstenthebung werden ebenfalls die Vertretungskosten 

aus der Pfarrbesoldungsumlage übernommen, um die Kirchengemeinden zu entlasten. 

Endabrechnung (§ 8 Abs. 3 FAG): 

Die Endabrechnung/Spitzabrechnung soll unmittelbar nach Abschluss des Haushalts erfol-

gen, sodass die Überschüsse oder Fehlbeträge (GGA/Pauschale/Umlage) direkt mit den 

Kirchenkreisen bei der Pauschale anhand der durchschnittlichen Pfarrstellen des Jahres pro 

Kirchenkreis abgerechnet werden und bei der Pfarrbesoldungsumlage und der gesetzlichen  

gesamtkirchlichen Umlage nach den Kirchenmitgliedern (der Beschluss Nr. 39 der LS 2016 

wird umgesetzt). 

Anpassung der Haushaltsplanung: 

Um den Planungsprozess (auch vor dem Hintergrund der Genehmigung der Haushalte der 

Kirchenkreise und Kirchengemeinden) zeitlich zu entzerren, wird die Abfrage zur Feststel-

lung der Gemeindeglieder auf den 31.12. und die Abfrage der Pfarrstellen auf den 01.04. 

vorgezogen. Bei der Feststellung der Gemeindeglieder ist kein Beschluss des Kreissyno-

dalvorstandes oder des Verbandsvorstandes mehr notwendig, da die Feststellung gem. der 

Gemeindegliederdatei aus MEWIS NT erfolgt. Die Feststellung bei den Pfarrstellen erfolgt 

weiterhin durch den Kreissynodalvorstand bzw. durch den Verbandsvorstand. Dadurch 

werden die Voraussetzungen für die Umsetzung des Beschlusses LS 2016 4.10 der Kreis-

synode Leverkusen geschaffen. 
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Abberufung von Kirchenleitungsmitgliedern (§ 13 Abs. 3): 

Neuregelung: bei beamteten hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung, die das Amt 

niederlegen, nicht zur Wiederwahl standen, die Wiederwahl abgelehnt haben oder abberu-

fen werden, erfolgt die Übernahme der Aufwendungen aus der gesetzlichen gesamtkirchli-

chen Umlage. Bei theologischen hauptamtlichen Mitgliedern wird im Falle der Abberufung 

aus der Pfarrbesoldungsumlage finanziert. 

Mit diesen Punkten will ich es gut sein lassen. 

Der federführende Finanzausschuss und der Innerkirchliche Ausschuss haben der Vorlage 

einstimmig, der KO-Ausschuss bei einer Gegenstimme zugestimmt. 

Zum Abschluss danke ich Frau Ella Pfeifer aus dem Finanzdezernat, die mit viel Einsatz 

die Drucksache erarbeitet hat. 

Ich bitte Sie um Zustimmung. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt für die Einbringung und eröffnet die Ausspra-
che. Es erfolgen keine Wortmeldungen 
 

 Beschluss  80:  

Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Durchfüh-
rung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland wird in der vorliegenden Fassung mit 
folgenden Änderungen in erster Lesung beschlossen: 

Ziffer 5 des Beschlussantrags wird gegliedert in Buchstabe a) und b).  

Buchstabe a) enthält die vorgeschlagenen Änderungen zu Absatz 1. Dabei 
wird in den Ziffern 4 und 11 jeweils das Wort Ădieñ vorangestellt. 

Buchstabe b) wird wie folgt gefasst: 
Ăb) In Absatz 2 wird das Wort ĂPersonalkostenñ durch das Wort ĂPersonal-
aufwendungenñ ersetzt.ñ 

In Ziffer 21 wird folgender Buchstabe c) angefügt: 
Ăc) In Absatz 3 werden die Wºrter ĂKosten derñ durch die Wºrter ĂAufwen-
dungen f¿r dieñ ersetzt.ñ 

(Einstimmig) 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Der Synodale Demski (36) bringt die Wahlvorschläge des Nominierungsaus-
schusses (VII) für die nachstehend genannten Wahlen ein. Da die Namen 
der Vorgeschlagenen in gedruckter Form vorliegen, erklärt sich die Synode 
damit einverstanden, dass die Namen der vorgeschlagenen Personen nicht 
verlesen werden. 
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A. Kirchenleitung 
 c) Regelung der Stellvertretung des Präses gemäß Artikel 157 Absatz 2 

KO 
 
B. Abgeordnete zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 - Nachwahl Position 2 (Rest der laufenden Wahlperiode bis 2021) 
 Abgeordnete  zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 - 7. Position, 1. Stellvertretung 
 
C. Ständige Synodalausschüsse gemäß Artikel 145 KO 
 (Wahlperiode 2017 ï 2021) 
 Wahl der Mitglieder 
 (1) Theologischer Ausschuss 
 (2) Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen  
 (3) Ausschuss für öffentliche Verantwortung 
 (4) Innerkirchlicher Ausschuss 
 (5) Ausschuss für Erziehung und Bildung 
 (6) Finanzausschuss 
 (7) Ständiger Nominierungsausschuss 
 
E. Ausschuss gemäß § 10 Abs. 3 der Vokationsordnung  
 (Wahlperiode 2017 bis 2021) 
 
F. Regionaler Rechnungsprüfungsvorstand Düsseldorf/Landeskirche 
 (Wahlperiode 2017 bis 2021) 
 
G. Schlichtungsstellen und Kammern 
(1) Gemeinsame Schlichtungsstelle der Evangelischen Kirche im Rheinland 

und des Diakonischen Werkes (Wahlperiode 2017 bis 2023) 
(2) Spruchkammer nach der Lehrbeanstandungsordnung (§ 13 Absatz 1 der 

Lehrbeanstandungsordnung in Verbindung mit § 3 Absatz 1 des rheini-
schen Ausführungsgesetzes) (Wahlperiode 2017 bis 2021) 

 
Der Synodale Eckert (96) bedauert, dass durch die Nichtberücksichtigung 
der landeskirchlichen Ebene einige ĂThinktanksñ fehlen (z.B. Frank Vogel-
sang). Offensichtlich resultiert dies aus von der Präsidialkanzlei umzuset-
zenden Einsparmaßnahmen im Zuge der Aufgabenkritik. Er ist irritiert dar-
über, dass die Frage, ob diese ĂThinktanksñ der Landeskirche in den Aus-
schüssen zu berücksichtigen sind, mit der Kirchenleitung geklärt wird. Dies 
sollte doch synodal erörtert werden.  

Die Synodale Dr. Werner (48) äußert ihr Bedauern darüber, dass die Frage 
des Ausschlusses dieser landeskirchlichen Personen erst im Zusammen-
hang mit der Frage nach der Blockwahl vorgelegt wird. Dies hätte auch im 
November im Rahmen der Vorbereitungstagung mitgeteilt werden können. 
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Es geht um neun Personen aus fünf Ausschüssen mit 130 Mitgliedern. Dies 
ist ggf. eine Überregulierung, die nicht benötigt wird.  

Der Präses erläutert, dass das synodale Element in den Ausschüssen ver-
stärkt werden sollte und deshalb die landeskirchliche Ebene bei den Vor-
schlägen für die Wahl zu den Ständigen Ausschüssen nicht berücksichtigt 
worden ist. Dies sei auch ein Ergebnis der Höppner-Kommission gewesen. 
Zwar wurden in der Vergangenheit Gesetze und Vorlagen von der Landes-
synode oft mit großer Mehrheit beschlossen. Nach der Landessynode wur-
den diese Beschlüsse in den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden häufi-
ger negativ kritisiert. 

Der Synodale Sannig (28) fragt für den Fall der Ablehnung der Blockwahl 
an, ob bei der Listenwahl das Verhältnis von Synodalen und Nicht-
Synodalen berücksichtigt werden müsste.  

Der Synodale Demski (36) bejaht und ergänzt, dass quasi in zwei Reihen 
gewählt werden müsste.  

Der Präses ergänzt, dass das Synodalbüro auf sämtliche Szenarien vorbe-
reitet ist.  

Der Synodale Schwabe (102) merkt an, dass in den Vorschlägen für den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 19 Pfarrer/innen, davon 7 Superintenden-
ten/innen aufgeführt sind. Zur Einhaltung des presbyterial-synodalen Prin-
zips müsste ein ausgewogeneres Verhältnis von Laien und Theologen an-
gestrebt werden. 

Die Synodale Lohrengel (200) bemängelt den geringen Anteil von Personen 
der jüngeren Generation. Die Ansetzung der Ausschusstermine lässt sich 
mit dem Tagesablauf von Personen, die an der Schwelle zum Berufsleben 
stehen, meist schwer in Einklang bringen. Sie bittet darum, die Terminpraxis 
zu überdenken. 

Der Synodale Bruckhoff (16) führt aus, dass er den Austausch mit den 
ĂThinktanksñ in den synodalen Wochen immer als sehr wertvoll erlebt hat. 
Ein vergleichbarer intensiver Austausch ist im Rahmen des Arbeitsalltags in 
den einzelnen Gremien nicht möglich. Er bittet darum, sich dieser Perso-
nengruppe und deren Arbeitsfelder noch einmal anzunehmen und zu eruie-
ren, ob nicht eine beratende Teilnahme bei der Synode möglich wäre. Er 
akzeptiert die Umsetzung von Sparmaßnahmen, fraglich sei allerdings, ob 
dies nicht die falsche Stelle ist. Die vom Präses erläuterte fehlende Akzep-
tanz von landessynodalen Beschlüssen kann er so nicht bestätigen. 

Der Präses erläutert, dass die Präsidialkanzlei 15 % an Kosten einsparen 
musste. Aufgrund des Tätigkeitsfeldes bleiben nicht viele Möglichkeiten, 
diese Einsparungen vorzunehmen. So entstand ein gewisser Handlungs-
druck. Der Kirchenleitung ist wichtig, die Kommunikation mit den Landes-
kirchlichen Ämtern, Werken und Einrichtungen aufrecht zu erhalten. Die 
Umsetzung ist noch zu klären. 
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Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Rahn (13) bittet die Synode, 
die Diskussion auf das eigentliche Thema der Ausschusswahl zu beschrän-
ken. 

Der Synodale Weyer (45) führt aus, dass die Beschlüsse der Vergangenheit 
nun ihre Wirkung zeigen. Es wird ihm mehr und mehr bewusst, dass diese 
Entscheidungen zu Veränderungen führten. Das in der aktuellen Diskussion 
Besprochene sollte im Laufe der Wahlperiode beraten werden.  

Der Synodale Demski (36) erläutert, dass Vertreter der landeskirchlichen 
Ämter, Werke und Einrichtungen beratend zu den Ausschusssitzungen hin-
zu gezogen werden können. Fachliche Kompetenz wird auch durch die nun 
vorgeschlagenen Personen gewährleistet.  

Vizepräses Pistorius (2) übergibt die Verhandlungsleitung an das 
nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8).  
 

Kirchengesetz über die Errichtung einer  
Gemeinsamen Verrechnungsstelle Rheinland für das  
kirchliche Erstattungsverfahren von Kirchensteuern 

(Drucksache 17) 
- 1. Lesung - 

Kirchenrätin Füten, Berichterstatterin für den Finanzausschuss (VI), führt in 
die Vorlage ein. Diese führt aus: 

« Hohe Synode, 

die vornehmliche Aufgabe der Gemeinsamen Verrechnungsstelle Rheinland ist das jährli-

che Clearing-Verfahren für die Kirchensteuerverteilung. Der Gemeinsame Verteilungsaus-

schuss hat Änderungswünsche, die wir mit dieser Gesetzesänderung umsetzen wollen. 

Bei diesem Gesetz handelt es sich zum einen um Anpassungen, die geänderten Begrifflich-

keiten im Rechnungswesen und geänderten Zuständigkeiten im Bereich der Gerichtsbarkeit 

geschuldet sind. 

Zum anderen soll das Handeln des Geschäftsführenden Ausschusses der Gemeinsamen 

Verrechnungsstelle Rheinland erleichtert werden, indem seine Aufgaben an einer Stelle 

gebündelt benannt und elektronische Umlaufbeschlüsse ermöglicht werden. 

Ich bitte Sie, den einstimmigen Voten des federführenden Finanzausschusses und des Aus-

schusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen zu folgen und das Kirchengesetz zu be-

schließen. » 

 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8) dankt für die Ein-
bringung und eröffnet die Aussprache. Es erfolgen keine Wortmeldungen. 
 

 Beschluss  81:  

Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung 
einer Gemeinsamen Verrechnungsstelle Rheinland für das kirchliche Erstat-
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tungsverfahren von Kirchensteuern wird in der vorliegenden Fassung in 
erster Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 

Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnungen 
(Drucksache 13) 

Kirchenrätin Füten, Berichterstatterin für den Finanzausschuss (VI), führt in 
die Vorlage ein. Diese führt aus: 

« Hohe Synode, 

die Kirchensteuer-Referenten der Bundesländer haben Einvernehmen erzielt, dass auch der 

Fall der pauschalierten Einkommensteuer auf Sachprämien gemäß § 37a EStG eine Kir-

chensteuererhebung nach sich zieht. In dem Zusammenhang haben sie auch den Länderer-

lass zu Pauschalierungen neu formuliert und veröffentlicht. 

In den kirchlichen Hebesatzbeschlüssen sind diese beiden Änderungen nachzuvollziehen. 

Für die rechtzeitige Gültigkeit sind Änderungen vor dem 1.1. eines (Steuer-) Jahres zu 

beschließen und staatlich zu genehmigen. Daher hat die Kirchenleitung die Hebesatzbe-

schlüsse mittels Gesetzesvertretender Verordnung schon im November geändert. 

Die Hebesatzbeschlüsse wurden inzwischen von allen vier Bundesländern anerkannt. 

Ich bitte Sie, die Gesetzesvertretenden Verordnungen der Kirchenleitung - wie vom Fi-

nanzausschuss einstimmig vorgeschlagen ï nun zu bestätigen. » 

 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8) dankt für die Ein-
bringung und eröffnet die Aussprache. Es erfolgen keine Wortmeldungen. 
 

 Beschluss  82:  

Gemäß Artikel 150 Absatz 5 der Kirchenordnung bestätigt die Landessyno-
de die Gesetzesvertretenden Verordnungen zur Änderung der Kirchensteu-
erhebesatzbeschlüsse für den Geltungsbereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland 

a) auf dem Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen  

b) auf dem Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz 

c) auf dem Gebiet des Landes Hessen 

d) auf dem Gebiet des Saarlandes 

vom 10.11.2016 (KABl. S. 310). 

(Einstimmig) 
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Kirchengesetz über die Errichtung einer  
Gemeinsamen Verrechnungsstelle Rheinland für das  
kirchliche Erstattungsverfahren von Kirchensteuern 

(Drucksache 17) 
- 2. Lesung - 

Von Seiten der Berichterstatterin, Kirchenrätin Füten, bestehen keine weite-
ren Anmerkungen zur Vorlage. 
 

 Beschluss  83:  

Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung 
einer Gemeinsamen Verrechnungsstelle Rheinland für das kirchliche Erstat-
tungsverfahren von Kirchensteuern wird in der in erster Lesung festgestell-
ten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz 

zur Änderung des Kirchengesetzes  

über die Errichtung einer Gemeinsamen Verrechnungsstelle Rheinland  

für das kirchliche Erstattungsverfahren von Kirchensteuern 
 

vom 12. Januar 2017 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kirchengesetz 

beschlossen: 

§ 1 

Das Kirchengesetz über die Errichtung einer Gemeinsamen Verrechnungsstelle Rheinland 

für das kirchliche Erstattungsverfahren von Kirchensteuern vom 14. Januar 2011 (KABl. 

S. 163) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 wird die Nr. 9 durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

 Ă9. Feststellung des Haushalts und des Jahresabschlusses sowie die Entlastungñ. 

 b) In Absatz 2 werden die Wºrter Ăim Rheinlandñ durch die Wºrter Ăin Deutsch-

landñ ersetzt. 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Die Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 1 bis 3. 

c) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

Ă(4) AuÇerhalb der Sitzung des Geschªftsf¿hrenden Ausschusses ist schriftliche 

Abstimmung auch in elektronischer Form möglich, wenn kein Widerspruch da-

gegen erhoben wird.ñ 

3. Nach § 5 wird folgender neuer § 6 eingefügt: 
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ĂÄ 6 Aufgaben des Geschªftsf¿hrenden Ausschusses 

Der Geschäftsführende Ausschuss leitet die Gemeinsame Verrechnungsstelle Rhein-

land und fasst die dafür notwendigen Beschlüsse. Insbesondere hat er folgende Aufga-

ben: 

1. Fachaufsicht über die Gemeinsame Verrechnungsstelle Rheinland, 

2. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinsamen Verteilungsausschus-

ses, 

3. Aufstellung des Jahresabschlusses.ñ 

4. Die bisherigen §§ 6 und 7 werden zu §§ 7 und 8. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

 

Bad Neuenahr, 12. Januar 2017 

 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 

 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (8) übergibt die Ver-
handlungsleitung an Vizepräses Pistorius (2). 
 

Finanzausgleichsgesetz 
(Drucksache 28) 

- 2. Lesung - 

Von Seiten des Berichterstatters, des Synodalen Dr. Deveaux (139), beste-
hen keine weiteren Anmerkungen zur Vorlage. 
 

 Beschluss  84:  

Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Durchfüh-
rung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland wird in der in erster Lesung festgestell-
ten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz 

zur Änderung des Kirchengesetzes  

über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen  

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Finanzausgleichsgesetz ï FAG) 

 

Vom 12. Januar 2017 
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Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kirchengesetz 

beschlossen: 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die 

Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 1996 (KABl. S. 4) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2008 (KABl. S. 201), zuletzt geändert 

durch Kirchengesetz vom 12. Januar 2013 (KABl. S. 63) wird wie folgt geändert: 

1. Vor Ä 1 wird die Abschnittsbezeichnung ĂI. Abschnitt Allgemeinesñ gestrichen. 

2. Ä 1 erhªlt die ¦berschrift ĂÄ 1 Allgemeine Regelungenñ und wird wie folgt geªndert: 

 In Absatz 2 Nr. 3 wird das Wort ĂAusgabenñ durch das Wort ĂAufwendungenñ ersetzt. 

3. Vor Ä 2 wird die Abschnittsbezeichnung ĂII. Abschnitt Pfarrbesoldungñ gestrichen. 

4. Ä 2 erhªlt die ¦berschrift ĂÄ 2 Zentrale Pfarrbesoldungñ und wird wie folgt geªndert: 

 Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut: 

Ă(1) Im Rahmen der Zentralen Pfarrbesoldung zahlt die Landeskirche die Personalauf-

wendungen für 

 1. Pfarrerinnen, Pfarrer, Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissionare, 

soweit diese Aufwendungen durch die Besetzung oder Verwaltung von Pfarr-

stellen der Anstellungskörperschaften entstehen, 

 2. Pfarrerinnen und Pfarrer, soweit diese Aufwendungen durch die Besetzung 

von Pfarrstellen mit besonderem Auftrag entstehen, 

 3. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, 

 4. Pfarrerinnen und Pfarrer, die einen Auftrag nach § 25 des Pfarrdienstgesetzes 

der EKD wahrnehmen, 

 5. Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand sowie Gemeindemissionarinnen und 

Gemeindemissionare im Wartestand, 

 6. Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand, denen nach § 94 Absatz 3 Satz 2 des 

Pfarrdienstgesetzes der EKD ein Dienst ¿bertragen worden ist.ñ 

5. Ä 3 erhªlt die ¦berschrift ĂÄ 3 Personalaufwendungenñ und wird wie folgt geªndert: 

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

Ă(1) Zu den Personalaufwendungen gehºren auch 

 1. die Krankheitsbeihilfen, Umzugsaufwendungen, Sterbemonats- und Ster-

begeldbezüge und Unfallfürsorgeleistungen, 

 2. die Personal- und Sachaufwendungen, die bei der Landeskirche aufgrund 

der Durchführung der zentralen Pfarrbesoldung entstehen, 

 3. die Versorgungsbezüge soweit diese nach § 11 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 8 

der Satzung der VKPB nicht gezahlt werden,  

 4. die im Haushalt ausgewiesenen internen Kosten, 
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